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Stand:14. Januar 2026 — NEU gegeniiber der Version vom 18. September 2025

Zum 1. Januar 2024 erfolgten nicht nur umfangreiche Anderungen an den Férderbedingungen in der

BEG EinzelmaRnahmen (BEG EM), sondern auch beim Antragsverfahren. Es ist immer moglich, dass

einzelne Passagen bei der Uberarbeitung noch nicht aktualisiert wurden, und dass diese noch einen

nicht mehr giiltigen Stand der Férderung wiedergeben. Hierfir bitten wir um Verstandnis.

e Sollte Ihnen Stellen auffallen, die nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, bitten wir um
einen Hinweis an doerschel@depv.de.

e Auch bitten wir um Mitteilung an doerschel@depv.de, wenn sich offene Auslegungs- und Ver-
fahrensfragen in Rahmen von Antragen, die Sie betreuen, klaren!
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Einflihrung in die Forderung von Holzfeuerungsanlagen

Holzfeuerungsanlagen werden mit den folgenden Forderprogrammen geférdert:
Bundesforderung fir effiziente Gebaude (BEG)
Bundesforderung effiziente Warmenetze (BEW)
Bundesforderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft — Zuschuss (EEW)

Diese drei Forderprogramme werden in dieser Férderfibel PLUS vor allem behandelt. Dabei liegt der
Schwerpunkt bei der Bundesforderung fir effiziente Gebaude (BEG), insbesondere dem Teil Einzel-
maBnahmen als dem wichtigsten Férderprogramm fir Holzheizungsanlagen.

Daneben kann die Bundesférderung fiir Energieberatung fir die Vorbereitung von Investitionen in
Holzheizungsanlagen genutzt werden.

Bundesforderung fiir effiziente Gebaude (BEG): Zum 1. Januar 2021 (BAFA-Direktzuschiisse) bzw.
dem 1. Juli 2021 (KfW-Kredite flr Effizienzhduser und -gebdude) wurden die investiven Férderpro-
gramme der Bundesregierung fiir die energetische Modernisierung von Gebduden zur Bundesférde-
rung fur effiziente Gebaude (BEG) — mit den drei Teilen EinzelmaBnahmen (BEG EM), Wohngeb&ude
(BEG WG) und Nichtwohngebaude (BEG NWG) — zusammengefiihrt.

Seit dem 21. Oktober 2021 wird darin auch die Errichtung, die Erweiterung oder der Umbau von

Warmenetzen mit bis zu 16 Gebauden bzw. 100 Wohnungen aus der BEG gefordert.

Hierzu findet sich naheres in den ersten Abschnitten in dieser Forderfibel PLUS.

Bundesforderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft — Zuschuss (EEW): Dieses For-
derprogramm fordert im Modul 2 die Installation von Anlagen, die Prozesswarme aus Erneuerbaren
Energien erzeugen. Gefoérdert wird auch die Installation von Prozesswarmeanlagen auf Basis von
Holz.
N&heres im Abschnitt ,Forderung fir Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz (EEW)“ in dieser
Forderfibel PLUS.

Bundesforderung effiziente Warmenetze (BEW): Daneben gibt es mit der BEW ab dem 15. Septem-

ber ein eigenes Forderinstrument fiir bestehende und neue Warmenetze mit mehr als 16 Gebauden

oder mehr als 100 Wohnungen geben (inkl. der dazugehoérigen Anlage zur Warmeerzeugung).
Naheres im Abschnitt ,,Bundesférderung effiziente Warmenetze (BEW)“ in dieser Férderfibel
PLUS.



BEG EinzelmaRnahmen (BEG EM)
nur KfW: Direktzuschiisse & Foérderkredite
Heizungsmodernisie- | Steuerférderung energetische Gebaude-
Ge- rung modernisierung
biude- Finanzamt: Steuererklarung
wdrme .
Ezf:r'emhaus (WG) BEG Wohngebiude (BEG WG)
Effizienzgebiude BEGKI:‘I;I'_‘tFw;::i‘::z;:e (BEG NWG) keine
(NWG) ) Forderung
BEG EinzelmaRBnahmen (BEG EM)
. . BAFA: Direktzuschisse
Bl M el 2 KfW: Forderkredite
und
Netz bis zu 100 Wohnun- .
fiir Ge- gen BEG Wohngebaude (BEG WG)
biude- BEG Nichtwohngebdude (BEG NWG)
wirme KfW: Forderkredite
mehr als 16 Gebaude ..
oder mehr als 100 Bupdesprogramm effiziente
Warmenetze (BEW)
Wohnungen
Bundesforderung Energie- u. Ressourceneffizienz
. in der Wirtschaft (EEW)
Prozesswarme KfW: Forderkredite
BAFA: Direktzuschisse

Bundesforderung fiir Energieberatung: Unter dem Dach der Bundesférderung fiir Energieberatung
sind die Bundesférderung fiir Energieberatung fiir Wohngebdude (EBW) und die Bundesférderung fiir
Energieberatung fiir Nichtwohngebdude, Anlagen und Systeme (EBN) zusammengefasst.
Bundesforderung fiir Energieberatung fiir Wohngebdude (EBW): Das BAFA férdert mit der Er-
stellung individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) umfassende Sanierungskonzepte fiir eine energe-
tische Modernisierung von Wohngebauden.
Foérderkonditionen: Seit dem 7. August 2024 betragt der Fordersatz 50 Prozent des Bera-
tungshonorars,
max. 650 Euro brutto bei Ein- und Zweifamilienhdusern (EZFH) und
max. 850 Euro brutto bei Wohnhadusern mit mindestens drei Wohnungen.
Bei Wohnungseigentiimergemeinschaften (WEG) kann ein Zuschuss in Hohe von max.
250 Euro brutto fiir Erlduterung des Energieberatungsberichts in Eigentiimerversamm-
lungen oder Beiratssitzungen hinzukommen.
Vorhabenbeginn: Mit dem Vorhaben darf grundsatzlich nicht vor der Bewilligung der Foérde-
rung begonnen werden. Der Starttermin ist der rechtsgliltige Abschluss eines Leistungsver-
trags, der der Ausfiihrung zuzurechnen ist. Ein Vertragsabschluss vor Bewilligung und vor



Antragstellung ist nur dann zuldssig, wenn die Wirksamkeit des Vertrags unter einer aufschie-
benden oder auflésenden Bedingung der Férderzusage geschlossen wird. Eine Leistungser-
bringung vor Bewilligung ist nicht zulassig.
Beantragung und Auszahlung durch den Beratungsempfanger: Beantragung und Auszahlung
der Forderung lauft Gber den Beratungsempfanger. Daher muss der Antragsteller die Ener-
gieberatungskosten vorfinanzieren und der Energieberater die Kosten ohne Férderung in
Rechnung stellen.
Weitere Informationen: bafa.de/ebw
BAFA-Merkblatt zur Verwendungsnachweiserklérung: Stand 1. Januar 2024
Férderrichtlinie vom 31. Mai 2023
Bundesforderung fiir Energieberatung fiir Nichtwohngebaude, Anlagen und Systeme (EBN): In
der Bundesférderung fir Energieberatung flir Nichtwohngebaude, Anlagen und Systeme (EBN)
gibt es die drei folgenden Fordertatbestande:
Energieaudit nach DIN EN 16247 (Modul 1)
Energieberatung nach DIN V 18599 (Modul 2)
Energetische Sanierungskonzepte fiir Bestandsgebaude

Energieberatungen fiir den Neubau

Contracting-Orientierungsberatung (Modul 3)
Forderkonditionen: Der Férdersatz ist in allen Fordermodulen gleich hoch und betragt auch
in der EBN 50 Prozent. Allerdings sind die Kappungsgrenzen in den einzelnen Modulen ver-
schieden.
Weitere Informationen: bafa.de/ebn
Férderrichtlinie vom 27. November 2020

Qualitatspriifung fiir Energieberatungen: Informationen auf der BAFA-Webseite

Allgemeine Anforderungen:
Geforderte Energieberatungen nur durch bei der dena gelistete Energieeffizienz-Experten:
Eine Energieberatung fir Wohngebaude und Nichtwohngebaude kann nur geférdert werden,
wenn der Energieberater in der Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) unter
www.energie-effizienz-experten.de in der betreffenden Kategorie gelistet ist. Ubergangs-
weise wird bis zum 31. Dezember 2023 eine Zulassung fiir das jeweilige Férderprogramm
durch das BAFA auch ohne Eintragung in die Expertenliste anerkannt. In diesem Zusammen-
hang geht die Zustandigkeit fir die Zulassung von Energieberaterinnen und Energieberatern
fir die Forderprogramme EBW und EBN ab dem 1. Juli 2023 auf die Deutsche Energie-Agen-
tur Giber. Damit liegt die Zulassung fiir Energieberatungen bei den Bundesférderungen EBW
und EBN sowie bei Bundesforderung fir effiziente Geb&dude in einer Hand. Die Qualifikations-
prifung Energieberatung fiir Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger bleibt weiterhin beim
BAFA.



https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Wohngebaeude/energieberatung_wohngebaeude_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ebw_merkblatt_verwendungsnachweis_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?3&year=2023&edition=BAnz+AT+21.06.2023
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Nichtwohngebaeude_Anlagen_Systeme/nichtwohngebaeude_anlagen_systeme_node.html
http://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?2&year=2020&edition=BAnz+AT+11.12.2020
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Qualifikationspruefung_Energieberatung/qualifikationspruefung_energieberatung_node.html
https://www.energie-effizienz-experten.de/

Allgemeines zur Bundesforderung effiziente Gebdude (BEG)

Informationsquellen

BEG-Forderrichtlinien:
Richtlinie fiir die Bundesforderung fiir effiziente Gebéude — Einzelmafinahmen (BEG EM)
Stand 29. Dezember 2023
Richtlinie fiir die Bundesforderung fiir effiziente Gebdude — Wohngebdude (BEG WG)
Stand 9. Dezember 2022
Richtlinie fiir die Bundesférderung fiir effiziente Gebdude — Nichtwohngebdiude (BEG NWG)
Stand 9. Dezember 2022
Vorgingerfassungen und Anderungsfassungen: Anhand der Vorgangerfassungen und Ande-

rungsfassungen der drei Forderrichtlinien kann verglichen werden, welche Punkte gegeniiber den
alten Fassungen gedndert wurden. Diese finden sich hier.

BMWE-Informationen:
www.energiewechsel.de/beg
Antworten auf héiufige Fragen (FAQ): Stand 18. November 2025. Angegeben ist auch, welchen
Fragen und Antworten gegenliiber der letzten Aktualisierung neu eingefiigt wurden, bei welcher

es Anderungen gab und welche gestrichen wurde. Es finden sich auch einige Anderungs- und &l-
tere Fassungen.
BMWE-Hotline: Fir allgemeine Auskiinfte zu Forderprogrammen: 0800 — 0115 000

KfW-Informationen- und -Merkblatter:
KfW-Infocenter: zur BEG-Heizungsforderung und andere BEG-Themen: 0800 — 539 9013; Montag
bis Freitag von 08.00 — 18.00 Uhr; infocenter@kfw.de
BEG EM: www.kfw.de/heizung
Arbeitshilfen fiir Produkte der BEG fiir Architekten, Bauingenieure und Energieberater

Ubersicht zu Arbeitshilfen und Formularen fiir Férderprogramme des Bundes fiir nachhaltiges

Sanieren und Bauen

Merkblatt BEG EM Privatpersonen WG Zuschuss 458: Stand 12/2025

Merkblatt BEG EM Unternehmen WG Zuschuss 459: Stand 12/2025

Merkblatt BEG EM Unternehmen NWG Zuschuss 522: Stand 12/2025

Merkblatt BEG EM Kommunen WG und NWG Zuschuss 422: Stand 12/2025

Ergénzende Bedingungen fiir Antréige von WEG und Unternehmen in 458, 459 und 522:
Stand 08/2024

Merkblatt BEG EM WG Kredit 358/359: Stand 06/2025

Expertenwissen BEG EM WG Kredit 358/359: Stand 09/2025

Merkblatt BEG EM NWG Kredit 523: Stand 06/2025

Merkblatt BEG WG Kredit 261: Stand 08/2025

Merkblatt BEG NWG Kredit 263: Stand 08/2025

Merkblatt BEG WG-NWG Kommunen Kredit 264: Stand 06/2025

Merkblatt BEG WG-NWG Kommunen Zuschuss 464: Stand 06/2025

Vorangegangene Versionen der Merkblatter: Diese sind im KfW-Downloadcenter Inlandsférde-

rung sowie im Dokumentenarchiv des KfW-Partnerportals verfigbar.



https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?4
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesfoerderung-f%C3%BCr-effiziente-gebaeude-wohngebaeude-20221209.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesfoerderung-f%C3%BCr-effiziente-gebaeude-nichtwohngebaeude-20221209.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html
http://www.energiewechsel.de/
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Uebersicht/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html
mailto:infocenter@kfw.de
file://///DEPINAS/Daten/DEPI/Dachmarketing/Kommunikation/Marketing/Infoblätter/Weitergeführte%20Infoblätter/Entwürfe/www.kfw.de/heizung
https://www.kfw.de/partner/KfW-Partnerportal/Architekten-Bauingenieure-Energieberater/Arbeitshilfen-Service/Arbeitshilfen-Pr%C3%A4sentationen/Arbeitshilfen-BEG/index.jsp?redirect=360896
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/arbeitshilfenuebersicht-beg.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005131_M_458.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005132_M_459.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005133_M_522.PDF
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005134_M_422.PDF
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/Meine-KfW/6000005164_458_459_522_Ergaenzende_Bedingungen_WEG_Unternehmen_Meine_KfW.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005135_M_358_359.pdf
https://www.kfw.de/partner/Dokumente/Archiv/751-2025-Q3/FAQ_358_359_Expertenwissen_2025_09_schwarz.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005163_M_523.PDF
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004854_M_261.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004849_Infoblatt_263_Antragstellung.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004851_Infoblatt_264_Antragstellung.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004853_Infoblatt_464_Antragstellung.pdf
https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme/index.jsp?query=*%3A*&page=1&rows=10&sortBy=relevance&sortOrder=desc&facet.filter.language=de&redirect=76224&dymFailover=true&groups=1
https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme/index.jsp?query=*%3A*&page=1&rows=10&sortBy=relevance&sortOrder=desc&facet.filter.language=de&redirect=76224&dymFailover=true&groups=1
https://www.kfw.de/partner/KfW-Partnerportal/Dokumente-Archiv/index.jsp?query=*%3A*&page=1&rows=10&sortBy=relevance&sortOrder=desc&facet.filter.language=de&facet.filter.validity_documentarchive=%2201_true%22&dymFailover=true&groups=1&do_preset_filters=false

BAFA-Informationen- und -Merkblaitter:
BEG EM: www.bafa.de/beg
BAFA-Hotline: 06196 — 908 1625. Montag bis Freitag 08.00 bis 18.00 Uhr. beg@bafa.bund.de
Auskiinfte zur Férderung fiir Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen (BAFA):

Fiir Fragen, Probleme und Anregungen ausschliel8lich zu Errichtung, Umbau oder Erweiterung von
Gebdudenetzen: wnet@bafa.bund.de
BEG-Beraternetzwerk: Fir Anfragen von Energieeffizienzexperten und Verbanden der bei der

BEG-Forderung beim BAFA involvierten Branchen zur Klarung von offenen Auslegungs- und Ver-
fahrensfragen steht eine eigene Mailadresse zur Verflgung: beg-beraternetzwerk@bafa.bund.de

Je ofter dieses Postfach von Kunden und Fachunternehmen fiir langst beantwortete Stan-
dardfragen genutzt wird, die mittels der vorliegenden Informationsquellen einfach nachgele-
sen werden kdnnen, desto schlechter funktioniert dieser , privilegierte Zugang” zur Klarung
neuer Auslegungs- und Verfahrensfragen und von Fragen zu speziellen Fallkonstellationen.
Informationen zur Energieberatung: Informationen und Links fiir Energieberater zur BEG EM zur

Technischen Projektbeschreibung (TPB) und zum Technischen Projektnachweis (TPN), zu Formu-
laren, Rechtsgrundlagen und Publikationen

Férderiibersicht: Stand 1. Marz 2025

Allgemeines Merkblatt Antragstellung (BEG EM): Version 1.12 vom 1. Februar 2025

Merkblatt zur Antragstellung fiir Errichtung, Umbau und Erweiterung von Gebdudenetzen: Ver-
sion 9.0 vom 31. Januar 2025

Allgemeines Merkblatt zum Zusatzantrag fiir den Einkommensbonus: Version 1.0 vom 1. Au-

gust 2024. Gilt nur fir Antrdge auf Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebaudenetzen
bzw. bei einem Anschluss an dieses Gebdudenetz.
Anleitung zum Einreichen des Verwendungsnachweises (VN)

PP Tipps und Hinweise zur BEG EM vom 12 Mai 2025

Gemeinsame Merkblatter: Die Merkblatter beantworten die meisten Fragen rund um die BEG-An-
tragstellung fiir Holzheizungsanlagen. In dieser Férderfibel PLUS sind die wesentlichen Informationen
daraus zusammengetragen und mit Erlduterungen aus Sicht der Pelletbranche erganzt.

Infoblatt zu den forderfdhigen MafSnahmen und Leistungen: Version 10.0 vom 1. Juli 2024

Liste der technischen FAQ (TFAQ) — Einzelmafinahmen: Version 6.1 vom 18. Juli 2024

Liste der technischen FAQ (TFAQ) — Effizienzhéduser und Effizienzgebdude: Version 7.0 vom

15. Dezember 2025

Hydraulischer Abgleich: Anforderungen zur Anerkennung der Gleichwertigkeit mit dem Verfah-

ren B in der BEG

Listung der forderfdhigen Listen durch das Warmeerzeugerportal: Die Listen forderfahiger Anlagen
wurden Ende 2025 durch das Warmeerzeugerportal (WEP) abgelost.
Offentlicher Bereich: Der 6ffentliche Bereich des WEP ist fiir alle ohne Anmeldung erreichbar.
Dabei verbessert sich fiir BEG-Antragsteller, Fachunternehmer und Energieeffizienz-Experten die
Ansicht der Warmeerzeuger: Es stehen mehr technische Daten zur Verfligung. Durch verschie-
dene Filterméglichkeiten entsteht mehr Ubersichtlichkeit. Die folgenden Links fiihren zu den for-
derfahigen Warmeerzeugern:
Holzheizungsanlagen: https.//elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/biomasseanlagen
Solarthermieanlagen: https://elanl.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/solaranlagen
Warmepumpen: https://elanl.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen



https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html
mailto:Erneuerbare-Heizungen@bafa.bund.de
mailto:wnet@bafa.bund.de
mailto:beg-beraternetzwerk@bafa.bund.de
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Informationen_fuer_Energieberater/informationen_fuer_energieberater_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_em_foerderuebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_merkblatt_allgemein_antragstellung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_merkblatt_antragstellung_wnet_gnet.pdf?__blob=publicationFile&v=14
file://///DEPINAS/DATEN/DEPI/Dachmarketing/Kommunikation/Marketing/Infoblätter/Weitergeführte%20Infoblätter/Entwürfe/Allgemeines%20Merkblatt%20zum%20Zusatzantrag%20für%20den%20Einkommensbonus
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_anleitung_vn.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eee_infoveranstaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004863_Infoblatt_BEG_F%C3%B6rderf%C3%A4hige_Ma%C3%9Fnahmen.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_liste_technische_faq.pdf;jsessionid=9A143CE89187B210E1470FD67E35B76F.2_cid387?__blob=publicationFile&v=10
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004865_Infoblatt_BEG_TFAQ_Effizienzhaus.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_checkliste_gleichwertigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_checkliste_gleichwertigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/biomasseanlagen
https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/solaranlagen
https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen

Bisherige Listen forderfahiger Anlagen: Auf der BAFA-Webseite findet sich unter > Energie >
Bundesforderung fiir effiziente Gebdude > Informationen fir Energieberatung”> Publikationen
der letzte Stand der bisherigen Listen forderfahiger Heizungsanlagen:

Liste férderféihiger Holzheizungsanlagen: Stand 16. September 2025. Eine Aufteilung in Lis-

ten fiir automatisch und fur handbeschickte Anlagen besteht darin nicht.

Liste férderfihiger Wérmepumpen: Stand 16. September 2025.

Liste férderféihiger Kollektoren und Solaranlagen: Stand 16. September 2025.

Liste innovativer Heiztechnik: Stand 8. September 2025. Diese Liste ist leer.

Umgang mit ungeklarten Fragen: In der BEG treten immer noch neue Auslegungs- und Verfahrens-
fragen auf, die ungeklart sind. Hierzu missen sie vom Férderdurchfiihrer und dem BMWE zunachst
im Lichte der Forderrichtlinie und der Konsistenz mit anderen Regelungen und Auslegungen gepruft
werden. Das kann erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.
Antrag stellen, um neue Fragen schneller klaren zu kénnen: Oft ist es nicht nur deswegen nicht
moglich, zu allen Spezialfragen vor der Antragstellung vorab eine Klarung einzuholen. Hinzu
kommt, dass, bevor konkrete Forderantrage vorliegen, fur die Forderdurchfiihrer und das BMWE
kein akuter Entscheidungsbedarf besteht. Daher ist es sinnvoll, einen Férderantrag zu stellen.
Dieser erzwingt dann eine Entscheidung, die dann zur standigen Verwaltungspraxis werden kann.
Bitte um Mitwirkung: Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich bisher offene Fragen, insbesondere
dann, wenn sie diese bei uns angefragt haben oder sie hier noch als vollstandig/teilweise offen
oder zu klaren gekennzeichnet sind, in der Férderpraxis geklart haben. Dies hilft, diese Forderfi-
bel PLUS fiir alle Anwender aktuell zu gestalten. Auch bei zu korrigierenden Aussagen bitten wir
um Mitteilung: Auslegungen kdnnen sich andern. Wenn dies unbemerkt bleibt, konnen sich ver-
altete Erlauterungen zu Auslegungen in der Férderfibel halten.

Festlegungen fiir alle drei BEG-Programmteile

Teilprogramme der BEG: Die BEG ist in drei Teilprogramme aufgeteilt:
BEG EinzelmaBBnahmen (BEG EM): Bundesférderung fir effiziente Gebaude — Teil EinzelmaRnah-
men
BEG Wohngebdude (BEG WG): Bundesforderung fiir effiziente Gebaude — Teil Wohngebaude
BEG Nichtwohngebdude (BEG NWG): Bundesférderung fir effiziente Gebdude — Teil Nichtwohn-
gebaude

Giltigkeitszeitraum der Forderrichtlinien: Alle drei Férderrichtlinien gelten bis zum 31. Dezember
2030. Dennoch ist klar, dass die Férderung auf eine lingere Perspektive ausgelegt ist. Anderungen
sind aber standig moglich und im Detail auch wahrscheinlich.

Keine BEG-Forderung fiir MaBnahmen im Gebadudebestand: In der gesamten BEG werden MaRnah-
men im Neubau nicht mehr gefordert, sondern nur noch in Bestandsgebauden.

Férderung immer nach den Forderbedingungen zum Tag der Antragstellung: Férderantrage werden
immer zu den Bedingungen gefordert, die zum Datum der Antragstellung gelten — auch wenn die Ent-
scheidung lber die Bewilligung nach Inkrafttreten neuer Forderbedingungen erfolgt.

Durchfiihrung der Kreditférderung: Die KfW fiihrt die Kreditférderungen der BEG WG und der BEG
NWG (bei kommunalen Antragstellern auch fiir Direktzuschisse der BEG WG und BEG NWG) und ab
Januar 2024 auch wieder fiir die BEG EM durch.


https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_biomassenanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=30
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_waermepumpen_pruef_effizienznachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=30
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_solarthermie_anlagenliste.pdf?__blob=publicationFile&v=29
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_innovative_heiztechnik.pdf?__blob=publicationFile&v=3

One-Stop-Shop nur noch teilweise: Antragsteller missen und kdnnen fiir ihr Investitionsvorhaben
nur einen Forderantrag bei einem der beiden Forderdurchfiihrer stellen. Allerdings ist die Kreditfor-
derung in der BEG EM ein Ergdanzungskredit, der neben dem Forderantrag einen Kreditantrag bei der
KfW (iber die Hausbank erfordert. In diesem Fall gibt es also keinen One-Stop-Shop mehr.

Beihilfefreie Férderung von Unternehmen: Die gesamte BEG wurde von der Europdischen Kommis-
sion als beihilfefrei eingestuft. Damit sind fiir Forderantrage ab 1. Januar 2021 fiir Unternehmen
(auch fir Wohnungsunternehmen) samtliche beihilferechtlichen Beschrankungen entfallen: Bei der
Antragstellung ist daher ggf. bei der Frage , Ist die Investition beihilferelevant?“ ,Nein“ anzuklicken.

Deckelung der Kumulierung bei 60 Prozent 6ffentlicher Gesamtforderung: Die Kumulierung mit For-
derprogrammen der Lander und Kommunen ist moglich. Der Gesamtfordersatz wird dabei aber bei
60 Prozent der geforderten Kosten gedeckelt. Fiir kommunale Antragsteller liegt die Kumulierungs-
grenze bei 90 Prozent.
Berlicksichtigt werden dabei nur 6ffentliche Fordermittel, mit denen dieselben Kosten gefordert
werden. Die Kumulierung bezieht sich dabei auf die in den verschiedenen Férderprogrammen
jeweils tatsachlich geforderten Kosten. Etwaige private Zuschiisse z.B. von Unternehmen werden
nicht bericksichtigt. Die Forderung fiir die Investitionsmallnahmen und fiir die Fachplanung und
Baubegleitung sind ggf. zusammenzuzahlen, um den Fordersatz zu ermitteln.
Nicht anzurechnen sind Zuweisungen in Form von Finanzausgleichsmitteln (Finanzausgleichszah-
lungen an kommunale Gebietskorperschaften) oder ahnliche Zuweisungen, die als Eigenkapita-
lersatz dienen (z.B. Ausgleichsstockmittel gemaR § 13 Finanzausgleichsgesetz in Baden-Wirttem-
berg). Sie sind fester Bestandteil der Finanzierung notwendiger kommunaler Investitionen. Es
missen anteilig nur die sich bei der Kumulierung Gberschneidenden férderfahigen Kosten der je-
weiligen Programme angesetzt werden.
Wenn man durch eine kommunale oder Landesforderung tiber 60 Prozent Gesamtférderung
kommt, muss dies dem BAFA bzw. der KfW mitgeteilt werden. Ob eine weitere Forderung fur
eine durch die BEG geférderte MaRBnahme in Anspruch genommen wurde, ist im Zuge des Einrei-
chens des Verwendungsnachweises (VN) beim BAFA bzw. beim Nachweisverfahren bei der KfW
anzugeben. Die BEG-Foérderung wird dann entsprechend gekiirzt. Der liberschiissige Betrag wird
bei bereits erfolgter Auszahlung zuriickgefordert.

Keine Kumulierung von BEG-FordermaRnahmen: Eine Kumulierung verschiedener Bundesforderun-

gen fiir dieselbe MalRnahme ist nicht méglich. Dies gilt auch fiir die unterschiedlichen Teil der BEG.
Keine EE-Klasse EinzelmaRnahmenférderung fiir Heizungstausch: So konnen die Vorteile fir
eine Effizienzhaus EE-Klasse in der BEG WG (Erhéhung des Hochstbetrages forderfahiger Kosten
und der Forderquote) nicht geltend gemacht werden, wenn der Einbau einer EE-Heizung bereits
Uber die BEG EM geférdert wird bzw. wurde.

Kombination verschiedener BEG-FérdermaBnahmen zulassig: Eine Kombination unterschiedlicher

MalRnahmen ist moglich, sofern sichergestellt ist, dass Kosten nicht zwei Mal geférdert werden.
Kombination von BEG EM und BEG WG/NWG: So kann man z.B. fir Heizungstechnik in der BEG
EM einen Forderantrag stellen, wahrend man fir die gleichzeitig ausgetauschten Fenster
und/oder die Dammung der Wande eine Forderung aus der BEG WG beantragt, sofern das Ge-
bdude dadurch nachweislich eine héhere Effizienzstufe erreicht. Voraussetzung ist, dass die Kos-
ten einer in einem Teil der BEG geforderten MalRnahme nicht erneut im Rahmen eines anderen
Teils der BEG als Kosten geltend gemacht werden. Dies gilt fir jeden noch so kleinen Anlagenteil!
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Férderoptimierung durch Kombination aufwandig und riskant: Ob eine getrennte Forderung
des Heizungsaustauschs lGber die BEG EM statt der gemeinsamen im Rahmen von BEG WG oder
NWG unter Verzicht auf den EE-Klassen-Bonus fiir die anderen MaRnahmen an der Gebdudehdiille
zu einer relevant hoheren Forderung fiihrt, ist im konkreten Einzelfall zu prifen. Wahrscheinlich
ist das wegen des Wegfalls des EE-Klassen-Bonus aber allenfalls bei selbstnutzenden Wohneigen-
tiimern. Zu bedenken ist dabei aber der erhéhte Aufwand fiir zwei getrennte Foérderantrage und
das Risiko einer versehentlichen Doppelbeantragung. Spatestens, wenn es schwerfillt, die Ausga-
ben einer InvestitionsmaBnahme zu trennen und auf die unterschiedlichen FordermaRnahmen
aufzuteilen, sollte auf diese Form der Fordermittelmaximierung verzichtet werden — selbst, wenn
die Forderung etwas hoher ausfallen sollte. Dann besteht auch keine Gefahr, die Forderung ein-
zelner Komponenten oder Leistungen zweimal zu beantragen, was die Forderung insgesamt ge-
fahrden kann!

Kumulierungsverbot fiir die BEG mit EEG und KWKG: In der gesamten BEG gilt:
Kumulierungsverbot: Eine Kumulierung (also gleichzeitige Inanspruchnahme fiir dieselben for-
derfahigen Kosten) der BEG mit der Forderung nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG)
oder EEG ist nicht moglich.

Kombination maglich: Eine Kombination (gleichzeitige Inanspruchnahme fiir unterschiedliche
forderfahige Kosten) der BEG-Férderung fir Biomasseanlagen mit der Férderung nach dem
KWKG oder dem EEG ist moglich. Demnach kann man fir die Kosten, die in der BEG und nach
dem KWKG forderfahig sind, nur eine der beiden Férderungen in Anspruch nehmen.

Abgrenzung zwischen Neubau und Gebaudebestand in der BEG EinzelmaBRnahmen: Als Abgren-
zungskriterium fiir die Frage, ob ein Gebdude innerhalb der BEG als Neubau oder als Bestandsge-
badude eingestuft wird, gilt,
ob das Gebaude fertig gestellt ist,
und ob fir das Gebaude vor mindestens finf Jahren der Bauantrag gestellt bzw. die Bauanzeige
eingereicht wurde.
Ein zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht fertiggestelltes Gebaude, fiir das vor mindestens fiinf Jah-
ren der Bauantrag gestellt wurde, ist forderrechtlich also genauso wenig forderfahig wie ein fertigge-
stelltes Gebaude, fiir das vor weniger als fiinf Jahren der Bauantrag gestellt wurde.
Keine Forderung des Heizungstauschs im Neubau: Da dieses Abgrenzungskriterium in der ge-
samten BEG gilt, gilt es auch fir den Heizungstausch und flr HeizungsoptimierungsmaRnahmen.
Wird also eine Holzheizungsanlage in einem Gebaude, fir das vor funf Jahren der Bauantrag ge-
stellt oder die Bauanzeige gemacht wurde, ausgetauscht, so ist dies nicht forderfahig, weil dies
forderrechtlich als MaBnahme in einem Neubau gilt.
Keine Forderung der Nachriistung bestehender Anlagen fiir Neubauten: Die Unterscheidung
zwischen Neubau und Gebaudebestand gilt auch fiir die Nachristung bestehender Anlagen. So
darf die Nachriistung einer Holzheizungsanlage erst gefordert werden, wenn der Bauantrag fiir
das Gebdude von mindestens fiinf Jahren gestellt wurde, also forderrechtlich kein Neubau mehr
ist. Im Fall des Falles muss man also warten, bis eine Nachriistung forderfahig wird.
Keine Forderung bei Wiederaufbau nach Abriss: Bei einem Abriss bis auf die Grundmauern oder
die Bodenplatte, bei dem das Gebdude ansonsten vollstandig erneuert wird, ist nach den Techni-
schen FAQ Nr. 1.08 fiir die BEG EM eine Forderung nicht moglich, weil das Gebaude als Neubau
gilt.
Einordnung bei Erneuerung nach Teilabriss abhangig von baurechtlicher Einordnung: Wird ein
Gebdude zum Teil abgerissen, ergibt sich die Zuordnung des danach errichteten bzw. erneuerten
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Gebdudes zum Neubau oder Gebdudebestand gemald Technischer FAQ aus der Einordnung des
Bauvorhabens fiir den 6ffentlich-rechtlichen Nachweis durch die Baubehorden.

Abgrenzung von Neubau und Modernisierung bei Erweiterung und Ausbau von Gebauden:
Férderrechtliche Einstufung von Umbauten oder Gebdaudeerweiterungen als Neubau oder Be-
standsgebdude anhand der baurechtlichen Einordnung: Sofern in den Merkblattern und FAQ
nichts anderes festgelegt ist, hangt die forderrechtliche Einstufung des Umbaus oder der Erweite-
rung eines bestehenden Gebaudes als Bestandsgebdude oder Neubau davon ab, ob es baurecht-
lich zum Neubau wird oder nicht. Dies wird im Zweifelsfall von den Baubehorden, nicht vom For-
dermittelgeber beurteilt und festgelegt.

Abweichungen der TFAQ fiir BEG EM und fiir BEG WG/NWG und fiir die Neubauférderung: Die
Frage, ob eine MaBnahme als Ausbau oder Erweiterung von Gebauden eingestuft wird und ob
die als Neubau oder als Modernisierung geférdert wird, wird in den beiden Fassungen der TFAQ
fiir die BEG EM und fir die anderen Teile der BEG inkl. der Neubauférderung zum Teil unter-
schiedlich dargelegt. Insofern beschranken sich die Ausfiihrungen hier auf die Festlegungen der
Technischen FAQ fiir die BEG EM in den Nr. 1.03 bis 1.07.

Erfiillung der Anforderungen gemaR § 90 Abs. 2 GEG: Alle forderfahigen Holzheizungsanlagen und
damit auch alle férderfahigen Holz-KWK-Anlagen missen aufgrund des GEG in der gesamten BEG die
Anforderungen nach § 90 Abs. 2 GEG erfillen.
Demnach sind Anlagen zur Nutzung von fester Biomasse nur férderfahig, wenn der Umwand-
lungswirkungsgrad mindestens folgende Werte erreicht:
89 Prozent bei einer Anlage zur Heizung oder Warmwasserbereitung, die der Erfiillung der
Anforderungen nach § 71 oder einer Pflicht nach § 4 Abs. 4 oder § 9a (Lander6ffnungsklau-
sel) dient,
70 Prozent bei einer Anlage, die nicht der Heizung oder Warmwasserbereitung dient.
Dabei ist der
Umwandlungswirkungsgrad eines Biomassekessels der nach DIN EN 303-5: 2012-10 ermit-
telte Kesselwirkungsgrad,
der Umwandlungswirkungsgrad eines Biomasseofens der nach DIN EN 14785: 2006-09 ermit-
telte feuerungstechnische Wirkungsgrad.
Wirkungsgradanforderung an KWK-Anlagen: Es stellt sich die Frage, welche Wirkungsgradanfor-
derung in der BEG fiir den seltenen, aber theoretisch moglichen Fall von KWK-Anlagen gilt. Diese
haben wir den Férderdurchfiihrern gestellt.
Umwandlungswirkungsgrad von KWK-Anlagen: Da die DIN EN 303-5: 2012-10 und
DIN EN 14785: 2006-09 keine Anwendung auf KWK finden, dirfte fir den zu ermittelnden Wir-
kungsgrad von KWK-Anlagen der letzte Teilsatz des § 90, Abs. 2 ,,[...] und in den (brigen Fallen
des Satzes 1 Nummer 2 [= Anlagen zur Nutzung der Biomasse] der nach den anerkannten Regeln
der Technik berechnete Wirkungsgrad” greifen. Damit ist der Umwandlungswirkungsgrad von
KWK-Anlagen der Gesamtwirkungsgrad die Summe des thermischen und des elektrischen Wir-

kungsrades.

Allgemeine Festlegungen zu forderfahigen Kosten:
Forderfahige Kosten beziehen sich auf Bruttokosten: Die Betrdage, mit denen die férderfahigen
Kosten gedeckelt werden, beziehen sich im Rahmen der BEG immer auf Bruttokosten —auch bei
vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen. D.h. bei Angeboten, die Nettokosten aufweisen,
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missen diese immer erst auf die Bruttokosten hochgerechnet werden, um ermitteln zu kénnen,
ob die geférderten Kosten gekappt werden.

Rabatte, Versicherungsleistungen und Skonto reduzieren forderfahige Kosten und die Forde-
rung: Nicht entstandene Kosten werden selbstverstandlich nicht geférdert. Daher reduzieren in
Anspruch genommene Rabatte (auch Skonto), Versicherungsleistungen und jede Form von Abzii-
gen, Nachlassen oder Preisminderungen im vollen Umfang die anrechenbaren Investitionskosten
und damit auch den Férderbetrag. Wurde dies im Nachweisverfahren nicht angegeben, werden
ggf. liberzahlte Betrage plus Zinsen zuriickgefordert.

Forderung sowohl von Wohngebduden als auch Nichtwohngebauden: Es werden nur Gebdude ge-
fordert, die unter den Anwendungsbereich des GEG nach § 2 fallen. Geférdert werden Investitions-
vorhaben sowohl in Wohngeb&duden (WG) als auch in Nichtwohngebduden (NWG). Dabei gelten fir
Wohngebdude und NWG sowohl bei Einzelmalinahmen als auch bei der systemischen Férderung zum
Teil unterschiedliche Randbedingungen. Daher sind bei der Forderung in Mischgebdauden mit Wohn-
und Nichtwohnanteil, die ebenfalls moglich ist, besondere Punkte zu beachten.
Definition Wohngebaude: Zur Festlegung, was férderrechtlich als Wohngebaude gilt, greifen die
Forderrichtlinien auf die Festlegung im GEG zuriick. Demnach werden Geb&dude nach § 3 Abs. 1
Nr. 33 GEG als Wohngebaude eingestuft, wenn sie nach ihrer Zweckbestimmung liberwiegend
dem Wohnen dienen. Hierzu gehéren auch Wohn-, Alten- und Pflegeheime und dhnliche Einrich-
tungen.
Nichtwohnnutzungen innerhalb von Wohn-, Alten- und Pflegeheimen: Hier legen die Tech-
nischen FAQ fest, dass auch Nichtwohnnutzungen innerhalb von Wohn-, Alten- und Pflege-
heimen als Wohnnutzung behandelt werden. Dies gilt auch fir Bistros, Friseursalons oder Ki-
oske innerhalb dieser Gebaude.
Definition Nichtwohngebaude: Zur Festlegung, was forderrechtlich als Nichtwohngebaude gilt,
greift die Forderrichtlinie ebenfalls auf die Festlegung im GEG zuriick. Nichtwohngebaude sind
nach § 3 Nr. 23 GEG alle Gebaude, die in den Geltungsbereich des GEG fallen und keine Wohnge-
baude im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 33 GEG sind, also nicht Giberwiegend dem Wohnen dienen.
Baurechtliche Einordnung maBgeblich: Sofern fiir ein Gebaude eine baurechtliche Einordnung
als Nichtwohngebaude vorliegt, gelten sie auch bei der BEG als NWG, ansonsten als Wohnge-
baude.

Von der Forderung ausgenommene Gebdude: Gebaude, die gemal § 2 Abs. 2 nicht dem GEG unter-
liegen, sind von der Forderung ausgenommen. Darunter fallen vor allem NWG:
Betriebsgebaude, die Gberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt werden
Betriebsgebaude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck groRflachig und lang anhaltend of-
fengehalten werden miissen
unterirdische Bauten
Unterglasanlagen und Kulturraume fir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen
Traglufthallen und Zelte
Gebdude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und provisori-
sche Gebdude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren
Gebdude, die dem Gottesdienst oder anderen religiosen Zwecken gewidmet sind
Wohngebaude, die
fiir eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jahrlich bestimmt sind oder

13



fiir eine begrenzte jahrliche Nutzungsdauer bestimmt sind und deren zu erwartender Ener-
gieverbrauch fur die begrenzte jahrliche Nutzungsdauer weniger als 25 Prozent des zu erwar-
tenden Energieverbrauchs bei ganzjahriger Nutzung betragt
sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche, industrielle oder fir 6ffentliche Zwe-
cke genutzte Betriebsgebadude, die nach ihrer Zweckbestimmung
auf eine Raum-Solltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius beheizt werden oder
jahrlich weniger als vier Monate beheizt sowie jahrlich weniger als zwei Monate gekiihlt wer-
den
Abgrenzung von geférderten und nicht-geférderten Gebauden und Wohngebduden und NWG:
Gebdude von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften: Da Gebaude, die der Religionsaus-
Ubung dienen, nicht dem GEG unterliegen, sind sie auch nicht forderfahig. Das gilt aber im Regel-
fall nicht flir Gemeindehauser und soziale kirchliche Einrichtungen.
Foérderung religios genutzte Rdume in Wohngeb3duden und NWG: Weisen Gebaude, die im An-
wendungsbereich des GEG liegen und tUiberwiegend nicht der Glaubensausiibung dienen (z.B.
Krankenhdauser, Altenheime) Rdume auf, die dem Gottesdienst oder religiosen Zwecken gewid-
met sind, konnen diese mitgeférdert werden. Allerdings gelten diese Raume bei der Berechnung
der Hochstgrenze der forderfahigen Kosten weder als Wohnung noch kann die Nettogrundflache
(NGF) dieser Rdume bei der Ermittlung der Forderhdchstgrenze angerechnet werden. Sie kénnen
aber mitversorgt werden.
Forderfahigkeit von Agrargebduden: Landwirtschaftliche Produktionsgeb&dude sind gemal § 2
Abs. 2 GEG Uberwiegend vom GEG und damit auch von der BEG-Forderung ausgeschlossen
(Stalle, Gewachshauser). In ihnen wird aber ohnehin v.a. Prozesswarme eingesetzt. Fir sie kon-
nen die Programme der Agrarférderung in Anspruch genommen werden. Demgegentber sind
Bauernhdauser in der BEG Uberwiegend forderfahig, soweit hier der nicht forderfahige Anteil nicht
Uberwiegt.
Forderfihigkeit von Ferienwohnungen, Ferienhdusern und Wochenendhausern: Forderfahig
sind Ferienwohnungen, Ferienhduser und Wochenendh&user immer dann, wenn sie in den An-
wendungsbereich des GEG gemaR § 2 Abs. 2 Nr. 8 fallen. Das ist der Fall, wenn sie
fir eine Nutzungsdauer von mindestens 4 Monaten jahrlich bestimmt sind;
fiir eine Nutzungsdauer von weniger als 4 Monaten bestimmt sind, aber ihr zu erwartender
Energieverbrauch mindestens 25 Prozent des zu erwartenden Energieverbrauchs bei ganzjah-
riger Nutzung betragt.
Zuordnung von Boardinghdusern: Zusatzlich weisen die Férderrichtlinien Boardinghduser als ge-
werbliche Beherbergungsbetriebe mit hoteldhnlichen Leistungen den Nichtwohngebduden zu,
sodass energetische MaRnahmen in ihnen in der BEG geférdert werden. Hintergrund der Zuord-
nung der Boardinghduser zu den NWG ist die steuerliche Einordnung (es liegen Einkiinfte aus Ge-
werbebetrieb (NWG) oder Vermietung (WG) vor).

Definitionen der Fldchenbegriffe: Die BEG bewegt sich im Rechtsrahmen des GEG. Daher gilt, wenn
in den BEG-Regeln nichts Anderslautendes definiert ist, dass die Begriffe so gelten, wie sie im GEG
bzw. den dazugehdrigen DIN-Normen, konkret der DIN V 18599, definiert sind. In § 3 GEG wird zur
Definition der Begriffe festgelegt:
Nutzflache: Nach Nr. 26 sind ,, die im Energieausausweis auszuweisenden Werte fiir die Nutzfla-
che”. Das ist:
»bei einem Wohngebaude die Gebdudenutzfldche (An)
bei einem Nichtwohngebaude die Nettogrundfiiiche (NGF)“
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Gebaudenutzflache (An): Nach Nr. 10 ,,die Nutzflache eines Wohngeb&udes nach

DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder gekiihlt wird.” Sie ist bei Wohngebauden in Energie-
ausweisen verpflichtend anzugeben.

Nettogrundflache (NGF): Nach Nr. 22 , die Nutzflache eines Nichtwohngebaudes nach

DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder gekiihlt wird.” Sie ist bei NWG in Energieausweisen
verpflichtend anzugeben.

AR Ee (5 we beheizte oder gekiihlte Nutzflache

nach DIN V 18599

Nettogrundflache (NGF) NWG

verpflichtend im Energieausweis des Gebaudes auszuweisen

Beheizter Raum: Nach Nr. 4 ,ein Raum, der nach seiner Zweckbestimmung direkt oder durch
den Raumverbund beheizt wird”.
Dies gilt also auch dann, wenn die Beheizung bzw. Kiihlung lediglich indirekt tiber den
Raumverbund erfolgt, z.B. bei innenliegenden Fluren ohne Heiz- oder Kihlflachen.
Wohnflache: Nach Nr. 32, die Flache, die nach der Wohnflachenverordnung (WoFIV) vom
25. November 2003 oder auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter
Regeln der Technik zur Berechnung von Wohnflachen ermittelt worden ist. Hier gehen z.B.
auch zur Wohnung gehérende unbeheizte Balkon- und Terrassenflachen und Schwimmbad-
flachen und beheizte Flachen mit Dachschragen teilweise ein; Kellerflachen, Abstellrdume,
Kellerersatzflachen, Waschkiichen, Bodenrdaume, Trockenrdaume, Heizungsraume, Garagen
und Geschaftstraume hingegen nicht. Auch nicht nutzbare Grundflachen u.a. von Schornstei-
nen und Treppen bleiben unbericksichtigt.
Ermittlung der Gebdudenutzfliche (An): GemaR § 25 Abs. 10 GEG in Verbindung mit DIN V 18599
Teil 1: 2018-09 Abschnitt 8.2.1 wird Ay auf Basis des beheizten und gekiihlten Gebdaudevolumens
Ve wie folgt ermittelt.
Bei Geschosshohen von 2,5 bis 3 m: Im Regelfall, also bei durchschnittlichen Geschosshéhen
hs von 2,5 m bis 3 m; gilt die folgende Formel:
An =0,32/m x V. (Gleichung 31)
Bei unter- und iiberdurchschnittlichen Geschosshohen: Bei durchschnittlichen Geschossho-
hen hg von weniger als 2,5 m (z.B. in Fachwerkhausern) und mehr als 3 m (z.B. in Altbauten
der Griinderzeit) fihrt diese Formel regelmaRig zu stark von der Realitdt abweichenden Fla-
chengrofRen. Daher gilt flir diese Gebaude gemal § 25 Abs. 10 GEG in Verbindung mit
DIN V 18599 Teil 1: 2018-09, dass die Gebaudenutzfliche Ay in Abhdngigkeit von der Ge-
schosshéhe zu ermitteln ist. Dafiir gilt folgende Sonderformel:
An = (1/hg - 0,04/m) x V. (Gleichung 32)
Durchschnittliche Geschosshohe hg: Sie ist von der Oberflache des FuRbodens bis zur Ober-
flache des FuBbodens des dariiberliegenden Geschosses zu messen.
Beheiztes oder gekiihltes Gebdaudevolumen V.: Das beheizte oder gekiihlte (= thermisch kon-
ditionierte) externe Gebdudevolumen V. (oder auch Bruttovolumen, V. steht flir externes Vo-
lumen) ist das Volumen, das von der warmeltbertragenden Umfassungsfldche des Geb&dudes
begrenzt wird. Dazu gehdren gemal 6.2.2 neben den Flachen, die direkt beheizt oder gekihlt
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werden, auch solche, die ausschlieRlich indirekt durch Nachbarbereiche beheizt oder gekiihlt
werden. Es wird v.a. anhand von AullenmaRen eines Gebdudes ermittelt.
Warmeiibertragende Umfassungsflache: In 8.1.1 und 8.1.2 wird festgelegt, welche Kon-
struktionsflachen zur warmetbertragenden Umfassungsflache gehoren. Dies sind tber-
wiegend die AuBenwande eines Gebaudes (seltener Innenwande) und die oberste und
unterste Geschossdecke.
AuBen- und Innenwande zdhlen voll mit: Auch die Grundflachen der AuRen- und Innen-
wande gehoren voll zum thermisch konditionierten Gebaudevolumen. Das V. enthélt also
auch das Volumen der Innen- und Aullenwande.
Treppenhauser: Typischerweise gehdren auch bei MFH, nicht nur bei EFH, auch unbeheizte
Treppenhaduser zur Gebdudenutzflache (An), so dass deren Flache bzw. Umfassungsvolumen
bei der Ermittlung des Energiebedarfs auf die Wohnungen des MFH aufgeteilt wird.
Wenn darin Heizkorper installiert sind, dann ist offensichtlich, dass die Treppenhauser
zur beheizten Gebdudenutzflache gehoéren.
Auch bei vollstandig von Wohnungen umschlossene Treppenhauser ist klar, dass sie zur
beheizten Gebdudenutzflache zahlen missen.
In der Regel gibt es bei Treppenhdusern aber mindestens eine AuRenwand. Wenn diese
starker geddammt ist als die Wand zwischen Treppenhaus und den Wohnungen, muss das
Treppenhaus demnach zur Gebaudenutzflache zahlen.
Nur wenn die Wand zwischen Wohnung und Treppenhaus starker gedammt sein sollte
als die zwischen Treppenhaus und Aulenwand, kann ausnahmsweise auch das Gegenteil
gelten.
Keller: Keller in MFH werden sehr selten direkt beheizt. In EFH kommt dies hingegen haufiger
vor. Ob sie trotzdem zur thermisch konditionierten Flache gehéren, hdangt davon ab, was als
unterste Geschossdecke, die gedammt ist, definiert ist. Bei der vereinfachten Ermittlung der
Nettogrundflache (NGF, s.u.) geht der Gesetzgeber offenbar davon aus, dass Kellerflachen im
Standardfall nicht mit einbezogen werden.
Umrechnungsfaktor: 0,32/m ist ein festgelegter Faktor zum Herunterrechnen von Volumen
auf Flache. D.h. die Geschosshdhe wird in den betrachteten Fallen also auf 3,2 m gesetzt (1
geteilt durch 0,32). In den anderen Fillen sinkt sie mit sinkender tatsachlicher bzw. steigt mit
steigender tatsachlicher Geschosshohe. In jedem Fall liegt sie tiber der tatsachliche Geschoss-
hohe.
Vereinfachende Regel zur Ermittlung der Gebadudenutzfliche: Das GEG legt fest, dass, sofern
die Gebaudenutzflache Ay nicht bekannt ist (was nur der Fall sein kann, wenn kein Energie-
ausweis vorhanden ist), sie bei Wohngebauden mit bis zu zwei Wohnungen mit beheiztem
Keller pauschal mit dem 1,35-fachen Wert der Wohnflache, bei sonstigen Wohngebauden
mit dem 1,2-fachen Wert der Wohnflache angesetzt werden kann. Diese vereinfachende Re-
gel beriicksichtigt, dass auch einige beheizte Flachen und die Grundflachen der Wande nicht
zur Wohnflache, aber zur Gebdudenutzflache gehoren. Dabei dirfte sie den Wert, der sich
aus der o.g. Formel ergibt, in aller Regel Gberschatzen, da auch vollkommen unbeheizte Fla-
chen in die Wohnflache teilweise einbezogen werden, und die beheizten Flachenanteil in der
Regel kleinere Anteile umfassen dirften als hier vereinfachend angesetzt. Das entspricht
auch der Logik einer vereinfachenden Regel.
Allerdings darf die im Energieausweis angegebene Gebaudenutzfliche Ay auch nach die-
ser Regel ermittelt werden. Das muss dann aber im Energieausweis angegeben werden.
In dem Fall wird man an der Verwendung dieses Wertes nicht vorbeikommen. Will man
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die nach einem anderen Verfahren ermittelte Gebaudenutzflache verwenden, wird der
Gebdudeeigentliimer die Erstellung eines neuen Energieausweises beantragen mussen.
Ermittlung der Nettogrundflache (NGF): GemaR GEG ist die ,Nettogrundflache” eines Nicht-
wohngebaudes dessen Nutzflache nach DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder gekiihlt wird. Ge-
mak DIN V 18599 Teil 1 Nr. 8.2.1 folgt die Bestimmung der NGF den Festlegungen zur Netto-
raumflache (NRF) von Wohngeb&uden nach DIN 277: 2021-08.
Die NGF umfasst demnach die Summe der Nutzungsfldche, der Technikfléiche und der Ver-
kehrsfléche. Dabei werden die einzelnen Teilflachen unabhangig von der Geschosshohe er-
mittelt.
Nutzungsflache: Die zum Ausfiihren betrieblicher Tatigkeiten nutzbaren Flachen.
Technikflache. Die Aufstellflaichen haustechnischer Anlagen.
Verkehrsflache: Gesamtheit aller Flure, Treppe, Zugdange usw. zwecks Erschliefung der
Raume.
Parkhduser nicht zu beriicksichtigen: Nach § 25 Abs. 11 GEG sind Parkh&user bei der Fla-
chenermittlung nicht zu berlicksichtigen, da sie als unbeheizt und ungekihlt anzunehmen
sind.
Unterschiede zwischen Nettogrundfldche (NGF) und Gebdudenutzfliche (An): Letztlich unter-
scheiden sich die NGF und Ay darin, ob die Konstruktionsflachen enthalten sind (bei Ay ja) oder
nicht (bei NGF nein). Die Konstruktionsflachen setzen sich aus den Grundflachen der AulRen-
wande, der Innenwande und der Trennwande-zu benachbarten Wohnungen bzw. Gebauden zu-
sammen.
Beriicksichtigung der Raumhohe: Das Ermittlungsverfahren verlauft bei Wohngebauden ab-
hangig von der Raumhohe, bei NWG nicht. Die Einzelflachen werden bei NGF zwar raumho-
henabhéangig einzeln erfasst. Die Flachenberechnung selbst beinhaltet bei NGF jedoch keinen
Hohenfaktor.

Férderung von Mischgebdauden mit Wohn- und Nichtwohnanteilen: Wenn bei einem Gebaude Woh-
nungen und Nichtwohngebaudeflachen beteiligt sind und hierfir nur ein Forderantrag gestellt wird,
dann gilt das Gebaude als Wohngebaude (WG), wenn der Uberwiegende Anteil der Nutzflache fiir
Wohnzwecke genutzt wird. Wenn der nicht fiir Wohnzecke genutzte Anteil liberwiegt, gilt es als
Nichtwohngebidude (NWG).
Bei NWG mit Wohngebaudeanteil Beriicksichtigung des Wohnanteils méglich: Bei Nichtwohn-
gebauden ist es moglich die Minderanteile des Wohngebaudes bei der Ermittlung der forderfahi-
gen Kosten zu berticksichtigen. Dazu kann die Nettogrundflache (NGF), also die beheizte und ge-
kiihlte Flache der Wohnungen, zur NGF der NWG-Anteile addiert werden. Der Wohngebaudeteil
darf aber auch unabhangig vom Flachenanteil der Wohnnutzung getrennt beantragt werden, so-
fern mindestens eine vollstandige Wohnung vorhanden ist.
Bei Wohngeb3duden mit NWG-Anteil nur Beriicksichtigung von Wohnflachen méglich: Ein ada-
quates Verfahren zur Beriicksichtigung der NWG-Flachen bei Wohngebauden (Zahl der Wohnun-
gen maRgeblich) gibt es hingegen nicht. Daher ist eine Anrechnung der NWG-Flachen bei der Be-
antragung von Wohngebauden nicht moglich. Wird fir Wohngebadude mit NWG-Anteil nur ein
Forderantrag gestellt, wird daher nur der Wohnanteil berticksichtigt. Dies reduziert die
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forderfahigen Kosten bei Wohngebdauden mit NWG-Anteilen gegeniiber reinen Wohngebduden —
und zwar umso mehr, je ndher die beiden Anteile einem 50-Prozent-Anteil kommen.
Getrennte Férderantrage bei Wohngebauden mit NWG-Anteil moglich: Aus diesen Griinden
ist es oft glinstiger, wenn die Option genutzt werden kann, bei gemischt genutzten Wohnge-
bdauden den NWG-Teil des Wohngebadudes getrennt zu bilanzieren.
Ggf. fiir Nichtwohngebaude zugelassener EEE erforderlich: Wird ein Energieeffizienz-
Experte (EEE) im Forderverfahren beteiligt, so muss dieser bei getrennten Forderantra-
gen auch die Zulassung fir Nichtwohngeb&ude haben, um auch die nétige gBzA/gBnD
erstellen zu kénnen.
Getrennte Férderantrage bei Mischgebduden verpflichtend, sofern Gebdude getrennt bilan-
ziert werden muss: Bei Mischgebduden missen gemaR § 106 GEG und TFAQ Nr. 1.01 die unter-
schiedlich genutzten Teile unter bestimmten Voraussetzungen getrennt als Wohn- oder Nicht-
wohngebadude bilanziert werden. In diesen Fallen muss dann auch die Antragstellung in der BEG
getrennt als Wohn- oder als Nichtwohngebaude erfolgen.
bei NWG: Folgende Bedingung muss erfiillt sein:
Der Wohnanteil ist nicht unerheblich (in der Regel mehr als 10 Prozent).
bei Wohngebduden: Folgende Bedingungen missen gleichzeitig erfillt sein:
Die Art der Nutzung unterscheidet sich wesentlich.
Der Wohnanteil ist nicht unerheblich (Abgrenzung orientiert sich in der Regel an der 10 -
Prozent-Grenze).
Die gebadudetechnische Ausstattung unterscheidet sich wesentlich von der Wohnnutzung
(z B. zusatzliche Luftungstechnik, Kiihlung, etc.).
Optional getrennte Forderantrage bei Mischgeb3duden: Alternativ darf gemall TFAQ Nr. 1.01 der
Wohnanteil in NWG fir die BEG unabhangig vom Flachenanteil immer getrennt behandelt wer-
den, wenn vollstandige Wohneinheiten vorhanden sind.
Randbedingungen bei zwei Forderantragen fiir ein Mischgebdude: Wenn zwei Férderantrage fir
ein Mischgebdude gestellt werden, gelten folgenden Randbedingungen:
Ermittlung der forderfdhigen Kosten: Es muss eine anteilige Zuordnung der Kosten einer
zentralen Heizungs-bzw. Liftungsanlage auf den Wohngebaude- und den NWG-Forderantrag
vorgenommen werden. Diese Aufteilung soll anhand der Flachenanteile der Wohngebdude
und der NWG-Nutzung vorgenommen werden.
Getrennte Rechnungen: Fir beide Férderantrage sind getrennte Rechnungen zu erstellen, da
gleichlautende Rechnungen nicht in mehreren Férderantragen eingereicht werden diirfen.

Férderung von Teilen eines Gebdudes: Eine FérdermaRnahme muss nicht automatisch ein gesamtes
Gebaude umfassen. Ein Eigentlimer eines Gebdudes, das nicht nach Wohnungseigentumsgesetz
(WEG) aufgeteilt ist, kann je Wohnung einen eigenen Férderantrag stellen. Bei Investitionsmalinah-
men, die sich nicht auf das gesamte Geb&ude beziehen, ist flr die Hochstgrenze der férderfahigen
Kosten aber nur der Teil der Wohnungen bzw. der NGF maligeblich, der von der Umsetzung der MaR-
nahme betroffen ist. Wenn nur ein Teil des Geb&dudes energetisch modernisiert wird, kann der Rest
des Gebdudes also nicht die moglichen forderfahigen Kosten erhéhen. Dies wird bei MaRnahmen der
Heizungstechnik jedoch selten zutreffen, da diese meist das ganze Gebaude betreffen.

Verpflichtung zu 6ffentlich sichtbarem Hinweis auf EU-Forderung nicht fiir Privatpersonen: Sofern
BEG-Fordernehmer aufgefordert werden sollten, das zugesandte EU-Emblem "Finanziert von der Eu-
ropaischen Union" unverandert, 6ffentlich sichtbar (z.B. im Eingangsbereich, am Briefkasten, an der
Vorderfront des Gebaudes) anzubringen, ist folgendes zu beriicksichtigen: Die Verpflichtung von

18



BEG-Fordermittelnehmern, die Inanspruchnahme der EU-Mitteln ggf. durch einen Aushang am eige-
nen Gebdude 6ffentlich bekannt zu geben, gilt NICHT fir Privatpersonen.

Antragsberechtigung: Antragsberechtigt sind in der BEG nahezu alle Eigentimer von Geb&uden, die
in forderfahige MalRnahmen an Wohn- und Nichtwohngebaduden investieren (Ausnahmen s.u.).
Gebdudeeigentiimer als Antragsteller: Der Regelfall ist, dass der Grundstiicks- bzw. Gebaudeei-
gentimer in die Heizungsanlage investiert und dann auch den Forderantrag stellt. Das betrifft
natirliche und juristische Personen.
Wohnort privater Antragsteller unerheblich: Geférdert werden nur InvestitionsmaBnahmen an
Gebduden in Deutschland. Wo der Eigentlimer seinen Wohnsitz hat, ist dabei nicht relevant.
Landwirte als Antragsteller: Auch Landwirte sind als Privatperson oder Unternehmen in der BEG
antragsberechtigt. Beihilferechtliche Einschrankungen fiir Landwirte bestehen dabei nicht mehr.
Gebaudewdrmebedarf versus Prozesswarmebedarf: In vielen Fallen hat ein Landwirt aber
weniger als 50 Prozent Gebaudewdrmebedarf fiir Bestandsgebdude und mehr als 50 Prozent
Prozesswarmebedarf (z.B. fiir die Beheizung.
Von der BEG ausgenommene landwirtschaftliche Gebaude: Viele landwirtschaftliche Nicht-
wohngebaude wie Stdlle und Gewachshauser, in denen Giberwiegend Prozesswarme einge-
setzt sind, sind aber ohnehin vom GEG ausgenommen und daher auch nicht in der BEG for-
derfahig.
Prozesswarmeforderung und Agrarférderprogramme fiir Landwirte: Alternativ konnen
Landwirte fir solche Gebaude ggf. eine Forderung fiir eine Prozesswarmeanlage in der EEW
beantragen, oder aus einem spezifischen Agrarférderprogramm.
AuBerdem kommt es darauf an, ob es sich bei den beheizten Gebauden um Wohngebaude,
Nichtwohngeb&dude oder um Gebdudekomplexe handelt, die beheizt werden sollen. Je nach-
dem kommen dann die Antragsmodalitaten fir Mischgebaude oder die Errichtung von
Wohngebauden zum Tragen.
Und es kommt darauf an, ob es sich beim Antragssteller um eine Privatperson handelt oder
um ein Unternehmen.
Die Boni fur selbstnutzende Wohneigentiimer diirften daher fiir Landwirte nur selten und
nur flr einen Teil der Gebdude in Frage kommen: Sie sind nur fiir die selbstbewohnte Woh-
nung moglich, wenn der Bewohner mit dem Eigentiimer des Gebdudes identisch ist. Fiir Un-
ternehmen dirfte das kaum der Fall und moglich sein, weil ein Unternehmen eigentlich keine
Wohnungen bewohnt, sondern Gebaude typischerweise als Nichtwohngebaude nutzt.
Kommunale Antragsteller: Dazu geh6ren kommunale Gebietskérperschaften und deren rechtlich
unselbststandige Eigenbetriebe, Gemeindeverbdnde und Zweckverbande, die wie kommunale
Gebietskorperschaften behandelt werden kénnen.
Stadtstaaten und ihre Eigenbetriebe: Diese sind bei der Wahrnehmung von Aufgaben, die in
anderen Landern von Kommunen wahrgenommen werden, antragsberechtigt.
Kommunale Unternehmen in privaten Rechtsformen: Wenn Unternehmen in kommunalem
Eigentum aber privatrechtlichen Eigentumsformen (z.B. als GmbH) missen ihre Férderan-
trage als Unternehmen stellen.
Genossenschaften als Antragsteller: Fiir eine Genossenschaft kann der Antrag auf Heizungsfor-
derung ausschliefRlich durch die Genossenschaft als Eigentlimerin gestellt werden, sofern diese
als Eigentiimer im Grundbuch eingetragen ist.
Genossenschaftsmitglieder konnen keinen eigenen Forderantrag stellen, da sie keine Eigen-
timer sind.
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Dasselbe diirfte fiir Teilhaber aller Arten von juristischen Personen gelten.
Bautrager und Kaufer als Antragsteller: Wenn Bautrager Bestandsgebdude modernisieren und
dann als gesamtes Gebaude oder aufgeteilt in Eigentumswohnungen verkaufen, gelten folgende
Regelungen fir die Antragsberechtigung:
Bautrager: Bautrager konnen die BEG-Forderung beantragen, solange sie zum Zeitpunkt der
Antragstellung noch Eigentiimer des Gebaudes sind. Dies gilt in Verbindung damit auch fir
die Forderung einer Baubegleitung, die aber nicht getrennt von der Férderung fiir die investi-
ven MaRnahmen beantragt werden kann.
Kaufer: Nach dem Eigentumsilibergang kann nur noch der Kaufer der Immobilie einen Férder-
antrag stellen, und zwar fiir MaBnahmen, die er selbst in Auftrag gibt. Beim Eigentumsiiber-
gang ist der Verkaufer verpflichtet, den Kaufer ggf. Gber die Forderung zu informieren und
die daraus folgenden Nutzungspflichten vertraglich an den Kaufer weiterzugeben.
Teilverkauf: Sollten im Rahmen eines Bautragervorhabens nur ein Teil der Wohnungen bei
Inanspruchnahme von Férdermitteln erworben worden sein, konnen Ersterwerber weiterer
Wohnungen dieses Gebdudes die BEG-Forderung beantragen.
Antragsberechtigung bei Baugemeinschaften: Personen, die fiir ein gemeinsames Projekt eine
Baugemeinschaft griinden, sind als Ersterwerbende antragsberechtigt, sofern die Baugemein-
schaft nicht Fordernehmer wird und das Bauvorhaben iiber den Anteilserwerb durch die der Bau-
gemeinschaftsmitglieder finanziert wird. Fur diese Personen gelten die Férdervoraussetzungen
gemal 7.3 BEG WG/BEG NWG fiir die Forderung des Ersterwerbs einer Wohnung bzw. eines ab-
gegrenzten, eigentumsfahigen Teils des Gebadudes einer Wohnung bzw. eines abgegrenzten ei-
gentumsfahigen Teils des Gebaudes. Der Forderantrag muss somit, wie bei Bautragerfallen, vor
dem Kaufvertrag, hier mittelbar des Erwerbs des GbR-Anteils der Baugemeinschaft, und spates-
tens 12 Monate nach Bauabnahme des Objektes gestellt werden.
Ausschliisse von der Antragsberechtigung:
Bund und Lander nicht antragsberechtigt: Nicht antragsberechtigt sind: der Bund, die Bun-
deslander und deren Einrichtungen.
Sonderfall Stadtstaaten: Stadtstaaten sowie deren Einrichtungen: sind jedoch seit dem
1. Januar 2023 antragsberechtigt, sofern sie mit der geforderten MaRnahme Aufgaben
nachkommen, die in anderen Léandern auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden.
Anstalten 6ffentlichen Rechts von Bund und Landern nicht férderfahig: Der Ausschluss
von der Forderfahigkeit fiir Bund und Lander sowie deren Einrichtungen gilt auch fiir An-
stalten offentlichen Rechts (AG6R). GmbHs und Aktiengesellschaften in Bundes- und Lan-
deseigentum sind von der Tendenz her antragsberechtigt, soweit sie gewerbliche Tatig-
keiten wahrnehmen. In diesen Fallen empfiehlt sich zur Klarung der Antragsberechtigung
eine Einzelfallanfrage beim Forderdurchfiihrer.
Parteien nicht antragsberechtigt: Nicht antragsberechtigt sind politische Parteien.
Faktische Beschrankung fiir Hersteller: Der ausdrickliche Ausschluss der Férderung fir Her-
steller geforderter Anlagen steht nicht mehr in der Férderrichtlinie. Da aber die Férderung
von Eigenleistungen ausgeschlossen ist, kommt eine Férderung von Herstellern in der Praxis
nur dann in Betracht, wenn sie Holzheizungsanlagen anderer Hersteller installieren lassen.
Privatpersonen und Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht antragsberech-
tigt: Nicht antragsberechtigt sind Privatpersonen und Unternehmen in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten. Konkret ausgeschlossen sind Personen und Unternehmen,
Uber deren Vermogen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eréffnet worden ist,
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die eine eidesstattliche Versicherung gemal § 807 der Zivilprozessordnung oder § 284
der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.
Antragstellergruppen bei der KfW: Die KfW unterscheidet bei der Strukturierung ihrer Férder-
programme nach drei Antragstellergruppen: Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen.
Privatpersonen: Hierunter fallen alle privaten Eigentiimer von Gebauden (natirliche Perso-
nen) und Wohneigentiimergemeinschaften (WEG).
Unternehmen: Hierunter fallen neben Unternehmen aller Rechtsformen (inkl. Freiberuflern
und kommunalen Unternehmen (sofern sie keine rechtlich unselbststandigen Eigenbetriebe
sind)) auch folgende juristische Personen: Korperschaften und Anstalten des 6ffentlichen
Rechts, Vereine, gemeinnitzige Organisationen einschlieRlich Kirchen und sonstige juristi-
sche Personen des Privatrechts (inkl. Wohnungsbaugenossenschaften).
Kommunen: Hierunter fallen kommunale Gebietskdrperschaften und ihre rechtlich unselbst-
standigen Eigenbetriebe, Gemeindeverbande, Zweckverbande, die wie kommunale Gebiets-
korperschaften behandelt werden kdnnen, und Stadtstaaten und deren Eigenbetriebe, wenn
sie mit den geférderten MaRnahmen Aufgaben wahrnehmen, die in anderen Landern auf
kommunaler Ebene wahrgenommen werden.

(Gewerbliche) Bestitigung zum Antrag (BzA/gBzA) bei KfW-Férderantrigen: Die Bestdtigung zum
Antrag (BzA) bei Wohngebauden bzw. die gewerbliche Bestdtigung zum Antrag (gBzA) bei NWG ent-
spricht bei KfW-Forderverfahren funktional der Technischen Projektbeschreibung (TPB) bei BAFA-An-
tragsverfahren.
Mit der BzA/gBzA bestétigt der Energieeffizienz-Experte (EEE) bzw. das Fachunternehmen, dass
die energetischen Kennwerte der eingereichten Effizienzhausplanung plausibel sind bzw. die
technischen Mindestanforderungen erfiillt werden, so dass ein Férderantrag gestellt werden
kann.
Eine BzA/gBzA muss im Priiftool spezifisch fir die ein bestimmtes Forderprogramm erstellt wer-
den. Dementsprechend kann eine BzA/gBzA aus einem anderen Forderprogramm fir die BEG ge-
nutzt werden, da die technischen Anforderungen zum Teil unterschiedlich sind. Es gibt daher fiir
die BzA/gBzA fiir jedes Férderprogramm ein eigenes Priiftool.

Kein Wechsel zwischen BEG EM und BEG WG bzw. NWG maoglich: Ein Wechsel zwischen der Kredit-
variante in BEG WG und NWG und der Direktférderung der BEG EM war wegen der unterschiedlichen
Forderverfahren bei den beiden Forderdurchfiihrern BAFA und KfW bisher nicht méglich. Das kann
sich mit dem Wechsel der Heizungstechnikférderung innerhalb der BEG EM zur KfW eigentlich nicht
andern, da die BEG EM im Kern immer noch eine Zuschussforderung und die BEG WG und BEG NWG
immer eine Kreditférderung sind.
Neubeantragung statt Wechsel: Stattdessen muss fiir einen solchen ,,Wechse
auf eine mogliche Férderzusage verzichtet und ein neuer Férderantrag gestellt werden. Das ist
nur vor der Rechtsgiiltigkeit von Liefer- und Leistungsvertragen moglich. Fiir eine erneute Antrag-
stellung sind die Anforderungen an den Vorhabenbeginn einzuhalten. Eine Sperrfrist gibt es nach

Ill

immer komplett

einem Verzicht auf eine Forderzusage in einem anderen Férderprogramm nicht.

Keine Antragstellung bei der KfW mit Dokumenten aus einem BAFA-Antragsverfahren moglich
(und umgekehrt): Mit einer im Priftool der KfW erstellten (gewerblichen) Bestdtigung zum Antrag
(BzA/gBzA) kann kein Forderantrag beim BAFA gestellt werden. Dies gilt auch im umgekehrten Fall:
Mit einer TPB des BAFA kann kein Férderantrag bei der KfW gestellt werden.
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https://www.kfw.de/partner/KfW-Partnerportal/Architekten-Bauingenieure-Energieberater/Online-Best%C3%A4tigung/index.jsp?redirect=190400
http://www.kfw.de/prueftool

Verkauf des Gebaudes wahrend der MaBnahme: Wenn der Férderantrag vor dem Verkauf des Ge-
baudes gestellt und die Forderung zugesagt wurde, dann verbleiben die Forderzusage und die damit
verbundenen Pflichten bei beim Verkaufer des Gebaudes.

Beispielhaft sind folgende Konstellationen moglich:

1. Die Investitionen werden durch die Verkauferin bzw. den Verkaufer fertiggestellt sowie der Ver-
wendungsnachweis und die Rechnungen entsprechend eingereicht.

2. Die Erwerberin bzw. der Erwerber fiihrt die Investitionen durch, aber die Verkauferin bzw. der
Verkaufer verpflichtet sich vertraglich zur Ubernahme der Kosten. Der Verwendungsnachweis
inklusive der Kostennachweise wird durch die Verkduferin bzw. den Verkadufer eingereicht.

Der Verkaufer bleibt in beiden Fallen der Zuwendungsempfanger. Er hat den Erwerber schriftlich
Uber die Inanspruchnahme der Férderung und die zehnjahrige Nutzungspflicht (gemaR Forderrichtli-
nien BEG Nummer 7.1) sowie Uber die Hohe des maximalen Forderbetrages zu informieren.

Alternativ konnen sowohl Verkaufer als auch Erwerber einen separaten Forderantrag fiir die eigene
Investition stellen. Dabei haben sie sich vor Antragstellung tGber die Aufteilung der Forderhoéchstbe-
trage zu verstandigen.

Weitergabe von Férderungen an Tochterunternehmen: Ein Konzern, dessen GrolRe die Schwellen-
werte des §293 HGB Ubersteigen und demnach zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach §290
HGB verpflichtet ist, kann auf Ebene der Konzernmutter Férderkredite oder -zuschiisse beantragen.
Forderkredite kbnnen konzernintern an Tochterunternehmen weitergegeben werden, die die Sanie-
rung umsetzen. Der Verwendungsnachweis muss das antragstellende Unternehmen erbringen.

Formal kein Rechtsanspruch auf Forderung: Laut BEG-Forderrichtlinie gilt formal: ,,Ein Rechtsan-
spruch des Antragstellers auf die Forderung besteht nicht. Die Gewahrung der Forderung erfolgt auf-
grund pflichtgemaRen Ermessens. Die Gewahrung der Forderung steht unter dem Vorbehalt der Ver-
flgbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel.”
Kein formeller Rechtsanspruch auch nach Forderzusage: Diese Festlegung gilt formal auch fir
erteilte Forderzusagen bzw. Zuwendungsbescheide: Sollten keine Haushaltsmittel mehr zur Ver-
fligung stehen oder ein genereller Haushaltsmittelstopp von der Bundesregierung verfligt wer-
den, dann hat man keinen Rechtsanspruch auf Forderung.
Nichtférderung bei Erfiillung der Antragsvoraussetzungen bei EinzelmaBnahmen nur theoreti-
sche Maglichkeit: Allerdings besteht diese Moglichkeit nur theoretisch, aber in der Praxis nicht.
Beantragte BEG-Forderungen werden immer bewilligt: In der Praxis kann sich der Antrags-
steller darauf verlassen, dass sein Forderantrag bei Einzelmafnahmen und bei energetischen
Modernisierungen bewilligt wird, wenn er den Férderantrag korrekt gestellt hat, und sei es
nach einen Bewilligungsstopp nach Wiederaufnahme der Bewilligungen, also mit einer Verz6-
gerung.
Bewilligte Forderungen werden immer ausgezahlt: Noch sicherer kann er sich sein, dass die
Forderung nach Erteilung einer Forderzusage auch ausgezahlt wird, wenn er die Anlage kor-
rekt hat installieren lassen und er alles korrekt eingereicht hat. In der Praxis gab es den Fall
aber noch nicht, dass bewilligte Férderungen mit Verweis auf fehlende Haushaltsmittel nicht
ausgezahlt wurden — aus politischen Griinden, aber auch aus rechtlichen Griinden: Es kann
durchaus sein, dass der Auszahlungsanspruch vor Gericht letztlich doch durch durchgesetzt
werden kann. Denn eine Bewilligung erfolgt nur, wenn Haushaltsmittel bereitstehen. Die
werden dann auch reserviert, so dass eine nachtragliche Streichung unnétig ist.
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Wenn, dann Antragstopp: Sollten die Haushaltsmittel ausgeschopft sein, ware das Mittel der
Wahl am ehesten ein Antragstopp, also die Unterbrechung der Moéglichkeit, Antrage zu stel-
len. Der ist fiir die BEG aus politischen Griinden sehr unwahrscheinlich, selbst fur den Fall,
dass es wie im Jahr 2025 ein dreiviertel Jahr lang keinen giltigen Haushalt geben sollte.
Antrags- und Bewilligungsstopp fiir die BEG WG/NWG 2022 bestitigt das: Auch der Anfang
2022 fiir die BEG WG und NWG verkiindete vorlaufige Antrags- und Bewilligungsstopp widerlegt
das nicht:
Es ging dabei um die Einddammung Gberbordender Forder- und Finanzierungskosten des Bun-
des flir den nur mittelmaRig energieeffizienten Neubau von Gebauden, den die alte Bundes-
regierung der Ampel beschert hatte. BEG-Einzelmalinahmen konnten jedoch ohne Unterbre-
chung weiter beantragt, bewilligt und ausgezahlt werden.
Fir die umfassende Modernisierung von Gebdauden im Rahmen der BEG WG und der BEG
NWG gab es zwar einen Monat lang einen Antragsstopp. Aber jeder konnte seinen Forderan-
trag anschlieRend unverdndert stellen. Und es gab keine nicht-bewilligten Férderantrage.
Selbst alle bei der KfW bereits gestellten Férderantrage fir Neubauten wurden — trotz kurz-
fristig anderer Ankiindigungen — dennoch bewilligt und gefordert.
Auch Forderstopp fiir einige Férderprogramme Ende 2023 kein Gegenbeispiel: Auch der Forder-
stopp fiir einige Férderprogramme Ende 2023 nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungs-
gerichts in Verbindung mit dem noch nicht beschlossenen Bundeshaushalt 2024 hatte auf die
BEG EinzelmaRBnahmen keine direkten Auswirkungen. Nur die Forderkonditionen im vorgelegten,
aber ohnehin noch nicht beschlossenen Anderungsentwurf wurden noch einmal leicht angepasst.

Aussichten fiir die zukiinftige BEG-Férderung: Anderungen bei der Férderung kann es immer geben,
sowohl kurzfristige als auch langerfristig angekiindigte. Das gilt erst recht nach einem Regierungs-
wechsel. Welche Anderungen das am Ende sein werden, dariiber kann man vorab nur spekulieren.
Dass die Forderkonditionen fiir die Holzenergie nicht grundlegend besser werden dirften, ist nach
den AuRerungen relevanter Akteure und den Haushaltsaussichten aber zu vermuten. Das gilt insbe-
sondere fir selbstnutzender Wohneigentiimer. Insofern ist es vernlinftig, konkret geplante Heizungs-
projekte zu beschleunigen, um den Forderantradge so frith wie moglich stellen zu kénnen.
Die Bundesregierung kommt aber an einer Hebung der THG-Einsparpotentiale im Gebdudesektor
nicht vorbei. Und sie wird dies auch in Zukunft férdern miissen — anders lassen sich die Klimaziele
im Gebadudebestand schlicht nicht erreichen, schon gar nicht sozialvertraglich. Friiher oder spater
sollte sich diese Erkenntnis auch in der neuen Bundesregierung durchsetzen. Der Férdermittelge-
ber sollte die Gebdaudeenergiewende daher nicht durch kurzsichtige und kurzfristige Einsparma-
nover gefahrden. Unter anderem deshalb, weil die Bundesregierung firchten muss, im Falle ei-
ner Verfehlung der EU-rechtlichen Klimaziele im Geb&dudesektor Milliarden fiir den Erwerb von
CO,-Zertifikaten aufbringen zu miissen. Politisch sollte klar sein: Dieses Geld sollte der Staat lie-
ber in die Foérderung der Gebdudeenergiewende investieren.
Gleichwohl ist klar, dass diese beiden Antragsstopps und die dreimaligen umfassenden Anderun-
gen der Forderbedingungen in der BEG innerhalb von anderthalb Jahren das Vertrauen der Ge-
baudeeigentiimer in die Verlasslichkeit der Forderung stark in Mittleidenschaft gezogen haben.
Damit werden Fachunternehmen und Energieberater nun tagtaglich konfrontiert. Inwieweit es
ihnen gelingen kann, das Vertrauen wiederherzustellen, hangt auch davon ab, ob und wie sehr er
selbst davon Uberzeugt ist, und wie Uberzeugend er dies begriindet.

23



Forderung durch die BEG Einzelmaf3nahmen

Einfliihrung in die Forderung der BEG EM

Kostenproportionale Forderung: Die Heizungsforderung wurde zu Jahresbeginn 2020 im MAP von
einer Festbetragsforderung auf eine kostenproportionale Forderung umgestellt. Dabei bezieht sich
der prozentuale Fordersatz auf die férderfdhigen Kosten.
BezugsgroRe des Fordersatzes: Bei privaten Antragsstellern sind dabei die Bruttokosten inkl.
MwsSt. anzusetzen, bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen die Nettokosten ohne MwsSt.,
damit nicht Kosten gefordert werden, die das Unternehmen vom Finanzamt im Rahmen der
Mehrwertsteuererklarung erstattet bekommt.

Foérderfahiges Mindestinvestitionssumme: Fir die Forderung gibt es eine Mindestinvestitionssumme
als Bagatellgrenze. Sie betragt fiir alle EinzelmaBnahmen einheitlich 300 Euro brutto (ggf. nach dem
pauschalen Abzug der 2.500 Euro brutto bei Zahlung eines Emissionsminderungs-Zuschlags EMZ). Sie
wurde fur ab 2024 gestellte Antrége flr die EinzelmalRnahmen Gebaudehiille, Anlagentechnik (ohne
Heizung) und Heizungstechnik also deutlich abgesenkt. Fiir sie galt bis 2023 eine Mindestinvestitions-
summe von je 2.000 Euro brutto. MaRgeblich ist dabei die Summe aller forderfahigen Kosten (bei
Heizungstechnik einschliefSlich ggf. der Kosten fiir Fachplanung- und Baubegleitung eines Energieeffi-
zienz-Experten. Flr Investitionen in EinzelmaRnahmen mit niedrigeren Investitionskosten gibt es
demnach keine Zuschisse.
Dabei gilt das Mindestinvestitionssumme jeweils innerhalb einer Gruppe von EinzelmaRnahmen
(also Gebaudehiille, Anlagentechnik (aulRer Heizung), Heizungstechnik und Heizungsoptimie-
rung). Es kdnnen also nicht 200 Euro brutto im Bereich Anlagentechnik und 200 Euro brutto im
Bereich Gebaudehille oder Heizungsoptimierung investiert und geférdert werden, um auf die
300 Euro brutto Mindestinvestitionssumme zu kommen.

Gebdudehiille

Anlagentechnik (auBer Heizung)

je300€ je252 €
Anlagen zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik)

HZO-MaRnahmen

Kreditforderung in der BEG EM: Fiir alle BEG-EinzelmaRnahmen ist fiir seit 1. Januar 2024 gestellte
Forderantrdge (auer bei kommunalen Antragstellern) ein Erganzungskredit von der KfW moglich. Er
kann beantragt werden, sobald eine Forderzusage fiir eine BEG-EinzelmaRnahme vorliegt.
Maximale Kreditsumme: Dieser Ergdanzungskredit finanziert nicht nur die geférderten, sondern
gef. auch die gekappten forderfahigen Gesamtkosten der EinzelmaRnahme.
Hingegen wird die Finanzierung von nicht forderfahigen Kosten der geplanten MaRnahme
nicht finanziert.
Die Kreditsumme betragt flir Wohngebaude fiir alle gleichzeitig und spater geférderten Ein-
zelmaBnahmen zusammen bis zu 120.000 Euro brutto pro Wohnung — also 30.000 Euro
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brutto mehr, als im Hochstfall fir eine Wohnung an forderfahigen Kosten fiir alle EinzelmaR-
nahmen gleichzeitig gefordert werden kann. Fiir Nichtwohngebdude liegt die Kreditsumme
bei 500 Euro brutto pro m? Nettogrundflache (NGF), maximal 5 Mio. Euro brutto pro Vorha-
ben.
Der Hochstbetrag gilt pro Gebaude, nicht pro Kalenderjahr. D.h. einmal vergebene Kredit-
summen werden Uber die Jahre kumuliert. Fir FolgemaBnahmen verbleiben demnach in aller
Regel noch férderfahige Kosten Uibrig, fir die spater ein Erganzungskredit beantragt werden
kann.
Beantragung: Um einen Ergdnzungskredit beantragen zu kénnen, muss eine Férderzusage der
KfW oder ein Zuwendungsbescheid des BAFA fiir eine EinzelmaBnahme vorliegen, die nach dem
1. Januar 2024 beantragt wurde. Neben dem Forderantrag ist demnach ein zusatzlicher Kreditan-
trag erforderlich.
Zeitpunkt der Antragstellung: Der Antrag ist innerhalb von 12 Monaten nach der Férderzu-
sage (KfW) bzw. der Bewilligung (BAFA) zu stellen. Fiir den Zeitpunkt der Antragstellung ist
das Datum des Eingangs des Antrags bei der KfW maRgeblich.
Mehrere Erganzungskredite fiir Gebaude bis zur Héchstgrenze des Kreditbetrages pro Woh-
nung moglich: Fiir dasselbe Gebaude kdnnen fiir unterschiedliche EinzelmaRnahmen meh-
rere Forderantrage, ggf. auch von unterschiedlichen Antragstellenden gestellt werden, so-
lange der maximal mogliche Kreditbetrag pro Wohnung nicht tiberschritten wird.
Hausbankprinzip: Zu beantragen ist der Erganzungskredit bei der Hausbank. Sie tragt dann
auch das Ausfallrisiko.
Sicherheiten: Fiir den Ergdnzungskredit sind bankibliche Sicherheiten zu stellen. Form
und Umfang der Besicherung vereinbaren die Antragsteller im Rahmen der Kreditver-
handlungen mit dem Finanzierungspartner.
Hausbank kann Ergdanzungskreditantrage ablehnen: Das Problem dabei ist, dass die
Hausbank — anders als BEG-Forderantrage, die bei Einhaltung der Férderbedingungen im-
mer bewilligt werden — Erganzungskreditantrdage auch ablehnen kann.
= Ein Grund wird oft sein, dass der Antragsteller keine ausreichenden Sicherheiten stel-
len kann und die Bank die Kreditwirdigkeit des Antragstellers als nicht gegeben an-
sieht. Das ist auch bei Immobilieneigentiimern méglich, weil nicht alle Immobilien
werthaltig sind.
= Die Bank kann den Antrag aber auch ablehnen, wenn fir sie Aufwand und Nutzen in
keinem positiven Verhaltnis stehen.
= Wie oft eine Ablehnung erfolgen wird, muss sich noch zeigen. Die Antragsteller kén-
nen es dann noch bei einer anderen Bank probieren, oder es mit einem regularen
Kredit bei einer Bank versuchen.
Zinsverbilligung fiir selbstnutzende Wohneigentiimer mit begrenztem Einkommen: Eine Zins-
verbilligung gibt es fiir selbstnutzende Wohneigentiimer mit einem zu versteuernden Haushalts-
einkommen von bis zu 90.000 Euro brutto. Dabei wird das Einkommen von Antragsteller und
Ehegatte/Lebenspartner bzw. am selben Wohnsitz gemeldeter Partner berlcksichtigt.
Hoéhe der Zinsverbilligung: Die Zinsverbilligung betragt bis zu 2,5 Prozent fiir die erste Zins-
bindungsfrist.
Umfang der Zinsverbilligung: Die Zinsverbilligung wird fir den gesamten Ergdanzungskredit
gewahrt, also nicht nur fur die in der BEG EM geforderten forderfahigen Kosten, sondern
auch fur die ggf. gekappten forderfahigen Kosten der EinzelmalRnahme.
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Weitere Randbedingungen: Neben den standig an die Marktbedingungen angepassten Zinssat-
zen sind die Laufzeit, die Zinsbindung und die tilgungsfreie Anlaufzeit wichtige Randbedingungen
fur Erganzungskredite. Im Konditionenanzeiger der KfW werden sie wie folgt ausgewiesen: Lauf-
zeit/tilgungsfreie Anlaufzeit/Zinsbindungsfrist.

Laufzeit: Die Laufzeit von Erganzungskrediten betrdagt mindestens 4 und maximal 35 Jahre.

Tilgungsfreie Anlaufzeit: Die tilgungsfreie Anlaufzeit betragt mindestens ein Jahr. Bei Annui-

tatenkrediten sind es hochstens 5 Jahre und bei endfalligen Krediten bis zu 10 Jahre.
Zinsbindungsfrist: Die Zinsbindungsfrist liegt bei 5 oder 10 Jahren. Nach Ablauf der Zinsbindung
erfolgt ein Angebot der KfW fiir eine Verlangerung des Kredites ohne Zinsverbilligung.

Zu versteuerndes Haushaltseinkommen: Ob ein Einkommens-Bonus bei der Férderung von Hei-
zungstechnik oder eine Zinsverbilligung bei der Kreditférderung im Rahmen der BEG EM gezahlt wer-
den kann, hangt von der Hohe des zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommens ab.
Definition des zu versteuernden Einkommens: Beim zu versteuernden Haushaltseinkommen
handelt es um einen Betrag zwischen dem jahrlichen Brutto- und dem Nettoeinkommen, den
man dem Einkommensteuerbescheid entnehmen kann. Man kann es nicht selber ermitteln.
Alle in der Wohnung lebende Partner zahlen mit: Die Forderrichtlinie legt fest, dass fiir das zu
versteuernden Haushaltseinkommen das Einkommen eines Kalenderjahres der zum Zeitpunkt
der Antragstellung im Haushalt wohnenden selbstnutzenden (Mit-)Eigentiimer sowie deren im
Haushalt lebenden Ehe- oder Lebenspartnern oder Partner aus ehedhnlicher Gemeinschaft maR-
geblich ist. Spatere Trennungen oder Wohnungsausziige dndern daran nichts mehr.
Einkommen von Kindern zahlen nicht mit: GemaR Forderrichtlinie gilt, dass das Einkommen
von Kindern selbstnutzender Eigentlimer, unabhangig von deren Alter, nicht mitzahlt — es sei
denn, sie sind im Grundbuch als Eigentlimer eingetragen. Aber auch dann gilt gemaR Kfw-
Merkblatt: Zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjahrige Personen werden fir die Berech-
nung des Haushaltsjahreseinkommens nicht berticksichtigt.
Optimierung des Haushaltseinkommens fiir die Forderung sinnvoll? Wer erwdgt, dass Part-
ner vor der Antragstellung (voribergehend) ausziehen, damit deren Einkommen bei der Er-
mittlung des zu versteuernden Haushaltseinkommens nicht mitzahlt, sollte die Folgewirkun-
gen bedenken (Anderung des Hauptwohnsitzes Folgewirkungen haben, zusitzliche Wohnkos-
ten, Anderung von Ausweisdokumenten und Adressmeldungen, Zahlung einer méglichen
Zweitwohnungssteuer, Ausiibung des Wahlrechts).
Durchschnittseinkommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragseingang maBgeblich: Die
Forderrichtlinie legt fest, dass fiir das zu versteuernden Haushaltseinkommen der Durchschnitt
aus den zu versteuernden Einkommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung maR-
geblich ist. Wenn die zum Zeitpunkt der Antragstellung im Haushalt wohnenden selbstnutzenden
(Mit-) Eigentlimer in diesen Jahren noch nicht im Haushalt wohnten, dann ist ihr zu versteuern-
des Jahreseinkommen trotzdem einzubeziehen.
Nachweis: Das zu versteuernde Haushaltseinkommen muss beim Einreichen der Nachweise an-
hand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamtes nachgewiesen werden. Liegen Einkom-
mensteuerbescheide vor, missen diese zwingend eingereicht werden.
Friihzeitige Einkommensteuererklarung angebracht: Demnach sollte die Einkommensteuer-
erklarung so frihzeitig erfolgen, dass der Einkommensteuerbescheid bis zur Einreichung der
Nachweise vorliegt. Ansonsten ist eine Auszahlung des Bonus nicht moglich.
Beantragung auch bei fehlendem Anspruch méglich: Demnach kdnnen auch Eigentiimer mit
hoherem Einkommen den Bonus beantragen, aber nicht erhalten. Die zugesagte Férderung
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wirde dann entsprechend gekiirzt. D.h. wer unsicher ist, ob er die Bedingungen tatsachlich
erflllt, kann ihn erst einmal beantragen.
Einkommensteuererklarung nachholen: Wer wegen einer fehlenden Verpflichtung zur Ein-
kommensteuererklarung oder eines geringen Einkommens bisher keine Steuererklarung ab-
gegeben hat, wird dies tun miissen, wenn er den Einkommens-Bonus oder eine Zinsverbilli-
gung fiir eine EinzelmalBnahmenforderung erhalten will. Ausnahmen bestehen nur fiir Rent-
ner und Pensionare (s.u.). Wer sich unsicher ist, ob das zu versteuernde Einkommen letztlich
nicht doch lber der Einkommensgrenze liegt, kann
entweder mit dem Férderantrag warten, bis beide Einkommensteuerbeide vorliegen,
oder diese Unsicherheit bei der Antragstellung in Kauf nehmen: Eine Férderung ist auch
dann moglich, wenn der beantragte und zugesagte Einkommens-Bonus am Ende nicht
gezahlt werden kann. Er sollte aber sicherstellen, dass der Einkommensteuerbescheid bis
zum Ende der Frist zur Einreichung der Nachweise vorliegt; ansonsten ist eine Zahlung
des Einkommens-Bonus nicht moglich.
Ggf. Steuererklarungen mehrerer Personen einzureichen: Wenn die im Haushalt wohnen-
den selbstnutzenden (Mit-)Eigentliimer in den beiden Jahren noch nicht im Haushalt wohnten
und/oder getrennte Steuererklarungen eingereicht haben oder getrennt veranlagt wurden,
sind entsprechend mehrere Steuererklarungen vorzulegen.
Kompliziert wird es, wenn diese zum Zeitpunkt der Antragstellung ausgezogen sind, aber
in einem oder beiden Jahren eine gemeinsame steuerliche Veranlagung durchgefiihrt
wurde. Dies sollte auch bedacht werden, sollte man erwagen, dass Partner vor der An-
tragstellung (voriibergehend) ausziehen, damit deren Einkommen nicht mitzahlt.
Vereinfachungen fiir Rentner und Pensiondre: Wenn an Rentner und Pensionare fiir die
malgeblichen Jahre
keine Einkommensteuerbescheide ergangen sind,
keine Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererkldarung besteht,
und aulRer diesen Renten oder Pensionen keine weiteren Einkommen (z.B. Vermietung,
Verpachtung, Kapitaleinkiinfte) vorliegen,
dann kdnnen sie anstelle von Einkommensteuerbescheiden als Einkommensnachweis fiir das
zweite und dritte Jahr vor Antragstellung folgende Unterlagen einreichen:
Rentner: die sog. Information liber die Meldung an die Finanzverwaltung (fir Leistungen
der gesetzlichen Rentenversicherung) bzw. ein gleichartiges Dokument fiir alle weiteren
bezogenen Renten (inkl. Leistungen der landwirtschaftlichen Alterskasse und den berufs-
standischen Versorgungseinrichtungen); in den Mitteilungen, die u. a. die Trager der ge-
setzlichen Rentenversicherung an die Finanzverwaltung (gemaR § 22a EStG) Ubermitteln,
befindet sich auch die Jahresbruttorente als malRgebliche GroRe, die dem zu versteuern-
den Jahreseinkommen entspricht.
Pensiondre: Lohnsteuerbescheinigung und ggf. ein Hinweis, dass sie Pensionare sind.
Selbsterklarungspflicht: Dazu miissen diese Rentner und Pensionéare eine Selbsterklarung
abgeben, dass neben den o.a. Renten keine weiteren Einnahmequellen bestehen. Die
Forderdurchfiihrer kdnnen jedoch Riickfragen beim Finanzamt nach § 31a der Abgaben-
ordnung Riickfragen beim Finanzamt vornehmen.
Auch mehrerer Renten oder Pensionen moglich: Diese Vereinfachungen gelten auch,
wenn mehrere Renten oder Pensionen bezogen werden. Dann sind fir jede Rente bzw.
Pension entsprechende Bezugsmitteilungen einzureichen.
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Rentenbescheide reichen nicht: Rentenbescheide und Nichtveranlagungsbescheide wer-
den nicht als Nachweisdokumente akzeptiert.

Einkommensteuererklarungspflicht bei weiteren Einkommen auch fiir Rentner und
Pensiondre: Verfligen Rentner und Pensionare neben ihren Renten und Pensionen tber
weitere Einkommen (z.B. Vermietung, Verpachtung, Kapitaleinkiinfte), dann missen sie
eine Einkommensteuererklarung abgeben. Dementsprechend miissen sie dann die Ein-
kommensteuerbescheide einreichen, um den Einkommens-Bonus beantragen zu kénnen.
Vorliegende Einkommensteuerbescheide einzureichen: Liegen Einkommensteuerbe-
scheide vor, miissen diese zwingend auch dann eingereicht werden, wenn die Einkom-
mensteuererklarung freiwillig und nicht verpflichtend abgegeben wurde.
Rentenversicherungstrager zur Bereitstellung von Informationen verpflichtet: Die Infor-
mationen, die die Trager der gesetzlichen Rentenversicherung an die Finanzverwaltung
gemeldet haben, kénnen online angefordert werden. Die Mitteilungen nach § 22 Nr. 5
Satz 7 EStG fir Leistungen aus einem privaten Altersvorsorgevertrag oder aus einer be-
trieblichen Altersversorgung kénnen bei den jeweiligen Anbietern nachgefragt werden.

Forderfahigkeit von Ausbau und Erweiterung von Gebauden in der BEG EinzelmalRnahmen: Die
Frage, ob eine MalRnahme als Ausbau oder Erweiterung von Gebaduden eingestuft und ob sie als Mo-
dernisierungsmalRnahm in der BEG EM gefordert wird, wird in den Technischen FAQ fiir die BEG EM
in den Nr. 1.03 bis 1.07 ausgefuhrt. Fir die Abgrenzung von BEG WG/NWG und der Neubauférderung
in KfN und KNN gelten gemal den entsprechenden TFAQ in den Nr. 1.04 bis 1.08 im Detail abwei-
chende Festlegungen, auf die hier nicht ndher eingegangen wird.
Ausbau von Gebduden in der BEG EM forderfahig: Der Ausbau von Gebduden ist in jedem Fall in
der BEG EM als ModernisierungsmaRnahme forderfahig. Dies gilt unabhangig von der GroRe des
ausgebauten Gebaudebereichs.
Erweiterung von Gebduden nur dann in der BEG EM forderfahig, sofern es kein Neubau ist: Bei
der Erweiterung von Gebauden sind die energetischen MaRnahmen nur dann als Modernisie-
rungsmalnahme in der BEG forderfahig, sofern sie nicht als Neubau gewertet werden. sondern
nur im Rahmen der Neubauférderung.
Unterscheidung von Ausbau und Erweiterung von Gebdauden: Demnach ist es fir die Beurtei-
lung der Forderfahigkeit von Ausbau und Erweiterung in der BEG EM notwendig, zwischen Aus-
bau und Erweiterung von Geb&duden zu unterscheiden:
Ausbau eines Gebdudes: Als Ausbau eines Gebaudes gilt, wenn innerhalb eines Gebaudes
neue Wohn- oder Nutzflachen geschaffen werden, ohne dass zusatzliche Flachen in neuen
baulichen Anlagen entstehen. Dies gilt unabhangig von der GroRRe des ausgebauten Gebau-
debereichs.
Erweiterung eines Gebaudes: Als Erweiterung eines Gebaudes gilt, wenn ein Gebadude ver-
groRert wird, also neue Wohn- oder Nutzflaichen durch neue bauliche Anlagen entstehen.
Zustand nach der MaRRnahme fiir Forderregeln maBgeblich: Da immer der Zustand nach einer
Maflnahme fiir die Férderung malgeblich ist, gelten die Forderregeln
flir Wohngebaude auch dann, wenn es sich bei dem Geb&dude vor dem Ausbau oder der Er-
weiterung um ein NWG handelte;
bzw. fur NWG auch dann, wenn es sich bei dem Gebdude vor dem Ausbau oder der Erweite-
rung um ein NWG handelte.
Wenn neue Wohnungen in NWG entstehen und nur diese geférdert werden, gelten hingegen
die Férderregeln fiir Wohngebaude.
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Wenn neue Nutzflachen in Wohngebaduden entstehen und nur diese gefordert werden, gel-
ten dementsprechend die Férderregeln fiir NWG.
Ausbau und Erweiterung von Wohngebauden: Bei Wohngebauden ist zwischen Ausbau und Er-
weiterung konkret wie folgt zu unterscheiden:
Ausbau von Wohngebauden: Beim Ausbau eines Gebaudes werden neue Wohnflachen in-
nerhalb eines bestehenden Gebaudes geschaffen, z.B. durch den Ausbau eines bisher nicht
ausgebauten und nicht beheizten Dachgeschosses oder Kellergeschosses. Dies gilt auch bei
der Umwidmung von unbeheizten Nutzflachen zu beheizten Wohnflachen.
Erweiterung von Wohngebauden: Bei einer Erweiterung eines Gebdudes werden zusatzliche
Wohnflachen durch die Errichtung neuer baulicher Anlagen geschaffen, z.B. durch Anbau
oder Aufstockung. Dabei sind zwei Félle zu unterscheiden:
Werden dabei bestehende Wohnungen erweitert, gilt dies forderrechtlich als Moderni-
sierungsmalnahme.
Entstehen dabei neue Wohnungen, sind forderrechtlich die beiden folgenden Falle zu un-
terscheiden:
Modernisierung: Schaffung neuer Wohnungen bei der Erweiterung unter Einbezie-
hung bereits beheizter Flachen: Wird durch die Erweiterung innerhalb des Wohnge-
bdudes eine neue Wohnung geschaffen, in die bereits beheizte Flachen miteinbezo-
gen sind, die neue Wohnung also nicht ausschlieBlich in der Erweiterung neu ent-
steht, wird dies in der BEG als ModernisierungsmaRnahme geférdert und kann in bei
der Bemessung des Forderhdchstbetrags beriicksichtigt werden. Dies gilt auch bei
Umwidmung beheizter Nichtwohnflachen zu beheizten Wohnflachen: Sofern durch
Umwidmung vormals beheizter Raume zu Wohnrdaumen eine neue Wohnung ent-
steht (mit Einbeziehen von zuvor beheizter Flache), wird diese Wohnung in der BEG
EM als ModernisierungsmaBnahme gefordert.
Neubau: Schaffung neuer Wohnungen bei der Erweiterung ohne Einbeziehung be-
reits beheizter Flachen: Wenn innerhalb des Wohngebdudes dagegen eine Wohnung
ausschlieBlich in der Erweiterung neu entsteht, ohne dass dabei bereits zuvor be-
heizte Flachen miteinbezogen werden, gilt dies als Neubau und kann ggf. nur im Rah-
men der Neubauférderung geférdert werden.
Dies gilt auch bei Umwidmung unbeheizter Nichtwohnflachen zu beheizten Wohnfla-
chen: Sofern durch Umwidmung vormals nicht beheizter Radume zu Wohnraumen
eine neue Wohnung entsteht (ohne Einbeziehen von zuvor beheizten Flachen), ist
keine Forderung fir diese Wohnung in der BEG als ModernisierungsmaRnahme mog-
lich.
Erweiterungen, die ein selbstandiges neues Wohngebaude bilden, sind Neubauten:
Anbauten, die ein selbstdndiges neues Wohngebaude bilden, gelten als Neubau und
sind in der BEG EM nicht forderfahig.
Baudenkmale: Eine Ausnahme bildet die Erweiterung von Baudenkmalen sowie von Wohn-
gebauden mit sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz im Sinne des § 105 GEG i.V.
m. § 3 GEG. Neue Wohnungen, die im Zuge der Erweiterung von geschiitzten Gebduden ge-
schaffen werden, werden auch dann in der BEG EM oder alternativ in der BEG WG als Sanie-
rung gefoérdert, wenn diese ausschlieflich in der Erweiterung neu entstehen.
Fazit: Beheizung bisher nicht oder kaum beheizter Wohnungen als EinzelmaBnahme
forderfahig: Der Einbau von Heizungen in nicht oder kaum beheizte Wohnungen
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innerhalb bestehender Wohngebaude ist forderfahig, sofern es sich bisher um ein Wohn-
gebdude gemald GEG handelt. Gebdude in Kleingadrten gehdren z.B. nicht dazu.

Ausbau und Erweiterung von NWG: Zwischen Ausbau und Erweiterung ist bei NWG wie folgt zu
unterscheiden:
Ausbau von NWG: Es werden innerhalb eines bestehenden NWG neue Nutzflachen geschaf-
fen, z.B. durch den Ausbau eines bisher nicht ausgebauten und nicht beheizten Dachgeschos-
ses.
Erweiterung von NWG. Es werden zusatzliche Nutzflachen durch die Errichtung neuer bauli-
cher Anlagen geschaffen, z.B. durch Anbau oder Aufstockung. Dabei gilt fiir die Frage der For-
derfahigkeit eine Grenze von bis zu 50 m? zusammenhéngender NGF.
Erweiterung um bis zu 50 m? NGF: Bis zu einer NGF von 50 m? ist eine Forderung der Er-
weiterung als ModernisierungsmaRnahme sowohl in der BEG NWG als auch in der BEG
EM moglich.
Erweiterung um mehr als 50 m? NGF: Die Erweiterung um mehr als 50 m? gilt dagegen
als Neubau, sodass eine Forderung weder in der BEG EM noch der BEG NWG maglich ist,
sondern evtl. nur im Rahmen der Neubauférderung.
Erweiterungen, die ein selbstandiges neues NWG bilden, sind Neubauten: Anbauten,
die ein selbstdndiges neues NWG bilden, gelten als Neubau und sind in BEG EM und BEG
NWG nicht férderfahig.
Erweiterung von Denkmalen: Bei unter Denkmalschutz stehenden Gebauden ist durch
Erweiterung neu entstehende Nichtwohnflache als energetische Sanierung forderfahig,
soweit diese Flache Teil des gekihlten oder beheizten Gebaudevolumens V. ist.
Keine Forderung von Erweiterungen, die den Denkmalstatus beschadigen: Erweiterun-
gen, durch die der Denkmalstatus des NWG eingeschrankt oder aufgehoben wird, sind in
BEG EM und BEG NWG nicht férderfahig.

Forderfahigkeit in der BEG EM bei Umwidmung von Gebauden:
Umwidmung beheizter Gebdude forderfahig: Die Umwidmung (Nutzungsdnderung) eines be-
heizten Gebaudes zu einem weiterhin beheizten Gebaude, wie etwa die Umnutzung eines be-
heizten Nichtwohngebdudes zu einem Wohngebaude, gilt in BEG EM als Sanierung. Als beheizt
sind dabei solche Gebdude zu betrachten, die nach ihrer Zweckbestimmung vor der Umwidmung
in den Geltungsbereich des GEG fielen. Dies gilt auch nach einem Leerstand und ebenso, wenn
etwa die Heizungsanlage defekt ist oder ausgebaut wurde.
Umwidmung vollstindig unbeheizter Gebdude forderrechtlich Neubau: Die Umwidmung eines
bislang unbeheizten Gebidudes zu einem Wohngebaude oder einem NWG gilt hingegen als Neu-
bau und kann dementsprechend in BEG EM nicht geférdert werden. Als unbeheizt gelten dabei
auch solche Gebaude, die bisher nicht in den Geltungsbereich des GEG gemaR § 2 Abs. 2 fallen.
Beispielsweise gelten Betriebsgebaude, die (iberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tie-
ren genutzt werden, in jedem Fall als unbeheizt, und zwar auch dann, wenn sie tatsachlich be-
heizt wurden, da dies als Prozesswarme und nicht als Gebaudewarme eingestuft wird.
Ausnahme denkmalgeschiitzte Gebaude: Eine Ausnahme bildet die Umwidmung von Baudenk-
malen im Sinne des § 3 GEG sowie die Umwidmung zu einem Wohngebaude bei Gebduden mit
sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz. Diese werden auch dann in der BEG EM gefor-
dert, wenn das Gebdude gemaR GEG bislang unbeheizt war.
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Uberblick iiber die Fordergegenstinde in der BEG EM

Es gelten innerhalb der BEG EM fir folgende InvestitionsmaBnahmen der energetischen Gebaude-
modernisierung folgende Bandbreiten von Fordersatzen:

5.1 Gebaudehiille
15-20%
5.2 Anlagentechnik (auBer Heizung)
5.3 Anlagen zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik) 30-70% + 2.500 € brutto
5.4 Heizungsoptimierung (HZO) 15-50%
5.5 Fachplanung und Baubegleitung 50 %
(nur in Kombination mit MaBnahme nach 5.1-5.4) ?

Foérderung von EinzelmaBnahmen an der Gebaudehiille (5.1): Z.B. AuRenwande, Dachflachen, der
Austausch von Tiiren und Fenstern. Diese FordermaRnahmen wurden aus dem ehemaligen CO,-Ge-
baudesanierungsprogramm der KfW in die BEG EM Uberfihrt.

Férderung von Anlagentechnik (auBer Heizung) (5.2): Z.B. Einbau und Austausch oder Optimierung
raumlufttechnischer Anlagen (inkl. Warme- und Kalterickgewinnung). Bei Wohngebauden: Einbau
digitaler Systeme zur Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der Netzdienlich-
keit der technischen Anlagen des (Efficiency Smart Home). Bei NWG: Einbau von Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik zur Gebdaudeautomatisierung, von Kaltetechnik zur Raumkiihlung und von energie-
effizienten Beleuchtungssystemen. Diese Fordermalnahmen wurden z.T. aus dem CO,-Gebaudesan-
ierungsprogramm der KfW in die BEG EM Uberfihrt und erweitert.

Férderung von Anlagen zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik) (5.3): Hier werden vor allem Holz-

heizungsanlagen, Warmepumpen oder Solarthermieanlagen geférdert. Unter die Forderung von An-
lagen zur Warmeerzeugung bzw. Heizungstechnik fallen auch die Netzférderung (Errichtung von Ge-
bdudenetzen, Anschluss an Gebadude- und Warmenetze), die Anschaffung provisorischer Heiztechnik
und seit 2024 neu auch von wasserstofffahigen Heizungen sowie die bisher nur in der Theorie beste-
hende Forderung von innovativer Heizungstechnik. Die VisualisierungsmaBnahmen wurden 2024 als
FordermaBnahme gestrichen.
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Grundforderung 30% Nein

Einkommens-Bonus (EB) 30 % Nein
nur fir
Klimageschwindigkeits- selbstnutzende 1
. . 20 % Ja
Bonus (KB) Wohneigentii-
mer
Hochstfordersatz 70% Ja

Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ)

fiir Holzheizungsanlagen 2.500 € brutto Nein

Effizienz-Bonus fiir Warmepumpen 5% Nein

L sinkt ab 2029 alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, entfallt ab 2037

Férderung der Heizungsoptimierung (5.4): Niedriginvestive MalRnahmen zur Optimierung bestehen-
der, mindestens zwei Jahre, bei fossilen Heizungsanlagen aber héchstens 20 Jahre alter Heizungssys-
teme in Bestandsgebauden kdnnen als Heizungsoptimierungsmalnahme (HZO) geférdert werden. In
diese FérdermalRnahmen ist das frihere HZO-Férderprogramm (z.B. die Nachristung von Pufferspei-
chern) und die Forderung der Nachristung mit Brennwerttechnik und Partikelabscheidern aufgegan-
gen. 2024 wurden daraus zwei getrennte HZO-FérdermalRnahmen:

a. MalRnahmen zur Steigerung der Anlageneffizienz

b. MaBnahmen zur Emissionsminderung

Fachplanung und Baubegleitung (5.5): Energetische Fachplanungs- und BaubegleitungsmalRnahmen
(5.5. der Forderrichtlinie) durch einen bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) gelisteten Energie-
effizienz-Experten (EEE) werden im Zusammenhang mit Manahmen nach den Nummern 5.1 bis 5.4.
mitgefordert. Sie sind keine eigenstandige FérdermalRnahme und kénnen nicht eigenstandig gefor-
dert werden.

Umsetzung mehrerer EinzelmaBBnahmen gleichzeitig: Es konnen die BEG-EinzelmaRnahmen Gebau-
dehiille (5.1), Anlagentechnik (auRer Heizungstechnik, 5.2) und Heizungstechnik (5.3) gleichzeitig
durchgefiihrt und auch mit der Fachplanung und Baubegleitung (5.5) kombiniert werden. HZO-MaR-
nahmen (5.4) lassen sich mit einer Baubegleitung und auch mit EffizienzmaRnahmen an der Gebau-
dehille und der Anlagentechnik (ohne Heizungstechnik) kombinieren. Die Kombinationsmaoglichkei-
ten mit der EinzelmaRnahme Heizungstechnik sind fiir HZO-MaRnahmen hingegen stark einge-
schrankt.
Getrennte Foérderantrage fiir EinzelmaRRnahmen bei unterschiedlichen Forderdurchfiihrern er-
forderlich: Durch den Wechsel der Férderdurchfiihrung fiir Forderantrage flr Heizungstechnik
(auBer Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen) zur KfW ist es nicht mehr mog-
lich, Férderantrage fur EffizienzmaRnahmen und fir neue Heizungstechnik (aulRer bei Errichtung,
Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes) zusammen in einem Forderantrag zu beantragen.
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Wahlweise gemeinsame oder getrennte Forderantrage fiir EinzelmalRnahmen beim selben For-
derdurchfiihrer: Geht es um mehrere verschiedene EinzelmaRnahen, die beim selben Forder-
durchfiihrer zu beantragen sind, hat der Antragsteller ein Wahlrecht, ob er diese in einem For-
derantrag zusammenfasst oder getrennte Antrage stellt. Das gilt auch fir Forderantrage fiir die
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes oder fiir den Anschluss von Gebduden
an Wdrmenetze bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes. Die Regeln fur
gemeinsame Inanspruchnahme der Hochstbetrage forderfahiger Kosten bei Antragen innerhalb
eines Kalenderjahres werden durch einen getrennten Forderantrag aber nicht aulRer Kraft ge-
setzt.

Getrennte Gewdhrung des Hochstbetrags forderfahiger Kosten bei Forderantragen zur Hei-
zungstechnik und zur Anlageneffizienz: Der Hochstbetrag forderfahiger Kosten wird bei Férder-
antragen zur Heizungstechnik und zur Anlageneffizienz getrennt gewahrt. D.h. es kénnen z.B. fir
eine Wohnung 30.000 Euro brutto fir Heizungstechnik und zusatzlich 30.000 bzw. ggf.

60.000 Euro brutto bei Vorliegen eines iSFP fiir EffizienzmaBnahmen in Anspruch genommen
werden.

Getrennte und gemeinsame Foérderantrége fiir HeizungstechnikmafBnahmen in einem Gebdude
moglich: Die einzelnen Anlagenteile einer Hybridheizungsanlage diirfen auch zukiinftig gemein-
sam, aber auch getrennt in zwei Férderantragen beantragt werden. Die forderfahigen Kosten
werden aber auch im Falle getrennter Forderantrage in jedem Fall aufeinander angerechnet, und
zwar unabhangig vom Zeitpunkt der Antragstellung.

Zuordnung der forderfahigen Kosten zu den verschiedenen EinzelmaBnahmen: Bei der Umset-
zung verschiedener EinzelmalRnahmen mit unterschiedlichen Fordersatzen missen den jeweili-
gen EinzelmaRnahmen bzw. Férdersatzen ggf. die jeweils anfallenden Kosten im Férderantrag
und in der Rechnung zugeordnet werden.

Keine Veranderung des Hochstbetrags forderfahiger Kosten bei EffizienzmaBnahmen durch An-
zahl der gleichzeitig durchgefiihrten EinzelmaBnahmen: Die Hochstgrenze der férderfahigen
Kosten ist bei der Beantragung mehrerer gleichzeitig durchgefiihrter Effizienzmallnahmen ge-
nauso hoch wie bei der Umsetzung nur einer Einzelmafnahme.

Bonus fiir MaBnahmen zur Umsetzung individueller Sanierungsfahrplane in Wohngebauden (iSFP-

Bonus) fiir EffizienzmaBnahmen: Fiir folgende BEG-EinzelmalRnahmen der Energieeffizienz kann ein

Bonus flr die Umsetzung von MalRnahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP-Bonus) in

Hohe von 5 Prozentpunkten gezahlt werden, wenn diese MalRnahmen Bestandteil eines individuellen

Sanierungsfahrplans (iSFP) fir ein Wohngebaude sind:

Gebaudehiille
Anlagentechnik (aulRer Heizung)
HZO-MaRnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz

Flr EinzelmaBnahmen fiir Heizungstechnik ist kein iSFP-Bonus maoglich, genauso wenig wie fiir um-

fassende energetische ModernisierungsmaRnahmen in BEG WG und fiir BEG NWG.

Hohe des ISFP-Bonus: Durch den iSFP-Bonus erhdht sich der Férdersatz von 15 auf 20 Prozent
Fordervoraussetzungen fiir den iSFP-Bonus:
Die MalRnahmen sind innerhalb von 15 Jahren nach Erstellung des Fahrplans umzusetzen.
Es muss sich um einen aus der Energieberatung fiir Wohngebdude (EBW) geforderten iSFP
handeln (der iSFP BaW zahlt nicht). Informationen zum individuellen Sanierfahrplan finden
sich unter: www.febs.de/beraten-finanzieren/isfp
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Zulassige Abweichungen vom iSFP: Die beantragte MaRnahme muss grundsatzlich dem iSFP ent-
sprechen. Unwesentliche inhaltliche Abweichungen, eine Ubererfiillung (Ambitionssteigerung)
oder Anderungen der zeitlichen Reihenfolge sind dabei unschidlich. Abweichungen von der im
Zuwendungsbescheid (ZWB) bewilligten MalRnahme sind dem BAFA unverziiglich anzuzeigen.
Liegt eine wesentliche inhaltliche Abweichung im Sinne einer Untererfillung vor, kann die MaR-
nahme nicht als iSFP-Malinahme gewertet werden.
Umfang der Umsetzung des iSFP: Jede energetische SanierungsmaRnahme eines iSFP, fir die der
Bonus beantragt wird, muss innerhalb eines Zeitraums von maximal 15 Jahren nach seiner Erstel-
lung umgesetzt werden. Der Bonus wird aber bereits ab der ersten MaRnahme gewahrt. Er wird
auch nicht zuritickgefordert, wenn der Fahrplan innerhalb von 15 Jahren nur teilweise umgesetzt
wird.
iSFP-Bonus nur fiir Wohngebaude: Der Bonus wird gezahlt, sofern ein iSFP erstellt und gefordert
wurde. Geférdert werden diese bisher nur bei Wohngebauden. Wenn iSFP auch fiir Nichtwohn-
gebiude eingefiihrt und geférdert werden, wird der Bonus automatisch, also ohne vorherige An-
derung der Forderrichtlinie auch fiir NWG moglich.
iSFP-Bonus bei Mischgebauden: Bei Mischgebduden mit Wohn- und NWG-Anteil kann ein iSFP
dann erstellt und gefordert werden, wenn dieses Mischgebdude gemal § 3 und § 106 GEG ein
Wohngebaude ist. Das ist der Fall, wenn es liberwiegend der Wohnnutzung dient.
iSFP-Bonus auch fiir Kdufer und Erben von Immobilien: Der iSFP ist an das jeweilige Gebdude
gebunden und kann auch von nachfolgenden Eigentlimern (nach Verkauf oder Vererbung) fiir
den Erhalt des Bonus genutzt werden.
Kein iSFP-Bonus fiir Energieberater: Die Zahlung eines iSFP-Bonus hangt immer davon ab, ob ein
iSFP vorliegt oder nicht. Die Erstellung von individuellen Sanierungsfahrplanen wird nicht gefor-
dert, wenn der Beratungsempfanger selbst von der Bewilligungsbehorde als Energieberater fiir
das Forderprogramm zugelassen worden ist — auch dann nicht, wenn er einen anderen Energie-
berater mit der Erstellung beauftragt. In der Folge kdnnen Energieberater auch nur dann einen
iSFP-Bonus fiir ihre eigenen Gebaude erhalten, wenn sie ein Gebdude erwerben, fiir das bereits
ein iSFP vorliegt.
Ubertragbarkeit des iSFP-Bonus fiir auf im iSFP nicht enthaltene MaRnahmen: Die Méglichkeit
der Ubererfiillung eines iSFP bedeutet, dass bei der Kombination einer im iSFP enthaltenen MaRk-
nahme mit einer darin nicht enthaltenen MaBnahme, fir die im Normalfall ein einheitlicher For-
dersatz gezahlt wird, der iSFP-Bonus auf die nicht im iSFP enthaltene MaRnahme lbertragen
werden kann. Dabei muss es sich tatsdchlich um eine Ubererfiillung handeln.
Keine Ubertragbarkeit des iSFP-Bonus: Keine Ubertragbarkeit des iSFP-Bonus besteht
bei Projekten mit mehreren Gebauden: Ein iSFP-Bonus wird nur fiir dasjenige Gebaude ge-
wihrt, fiir das ein iSFP erstellt wurde. Eine Ubertragbarkeit auf andere Gebdude im Gebiude-
netz besteht nicht. Dies gilt unabhangig davon, ob die férderfahigen Kosten nur Anlagenkos-
ten betreffen oder auch weitere InvestitionsmalRnahmen im Gebdude. Dem dient, dass fiir
jedes Gebdude immer ein eigener Forderantrag zu stellen ist, auch bei Errichtung, Erweite-
rung oder Umbau von Gebdudenetzen.
bei Kombination von EinzelmaRnahmen aus unterschiedlichen Einzelmalnahmenkatego-
rien: Der iSFP-Bonus fiir MaBnahmen an der Gebaudehiille kann nicht auf EinzelmalRnahmen
an der Anlagentechnik (aufRer Heizung) tibertragen werden (und umgekehrt), sollten diese
nicht beide im iSFP vorgesehen sein (was unwahrscheinlich ist).
Keine Ubertragung der Baubegleitungspflicht durch iSFP-Bonus auf Heizungstechnikférderun-
gen mehr: Bis 2023 galt: Wenn ein iSFP-Bonus in Anspruch genommen wurde, dann wurde bei
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der Kombination mit einer FordermaBnahme fiir Heizungstechnik die Baubegleitung auch fir die
FérdermaBnahme fiir Heizungstechnik verpflichtend. Nach dem Wechsel der Heizungstechnikfor-
derung zur KfW besteht nicht mehr die Moéglichkeit, FordermaBnahmen mit iSFB-Bonus beim
BAFA zusammen mit einem Heizungstechnik-Férderantrag bei der KfW zusammen zu beantra-
gen. Damit entfillt auch die hierbei bisher vorgenommene Ubertragung der Baubegleitungs-
pflicht, die es bei KfW-Forderantrdgen ohnehin nicht gibt.

Beantragung des iSFP-Bonus: Um den iSFP-Bonus beantragen zu kdnnen, ist aufgrund der Ver-
pflichtung zur Inanspruchnahme einer Baubegleitung bei Inanspruchnahme des iSFP die ID der
Technischen Projektbeschreibung (TPB)) anzugeben. Nach Eingabe der ID der TPB registriert das
Antragsportal, dass ein ISFP vorliegt. Das Vorliegen eines iSFP wird daher nicht nochmal extra ab-
gefragt. Der iSFP-Bonus wird dann automatisch mitbeantragt und gewahrt, ohne ihn noch einmal
extra beantragen zu mussen. Der iSFP muss den Antragstellern im Rahmen des BEG-Antrags vor-
liegen, damit im Rahmen eines BEG-Antrags ein iSFP-Bonus beantragt werden kann.

Nachweis der Einhaltung eines iSFP beim Verwendungsnachweis (VN): Nach Umsetzung der
Malnahme miissen die Antragssteller im Rahmen des VN nachweisen, dass die realisierte BEG-
Malnahme einer im iSFP empfohlenen Mallnahme entspricht. Der iSFP muss dazu vom iSFP-Fo6r-
derdurchfiihrer abschliefend anerkannt und ausgezahlt worden sein.

Kontrolle der Einhaltung eines iSFP im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen: Im Rahmen von Vor-
Ort-Kontrollen durch die Durchfiihrer der BEG muss der iSFP vorgelegt werden, wenn im Rahmen
der Férderung ein iSFP-Bonus gewahrt wurde. Im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen wird iberprift,
ob das geforderte Bauvorhaben tatsachlich den beantragten Standard erreicht. Die Durchfiihrer
behalten sich vor, den iSFP auf missbrauchliche Nutzung zu priifen.

Kein iSFP-Bonus bei netzbezogenen-Forderantragen: Bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung
von Gebdudenetzen oder dem Anschluss an Gebdude- oder Warmenetze wird wie bei allen ande-
ren Heizungstechnik-Forderantragen kein iSFP-Bonus gezahilt.

Fiir jedes Gebaude ein eigener iSFP und eigener Forderantrag: Der iSFP wird grundsétzlich ob-
jektbezogen (also fiir jeweils ein Wohngebaude) erstellt. Insofern muss fiir jedes Wohngebaude
ein eigener iSFP erstellt und demzufolge auch ein eigener Férderantrag gestellt werden.

Einfihrung in die Heizungsforderung (5.3)

Foérderung nur fir Warmeerzeuger, die liberwiegend Gebaudewdrme bereitstellen: Gefordert wer-
den Warmeerzeuger nur, wenn sie die Warme im versorgten Gebaude oder in unmittelbarer Nahe
zum versorgten Gebaude erzeugen und diese Gberwiegend zu Zwecken der Raumwarmeversorgung
und/oder der WW-Bereitung genutzt wird. Dabei konnen auch Warmeerzeuger in Gebaudenetzen
gefordert werden.

65-Prozent-EE-Mindestanteil bei der Forderung von Warmepumpen und Holzheizungsanlagen: Bei
der Forderung von Warmepumpen oder Holzheizungen und der Errichtung von Gebaudenetzen,
nicht aber bei der Installation von ST-Anlagen, miissen die durch die Anlagen versorgten Wohnungen
oder Flachen bzw. des versorgten Gebadudeteils nach Durchfiihrung der Malnahme durch Bestands-
anlagen und/oder neu installierte Anlagen zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien be-
heizt werden.

Trinkwassererwdarmung bleibt unberiicksichtigt: Der Energiebedarf fiir Warmwasser (WW) muss

nicht bericksichtigt werden. Die Anforderung gilt nicht fiir Anlagen, die ausschlieRlich der WW-

Bereitung dienen.
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Nachweis der Einhaltung:
Pauschale Erfiillungsoptionen ohne Berechnung des Deckungsanteils: Bei der Férderung
von Holzheizungsanlagen, Warmepumpen und innovativer Heiztechnik gilt die Anforderung
pauschal als erfiillt, wenn sie einzeln oder in Kombination miteinander den Warmebedarf des
Gebdudes oder des Gebaudenetzes vollstandig decken.
Bilanzierung des EE-Anteil nach DIN V 18599: Die Bilanzierung des EE-Anteils erfolgt bei Be-
darf nach DIN V 18599. Hierbei ist gemaR DIN/TS 18599 Beiblatt 2 Nummer 6.3 die Erzeu-
gernutzwarmeabgabe fiir Heizung und/oder WW-Bereitung der erneuerbaren Warmeerzeu-
ger der Erzeugernutzwarmeabgabe aller Warmeerzeuger gegeniberzustellen. MaBgeblich
fiir den EE-Anteil von 65 Prozent ist die iber die Dauer einer Heizperiode bendtigte Energie-
menge und nicht die Leistung der Anlage. Die durch bestehende Warmeerzeuger bereitge-
stellten Warmemengen (erneuerbare und nicht erneuerbare Energien) sind zu beriicksichti-
gen.
Ermittlung der Heizlast: Zur korrekten Auslegung einer Heizungsanlage (Vermeidung von tber-
oder unterdimensionierten Anlagen) ist die Dimensionierung der Anlage anhand einer Heizlaster-
mittlung nach DIN EN 12831/DIN TS 12831 vorzunehmen. Dabei kann das ausfuhrliche Verfahren
bzw. das Standardverfahren nach dieser Normenreihe angewendet werden.
Dabei sind bei der Berticksichtigung von Bauteilflachen und den U-Werten bestehender Au-
Renbauteile Vereinfachungen moglich.
Im Zuge der Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B ist eine raumweise
Heizlastberechnung nach der Normenreihe DIN EN/DIN TS 12831 erforderlich. Diese Berech-
nungen kdnnen fir die Ermittlung der Gebdudeheizlast herangezogen werden.
Die Heizlast umfasst dabei unabhangig von den normativen Festlegungen neben der Raum-
heizung auch die Trinkwassererwarmung.
Die Heizlastberechnung muss dem Antragsteller ausgehandigt werden und ist dem Forder-
durchfiihrer lediglich auf Verlangen vorzulegen. Im Zweifel, also bei unplausiblen Angaben,
kann jedoch auch eine detaillierte Heizlastberechnung angefordert werden.

Férderung von Warmeerzeugern, die zum Teil in Warmenetze einspeisen: Die Einspeisung von
Warme in ein Warmenetz ist in der BEG nicht forderfahig. Warmeerzeuger, die neben der direkten
Versorgung von Gebauden und/oder Gebdudenetzen auch in Warmenetze einspeisen, kbnnen daher
nur gefordert werden, solange der Anteil fiir das Warmenetz nicht iberwiegt.

Férderung bei Anteilen von Prozesswarme: Eine BEG-Forderung gibt es nur fir Anlagen, die mindes-
tens 50 Prozent der Bereitstellung von Gebaudewarme (Raumwarme und Warmwasser) fur Be-
standsgebdude dienen. Fiir Anlagen, die mehr als 50 Prozent Prozesswarme bereitstellen gibt es das
Forderprogramm ,Energieeffizienz und Prozesswarme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft —
Zuschuss und Kredit“, Modul 2. In Abgrenzung zur Gebdudewdrme (= Raumwdrme- und Warmwas-
serbereitung) ist Prozesswarme bereitgestellte Warme, die im gewerblichen und industriellen Bereich
zur Herstellung, Weiterverarbeitung oder Veredelung von Produkten verwendet oder zur Erbringung
einer Dienstleistung mit Prozesswarmebedarf genutzt wird (z.B. Reinigen, Trocknen, Garen).

Kein Forderausschluss bei Austauschpflicht: Der zwischenzeitlich bestehende Ausschluss der Férde-
rung von Warmeerzeugern, mit denen einer Austauschpflicht nach § 72 GEG (friiher § 10 EnEV) nach-
gekommen wird, besteht in der BEG nicht mehr!
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Foérdergegenstidnde bei der Heizungsférderung: Unter die Férderung von Anlagen der Wérmeerzeu-
gung bzw. Heizungstechnik gemaR Nr. 5.3 fallt in der BEG neben der Férderung von erneuerbaren

Warmeerzeugern auch die Netzférderung. Zur Netzférderung gehoren

e die Forderung von Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes;

e die Forderung des Anschlusses an Gebdudenetze;

e und die Forderung des Anschlusses an Wirmenetze).

Als EE-Warmeerzeuger werden v.a.
e Holzheizungsanlagen,

e Warmepumpen

e und Solarthermieanlagen

gefordert, also Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien. Hierunter fallt seit 2023 auch die

e Anschaffung provisorischer Heiztechnik,

e seit 2024 neu auch von wasserstofffdhigen Heizungen

e und die seit Jahren nur in der Theorie bestehende Férderung von innovativer Heizungstechnik.

Die Visualisierungsmafnahmen wurden 2024 als FérdermaRnahme gestrichen.

Férdersatze fiir Heizungstechnik in der BEG EinzelmaBnahmen

EinzelmaBnahme
Heizungstechnik

Solarkollektoranlagen (5.3.a)

Grund-
férderung

30%

Grundférderung mit

Klimage-

schwindigkeits-

Bonus (KB)!

Einkommens-
Bonus (EB)

KB + EB

fiir selbstnutzende Wohneigentiimer

50 %

60 %

70 %*

Holzheizungsanlage (5.3.b)

30 % oder
30% + 2.500 €

50 % oder
50 % + 2.500 €

60 % oder
60 % + 2.500 €

70 % oder
70 % + 2.500 €2

Gebaudenetz (5.3.h)

Anschluss
an an Warmenetz
(5.3.i)

Wirmepumpe (5.3.¢) 30-35%3 50— 55 %3 60— 65 %> 70 %*
Errichtung, Umbau oder
Erweiterung eines Gebaude-
netzes (5.3.g)
30% 50 % 60 % 70 %2

Yab 2029 sinkt KB alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, entfallt ab 2037
22035 und 2036: 68 %, entfillt ab 2037
42035 und 2036: ohne Effizienzbonus: 68 %, entfillt ab 2037

3 ggf. inkl. 5 % Effizienz-Bonus fiir Warmepumpen

Selbstnutzende Wohneigentiimer: Bei der Forderung von Heizungstechnik gilt, dass sowohl den Kli-
mageschwindigkeits- als auch den Einkommens-Bonus nur selbstnutzende Wohneigentiimer erhalten
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kdnnen. Selbstnutzende Wohneigentiimer sind Personen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung im
Grundbuch als Eigentiimer eines geférderten Wohngebaudes bzw. der Eigentumswohnung eingetra-
gen sind, und die geférderte Wohnung als Hauptwohnsitz nutzen.
Mebhrere selbstnutzende Wohneigentiimer: Es konnen auch mehrere Personen selbstnutzende
Eigentlimer einer geférderten Wohnung oder Eigentumswohnung sein. Dabei ist es unerheblich,
mit welchem Eigentumsanteil sie am Gebaude bzw. der Eigentumswohnung beteiligt sind.
Vermietung keine Selbstnutzung: Dass vermietete Wohnungen keine selbstgenutzten Wohnun-
gen sind, dirfte klar sein. Dies gilt aber auch dann, wenn diese zwischenzeitlich leer stehen.
Unentgeltliche Uberlassung und NieBbrauch keine Selbstnutzung: Auch die unentgeltliche Uber-
lassung oder der NieBbrauch von Wohnungen sind keine Selbstnutzung. Das gilt auch bei der
Uberlassung an eigene Kinder oder den NieRbrauch durch Eltern, sofern diese nicht als Eigentii-
mer im Grundbuch eingetragen sind. Das gilt auch, wenn die Eltern friiher Eigentiimer waren.
Nebenwohnsitze keine Selbstnutzung: Nebenwohnsitze berechtigen nicht zum Bezug der beei-
den Boni, auch wenn sie selbstgenutztes Eigentum sind.
Mebhrere selbstgenutzte Wohnungen: Wenn es fiir ein Mehrfamilienhaus mehrere Eigentimer
gibt, die mehrere Wohnungen im Geb&dude bewohnen (z.B. zwei Ehegatten, die hinterbliebene
Ehefrau oder weitere Kinder eines verstorbenen Voreigentiimers), dann kann auch fiir mehrere
selbstgenutzte Wohnungen ein Bonus oder auch mehrere beantragt werden. Allerdings ist si-
cherzustellen, dass es sich tatsachlich um verschiedene selbstgenutzte Wohnungen mehrerer
selbstnutzender Eigentlimer handelt. Oft ist das eine oder andere nicht der Fall.
Wohnungseigentiimergemeinschaften: Bei mehreren selbstgenutzten Eigentumswohnungen
in einer Wohnungseigentimergemeinschaft ist dies eindeutig gegeben.
Einliegerwohnungen: Einliegerwohnungen gelten nur dann als weitere Wohnung, wenn sie
eigenstandig nutzbar sind und eigenem Zugang haben. Oftmals ist das nicht der Fall.
Hauptwohnsitz: AuBerdem muss sichergestellt sein, dass es sich jeweils tatsachlich um den
jeweiligen Hauptwohnsitz handelt. Wenn eine hinterbliebene Mutter eine tatsachlich eigen-
standig nutzbare Einliegerwohnung bewohnt, dann ist das in der Regel der Fall. Bei Ehegatten
ist ein getrennter Hauptwohnsitz im selben eigenen Wohngebaude zwar moglich, aber sel-
ten.
Eigentliimer: Aulerdem muss es sich jeweils tatsachlich um Miteigentiimer des Wohngebau-
des handeln. Die Kinder sind selten Miteigentiimer des Wohngebaudes, solange beide Eltern-
teile noch leben, sondern oft erst dann, wenn ein Elternteil verstorben ist und kein Berliner
Testament vorlag. Bei der Ubertragung des Wohneigentums an die Kinder behalten die Eltern
hingegen oftmals keine Eigentumsanteile.
Nachweis: Antragsteller, die von den Vorteilen fiir selbstnutzende Wohneigentiimer profitieren
wollen, missen nachweisen, dass sie das Wohngebaude tatsachlich selbst nutzen. Erforderlich ist
das aber erst bei der Einreichung der Nachweise.
Grundbucheintrag: Selbstnutzende Eigentiimer miissen im Nachweisverfahren durch einen
Grundbuchauszug nachweisen, dass sie Eigentlimer der geférderten Immobilie sind.
Auflassungsvormerkung zum Zeitpunkt der Antragstellung ausreichend: Zum Zeitpunkt
der Antragstellung ist das Vorliegen der Auflassungsvormerkung ausreichend. Mit Einrei-
chung der Nachweise nach Abschluss der MalRnahme muss der Antragsteller dann im
Grundbuch als Eigentliimer eingetragen sein.
Meldebescheinigung: Selbstnutzende Eigentlimer missen bei der Einreichung der Nach-
weise durch eine Meldebescheinigung nachweisen, dass sie die geférderte Wohnung als
Hauptwohnsitz nutzen. Dieser Nachweis muss fiir den Zeitpunkt der Antragstellung gelten.
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Demnach kdnnten auch selbstnutzende Eigentiimer ohne den entsprechenden Meldesta-
tus die Boni beantragen, am Ende aber nicht erhalten. Die zugesagte Forderung wiirde
dann entsprechend gekiirzt. Eine Unsicherheit dartiber, ob und wie Antragsteller beim
Einwohnermeldeamt als Bewohner gemeldet sind, sollte aber in der Regel nicht beste-
hen. Allenfalls bei Mehrfamilienhdusern (MFH) mit mehreren Wohnungen ist das mog-
lich, da bei der Meldung in der Regel nicht registriert wird, fiir welche Wohnung im Ge-
bdude die Meldung gilt.
Korrekturen des Meldestatus: Wer seinen Meldestatus andern will, um eine Zahlung der
Boni zu ermdglichen, muss dies vor der Antragstellung vorgenommen haben. Dabei ist zu
bedenken, dass Anderungen beim Hauptwohnsitz Folgewirkungen haben kénnen (z.B.
Notwendigkeit der Anderung von Ausweisdokumenten und Adressmeldungen, Zahlung
einer moglichen Zweitwohnungssteuer oder bei der Ausiibung des Wahlrechts).
Antrage auch von Nichteigentiimern fiir Boni moglich: Da der Nachweis erst im Nachweise-
verfahren erfolgen muss, konnten auch Nichteigentiimer Boni beantragen, am Ende aber
nicht erhalten. Die zugesagte Forderung wiirde dann entsprechend gekirzt. Eine Unsicher-
heit darliber, wer im Grundbuch als Eigentiimer erfasst ist und wer wo beim Einwohnermel-
deamt gemeldet ist, sollte aber nicht bestehen.

Einkommens-Bonus (EB): Der Einkommens-Bonus in Héhe von 30 Prozentpunkten wird gezahlt fir
selbstnutzende Wohneigentiimer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu
40.000 Euro brutto.

Klimageschwindigkeits-Bonus (KB): Der Heizungstausch-Bonus (HTB, hervorgegangen aus der Olhei-
zungsaustauschprdmie) wurde 2024 durch den sog. Klimageschwindigkeits-Bonus (KB) ersetzt. Zu
den Voraussetzungen fiir die Zahlung gehoren:
Beschrdnkung auf Wohngebaude: Anders als beim HTB gilt eine Beschrankung auf Wohnge-
baude bzw. Wohnungen (auch fiir Eigentumswohnungen).
Beschrankung auf Selbstnutzer: Anders als beim HTB gilt eine Beschrdankung auf Selbstnutzer.
Moglich ist der KB auch fur selbstgenutzte Eigentumswohnungen in Wohneigentiimergemein-
schaften (WEG). Bei Wohngebiuden mit vermieteten Wohnungen neben einer selbstgenutzten
Wohnung wird der KB nur fir die selbstgenutzte Wohnung gezahlt.
Austausch alter Heizungen: Der KB wird gezahlt beim Austausch
einer Ol-, Kohle-, Gasetagen-, oder Nachtspeicherheizung (unveriandert gegeniiber dem HTB);
oder einer mindestens 20 Jahre alten Gas- oder Holzheizungsanlage.
Gegenliber dem HTB sind Holzheizungsanlagen zusatzlich aufgenommen worden.
Dabei spricht die Forderrichtlinie von Biomasseheizungsanlagen. Damit sind Heizungsan-
lagen zur Nutzung fester Biomasse (neben Holz z.B. Stroh, nachwachsende Rohstoffe) ge-
meint. Der Austausch dieser NaWaRo-Anlagen kann also auch einen KB begriinden.
Anlagen zur Nutzung fllssiger oder gasformiger Biomasse fallen hier nicht unter den Be-
griff der Biomasseheizungen. Fiir sie gelten als Ol- oder Gasheizungen ohnehin eigene
Kriterien.
KB nur bei Austausch funktionsfahiger Anlagen: Der KB wird nur fiir den Austausch funkti-
onsfahiger Heizungen gezahlt (voriibergehende Ausnahme: Hochwasseropfer). Bereits aulRer
Betrieb genommene, aber noch vorhandene Anlagen, kdnnen den KB also nicht begriinden.
Der Auftrag zur Demontage der Heizungen darf vor Antragsstellung noch nicht erteilt worden
sein.
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KB auch beim Ersatz durch leistungsstarkere Holzheizungsanlagen: Wenn alle fossilen Feue-
rungsanlagen deinstalliert und durch die beantragte Holzheizungsanlagen ersetzt werden,
kann der KB unabhéangig von der Leistung der neuen Holzheizungsanlage gewahrt werden.
Sie kann also auch eine wesentlich leistungsstarkere Anlage sein.
Defossilisierung oder Abkopplung von Gebaudenetzen erforderlich: Dabei darf auch eine
(teilweise) gebdudenahe Versorgung mit Warme aus fossilen Brennstoffen z.B. (iber ein Ge-
baudenetz nicht fortgefiihrt werden. Ggf. muss die Anbindung an dieses Gebdaudenetz aufge-
hoben werden.
Folgende Anlagentypen kénnen die Zahlung des KB begriinden:
bei Hybridanlagen Austausch einer Anlage: Wenn die bestehende Heizungsanlage eine
Kombination zweier oder mehrere Anlagen ist, reicht es aus, wenn eine dieser Anlagen
die genannten Voraussetzungen erfiillt, um den Klimageschwindigkeits-Bonus in An-
spruch nehmen zu kénnen.
Austausch von Einzelraumfeuerungsanlagen: Auch der Austausch von Einzelraumfeue-
rungsanlagen erfillt die Voraussetzung fir den KB — und zwar unabhangig vom Anteil an
der mit ihnen abgedeckten Heizlast. Ob dies wirklich in jedem Fall so gehandhabt wird,
muss sich allerdings noch bestatigen. Denkbar ist hier durchaus ein Mindestanteil an der
abgedeckten Heizlast.
Austausch mehr als 20 Jahre alter Einzelraumheizungsanlagen auf Basis von Holz: Der
KB wird auch beim Austausch von mehr als 20 Jahre alten Einzelraumfeuerungsanlagen
auf Basis von Holz gewahrt.
Weiterbetrieb von Einzelraumheizungsanlagen auf Basis von Holz bei Zahlung des
KB maoglich: Einzelraumheizungsanlagen auf Basis von Holz diirfen weiterbetrieben
werden, wenn der KB fiir den Austausch einer fossilen Anlage gezahlt wird, sofern sie
nicht integraler Bestandteil des auszutauschenden Heizungssystems sind (z.B. als
wassergefiihrter Ofen oder bei Kombination mit fossil befeuerten Einzelraumfeue-
rungsanlagen). Das gilt auch fir mehr als 20 Jahre alte Anlagen.
Austausch von Kombikesseln: Der KB wird auch gezahlt, wenn ein Kombikessel ausge-
tauscht wird, bei dem zumindest eines der Module mit Ol und/oder Kohle befeuert
wurde, (z.B. ein OI-Stiickholz-Kombikessel).
Austausch von Etagenheizungen: Der KB wird auch beim Austausch von Etagenheizun-
gen gezahlt.
Beschrdnkung der Austauschpflicht auf geférderte Wohnungen: Die FAQ legen fest,
dass der KB bei einem Austausch von Gasetagenheizungen auch dann gewahrt wird,
wenn anschlieRend noch in anderen Etagen oder Wohnungen fossile Heizungen wei-
terlaufen. In den geférderten Wohnungen miissen jedoch alle mit Ol-, Kohle-, Nacht-
speicherstrom oder Gas betriebenen Heizungsanlagen ausgetauscht werden.
Austausch von BHKW: Der KB wird auch beim Austausch eines Blockheizkraftwerkes, das
die maRgeblichen fossilen Energietrdger Kohle, Ol oder Erdgaseinsetzt, gewahrt.
Keine Zahlung des KB: In folgenden Fallen wird kein KB gezahlt:
fiir Austausch von Elektroheizstdben
bei Stilllegung von Gebaude- oder Warmenetzen: Wird ein Warme- oder Gebaudenetz,
das bisher mit einem Warmeerzeuger betrieben wurde, der einen Anspruch auf einen KB
begriinden kdnnte, inklusive dieses Warmeerzeugers stillgelegt, und die angeschlossenen
Gebaude zukinftig individuell durch férderfahige Zentralheizungen beheizt, ist kein KB
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moglich. Ein KB ist nur moglich, wenn im angeschlossenen Gebaude ein einschlagiger

Warmeerzeuger ausgetauscht wird.

Demontagepflicht fiir alle ausgetauschten und alle mit fossilen Energietragern betriebenen
Warmeerzeuger: Voraussetzung fir die Zahlung des KB ist eine fachgerechte Demontage und
Entsorgung

der ausgetauschten, fiir den Bonus berechtigenden Heizungsanlage;

und sdmtlicher Warmeerzeuger, die mit fossilen Energien betrieben werden kénnen, in dem

Gebaude bzw. den Wohnungen, fir die die Férderung beantragt wird. Das gilt auch fiir alle

Gasfeuerungen, die noch keine 20 Jahre in Betrieb sind,

Holzéfen, die auch fiir den Betrieb mit fossilen Brennstoffen zugelassen sind.
Weiterbetrieb fossiler Anlagen bei Verzicht auf KB méglich: Umgekehrt betrachtet bedeutet
das: Wer einen fossilen Warmeerzeuger weiternutzen will, oder neben einer neuen Holzhei-
zungsanlage einen neuen fossilen Warmeerzeuger einbauen will, kann das tun, erhalt dann
aber keinen KB, sondern nur die niedrigere Férderung ohne KB.

Nachweis der Demontage und Entsorgung: Die Demontage und Entsorgung sind in der (ge-
werblichen) Bestdtigung nach Durchfiihrung (BnD/gBnD) vom Fachunternehmen zu bestati-
gen. Die Entsorgung ist durch Rechnung bzw. Entsorgungsnachweis zu belegen.

Keine Demontagepflicht

fiir alle weiteren Holzfeuerungsanlagen: Die Demontagepflicht gilt nicht fiir alle weite-

ren im Geb&aude vorhandenen, nur mit Holz als Brennstoff betreibbaren Heizkessel und

Einzelraumfeuerungen — und zwar unabhangig davon, ob sie alter oder auch jiinger als 20

Jahre in Betrieb sind. D.h. wenn mehrere mindestens 20 Jahre alte Holzheizungsanlagen

vorhanden sind, die betriebsbereit sind, hat der Betreiber die Wahl, welche er davon still-

legt und demontiert.

fiir Oltanks: Die Demontagepflicht umfasst den Oltank nicht.

Keine Ubertragung des KB beim Anschluss an Gebiude- und Wirmenetze: Der KB wird beim
Anschluss an Warme- und Gebaudenetze nur fir diejenigen Gebaude gezahlt, in denen fossile
Warmeerzeuger vollstindig ausgetauscht wurden. Eine Ubertragung auf andere angeschlossene
Gebdude oder das Gebdude, in dem die neue Anlage zur Warmeerzeugung installiert ist, ist nicht
moglich. Das ist dadurch gewahrleistet, dass flr jedes Gebaude ein eigener Férderantrag zu stel-
len ist.
Sondervoraussetzung fiir den KB bei Holzheizungsanlagen: Kombination mit einer erganzenden
Warmwasseranlage: Der KB wird fiir Holzheizungsanlagen nur gezahlt, wenn diese gleichzeitig
mit einer bestehenden oder neuen Solaranlage (Photovoltaikanlage zur elektrischen Warmwas-
serbereitung oder Solarthermieanlage) oder einer Warmepumpe (auch Warmwasser-Warme-
pumpe) kombiniert wird, die die selbstgenutzte Wohnung, fur die der KB beantragt wird, bilanzi-
ell mit Warmwasser (WW) versorgen kann. Diese Sondervoraussetzung gilt auch fiir Holzhei-
zungsanlagen, die im Rahmen der Errichtung, des Umbaus oder der Erweiterung von Gebaude-
netzen errichtet werden:
Auch vorhandene Anlagen als Voraussetzung anerkannt: Die Warmepumpen oder Solaran-
lagen kdnnen auch bereits vorhanden sein, miissen also nicht neu errichtet werden. Auch die
Anschaffung gebrauchter Anlage ist moglich, die aber nicht gefordert werden kénnen.
Auslegung der Warmwasseranlage: Diese WW-Anlage ist mindestens so zu dimensionieren,
dass die Solaranlage oder WP den Bedarf zur WW-Erwarmung der selbstgenutzten Wohnung,
fiir die der KB beantragt wird, bilanziell vollstéandig decken kann. Zur Ermittlung der notigen
Auslegung der WW-Anlage ist demnach zunachst der Warmwasserwarmebedarf des
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Gebdudes zu ermitteln und dann die WW-Anlage hinsichtlich ihrer Warmebereitstellung an-
hand dieses Bedarfs auszulegen.
Vereinfachende Festlegungen zur Auslegung der WW-Anlage: GemaR TFAQ Nr. 8.11
sind Vereinfachungen bei der Ermittlung des zu deckenden Warmebedarfs moglich. Diese

gelten fiir alle seit dem 27. Februar 2024 gestellten Férderantrage fir Heizungstechnik.

= Rahmenbedingungen fiir den zu deckenden Warmebedarf durch die ergdnzende
WW-Anlage: GemaR TFAQ Nr. 8.11 gelten folgende Randbedingungen fiir die Ausle-
gung des erganzenden WW-Systems:

Dimensionierung so, dass sie (einzeln oder in Summe) mindestens den WW-Be-

darf des durch die neue Holzheizungsanlage versorgten Gebaudebereichs auller-

halb der Heizperiode (Mai bis September) decken kénnen.

Nachweis ausreichend, dass im ertragsschwachsten Monat September mindes-

tens die Endenergie geliefert wird, die flir die WW-Bereitung bendétigt wird.

Rechnerischer Nachweis auf Basis einer Energiebilanz nach DIN V 18599 mdoglich.
= Vereinfachende Festlegungen fiir die Auslegung der ergdanzenden Warmwasseran-

lagen: GemaR TFAQ Nr. 8.11 werden vereinfachend folgende Auslegungen aner-

kannt:

Solarthermieanlage

Aperturfliche: 0,04 m?

Bruttowarmeertrag: > 20 x Ay in kWh

PV-Anlage

Modulfliche: 0,25 m?

Nennleistung: 2 0,05 x Ayin kWopeak

Warmepumpe

Nennleistung: 0,015 kW4,

Nur Kompressorleistung zahlt bei Warmepumpen, nicht die Leistung des Heiz-
stabs: Bei Warmepumpen zahlt dabei nur die thermische Leistung des Kompres-
sors der Warmepumpe. Die Leistung des darin typischerweise verbauten elektri-
schen Heizstabes wird nicht bericksichtigt.
Nachweisfiihrung: Orientierung an Standardwerten der DIN V 18599: Die Forderrichtli-
nie legt fest, dass die Bilanzierung sich an den Standardwerten der DIN V 18599 orientie-
ren muss. Standardwerte bedeutet, dass nicht unbedingt das komplette Bilanzierungs-
verfahren anzuwenden ist, und Orientierung, dass Abweichungen méglich sind, die aber
vom Forderdurchfiihrer konkret anzuerkennen sind. Hierzu ist i.d.R. eine softwareunter-
stltzte Berechnung notig.
= Quelle der Standardwerte: Wenn der in TFAQ Nr. 8.11 beschriebene vereinfachte
Nachweis der Anforderungen nicht moglich ist, ist der rechnerische Nachweis tat-
sachlich auf Basis der Standardwerte nach DIN V 18599 zu fiihren. Als Standardwerte
fiir den Nachweis sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599 Teil 10 Ta-
belle 4 fiir die Ermittlung des Trinkwarmwasserbedarfs und die allgemeinen Randbe-
dingungen nach DIN V 18599 Teil 8 Tabelle 6 fiir die Berlcksichtigung der Verluste fiir
Verteilung und Speicherung anzusetzen. Aus der resultierenden

42




Erzeugernutzwarmeabgabe und der Betriebszeit der Warmepumpe kann die Leistung
ermittelt werden, die zur Deckung des Trinkwarmwasserbedarf erforderlich ist.
Bilanzielle Deckung des Warmebedarfs: Dabei ist das Wort bilanziell entscheidend. Dem-
nach ist der WW-Warmebedarf fiir eine zentrale WW-Versorgung zu berechnen und
dann zu ermitteln, wie gro die Anlage ausfallen muss, um so viel Warme bereit stellen
zu kénnen. Diese Warme kann im Gebaude dann auch zur Heizungsunterstitzung einge-
setzt werden, muss also nicht unmittelbar oder nicht nur fir die WW-Versorgung, ge-
nutzt werden.
Nur WW-Bedarf der selbstgenutzten Wohnung zu decken: Dabei gilt, dass (auRer bei
Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen) in MFH mit der WW-Anlage
nur der WW-Bedarf der selbstgenutzten Wohnung(en), fir die der KB beantragt wird, ge-
deckt werden muss. Dies gilt fur alle seit 2024 gestellten Forderantrdage. Was unmittelbar
einleuchtend erscheint, war dennoch bis Anfang November 2024 eine offene Ausle-
gungsfrage.
= Ausnahme Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdaudenetzen: Diese neue
Auslegung gilt weiterhin nicht fiir Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdude-
netzen. Dort gilt weiterhin, dass der Gebdudenetzbetreiber, wenn er fir seine selbst-
genutzten Wohnungen den KB erhalten will, alle Gebdude im Gebdudenetz mit
Warmwasser aus Kombinationsanlagen versorgen kdnnen muss. Diese Ausnahme
passt zwar nicht zur Regelung fiir die Versorgung von Einzelgebduden, beruht aber
auf einer Festlegung in der Foérderrichtlinie, kdnnte also erst durch eine Anderung der
Forderrichtlinie angepasst werden.
Ermittlung des WW-Bedarfs des Gebaudes: Die DIN V 18599 Teil 8 liefert eine allgemein-
glltige thermodynamische Berechnung zur Ermittlung des WW-Bedarfs. Die Berechnung
ist komplex und handisch nicht durchfihrbar.
= Gebdudenutzflache, nicht Zahl der Bewohner maBgeblich: Obwohl der WW-Bedarf
in der Praxis von der Zahl der Bewohner abhangig ist, ist der WW-Bedarf gemal
DIN V 18599 liber die Gebaudenutzflache Ay zu berechnen, da die Zahl der Bewohner
keine feststehende Gebaudeeigenschaft ist, sondern eine voribergehende. Eine bes-
sere Moglichkeit bietet sich nicht.
keine Nachweispflicht, nur Dokumentationspflicht fiir die Ermittlung der Auslegung der
WW-Anlage: Die Berechnung der Auslegung der Warmwasseranlage ist fir Dritte nach-
vollziehbar zu dokumentieren und auf Nachfrage vorzulegen. Eine Formvorgabe gibt es
dafiir nicht. Demnach reicht es fiir den Antragsteller im Nachweisverfahren aus, dass die
BnD die Aussage enthélt, mit welcher Art von Anlagen die Holzheizungsanlage kombiniert
ist, und dass die ausreichende Auslegung bestatigt wird.
= Die Forderrichtlinie und die TFAQ machen bei den Vorgaben keinerlei Unterschied
zwischen bereits bestehenden oder neu installierten Warmwasseranlagen.
= Wie in dem Zusammenhang die folgende Auskunft der KfW zu interpretieren ist, ist
daher nicht ganz klar: ,Es genligt, wenn die bestehende thermische Solaranlage ihren
Zweck erfillt, d. h. i. d. R. auRerhalb der Heizperiode die Warmwasserbereitung ma-
chen kann und der Heizungsbauer dies bestatigt. Lediglich bei einer Neuerrichtung
einer Solaranlage ist es ratsam bzw. erforderlich, ein Berechnungsverfahren (Wohn-
flache x Faktor = Ay x Faktor = GroRRe der Solaranlage) anzuwenden.”
= Klar ist, dass sie auBerhalb der Heizperiode die Warmwasserbereitung leisten kdnnen
muss und nicht beliebig klein sein darf, selbst wenn es im Regelfall nicht kontrolliert
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werden sollte. Da Kontrollen aber immer moglich bleiben, muss man die ausrei-
chende Auslegung begriinden kdonnen.
Bei Forderung von Hybridheizungsanlagen keine Sondervoraussetzung: Sollte die Heizungs-
anlage eine Kombination zweier Anlagen sein, dann ist es ausreichend, wenn eine dieser bei-
den Anlagen die Voraussetzungen erflillt, um den Klimageschwindigkeits-Bonus in Anspruch
nehmen zu kénnen. Demnach muss bei der Kombination mit einer férderfahigen ST-Anlage
oder Warmepumpe die Warmwasseranlage nicht entsprechend den o.g. Regeln ausgelegt
werden, sondern reicht es aus, dass die Hybridanlage eigenstandig forderfahig ist.
Bei dezentraler WW-Erwarmung WW-Bedarf dennoch bilanziell zu decken: Bei der Forde-
rung von Holzheizungsanlagen gilt die Kombinationsanforderung fiir den KB mit einer Solar-
anlage oder Warmepumpe zur WW-Versorgung auch im Falle einer bestehenden dezentralen
WW-Erwadrmung z.B. durch elektrische Durchlauferhitzer. Nach den oben formulierten Re-
geln missen die Anlagen die entsprechende Warmemenge bilanziell bereitstellen. Dieses
muss aber nicht tatsachlich zur WW-Erwarmung eingesetzt werden, sondern kann auch aus-
schlieRlich der Heizungsunterstitzung dienen.
PV zur elektrischen Warmwasserbereitung: Auch PV-Anlagen zur elektrischen WW-Bereitung
sind unter bestimmten Umstanden eine Erfiillungsoption: Der PV-Strom muss vorrangig und
direkt der elektrischen Warmeerzeugung (Heizung, Warmwasser) zugefiihrt werden. Die An-
rechnung von ins 6ffentliche Netz eingespeisten Strom nicht moglich ist. Das bedeutet:
Elektrische WW-Bereitung technisch ermdéglichen: Die Formulierung zur elektrischen
WW-Bereitung bedeutet, dass es technisch moglich sein muss, den bilanziell zur WW-Be-
reitung notwendigen PV-Strom tatsachlich auch zur WW-Bereitung zu verwenden (z.B.
durch Installation eines Heizstabs im Pufferspeicher oder durch eine elektrische WW-Be-
reitung in Durchlauferhitzern).
= Eine ausschlieilich in das Stromnetz einspeisende PV-Anlage wird nicht anerkannt.
= Auch eine PV-Anlage, die geniigend Strom zur WW-Bereitung erzeugt, aber dennoch
Uberwiegend in das Netz einspeist, wird nicht anerkannt.

IM

Bilanzielle Deckung: Der Begriff ,bilanziell“ bedeutet, dass genligend PV-Strom erzeugt
werden muss, um den WW-Bedarf decken zu kdnnen.
= Diese Strommenge darf aber nicht anderweitig verwendet oder vergiitet werden.
= Es muss aber nicht gewahrleistet werden, dass immer genau der zeitgleich selbster-
zeugte Strom das Warmwasser erwarmt, so wie das bei ST-Anlagen trotz Pufferspei-
chers auch nicht der Fall sein muss. Eine Speicherung des PV-Stroms ist daher fir die
Forderung nicht notwendig. Es ist also moglich, das 6ffentliche Stromnetz als ,Puffer”
zu nutzen.
EE-Hybridpflicht bzw. Kombinationspflicht keine ,,Solarpflicht”: Weil auch Warmepumpen
moglich sind, empfiehlt es sich in diesem Zusammenhang nicht, den Begriff , Solarpflicht” zu
verwenden. ,EE-Hybridpflicht” oder genauer , Kombinationspflicht mit einer Solaranlage oder
Warmepumpe” ist richtiger und treffender.
Warmwasser-Warmepumpen als Voraussetzung fiir Klimageschwindigkeits-Bonus fiir Holz-
heizungsanlagen anerkannt: Warmwasser-Warmepumpen (WW-Warmepumpen), die den
WW-Bedarf bilanziell decken kénnen, werden weiterhin als Erflllung der Voraussetzung fir
den Klimageschwindigkeits-Bonus anerkannt, wenn sie (was in den allermeisten Fallen der
Fall ist) mit Raumluft betrieben werden.
Raumluft Warmepumpen kdnnen im Rahmen der FordermaBnahme mitgeférdert werden:
Mit Raumluft betriebene Warmepumpen sind nicht eigenstandig forderfahig, sondern
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kénnen nur als weitere Investitionsmallnahme im Zusammenhang einer anderen forderfahi-
gen Mallnahme mitgeférdert werden. Die Kosten werden dann bei den férderfahigen Kosten
bericksichtigt. Dabei wird der Férdersatz des geforderten Warmeerzeugers gezahlt, der sich
nur noch selten von dem fir eine eigenstandig forderfahige Warmepumpe unterscheidet.

Verteilung forderfahiger Kosten auf die Wohnungen bei Zahlung von unterschiedlichen Fordersat-
zen in MFH: Bei MaRnahmen in Mehrfamilienhdusern (MFH), bei denen fiir die einzelnen selbstge-
nutzten und gemischten Gebdauden wegen der Boni unterschiedliche Fordersatze gezahlt werden, er-
folgt die Aufteilung der forderfahigen Kosten auf die Wohnungen

in ungeteilten MFH gleichmaRig, also durch Teilung der férderfahigen Kosten durch Zahl der

Wohnungen im Gebdude und

in Wohneigentiimergemeinschaften (WEG) nach Eigentumsanteilen.

70 Prozent Hochstfordersatz: Es gilt ein Hochstférdersatz von 70 Prozent. Hohere Fordersatze, die
sich aus der Kombination von Boni ergeben, werden ggf. gekappt. Das ist ausschlieRlich bei der Kom-
bination von Einkommens- und Klimageschwindigkeits-Bonus bei selbstnutzenden Wohneigentu-
mern der Fall. Gekappt wird dann ggf. auch der Effizienz-Bonus fir Warmepumpen, nicht aber der
Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) fir Holzheizungsanlagen.

2.500 Euro Emissionsminderungs-Zuschlag fiir Holzheizungsanlagen: Fir die Installation einer Holz-
heizungsanlage, die gemaR Liste der forderfahigen Anlagen hochstens 2,5 mg Staub pro m® Abluft
emittiert, wird fiir die Emissionsminderungskosten (EMK) ein Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ)
von pauschal 2.500 Euro brutto gezahlt.
EMZ bei Vorsteuerabzugsberechtigung: Auch vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen erhal-
ten den EMZ pauschal in Hohe von 2.500 Euro. D.h. diese erhalten — abweichend von den an-
sonsten geltenden Regelungen und Verfahren, die vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen
und nicht vorsteuerabzugsberechtigte Antragsteller bei der Forderung gleichstellen — faktisch ei-
nen um den Vorsteuerabzug erh6hten EMZ. Ansonsten misste der EMZ netto 2.100,84 Euro be-
tragen. Der Vorteil betragt also knapp 400 Euro.
Einmalige Zahlung des EMZ: Der EMZ wird nur einmalig gewahrt. D.h. bei der Forderung von Kas-
kadenanlagen kann er nicht zweimal gewahrt werden.
Liste der forderfahigen Holzheizungsanlagen maRBgeblich: Bei welchen Anlagen der Zuschlag ge-
zahlt wird, ist der Liste der forderfdahigen Holzheizungsanlagen zu entnehmen.

Pauschale Zahlung des EMZ: Pauschal bedeutet, dass der EMZ unabhangig davon, wie hoch die
tatsachlichen EMK sind, zum Forderbetrag hinzukommt.
Abzug der pauschalierten EMK von den geplanten férderfidhigen Kosten: Im Gegenzug miissen
die pauschalierten EMK in Hohe von 2.500 Euro brutto von den geplanten férderféhigen Kosten
des Gebdudes abgezogen werden. Dieser Abzug erfolgt, weil die EMK ansonsten doppelt gefor-
dert wirden.
Abzug der pauschalierten EMK vor der moglichen Kappung durch den Héchstbetrag forder-
féhiger Kosten: Dabei gilt die Regel, dass der Abzug der pauschalierten EMK vor der eventuell
erforderlichen Kappung der geplanten férderfdhigen Kosten auf den Héchstbetrag férderféhi-
ger Kosten stattfindet.
EMK bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen: Bei vorsteuerabzugsberechtigten Un-
ternehmen betragt der pauschale EMK-Abzug netto 2.100,84 Euro.
Keine Kappung des EMZ durch den Hochstfordersatz: Der EMZ wird durch den Héchstférdersatz
gef. nicht gekappt.
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Forderung von Solarkollektoranlagen (5.3.a): Es wird die Errichtung oder Erweiterung von Solarkol-
lektoranlagen (Solarthermieanlagen bwz. ST-Anlagen) zur thermischen Nutzung in bestehenden
Wohn- und Nichtwohngebaduden gefordert, wenn diese lGberwiegend (also zu mehr als 50 Prozent)
der Warmwasserbereitung, der Raumheizung oder der kombinierten WW-Bereitung und Raumbhei-
zung von Bestandsgebduden der der Zufiihrung von Warme in ein Gebdaudenetz, das mindestens

50 Prozent Gebdudewarme fir Bestandsgebaude bereitstellt, dienen.

Férderung von Biomasseheizungsanlagen (5.3.b): Geférdert wird die Errichtung oder Erweiterung
folgender Biomasseheizungsanlagen flr die thermische Nutzung ab mindestens 5 kW Nennwarme-
leistung, die die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen
erfillen:

Kessel zur Verbrennung von Biomassepellets und -hackschnitzeln

Pellet6fen mit Wassertasche

Kombinationskessel zur Verbrennung von Biomassepellets bzw. -hackgut und Scheitholz

(seit Anfang 2023 gibt es aber keine forderfahigen Hackschnitzelmodule oder Hackschnitzel-

Scheitholz-Kombikessel mehr)

besonders emissionsarme Scheitholzvergaserkessel

In der Praxis werden ausschlieflich diese vier Kategorien von Holzheizungsanlagen gefordert, da es in
der Liste keine Anlagen fiir andere biogenen Festbrennstoffe oder fiir biogene fllissige oder gasfor-
mige Brennstoffe gibt. Daher ist es sinnvoll, in der Kommunikation von der Férderung von Holzhei-
zungsanlagen zu sprechen, und nicht generalisierend von Biomasseheizungsanlagen, um nicht das
Missverstandnis zu beférdern, es wiirden auch Heizungen gefordert, die Bioheizol, Biogas, Biome-
than oder Stroh, Miscanthus oder andere festen Biobrennstoffe verfeuern.

Férderung von Warmepumpen (5.3.c): Es wird die Errichtung sowie die Nachriistung von effizienten
Warmepumpen, die die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforde-
rungen erfillen, sowie die Nachristung bivalenter Systeme mit Warmepumpen, geférdert, wenn
diese Uberwiegend (also zu mehr als 50 Prozent der Raumheizung, der kombinierten WW-Bereitung
und Raumheizung von Bestandsgebduden oder der Zufiihrung von Warme in ein Gebdudenetz, das
mindestens 50 Prozent Gebdaudewarme fiir Bestandsgebaude bereitstellt, dienen. Eine reine WW-
Versorgung durch Warmepumpen ist nicht forderfahig. Sie muss als eigenstandige FérdermaRnahme
zumindest heizungsunterstitzend sein.

Forderung von Brennstoffzellenheizungen (5.3.d): Mit Auslaufen des KfW-Programms 433 fir Brenn-
stoffzellenheizungen wurde diese Férderung ab dem 1. Januar 2023 in der Bundesférderung fir effi-
ziente Gebdude (BEG) modifiziert in die BEG EM integriert: Sie werden gefordert, sofern sie mit gri-
nem Wasserstoff oder Biomethan betrieben werden.

Forderung von wasserstofffahigen Heizungsanlagen (5.3.e): Gefordert werden bei der Errichtung
oder Erweiterung von Heizungsanlagen die Investitionsmehrausgaben von wasserstofffahigen Gas-
Brennwertheizungen. Diese FérdermaRRnahme wurde zum 1. Januar 2024 neu eingefihrt.

Férdermaoglichkeit fiir innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien (5.3.f): Grund-
satzlich forderfahig ist auch die Errichtung von innovativen effizienten Heizungsanlagen, die mindes-
tens 80 Prozent erneuerbare Energien einbinden und die die in der Anlage zu dieser Richtlinie festge-
legten technischen Mindestanforderungen in Abschnitt 3.7 erflllen. Dabei ist an Zukunftstechnolo-
gien gedacht, die erst noch entwickelt werden muss, nicht an Technologien, die bereits auf dem
Markt etabliert sind. Der Einbau von luft- oder dampffiihrenden Kesseln oder Warmluftofen ist
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dadurch nicht férderfahig, genauso wenig wie Heizungsanlagen, die auf PV in Verbindung mit Strom-

direktheizung auf Basis von Festkérperwdarmespeichern basieren.
Anforderungen an die THG-Emissionen bei innovativer Heizungstechnik: Die Technischen FAQ
fihren konkretisieren die Anforderungen dahingehend, dass die spezifischen Treibhausgasemissi-
onen einen Wert von 50 g pro Kilowattstunde Erzeugernutzwarmeabgabe entsprechend gelten-
der DIN V 18599 Teil 1 nicht Gberschreiten diirfen. Der spezifische Emissionsfaktor ist durch ein
unabhangiges Institut auf Basis eines Betriebs in einer typischen Anwendung zu bestatigen. Dabei
ist die Vorkette des Energietrigers mit einem anerkannten Okobilanzinstrument (GEMIS, OKO-
BAUDAT etc.) zu berlicksichtigen. Bei gleichzeitiger Erzeugung von Strom und Warme ist die Car-
notmethode anzuwenden. In der Bilanzierung sind die Emissionsfaktoren gemaR Anlage 9 ,,Um-
rechnung in Treibhausgasemissionen” im GEG zu verwenden.
Leere Positivliste fiir innovative Heiztechnik: Fiir die innovative Heiztechnik gibt es ebenfalls
eine Positivliste, in die forderfahige Anlageni. S. v. Nummer 5.3 Buchstabe g BEG EM aufgenom-
men werden kdnnen. Diese Liste forderfahiger Anlagen enthalt aber immer noch keine Anlagen.
Forderantradge trotz leerer Liste: Bisher ging diese Fordermoglichkeit komplett ins Leere. Aller-
dings weist die KfW-Antragstatistik hier mittlerweile einige Dutzend bewilligte Forderantrage
aus. Der DEPV versucht zu kldren, was es mit diesen Forderantrdgen auf sich hat.

Netzforderung (Errichtung von Gebdudenetzen und Anschluss an Gebdudenetze und an Warme-
netze (5.3.g bis 5.3.i): Die Errichtung, die Erweiterung oder der Umbau von Gebdudenetzen, der An-
schluss von Gebduden an ein Gebdudenetz und der Anschluss von Gebduden an ein Widrmenetz sind
in der BEG EM drei klar voneinander abgrenzbare, eigenstandig forderfahige EinzelmalRnahmen mit
zum Teil unterschiedlichen Férderanforderungen. In der Forderrichtlinie werden diese drei Investiti-
onsmalnahmen als getrennte Fordertatbestande durchnummeriert.
Verwendung von Begriffen bei der Kommunikation zur Netzférderung: In der Kommunikation
ist es daher sinnvoll, nicht generalisierend von der Férderung von Gebdudenetzen zu sprechen,
sondern immer klar von erstens der Férderung der Errichtung, der Erweiterung oder dem Umbau
von Gebdudenetzen, zweitens der Férderung des Anschlusses von Gebduden an ein Gebdudenetz
oder drittens der Forderung des Anschlusses von Gebduden an ein Wérmenetz, je nachdem, was
gemeint ist. Sonst bleibt unklar, fir welchen der drei Fordertatbestdnde die Aussagen ggf. gelten.
Wenn tatsachlich alle drei Fordertatbestdande gleichzeitig gemeint sind, empfiehlt sich ein eigen-
standiger zusammenfassender Begriff (z.B. BEG-Netzférderung, wenn alle drei Teile gemeint sind,
und Netzférderung in der BEG EM, wenn es nur um die BEG EM geht). Auch sollte der zusammen-
fassende Begriff ,,Warmenetz” in der Kommunikation zur BEG unbedingt vermieden werden, weil
in der gesamten BEG fordertechnisch Gebdudenetze klar von Warmenetzen abgrenzt werden
und Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Wdrmenetzen nicht geférdert wird, sondern ledig-
lich der Anschluss an Warmenetze.
Definition der Fordertatbestande der Netzforderung
Forderung der Errichtung, des Umbaus und der Erweiterung eines Gebaudenetzen: (5.3.g):
Gefordert wird die Errichtung, der Umbau oder die Erweiterung eines Gebdudenetzes mit fol-
genden férderfahigen Komponenten: Warmeverteilung (auch auRerhalb der Grundstiicke an-
geschlossener Gebaude), Heizungstechnik nach Nummer 5.3 Buchstabe a bis e, ggf. Warme-
speicherung, Steuer-, Mess- und Regelungstechnik und Warmelibergabestation. Forderfahig
sind aulRerdem die Kosten der Installation, Inbetriebnahme und UmfeldmaRnahmen. Mit
Gas, Ol oder Kohle betriebene Warmeerzeuger sind nicht férderfahig mit Ausnahme von
Brennstoffzellenheizungen nach Nummer 3.5 d.

47


https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/Liste_Innovative_Heiztechnik_BEG.pdf

Forderung des Anschlusses an ein Gebdudenetz (5.3.h): Geférdert wird der Anschluss bzw.
die Erneuerung eines Anschlusses an ein Gebdudenetz nur auf dem Grundstiick des ange-
schlossenen Gebaudes mit folgenden forderfahigen Komponenten: Warmeverteilung,
Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, Warmeibergabestation und UmfeldmaRnahmen.
Forderung des Anschlusses an Warmenetze (5.3.i): Gefordert wird der Anschluss an ein War-
menetz mit folgenden férderfahigen Komponenten: Warmeverteilung nur auf dem Grund-
stlick des angeschlossenen Gebaudes, Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, Warmeiberga-
bestation und UmfeldmalRnahmen.

Provisorische Heiztechnik bei Heizungsdefekt (5.3.j): Seit 2023 gibt es den Fordertatbestand ,,Provi-
sorische Heiztechnik bei Heizungsdefekt”. Die Mietkosten fiir provisorische Heiztechnik kénnen im
Falle einer defekten Heizung zukiinftig mitgeférdert werden, wenn innerhalb der Befristung der For-
derzusage ein forderfahiger Netzanschluss erfolgt oder eine férderfahige Heizungsanlage eingebaut
wird, die die gesamte Versorgung tGbernimmt. Die Mietkosten werden erst ab Antragstellung gefor-
dert (sonst gilt es als Vorhabenbeginn). Der Férdersatz entspricht dem Fordersatz flir der anschlie-
Rend installierten Heizungstechnik.

Férderung von EE-Hybridheizungsanlagen:
EE-Hybridheizungsanlagen keine eigenstiandige FérdermaBnahme mit eigenen Fordersatzen:
Die Installation von EE-Hybridheizungsanlagen ist keine eigenstandige FérdermaRnahme mit ei-
genstandigem Fordersatz. Die Kombination von neu installierten férderfdhigen Anlagen zu EE-
Hybridheizungsanlagen ist aber forderfahig. Die Forderung erfolgt aber nicht mit einem einheitli-
chen Fordersatz fir alle Anlagenteile, sondern fiir die einzelnen Anlagen mit dem jeweiligen, ggf.
unterschiedlich hohem Fordersatz. Die Frage ist also, ob sich diese Fordersatze unterscheiden.
Bei 2023 beantragten Holzheizungsanlagen, die mit einer anderen Férderung kombiniert wurden,
war das regelmalig der Fall. Bei ab 2024 beantragten Heizungsanlagen gibt es in vielen Fallen je-
doch wieder einheitliche Fordersatze.
Zuordnung aller forderfiahiger MaBnahmen und Leistungen bei unterschiedlichen Férdersatzen:
Bei Unterschiedlich hohen Fordersatzen fiir die einzelnen férderfahigen MalRnahmen und Leis-
tungen missen die Installationsbetriebe eine Zuordnung jedes einzelnen Teils der forderfahigen
Investitionskosten auf die verschiedenen Anlagen zur Warmeerzeugung vornehmen. Das ist bei
einer Kombination mit einer férderfahigen Holzheizungsanlage nur noch bei der Kombination mit
einer Warmepumpe, die mit dem Effizienz-Bonus gefordert wird, der Fall.
Regeln fiir die Zuordnung forderfdahiger MaRnahmen und Leistungen bei unterschiedlichen For-
dersdtzen bei EE-Hybridheizungsanlagen: Wie diese Zuordnung genau vorzunehmen ist, dazu
sagen die FAQ seit dem 19. Januar 2023 unter 2.9, dass die Kosten der jeweiligen EinzelmaR-
nahme mit den dazugehérigen weiteren InvestitionsmaRnahmen im Gebdude und UmfeldmaR-
nahmen in der Rechnung bzw. den Rechnungen nachvollziehbar aufgeteilt sein miissen. Dabei
gilt nach einer Festlegung des Fordermittelgebers vom 8. Februar 2023:
Kosten mit klarer Zuordnung: Kosten fiir Investitionsmalnahmen, die eindeutig eine der An-
lagen zur Warmeerzeugung betreffen, missen der jeweiligen Anlage zur Warmeerzeugung
zugeordnet werden. So ist ein Brennstofflager nur fir die Holzheizungsanlage notig.
Nicht eindeutig zuzuordnende Kosten: Kosten, die nicht eindeutig einer Anlage zur Warme-
erzeuger zuzuordnen sind (bspw. Verteilsystem), sind nach einem ,sachlich nachvollziehba-
ren Schlissel” auf die beantragten Anlagen zur Warmeerzeugung aufzuteilen. Der Vertei-
lungsschliissel kann sich an der Anlagenleistung orientieren. Dieser Verteilungsschlissel gilt
fiir den Férderdurchfihrer als klare Orientierung. Antragsteller knnen also davon ausgehen,
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dass eine Verteilung der Kosten nach Anlagenleistung anerkannt wird. Offen ist hingegen die
Frage, ob es weitere mogliche ,,sachlich nachvollziehbare Schlissel” gibt, die anerkannt wer-
den konnten.
Zuordnung von Pufferspeichern: Wird eine forderfahige Holzheizungsanlage installiert, dann
werden die Kosten fiir den erforderliche Pufferspeicher fiir die Raumwarme im Regelfall aus-
schlieRlich der Holzheizungsanlage zugeordnet, wenn eine férderfahige Holzheizungsanlage
mit einer Warmepumpe mit unterschiedlichem Fordersatz kombiniert wird. Hintergrund ist,
dass nur bei einer Holzheizungsanlage der Pufferspeicher férderrechtlich verpflichtend ist.
Wird ein groBerer Pufferspeicher fir Raumwarme installiert als fir die Holzheizungsan-
lage fiir die Forderung erforderlich, dann sind diese Kosten dennoch weiterhin nur der
Holzheizungsanlage zuzuordnen. Eine Aufteilung der Speicherkosten ist nicht moglich.
Nur wenn neben dem foérderrechtlich fir die Holzheizungsanlage erforderlichen Puffer-
speicher aus technischen Griinden fiir einen anderen Warmeerzeuger ein hdheres Spei-
chervolumen notig ist und dafiir ein zusdtzlicher Pufferspeicher installiert wird, werden
die Kosten fir diesen zusatzlichen Speicher dem anderen Warmeerzeuger zugeordnet.
Nach dieser Regel diirfte dann auch die Zuordnung eines Pufferspeichers, der zusatzlich
auch Warme fir die WW-Bereitung speichert, ausschlieRlich den Kosten der Holzhei-
zungsanlage zuzuordnen sein. Dies dirfte auch fiir Tank-in-Tank-Speicher gelten.
Die Kosten fiir reine WW-Speicher, die nicht auf das Pufferspeichervolumen angerechnet
werden kdnnen, diirften demgegeniiber aufgeteilt werden kénnen.
Aufteilung der Kosten fiir verschiedene Warmeerzeuger bei Gebaudenetzen: Die o.g. Ver-
teilungsregeln gelten auch bei der Férderung von Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines
Gebdudenetzes.
Keine getrennten Rechnungen bei Hybridheizungsanlagen mit unterschiedlichen Férdersat-
zen erforderlich: Bei der Forderung von EE-Hybridheizungsanlagen mit unterschiedlichen
Fordersdtzen muss der Installateur nur eine Rechnung fiir das Vorhaben erstellen, sofern da-
rin die Kostenblocke eindeutig getrennt ausgewiesen sind. Er kann aber auch zwei Rechnun-
gen stellen, in denen er diese Aufteilung eindeutig vorgenommen hat, um den Verfahrensbe-
teiligten diese Aufteilung zu erleichtern.

Verpflichtende Nutzung von Internetverbindungen: Bei Verfligbarkeit einer Internetverbindung und
technischer Schnittstellen ist eine Konnektivitat geforderter Heizungsanlagen herzustellen. In folgen-
den Fallen kann davon abgewichen werden:
Es besteht keine technische Schnittstelle am Warmeerzeuger (kabelgebunden oder kabellos).
Antragsteller und/oder Anlagenbetreiber haben keinen eigenen Internetanschluss/-vertrag im
Gebaude, in dem der Warmeerzeuger aufgestellt ist (z.B. Mietshaus, Telefonvertrag ohne Inter-
net) oder der Warmeerzeuger ist aulerhalb des Gebaudes aufgestellt (z.B. Gebaudenetz).
Die Verlegung von Netzwerkkabeln durch nicht vom Antragsteller und/oder Anlagenbetreiber
bewohnte Rdume ist notwendig. Gleichzeitig ist der Aufstellort des Warmeerzeugers nicht durch
ein WLAN-Signal erreichbar (Beispiel: abgeschirmte Raume oder externe Stérfrequenzen). Die
Notwendigkeit eines Repeaters ist kein Abweichungsgrund.
Eine mobile Datenverbindung (WLAN) muss demgegeniiber nicht genutzt werden. Auch wenn im Ge-
badude Internet vorhanden ist, dieses aber dieses den Heizungskeller nicht erreicht, greift diese Ver-
pflichtung nicht.
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Férderung der Heizungsoptimierung (5.4)

Niedriginvestive MaRnahmen zur Optimierung bestehender, mindestens zwei Jahre, bei fossilen Hei-
zungsanlagen héchstens 20 Jahre alter Heizungssysteme (HZO) in Bestandsgebduden zur Steigerung
der Energieeffizienz oder zur Emissionsminderung werden als HeizungsoptimierungsmafRnahme
(HZO-MaRnahme) gefordert.

Mindestinvestitionsvolumen: Eine HZO-Férderung wird es fir MaRnahmen mit Kosten von min-

destens 300 Euro brutto ausgezahilt.

Hochstbetrag forderfahiger Kosten: Bei Wohngebaduden werden pro Wohnung maximal

30.000 Euro brutto an Kosten gefordert. Bei Nichtwohngebauden sind es maximal 500 Euro

brutto pro m? beheizter Nettogrundflache (NGF).

Mindestalter der Bestandsanlage von zwei Jahren: Neben dem Mindestalter des Gebdaudes von

fiinf Jahren gilt, dass der Warmeerzeuger im Bestandsgebdude mindestens zwei Jahre alt sein

muss. Dabei ist das Datum der Inbetriebnahme des Warmeerzeugers maRgeblich.
Dieses Mindestalter beschrankt die Moglichkeiten der Kombination mit einem Heizungs-
tausch: Wer auf die Durchfiihrung bestimmter OptimierungsmaBnahmen beim Einbau einer
neuen Heizungsanlage verzichtet, weil diese nicht mehr in den férderfahigen Kosten unterzu-
bringen sind, kann sie nicht direkt im Anschluss im Rahmen einer geférderten Heizungsopti-
mierung nachholen, sondern muss damit mindestens zwei Jahre warten.
Auch die Kombination von Neubaumafinahmen und von HZO-MalBnahmen ist mit Forderung
nur mit einem Zeitverzug von mindestens fiinf Jahren maoglich.

Hochstalter fossiler Bestandsanlagen von 20 Jahren: Eine Forderung der Heizungsoptimierung

bestehender Heizungssysteme mit fossilen Warmeerzeugern ist nur moglich, wenn die fossilen

Warmeerzeuger nicht alter als 20 Jahre sind. Auch dies beschrankt die Maglichkeiten der Kombi-

nation mit einem Heizungstausch, da die zum Austausch anstehenden Anlagen meist alter sind.

Bei EE-Wéarmeerzeugern — also auch bei Holzheizungsanlagen — wird auch die Optimierung alte-

rer Anlagen gefordert.

FérdermaBnahmen: Es gibt zwei Arten der Heizungsoptimierung, die geférdert werden kénnen:
HZO-MaRnahmen zur Emissionsminderung: Gefoérdert werden Malnahmen zur Reduzierung
der Staubemissionen von bestehenden Feuerungsanlagen fir feste Biomasse mit einer Nenn-
warmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr, ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen. Erzielt
werden muss eine Reduzierung der Staubemissionen um mindestens 80 Prozent im Vergleich
zum Ausgangswert (bezogen auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 13 Pro-
zent).

Keine Optimierung von Einzelraumfeuerungsanlagen: Bestehende Einzelraumfeuerungs-

anlagen sind gemaR Forderrichtlinie von der Férderung von HZO-MalRnahmen zur Emissi-

onsminderung ausgeschlossen, obwohl diese iberproportional zur Staubbelastung bei-

tragen. Das gilt auch fiir wassergefiihrte Pellet- und Scheitholzkaminéfen.

= Die Formulierung in der Forderrichtlinie ldsst aber eine Auslegung zu, Einzelraumfeu-
erungsanlagen, die von der Auslegung des Gebadudes her immissionsschutzrechtlich
als Zentralheizung eingestuft werden, von diesem Ausschluss auszunehmen. Das
ware sinnvoll, da diese regelmaRig betrieben werden dirften. Das betrifft oft wasser-
flihrende Kaminofen. Dies bedarf aber einer entsprechenden Festlegung bzw. Ausle-
gung seitens des Fordermittelgebers. Die liegt bisher aber nicht vor. Ohne eine ent-
sprechende Initiative aus der Branche ist nicht zu erwarten, dass diese erfolgen wird.
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Auch Optimierung von Anlagen zur Nutzung anderer fester Biomassebrennstoffe als
Holz forderfahig: Es konnen nicht nur Holheizkessel, sondern auch alle anderen Anlagen
zur Nutzung fester Biomasse optimiert werden. Unter feste Biomasse fallen halm- und
holzgutartige Stoffe, die gezielt flr die energetische Verwertung angebaut werden oder
in Land- und Forstwirtschaft, bei der Landschaftspflege oder in der Industrie als Rest-
stoffe, Riickstande oder Nebenprodukte anfallen, also nahezu samtliche Biomasse im fes-
ten Zustand (z.B.: Holz, Stroh, Elefantengras etc.).

Nachweis der 80 Prozent Staubemissionsminderung: GemaR den Technischen FAQ
(TFAQ Nr. 8.35) gibt es drei Moglichkeiten, die Einhaltung nachzuweisen:
= Prifzertifikat einer unabhangigen Prifstelle (iber den gemessenen Wert des Min-
destabscheidegrades eines Partikelfilters von mindestens 80 Prozent in Anlehnung an
die DIN SPEC 33999
= Messung vor Ort durch einen Schornsteinfeger nach den gemaR 1. BImSchV aner-
kannten Methoden
im Betrieb mit und ohne StaubminderungsmafRnahme
oder vor und nach der Installation.
= Listung der Anlagenkombination in der Liste forderfahiger Biomasseanlagen mit ei-
nem Staubwert von max. 2,5 mg/m?
Foérderfdhige MaRnahmen zur Emissionsminderung: Die Forderrichtlinie schrankt die Art
der nachtraglichen OptimierungsmaRnahmen, mit denen das Ziel 80 Prozent Staubmin-
derung erreicht werden kann, nicht ein. Es miissen also nicht ausschliefRlich Partikelab-
scheider sein. Auch das Infoblatt der férderfidhigen MafSnahmen und Leistungen schrankt
diese nicht ein, sondern nennt beispielhaft einige technischen Moglichkeiten:
Einbau von elektrostatischer Staubabscheidung
Katalytische Nachverbrennung
Systeme vollautomatischer Verbrennungsregelung
Im Zusammenhang damit auch férderfahig: Staubemissionsmessungen vor als auch
nach der Umsetzung der MaRnahme

HZO-MaRnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz: Geférdert wird die Umsetzung
von MaRnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz an bestehenden Heizungsanlagen
sowie die geringinvestive Umstellung von wasserstofffahigen Heizungen auf 100 Prozent-
Wasserstoffbetrieb.
Optimierbare Holzheizungsanlagen: Legt man die Definition des GEG fiir Heizungsanla-
gen zugrunde, fallen darunter sowohl wasser- als auch luftfiihrende Anlagen, und zwar
sowohl Holzkessel als auch alle Pelletkaminéfen. In der Praxis stellt sich aber die Frage, ob
und in welchem MaRe die férderfahigen HZO-MaRRnahmen fir luftfihrende Pelletkamin-
ofen, die nur als Ergdnzung einer Hauptheizung dienen, sinnvoll sind.
Hydraulisch abgeglichenes System: Das Heizungssystem muss bei jeder HZO-Forderung
zur Verbesserung der Anlageneffizienz immer hydraulisch abgeglichen sein. Sofern das
Heizungssystem nicht hydraulisch abgeglichen ist, muss ein hydraulischer Abgleich der
Heizungsanlage durchgefiihrt werden, und zwar bei ab dem 1. Januar 2023 gestellten
Forderantragen nach dem aufwéandigeren Verfahren B. Liegt die Dokumentation eines
bereits durchgefihrten hydraulischen Abgleichs vor Umsetzung der geférderten Mal3-
nahme vor und erfolgen keine Anpassungen am wasserfiihrenden System, die eine
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erneute Durchfiihrung erforderlich machen, muss der hydraulische Abgleich nicht erneut
vorgenommen werden.

Férderung der Nachriistung mit Brennwerttechnik und Pufferspeichern: Geférdert wird
dabei auch Einbau, Austausch oder Erweiterung von Pufferspeichern und der Einbau von
Brennwerttechnik. Geforderte Pufferspeicher bis zu einer GroRe von 1.000 | miissen
Energieeffizienzklassen ab A oder besser erreichen.

Ausschluss gro3er Gebaude von der HZO-Effizienzférderung: Die HZO-Forderung ist auf
Bestandsgebaude mit hochstens flinf Wohnungen bzw. bei Nichtwohngebauden auf
héchstens 1.000 m? beheizter Flache (NGF) begrenzt. Hintergrund ist, dass diese Hei-
zungsoptimierung bei groReren Gebauden mittlerweile verpflichtend ist.

Fordersitze

MaRnahmen zur Emissionsminderung: Der Fordersatz betragt 50 Prozent.
Verbesserung der Anlageneffizienz: Der Fordersatz betragt 15 Prozent. Es ist ein iSFP-Bonus
von 5 Prozent moglich, wenn die MalBnahme in einem individuellen Sanierungsfahrplan vor-

gesehen ist.
Emissionsminderung 50 9%
2 15 %
Verbesserung der ne ) 4
Anlageneffizienz iSFP-Bonus
& Mit 20 %

Geférderte HZO-MaRBnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz:

Wadrmeerzeuger: Nachristung mit Bauteilen zur Abwarmenutzung (Brennwerttechnik).
Wairmeiibergabe: MaRnahmen an Heizk6rpern/Heizflichen und zur Heizkdrperregelung (z.B.
Einbau von Flachenheizungen inklusive Trittschallddmmung und Estrich, Wiederherstellung
von Oberflachen in Innenrdaumen, also Decken-, Wand- und Bodenbelage, bspw. Tapeten,
Fliesen, Teppich, Parkett oder Malerarbeiten, Einbau von Niedertemperaturheizkdrpern und
von Warmespeichern im Gebaude oder gebdudenah auf dem Geb&dudegrundstiick); hierunter
fallt z.B. die Nachriistung mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Warmeverteilung: MaBnahmen an Leitungen und Armaturen und hydraulischer Abgleich,
Einstellung der Heizkurve, Einbau hocheffizienter Heizungs- bzw. Trinkwasserzirkulations-
pumpen, Ddmmung der Rohrleitungen, MaBnahmen zur Absenkung der Riicklauftemperatur
bei Gebdudenetzen
Warmwasserbereitung: Integration in die Heizungsanlage (inkl. notwendiger Sanitararbei-
ten) oder Einbau elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
Warmespeicherung: Einbau, Ersatz oder Erweiterung von Pufferspeichern
Beim Ersatz oder erstmaligen Einbau von Pufferspeichern im Rahmen einer HZO-MaR-
nahme ist zu beachten, dass Warmespeicher nur férderfahig sind, wenn sie Effizienz-
klasse A oder A+ gemaR Verordnung (EU) 812/2013 zur Energieverbrauchskennzeichnung
von Warmwasserbereitern und -speichern erreichen. Das ist ein Speichervolumen von
weniger als 8,5 W + 4,25 W pro Liter Pufferspeichervolumen %*. Diese Verordnung gilt fiir
Warmwasserspeicher mit einem Volumen von bis zu 500 Litern. Die Liste der
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Technischen FAQ fiir die BEG EM erweitert die Anwendung dieser Werte bei HZO-Mal3-
nahmen auf Heizungswarme-Speicher bis zu 1.000 Liter. Beim Einbau gréRerer Speicher
bei HZO-MaRnahmen gilt dementsprechend kein Effizienzkriterium.
Bei der Férderung von Warmeerzeugern gilt eine solche Effizienzanforderung nicht!
Da HZO-MalRnahmen nur in Wohngebauden mit bis zu 5 Wohnungen gefordert werden,
kommen hier ohnehin selten Pufferspeicher mit 1.000 Litern oder mehr zum Einsatz. Es
gibt nur wenige Heizungspufferspeicher bis 1.000 Liter auf dem Markt, die diese fir
Warmwasserspeicher bis 500 | konzipierte Anforderung erflillen knnen. Zwar kann man
das Pufferspeichervolumen auf mehr als einen Speicher aufteilen. Das ist aber nicht nur
teurer, sondern erhdht auch die Warmeverluste. Es zeigt sich, dass es nicht sinnvoll ist,
die fiir Speicher bis 500 | konzipierte Formel fiir Trinkwasserspeicher forderrechtlich auf
groRere Speicher flr Heizungswarme auszuweiten.
Sonstiges: alle zur vollen Funktion und den energieeffizienten Betrieb der Heizungsanlage
erforderlichen MaRBnahmen

Foérderfahige MaBnahmen und Leistungen bei HZO-MaRBnahmen zur Emissionsminderung: Zu den
moglichen HZO-MaRnahmen zur Emissionsminderung von Staub gehoren:

Einbau von elektrostatischer Staubabscheidung

Katalytische Nachverbrennung

Systeme vollautomatischer Verbrennungsregelung
Staubemissionsmessungen vor oder nach der Umsetzung der MaRnahme

Férderung von HZO-MaRnahmen und zeitnahem Austausch des optimierten Warmeerzeugers be-
schrankt moéglich: HZO-MaRnahmen und Heizungstausch kdnnen unter bestimmten Umsténden kurz

hintereinander geférdert werden.

Einschrankung durch Mindestnutzungsdauer der Anlageninstallationen: Die Einschrankungen
beruhen v.a. darauf, dass konkrete Anlageninstallationen nach einer BEG-Férderung mindestens
zehn Jahre zweckentsprechend zu nutzen sind. Demnach ist eine Férderung eines Heizungstau-
sches nicht moglich, wenn dabei Anlagenteile ausgebaut werden, die bei einer kiirzlich durchge-
fihrten HZO-MaRnahme eingebaut wurden. Ein Teil der Férderung der HZO-MaRnahme miisste
auBerdem zuriickgezahlt werden, sollte der Heizungstausch dennoch durchgefiihrt werden.
Mindestnutzungsdauer nicht fiir Hydraulischen Abgleich: Allerdings erstreckt sich die Mindest-
nutzungsdauer nur auf konkrete Anlageninstallationen, nicht auf dabei durchgefiihrte Leistungen
wie den Hydraulischen Abgleich. Allerdings sind die erreichten technischen Messwerte fiir 10
Jahre einzuhalten — die Anlageneffizienz darf durch folgende MaRnahmen also nicht verringert
werden. Demnach kann nach einer HZO-MalRnahme mit hydraulischem Abgleich bei einem fol-
genden Heizungstausch erneut ein geférderter hydraulischer Abgleich durchgefiihrt werden.
Erst HZO-MaRnahmen und dann BEG-Heizungsférderung nur bei nach Heizungstausch weiter
nutzbaren Anlagenteilen sinnvoll: Eine Kombination einer HZO-MaBnahme mit einem anschlie-
Renden Heizungstausch ist demnach nur flir dann sinnvoll, wenn bei der HZO-MaRnahme Anla-
genteile installiert werden, die nach dem Heizungstausch weitergenutzt werden (z.B. Pufferspei-
cher, neue Heizkérper, und weitere Komponenten der Warmeverteilung). Die HZO-Malnahme
muss abgeschlossen sein, bevor der Heizungstausch umgesetzt wird. Eine gleichzeitige Umset-
zung ist demnach nicht moglich. Einen dariiberhinausgehenden zeitlichen Mindestabstand der
Malnahmen gibt es aber nicht.

Erst BEG-Heizungsforderung und dann HZO-MaRnahme nur méglich, wenn Mindestalter der
Anlage (2 Jahre) erreicht: Die umgekehrte Reihenfolge (erst Heizungstausch und dann HZO-
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Malnahme) ist demgegeniiber nur moglich, wenn man mit der anschlieBenden HZO-MalBnahme
mindestens zwei Jahre wartet, um das Mindestalter der Anlage fiir eine HZO-MaRRnahme zu errei-
chen. AuRerdem diirfen dabei keine Anlagenteile ausgebaut werden, fir die die Mindestnut-
zungsdauer einzuhalten ist. Die Nachinstallation im Rahmen von HZO-MalRnahmen ist demnach
nur bei Teilen moglich, die zum Betrieb der Anlage nicht notwendig sind.

Férderung der energetischen Fachplanung und Baubegleitung (5.5)

Energetische Fachplanungs- und BaubegleitungsmalRnahmen (5.5. der Forderrichtlinie) durch einen
bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) gelisteten Energieeffizienz-Experten (EEE) werden im Zu-
sammenhang mit Mallnahmen nach den Nummern 5.1 bis 5.4. mitgeférdert. Sie sind keine eigen-
standige FérdermalRnahme und kdnnen nicht separat geférdert werden.

Ziel Qualitatssicherung: Bei der Baubegleitung geht es um die Qualitatssicherung bei der Umsetzung
der geforderten Mallnahme Uiber das Vieraugenprinzip. Durch die Baubegleitung ist nicht mehr nur
das ausfiihrende Fachunternehmen fir die Qualitat der Umsetzung verantwortlich, sondern wird
diese Qualitat auch von einem weiteren Fachmann tiberwacht.
Unabhangigkeit des Energieeffizienz-Experten (EEE): Qualitdtssicherung durch einen EEE setzt
seine Unabhangigkeit voraus. Eine obligatorische oder optionale ,Baubegleitung und Fachpla-
nung” nach Nr. 5.5 muss daher von einem vom ausfiihrenden Fachunternehmen und auch von
einem Lieferanten der verbauten Heizungsanlagen unabhangigen EEE ausgefiihrt werden. Ob
dieser selbststandig arbeitet oder fiir ein Unternehmen, spielt dabei keine Rolle.
Bei Fachunternehmen oder Herstellern beschaftige Energieberater: Demnach kdénnen ausfiih-
rende Fachunternehmen und auch Hersteller von Anlagen und ihren Komponenten bei ihnen be-
schaftigte Energieberater und auch EEE nur dann mit der Beratung der Kunden, der Fachplanung
und der Erstellung einer BzA beauftragen, solange diese Aufgaben aullerhalb einer Baubegleitung
nach Nr. 5.5 der Forderrichtlinie ausgefiihrt werden.

Baubegleitung fiir jede EinzelmaBnahme separat méglich: Fiir jede EinzelmaRnahme kann eine Bau-
begleitung separat in Anspruch genommen werden (also auch durch verschiedene EEE).

Baubegleitung bei der Férderung von Heizungstechnik und HZO-MaRnahmen:
Keine Pflicht zur Baubegleitung bei der Forderung von Heizungstechnik und HZO-MaRnahmen:
Die Baubegleitung ist bei den folgenden EinzelmaRnahmen nicht verpflichtend:
Heizungstechnik (mit Ausnahme der Errichtung, des Umbaus oder der Erweiterung von Ge-
bdudenetzen), inklusive Anschluss an Gebaude- und Warmenetze
Heizungsoptimierungsmalnahmen (HZO-MaRnahmen)
Pflicht zur Baubegleitung bei der Férderung HZO-MaRRnahmen nur in Kombination mit anderen
FérdermaBnahmen: Eine Pflicht zur Baubegleitung entsteht bei der Férderung HZO-MalBnahmen
bisher erst, wenn sie mit einer Einzelmalinahme kombiniert werden, fiir die eine Baubegleitungs-
pflicht gilt. Das ist der Fall
bei EinzelmaBnahmen an der Geb&udehiille und bei sonstiger Anlagentechnik (auRer Hei-
zung) und der Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebaudenetzes,
und wenn fur eine HZO-MaRnahme ein iSFP-Bonus beantragt wird.
Diese Verpflichtung lasst sich aber vermeiden, indem fiir die unterschiedlichen EinzelmaRnah-
men je ein eigener Forderantrag gestellt wird. Dann gilt die Pflicht zur Baubegleitung weiter nur
bei den EinzelmalRnahmen, fiir die sie ohnehin verpflichtend ist.
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Optionale Baubegleitung: Eine Baubegleitung kann auch bei Férderantragen zur Heizungstech-
nik, also auch bei der Forderung eines Heizungstauschs, weiterhin optional in Anspruch genom-
men werden. Allerdings kdnnen dabei nicht mehr die erhéhten foérderfahigen Kosten und der er-
hohte Férdersatz in Anspruch genommen werden.
Antragsverfahren bei optionaler Baubegleitung: Dann muss genauso vorgegangen werden
wie bei der Beantragung einer Fordermalinahme mit obligatorischer Baubegleitung: Wie bei
der verpflichtenden Baubegleitung muss die (gewerbliche) Bestdtigung zum Antrag
(BzA/gBzA) bzw. die Technische Projektbeschreibung (TPB) vom EEE erstellt werden.
Nachweisverfahren bei optionaler Baubegleitung: Zudem ist nach der Umsetzung der Mal3-
nahme die (gewerbliche) Bestdtigung nach Durchfiihrung (BnD/gBnD) bzw. der Technische
Projektnachweis (TPN) vom EEE zu erstellen.

Férdersatz und forderfahige Kosten bei der Baubegleitung:

bei EinzelmaBnahmen Gebaudehiille (5.1), (5.2) Anlagentechnik (ohne Heizung und Hei-

zungsoptimierung (5.4):
Der Fordersatz betragt fir die Baubegleitungskosten unabhangig vom Fordersatz fiir die um-
gesetzte MaBRnahme immer 50 Prozent.
Die Baubegleitungskosten sind nicht auf den Hochstbetrag fir die forderfahigen Kosten fiir
die umzusetzende MaRnahme anzurechnen, sondern es bestehen eigenstandige Hochstbe-
trage forderfahiger Baubegleitungskosten. Diese Hochstbetrage sind je nach Férdermali-
nahme unterschiedlich hoch. Sie kénnen fiir samtliche der o.g., EinzelmaBnahmen innerhalb
eines Kalenderjahres beantragten nur einmalig ausgeschopft werden.

bei EinzelmaBnahmen der Heizungstechnik (5.3): Sollte ein Energieeffizienz-Experten oder eine -

Expertin eingebunden werden, gilt:
Die Kosten fiir Fachplanung und Baubegleitung kénnen nicht separat beim BAFA gefordert
werden, sondern nur bei der KfW mit den Fordersatzen fiir den Heizungstausch.
Dabei kdnnen bis auf Weiteres keine zusatzlichen Baubegleitungskosten Gber den Héchstbe-
trag forderféhiger Kosten des Gebdudes hinaus angerechnet werden. Es ist aber in Aussicht
gestellt, dass sich das bei KfW-Foérderantragen wieder andern kdnnte.

Als Fachplanungs- und Baubegleitungskosten férderfahige Leistungen: Es werden die Kosten der
energetischen Fachplanung und Baubegleitung durch EEE, die im unmittelbaren Zusammenhang mit
den MaRnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz stehen, anerkannt (keine Férdermittelbera-
tung). Darliber hinaus sind auch Leistungen der Qualitatssicherung und Erfolgskontrolle im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der energetischen MalRnahmen férderfahig. Sofern beim Vorhaben die
Wiederverwendung von Bauteilen geplant ist, kénnen die dafiir entstehenden Beratungskosten und
Kosten flir Gutachten fir Baustoffuntersuchungen geférdert werden. Seit 2023 kénnen dabei auch
die Kosten fiir angestellte EEE gefordert werden.

Férderung weiterer Fachplanungskosten auch als weitere InvestitionsmaBnahme maoglich: Werden
bei den EffizienzmalBnahmen die Héchstsatze der Baubegleitungskosten liberschritten, ist auch eine
Geltendmachung als weitere InvestitionsmaRnahme innerhalb der Hauptférderung moglich.

Férderung der Baubegleitung nur bei Durchfiihrung durch Energieeffizienz-Experten (EEE): Voraus-
setzung fir die Forderung der Baubegleitung durch einen EEE ist in allen Teilen der BEG, dass sie
durch einen bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) registrierten Energie-Effizienzexperten oder
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einen zusatzlich zu diesem beauftragten Dritten durchgefiihrt wird. Dies gilt unabhangig davon, ob es
sich um eine optionale oder eine obligatorische MalRnahme handelt.
Wird ein Dritter beauftragt, sind die durch ihn erbrachten Leistungen durch einen EEE auf Plausi-
bilitat hinsichtlich der sachlichen Richtigkeit zu priifen und das Ergebnis dieser Prifung zu doku-
mentieren.
Dritte, die mit der Erbringung von Leistungen beauftragt werden sollen, diirfen nicht in einem
Inhaber-, Gesellschafts- oder Beschaftigungsverhaltnis zu den ausfiihrenden Fachunternehmen
stehen oder Lieferungen und Leistungen fiir das Bauvorhaben vermitteln.

Kategorien von Energieeffizienz-Experten (EEE): EEE sind alle in der Expertenliste des Bundes in den
Kategorien
»Wohngebaude WG*,
»Nichtwohngebdude NWG” oder
,Effizienzhaus Denkmal sowie Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausub-
stanz”
gefiihrten Personen. Ein nur fir Wohngebaude eingetragener EEE darf keine NWG-Projekte begleiten
und umgekehrt.

Qualifikationsanforderungen von Energieeffizienz-Experten (EEE): Voraussetzung fiir die Eintragung
in die dena-Energieeffizienz-Experten-Liste ist das Vorweisen einer Grund- und einer Zusatzqualifika-

tion. Die Grundqualifikation weisen Personen auf, die nach § 88 GEG zur Ausstellung von Energieaus-
weisen berechtigt sind. Fir die Zusatzqualifikation sind Weiterbildungen nach den fiir die EEE gelten-
den Vorgaben vorzuweisen. Dieser Weg steht auch qualifizierten SHK-Betrieben offen. Weitere Infor-
mationen: www.energie-effizienz-experten.de.

Hohe der forderfdhigen Kosten bei EinzelmaBnahmen

Mindestinvestitionssumme: Sie betragt fiir ab 2024 gestellte Férderantrage einheitlich 300 Euro
brutto, jeweils flr jede der 4 EinzelmaBnahen (Nr. 5.1 bis 5.4) getrennt.

Bezug der Hochstbetrage forderfahiger Kosten immer auf ein Gebaude: Die Hochstbetrage forderfa-
higer Kosten beziehen sich immer auf ein Gebaude.
Das gilt auch in WEG: Wenn eine WEG aus unterschiedlichen Gebauden besteht, setzt sich der
Hochstbetrag forderfahiger Kosten aus den Hochstbetragen forderfahiger Kosten dieser Gebaude
zusammen.

Hoéchstbetrage forderfahiger Kosten bei Wohngebauden und NWG unterschiedlich: Die Hochstbe-
trage forderfahiger Kosten sind bei Einzelmalnahmen in Wohngebduden und NWG unterschiedlich.

Verschiedene Hochstbetrage der forderfahigen Kosten bei unterschiedlichen férderfahige Einzel-
mafBnahmen: Seit 2024 sind die Hochstbetrage der forderfahigen Kosten bei EinzelmaRnahmen fir
Anlagen der Warmeerzeugung (Heizungstechnik) anders gestaltet und in vielen Fallen niedriger als
bei den anderen EinzelmalRnahmen (Gebdudehlle, Anlagentechnik (auRer Heizung), Heizungsopti-
mierung).

Getrennte Inanspruchnahme der forderfahigen Kosten fiir Heizungstechnik und fiir EffizienzmaR3-
nahmen an Gebaudehiille und Anlagentechnik: Neu ist auch, dass diese Hochstbetrage zum Teil ge-
trennt in Anspruch genommen werden kénnen. Neben den forderfahigen Kosten fiir eine Heizungs-
anlage kdnnen zusatzlich die forderfahigen Kosten fiir EinzelmaRnahmen der Energieeffizienz an
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Gebaudehiille, Anlagentechnik (auBer Heizung) und HZO-MalRnahmen in Anspruch genommen wer-
den. Dabei werden die Kosten dieser drei Effizienz-EinzelmaRBnahmen ggf. zusammengezahlt.

Hoéchstbetrage forderfahiger Kosten fiir Wohngebaude: Der Hochstbetrag forderfahiger Kosten
steigt mit der Anzahl der Wohnungen. MaRgeblich ist dabei die Zahl der Wohnungen nach der Um-
setzung der MaRnahmen. Eine Hochstgrenze gibt es dabei nicht mehr.
Gebadudehiille, Anlagentechnik (auBer Heizung), Heizungsoptimierung: Bei Wohngebauden lie-
gen die Hochstbetrage forderfahigen Kosten fiir seit dem 1. Januar 2024 gestellte Forderantrage
bei EinzelmaBnahmen an Gebaudehille und Anlagentechnik (auRer Heizung) und der Hei-
zungsoptimierung bei 30.000 Euro brutto pro Wohnung bzw. 60.000 Euro brutto pro Wohnung,
sofern diese MalRnahme in einem iSFP vorgesehen ist.
Heizungstechnik: Bei seit dem 1. Januar 2024 gestellten Forderantragen liegen die Hochstbe-
trage forderfahiger Kosten flir Wohngebaude bei 30.000 Euro brutto fir die erste Wohnung bei
30.000 Euro brutto. Fir die zweite bis sechste Wohnung kommen pro Wohnung jeweils
15.000 Euro brutto hinzu, und ab der siebten Wohnung pro Wohnung jeweils 8.000 Euro brutto.
Einen Hochstbetrag gibt es nicht.

1. Wohnung 30.000 €

plus 15.000 € 30.0000 € je Wohnung

2-6 Wohnungen . -
je zusatzlicher Wohnung

bzw. 60.000 € je Wohnung
bei in iSFP vorgesehenen MaRnahmen

plus 8.000 €

ab 7 Wohnungen . N
je zusatzlicher Wohnung

jeweils Bruttobetrage

Hochstbetrage forderfahiger Kosten fiir Nichtwohngebadude: Bei NWG bezieht sich der Hochstbe-
trag forderfahiger Kosten auf die beheizte Nutzflaiche (Nettogrundflache NGF). Die NGF ist die be-
heizte und gekihlte Nutzflache (gemaR Definition in der DIN V 18599). MaRgeblich ist dabei die NGF
nach der Umsetzung der MaRBnahmen. Eine Hochstgrenze gibt es dabei nicht mehr.
Gebdudehiille, Anlagentechnik (auBer Heizung), Heizungsoptimierung: Bei NWG liegen die
Hochstbetrage forderfahigen Kosten bei seit dem 1. Januar 2024 gestellten Forderantrdagen bei
500 Euro brutto pro m? NGF.
Heizungstechnik: Fir seit dem 1. Januar 2024 gestellte Forderantrage fiir Heizungstechnik gilt als
Hochstgrenze der forderfahigen Ausgaben fiir NWG
bis 150 m? NGF: 30 000 Euro brutto,
bei mehr als 150 m? NGF folgende gestaffelten Hochstgrenzen:
bis 400 m? NGF: 200 Euro brutto pro m? NGF,
bei mehr als 400 m?2 bis 1.000 m? NGF: 120 Euro brutto pro zusatzlichem m? NGF,
bei mehr als 1.000 m2 NGF: 80 Euro brutto pro zusatzlichem m? NGF.
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bis 150 m? 30.000 €

30.000 €

iiber 150 bis 400 m? N
+ 200 € pro zusatzl. m? > 150 m? NGF

2
80.000 € 500 €/m? NGF

iiber 400 bis 1.000 m? N
+ 120 € pro zusatzl. m? > 400 m? NGF

152.000 €

iiber 1.000 m? N
+ 80 € pro zusatzl. m? > 1.000 m? NGF

jeweils Bruttobetrage

Hochstbetrage forderfdhiger Kosten beziehen sich auf Bruttokosten: Da sich der in der Forderrichtli-
nie festgelegte Hochstbetrag der forderfahigen Kosten immer auf die Bruttokosten bezieht (auch bei

vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen, bei denen der Nettobetrag geférdert wird) lasst sich so-
wohl fur Brutto- als auch fiir die Nettokosten ein statischer Hochstbetrag angeben.

Keine Begrenzung der Zahl der férderfahigen Wohnungen: Eine Begrenzung der Zahl der Wohnun-
gen, die bei den forderfahigen Kosten beriicksichtigt werden kdnnen, gibt es nicht.

Wohneinheit = Wohnung: Der fordertechnische Begriff Wohneinheit lasst sich in der Praxis einfach
durch den Begriff Wohnung ersetzen. Die Forderrichtlinie definiert eine Wohneinheit wie folgt: ,Als
Wohneinheiten gelten abgeschlossene, zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte, zusammenlie-
gende Raume (Zimmer, Kiiche/Kochnische und Bad/WC). Die Anzahl der Wohneinheiten kann z.B.
dem Bauantrag entnommen werden.” Der Verweis auf die Zahl der Wohnungen im Bauantrag macht
am Ende maligeblich, was das GEG als Wohnung definiert: ,,Eine Wohnung ist in der Regel die Zusam-
menfassung mehrerer Rdume, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein missen, dass die Flihrung
eines selbstandigen Haushalts moglich ist. Die Zusammenfassung der Rdume muss eine von anderen
Wohnungen oder Rdumen, insbesondere Wohnraumen, baulich getrennte, in sich abgeschlossene
Wohneinheit bilden und einen selbstdandigen Zugang haben. Daneben ist erforderlich, dass die fiir die
Flhrung eines selbstandigen Haushalts notwendigen Nebenrdaume (Kiiche, Bad oder Dusche, Toi-
lette) vorhanden sind. Die Wohnfliche soll mindestens 20 m? betragen.”

Anrechnung vorhergehender MaBnahmen auf Hochstbetrag férderfahiger Kosten bei EffizienzmaR-
nahmen: Fir EffizienzmaBnahmen (Gebaudehiille, Anlagentechnik und HZO-MaRnahmen) kénnen
auch weiterhin pro Kalenderjahr Forderantrdge in Hohe des fir das Gebaude férderfahigen Hochst-
betrages gestellt werden. Es gelten folgende Regeln fiir die Anrechnung in Anspruch genommener
forderfahiger Kosten einer Férdermalinahmen auf eine FolgemalRnahme:
Keine Anrechnung férderfahigen Kosten bei Forderantragen in verschiedenen Kalenderjahren:
Eine Anrechnung bereits geforderter MaRRnahmen erfolgt bei Antragen fir EffizienzmaBnahmen
in verschiedenen Kalenderjahren nicht. Demnach kann man fiir ein Geb&ude fir Effizienzmal3-
nahmen also z.B. auch am 31. Dezember und am folgenden 1. Januar einen Forderantrag unter
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vollstandiger Inanspruchnahme des Hochstbetrags der foérderfahigen Kosten des jeweiligen Ka-
lenderjahres stellen.
Anrechnung bei Forderantragen im selben Kalenderjahr: Die beantragten bzw. geforderten for-
derfahigen Kosten neuer und bestehender Forderantrage werden zusammengerechnet, wenn
die Férderantrage fiir EffizienzmaRnahmen im selben Kalenderjahr gestellt werden. Bei Berlick-
sichtigung der forderfahigen Kosten werden samtliche Forderantrage also faktisch wie ein For-
derantrag behandelt. Dies gilt auch dann, wenn die Forderung fiir die vorhergehende Fordermal3-
nahme bereits ausgezahlt ist. Dies ist ein wichtiges Kriterium fiir die Hohe der anzurechnenden
Betrage:
Anrechnung bei noch nicht abgeschlossenen Forderprojekten: Fiir ein noch nicht abge-
schlossenes Forderprojekt ist die beantragte bzw. bewilligte Summe der férderfahigen Kos-
ten maligeblich. D.h. wer eine Forderung fiir férderfahige Kosten in Héhe von 20.000 Euro
brutto beantragt, hat fiir einen Folgeantrag zunachst nur noch 10.000 Euro brutto fiir einen
Folgeantrag im selben Kalenderjahr frei.
Anrechnung bei abgeschlossenen Forderprojekten: Liegt nach Einreichung des Verwen-
dungsnachweises ein Festsetzungsbescheid vor, werden nur noch die tatsachlich geforderten
Kosten angerechnet. Einen ggf. nicht in Anspruch genommenen, aber beantragten Betrag hat
der Antragsteller dann wieder frei.

Férdermoglichkeiten fiir (iber den Hochstbetrag forderfahiger Kosten hinausgehender Kosten: In
Zukunft wird es haufiger als bisher vorkommen, dass nicht alle Kosten eines Heizungstauschs im Rah-
men der BEG EinzelmalRnahmen gefordert werden kénnen, weil diese tiber den Hochstbetrag forder-
fahiger Kosten hinausgehen. In dem Fall werden Geb&dudeeigentiimer versuchen, diese auf andere
Weise fordern zu lassen. Hierzu gibt es nur wenige Moglichkeiten.
Steuerférderung der energetischen Gebaudemodernisierung nach § 35c EStG: Es ist moglich,
den Einbau eines zweiten Warmeerzeugers einer Hybridheizungsanlage (z.B. einer Solarthermie-
anlage) steuerlich nach § 35c férdern zu lassen, sofern es sich um einen unabhéangig ausgefihr-
ten und abgerechneten Auftrag handelt. Dabei ist aber eine doppelte Férderung auch nur des
kleinsten Anteils der Investitionen unzuldssig und ist strikt zu vermeiden! Mit einem Auftrag an
eine andere Firma ist das am sichersten zu gewahrleisten. Es ist aber nicht moglich, den Einbau
einer Heizungsanlage auf zwei forderfahige MaRnahmen aufzuteilen, so dass neben einer BEG-
Forderung noch eine Steuerforderung fiir eine energetische GebaudemodernisierungsmafRnahme
moglich wird, mit dem Ziel, so die begrenzten forderfahigen Kosten auszuweiten.
Handwerkerbonus nach § 35a EStG: Es ist moglich, dass Gebadudeeigentiimer bestimmte Arbei-
ten, die sich vom Heizungstausch trennen lassen (z.B. das Streichen des Heizungsraums nach
dem Heizungstausch), im Vorfeld oder im Nachgang einer FérdermaRnahme auslagern, um diese
im Rahmen der Steuerférderung nach § 35a als Handwerkerleistung im Rahmen der Moglichkei-
ten anzugeben (bis zu 1.200 Euro brutto Steuernachlass bei der Einkommensteuer fiir Kosten von
bis zu 6.000 Euro brutto). Das gilt aber nur fiir Arbeiten, die fiir den Betrieb der Heizungsanlage
nicht erforderlich sind. Fiir asthetische Nacharbeiten gibt es hingegen keine Vorgabe, sie im Rah-
men des Heizungstauschs vorzunehmen. Es muss sich daher um klar voneinander abgrenzbare
Auftrage handeln, die auch separat abgerechnet werden —am besten durch eine direkte Rech-
nungsstellung beim Heizungsbetreiber.

Hochstbetrage forderfihiger Kosten fiir Fachplanung und Baubegleitung bei EffizienzmaBnahmen:
Fir verpflichtende Fachplanung und Baubegleitung durch einen Energieeffizienz-Experten nach
Nr. 5.5. gibt es zusatzliche Hochstbetrdge forderfahiger Kosten. Diese kdnnen zuséatzlich zu den
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forderfahigen Kosten der EinzelmaRnahmen ausgeschopft werden. Sie kdnnen nur bei einer ver-
pflichtenden Baubegleitung beim BAFA in Anspruch genommen werden, nicht aber, wenn diese bei
der KfW optional in Anspruch genommen wird. Eine Wiedereinfihrung bei optionaler Baubegleitung
bei KfW-Foérderantragen fiir Heizungstechnik ist angekindigt, aber noch nicht umgesetzt. Wann dies
erfolgen wird, ist offen.

Hochstbetrage forderfihiger Baubegleitungskosten
(BEG EinzelmaBBnahmen)

Art des Gebaudes brutto
Ein- und Zweifamilienhauser 5.000 € pro Gebiude 4.202 € pro Gebiude
(EZFH)
Mehrfamilienhduser (MFH) 2.000 € pro Wohnung 1.681 € pro Wohnung
(ab 3 Wohnungen) 20.000 € pro Gebaude 16.807 € pro Gebaude
. " 5€/m?NGF 4,20 €/m? NGF
Dichiechuesbauds s 20.000 € pro Gebiude 16.807 € pro Gebaude

Fordersatze in der BEG EM

Flr Holzheizungsanlagen ergeben sich die folgenden Férdersatze:

Férdersatze fiir Holzheizungsanlagen in der BEG EinzelmaBnahmen

Grundforderung mit

Kli hwin- .
Imageschwin Einkommens-

digkeits-Bonus KB + EB?
] EB
(KB)! onus (EB)

Grund-

Férderung férderung

fiir selbstnutzende Wohneigentiimer

ohne L. 30% 50 % 60 % 70 %
Emissions-

minderungs-
mit Zuschlag (EMZ)

30% 50 % 60 % 70 %
+ 2.500 € brutto | + 2.500 € brutto + 2.500 € brutto] + 2.500 € brutto

1 ab 2029 sinkt KB alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, entfillt ab 2037
22035 und 2036: 68 %, entfallt ab 2037
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Kombination einer Holzheizungsanlage mit einer Solarthermieanlage (ST-Anlage):

e Fordersatze fiir Solarthermieanlagen: Fiir Solarthermieanlagen gelten folgende Férdersatze:
Fordersatze fiir Solarthermieanlagen in der BEG Einzelmafnahmen

Grundforderung mit

Klimageschwin- Einkommens
FordermaRnahme "Grund- digkeits-Bonus KB + EB?
forderung (KB)? Bonus (EB)

fiir selbstnutzende Wohneigentiimer

Solarthermieanlage 30% 50 % 60 % 70%

1ab 2029 sinkt KB alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, entfallt ab 2037
22035 und 2036: 68 %, entfillt ab 2037

e Keine MindestgroBen fiir ST-Anlagen: Eine MindestgrofRe des Solarkollektors ist nicht festgelegt,
auch nicht bei EE-Hybridheizungsanlagen.

¢ Wieder einheitliche Férdersitze bei EE-Hybridanlagen von Holzheizungsanlagen und ST-Anlage:
Bei der Kombination von Holzheizungsanlagen mit einer Solarthermieanlage werden bei seit dem
1. Januar 2024 gestellten Forderantragen wieder einheitliche Fordersatze gezahlt. D.h. die einzel-
nen Anlagenteile und weiteren InvestitionsmaRnahmen im Gebdude missen nicht mehr den ein-
zelnen Anlagen zur Warmeerzeugung zugeordnet werden. Das gilt auch, wenn fiir die Holzhei-
zungsanlage der Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) gezahlt wird.

e Forderung von PVT-Anlagen: Gefordert wird auch der thermische Bestandteil von PVT-Anlagen
(Photovoltaik-Solarthermie-Hybridanlagen). Das gilt auch dann, wenn eine Férderung bzw. Ein-
speisevergiltung nach dem EEG, sonstiger Forderungen nach dem EEG oder Bezug einer Markt-
pramie des Netzbetreibers in Anspruch genommen wird.

o Die Rechnung darf die Kosten der PVT-Kollektoren, deren Montage und der Inbetriebnahme
beinhalten.
Die installierte PV-Leistung muss auf der Rechnung in kW .k (elektrisch) angegeben sein.
Von den Kosten muss ein pauschaler Betrag von 1.500 Euro brutto pro kW,eak Leistung der
PVT-Kollektoren abgezogen werden. Mit diesem pauschalen Betrag sind alle fiir die Stromer-
zeugung notwendigen Komponenten und Einbauleistungen abgegolten. Ausgenommen von
den zu beriicksichtigen Kosten sind Stromspeicher.

Kombination einer Holzheizungsanlage mit einer Warmepumpe: Die Férdersatze fir Warmepum-
pen sind vom Grundsatz her dieselben wie flr Holzheizungsanlagen und fiir Solarthermieanlagen. Al-
lerdings wird fiir Warmepumpen ein Effizienz-Bonus von 5 Prozentpunkten gewahrt, wenn als
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Warmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen wird oder ein natirliches Kaltemittel ein-

gesetzt wird.

Fordersatze fiir Warmepumpen: Fiir Warmepumpen ergeben sich die folgenden Fordersatze:

ohne

Effizienz-

mit

Bonus

30%

50 %

60 %

70 %*

35%

55 %

65 %

70 %*

1ab 2029 sinkt KB alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, entfillt ab 2037
22035 und 2036: 68 %, entfillt ab 2037 3 entfillt ab 2037

Oft einheitliche Fordersatze bei EE-Hybridanlagen mit Holzheizungsanlagen und Warmepumpe:
Bei der Kombination einer forderfahigen Warmepumpe und einer forderfahigen Holzheizungsan-

lage kann es bei seit dem 1. Januar 2024 gestellten Férderantrdagen wieder einheitliche Forders-

atze geben. In diesen Fallen ist es nicht mehr erforderlich, die geplanten und die abgerechneten

forderfahigen Kosten den einzelnen Anlagen zur Warmeerzeugung zuzuordnen.

Ausnahme Warmepumpen mit Effizienz-Bonus: Anders ist dies bei der Kombination mit ei-

ner Warmepumpe, fir die ein Effizienz-Bonus von 5 Prozentpunkten gezahlt wird. Hier wer-

den fiur die einzelnen Anlagenteile weiterhin unterschiedliche Férdersatze gezahlt: die indivi-

duellen Fordersatze fir die Warmepumpe und fir die Holzheizungsanlage. D.h. die férderfa-

higen Kosten sind den einzelnen Warmeerzeugern zuzuordnen.

Die ersten Antragsstatistiken fiir 2024 zeigen, dass 75 Prozent der Antragsteller fiir War-
mepumpen den Effizienz-Bonus nutzen, v.a. aufgrund des Einsatzes natdrlicher Kaltemit-
tel. Dieser Anteil dirfte weiter steigen. D.h. auch die Mehrheit der Luft-Warmepumpen
wird mit dem Effizienz-Bonus gefordert. D.h. auch bei den meisten Hybridheizungsanla-

gen mit einer férderfahigen Luft-Warmepumpe (z.B. bei der Installation von wasserfiih-

renden Pelletkamindfen in EFH) ist diese Aufteilung erforderlich.

Vorgehen bei der Zuordnung von Heizungstechnik-Investitionen: Wie in diesem Fallen vorzuge-
hen ist, wird im Absatz Regeln fiir die Zuordnung aller férderféhiger MafSnahmen und Leistungen

bei unterschiedlichen Férdersdtzen beschrieben.

Ausschluss von Raumluft als Warmequelle fiir Warmepumpen: Die (eigenstdndige) Férderung

von Warmepumpen, die Raumluft als Warmequelle nutzen, ist ausdriicklich ausgeschlossen. Nur

Aullenluft bleibt fir eine eigenstandige Férderung von Warmepumpen als Warmequelle weiter

moglich. Dies eroffnet die Moglichkeit WW-Warmepumpen mit dem Warmepumpen-Férdersatz

zu fordern, wenn sie AuBenluft als Warmequelle nutzen.

WW-Warmepumpen mit Raumluft als Warmequelle nur als weitere InvestitionsmaRnahme

im Gebaude mitgeférdert: WW-Warmepumpen, die Raumluft als Warmequelle nutzen (was

der Regelfall ist), werden bei seit dem 1. Januar 2023 gestellten FérdermalRnahmen als
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weitere InvestitionsmalRnahme im Gebdude mitgeférdert. Der Fordersatz ist dann der der
forderfahigen Anlage zur Warmeerzeugung. Eine Forderung mit Férdersatz fir Warmepum-
pen, der ggf. durch den Effizienz-Bonus héher ausfallen kann als der fiir Holzheizungsanlagen,
ist ausgeschlossen.
Ausschluss der Forderung von Warmepumpen bei zu niedrigen Jahresarbeitszahlen: Bei ab
2024 beantragten Warmepumpen muss die Jahresarbeitszahl (JAZ) mindestens 3,0 betragen.

Férderung der Nachriistung von Holzheizungsanlagen:

Nachriistung eines Holzkessels zum Kombikessel mit eigenstindig betriebsfdhigen Modulen
forderfahig: Die Erweiterung eines Scheitholzvergaserkessels mit einem Pelletmodul zu einer
Kombianlage ist dann forderfahig, wenn das zusatzlich installierte Modul auch ohne den bereits
bestehenden Kessel betriebsfahig ware. Der Férdersatz entspricht dann dem fiir eine einzelne
Holzheizungsanlage.

Nachriistung mit Brennwerttechnik als HZO-MaRRnahme zur Erh6hung der Anlageneffizienz for-
derfahig: Die Nachristung einer Holzheizungsanlage mit Brennwerttechnik ist als HZO-Mal-
nahme zur Erhéhung der Anlageneffizienz forderfahig. Der Fordersatz betragt dementsprechend
15 Prozent (plus ggf. 5 Prozent iSFP-Bonus). Es gelten die allgemeinen Anforderungen fiir die For-
derung von HZO-MaRnahme zur Erh6hung der Anlageneffizienz.

Nachriistung von Pufferspeichern als HZO-Maf3nahme zur Erh6hung der Anlageneffizienz fér-
derfahig: Der Einbau, der Ersatz oder die Erweiterung von Pufferspeichern kann bei bestehenden
Anlagen als HZO-MalRnahme zur Erhéhung der Anlageneffizienz mit 15 Prozent geférdert werden
(plus ggf. 5 Prozent iSFP-Bonus). Es gelten die bisherigen Anforderungen fir die Forderung von
HZO-MaRnahme zur Erh6hung der Anlageneffizienz.

Nachriistung von Partikelabscheidern als HZO-MaBBnahme zur Emissionsminderung férderfahig:
Die Nachristung bestehender Holzzentralheizungen mit einem Partikelabscheider wird kann bei
HZO-MaRnahme zur Emissionsminderung mit einem Fordersatz 50 Prozent gefoérdert werden.
Nachriistung mit einem Lager nicht forderfahig: Die Nachriistung eines Brennstofflagers, aus
dem eine bestehende Holzheizungsanlage beschickt wird, ist keine Malnahme, die die Effizienz
einer Heizungsanlage erhoht. Sie ist dementsprechend auch nicht forderfahig. Das gilt auch fur
einzelne Lagerkomponenten. Férderfahig ist die Nachriistung eines Lagers nur, wenn gleichzeitig
eine neue Holzheizungsanlage installiert wird. Dies gilt auch fiir die Nachriistung eines Lagers mit
technischen Liiftungslosungen.

Ermittlung der Forderbetrage in der BEG EM

Ausgehend von den einfachen Forderfallen mit einem Fordersatz wird die Ermittlung der Forderbe-

trage bei den komplexeren Forderféllen mit verschiedenen Fordersatzen und ggf. mit Emissionsmin-

derungs-Zuschlag (EMZ) komplizierter. Dabei kommt es auf die Reihenfolge der Verfahrensschritte

an. Diese Reihenfolge beeinflusst bei der Zahlung eines EMZ, wie hoch der Férderbetrag ausfallt. Es

ergeben sich folgende 12 verschiedenen Verfahren zur Ermittlung der Forderbetrage:

1.

Gebaude mit einheitlichem Fordersatz
a) ohne EMZ
b) mit EMZ

Gebaude mit Hybridheizungsanlagen mit mehreren Férdersatzen
a) ohne EMZ
b) mit EMZ

63



3. Ungeteilte MFH mit Wohnungen mit mehreren Férdersatzen
a) ohne EMZ
b) mitEMZ

4. WEG mit Wohnungen mit mehreren Fordersatzen
a) ohne EMZ
b) mitEMZ

5. Ungeteilte MFH mit Hybridheizungsanlagen und Wohnungen mit mehreren Fordersatzen
a) ohne EMZ
b) mit EMZ

6. WEG mit Hybridheizungsanlagen und Wohnungen mit mehreren Férdersatzen
a) ohne EMZ
b) mit EMZ

Detaillierte Beschreibungen der Verfahren
1.a) Ermittlung der Forderbetrédge bei Gebduden mit einheitlichem Fordersatz ohne EMZ: Der ein-
fachste und haufigste Fall sind Gebdude mit einheitlichem Fordersatz fir alle Warmeerzeuger
und Wohnungen. Zur Ermittlung des Forderbetrags sind folgende Verfahrensschritte erforderlich:
Kappung der geplanten férderfidhigen Kosten: Zunachst erfolgt die Kappung der geplanten fér-
derféhigen Kosten des Gebdudes anhand des Hochstbetrags forderfihiger Kosten des Gebdudes,
also der Kappungsgrenze des Gebdudes.
Das Ergebnis sind die beriicksichtigten férderfdhigen Kosten des Gebdudes.
Wenn die Kappung ins Leere geht, weil die geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes un-
terhalb der Kappungsgrenze des Gebdudes liegen, sind die berlicksichtigten férderféhigen
Kosten des Gebdudes gleich den geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes.
Multiplikation der beriicksichtigten forderfihigen Kosten mit dem Férdersatz: Die beriicksich-
tigten forderféhigen Kosten des Gebdudes werden dann mit dem Férdersatz des Gebédudes multi-
pliziert. Dabei gibt es fir den Einbau von Holzheizungsanlagen vier moégliche Férdersatze:
Fordersatz Grundférderung: 30 Prozent
Fordersatz Grundférderung mit Klimageschwindigkeits-Bonus: 50 Prozent
Fordersatz Grundférderung mit Einkommens-Bonus: 60 Prozent
Fordersatz Grundférderung mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus: 70 Prozent
Das Ergebnis ist der Férderbetrag des Gebdiudes.

1.b) Ermittlung der Forderbetrage bei Gebdauden mit einheitlichem Férdersatz mit EMZ: Wenn bei
einem Gebdude mit einheitlichem Férdersatz ein Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) gezahlt
wird, dann wird der EMZ wie folgt in die Ermittlung der Férderbetréige bei Gebduden mit einheitli-
chem Férdersatz ohne EMZ integriert:

Abzug der pauschalierten Emissionsminderungskosten (EMK) von den geplanten férderfihigen
Kosten: Von den geplanten forderfahigen Kosten des Gebdudes werden pauschal, also unabhéan-
gig von den tatsachlichen EMK, die pauschalierten Emissionsminderungskosten von 2.500 Euro
brutto abgezogen (netto 2100,84 Euro).

Das Ergebnis sind die geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes ohne EMK.
Kappung der geplanten férderféihigen Kosten: Es erfolgt dann die Kappung der geplanten férder-
féhigen Kosten des Gebdudes ohne EMK anhand des Hochstbetrags férderfdhiger Kosten des Ge-
bdudes, der Kappungsgrenze des Gebdudes.

Das Ergebnis sind die beriicksichtigten forderfahigen Kosten des Gebaudes.
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Multiplikation der beriicksichtigten férderfédhigen Kosten mit dem Fordersatz: AnschlieRend er-
folgt die Multiplikation der beriicksichtigten forderféhigen Kosten des Gebdudes mit dem Férder-
satz des Gebdudes (s.o.).
Das Ergebnis ist der Forderbetrag des Gebdaudes ohne EMZ.
Addition des EMZ: AnschlieRend wird der nominale EMZ von 2.500 Euro brutto addiert (netto
2100,84 Euro).
Das Ergebnis ist der Férderbetrag des Gebdiudes.
Gesamtwirkung von pauschalem Abzug der EMK und pauschaler Zahlung des EMZ: Die Wirkung
von Abzug der pauschalierten EMK vor der Multiplikation mit dem Férdersatz und der Addition
des EMZ nach der Multiplikation ist, dass die pauschalen EMK von 2.500 Euro brutto mit einem
Fordersatz von 100 Prozent statt mit den Fordersatzen von 30 bis 70 Prozent fiir Heizungstechnik
gefordert werden. Wiirden sie nicht abgezogen, wiirden sie doppelt geférdert, so dass die Forde-
rung der pauschalierten EMK bei 130 bis 170 Prozent lage.
Hohe des effektiven EMZ variiert: Diese Regeln haben zusammen genommen zur Folge, dass
der effektive Emissionsminderungs-Zuschlag (effektiver EMZ, also der EMZ, der unter Berlick-
sichtigung des pauschalen Abzuges des EMZ von den geplanten férderfihigen Kosten des Ge-
bdudes zum Férderbetrag des Gebdudes ohne EMZ effektiv hinzukommt) je nach Férdersatz
des Gebdudes und abhangig vom Verhaltnis der geplanten férderfihigen Kosten des Gebdu-
des gegenliber der Kappungsgrenze des Gebdiudes unterschiedlich hoch ausfallt:
bis zur Kappungsgrenze des Gebdudes: Wenn die geplanten férderfihigen Kosten des
Gebdudes unter der Kappungsgrenze des Gebdudes liegen, dann ist der effektive EMZ
niedriger als der nominale EMZ. Die Férderung der pauschalierten Emissionsminderungs-
kosten in Hohe von 2.500 Euro brutto wird vom individuellen Fordersatz ausgehend auf
100 Prozent aufgestockt.
Je hoher der Férdersatz des Gebdudes ist, desto niedriger ist dann der effektive EMZ.
Unabhangig von der Hohe der Kappungsgrenze des Gebdudes gilt: Er sinkt von
1.750 Euro brutto bei der Grundférderung liber 1.250 Euro brutto beim Klimage-
schwindigkeits-Bonus und 1.000 Euro brutto beim Einkommens-Bonus auf 750 Euro
brutto beim Hochstférdersatz von 70 Prozent.
zwischen der Kappungsgrenze des Gebdudes und der Kappungsgrenze des Gebdudes
plus 2.500 Euro: Wenn die geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes die Kappungs-
grenze des Gebdudes um weniger als 2.500 Euro brutto Gbersteigen, dann steigt der ef-
fektive EMZ ausgehend von den o.g. Betrdgen schrittweise bis auf 2.500 Euro brutto —
und zwar in umso gréBeren Schritten, je hoher der Fordersatz der Férderung ist.
Die Erhohungsschritte des effektiven EMZ sind unabhangig von der Héhe der Kap-
pungsgrenze des Gebdudes: Sie steigen pro 500 Euro brutto zusatzlicher Kosten von
150 Euro brutto bei der Grundférderung tiber 250 Euro brutto beim Klimageschwin-
digkeits-Bonus und 300 Euro brutto beim Einkommens-Bonus auf 350 Euro brutto
beim Hochstférdersatz von 70 Prozent.
ab der Kappungsgrenze des Gebdudes plus 2.500 Euro: Wenn die geplanten férderféhi-
gen Kosten des Gebdudes die Kappungsgrenze des Gebdudes plus 2.500 Euro brutto
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erreicht bzw. Gbersteigt, dann unterbleibt der pauschale Abzug der EMK faktisch. Der ef-
fektive EMZ ist in diesen Fallen immer gleich dem nominalem EMZ, also 2.500 Euro
brutto.
Diese Ergebnisse fiir die effektiven EMZ sind in der folgenden Tabelle zur Veranschaulichung
dargestellt:

bis zur Kappungsgrenze

des Gebiiudes 1.750 € 1.250 € 1.000 € 750 €
pro zusatzlichen 500 € +150 € +250€ +300€ +350€
ab Kappungsgrenze des 2500 €

Gebdudes plus 2.500 Euro

jeweils Bruttobetrage

2.a) Ermittlung der Forderbetrage fiir Gebaude mit Hybridheizungsanlagen mit mehreren Forders-
atzen ohne EMZ: Wenn es Hybridheizungsanlagen fir verschiedene Warmeerzeuger zwei unter-
schiedliche Forderséatze gibt, missen die geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes auf die
zwei Gruppen von Wérmeerzeugern verteilt werden, die einen einheitlichem Fordersatz aufwei-
sen.

Alle Warmeerzeuger mit demselben Fordersatz konnen dabei zusammen betrachtet werden, da
sich bei einer unterschiedlichen Verteilung keine unterschiedlichen Forderbetrage ergeben. D.h.
ihre geplanten férderféhigen Kosten missen nicht auf die einzelnen Anlagenteile aufgeteilt wer-
den. Das betrifft die Kombination alle Holzheizungs- und ST-Anlagen und Warmepumpen ohne
Effizienz-Bonus.
Es gibt dann zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern mit einem einheitlichem Férdersatz:
Widrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus
Wiérmepumpe mit Effizienz-Bonus
Wird bei einer Hybridheizungsanlage keine mit Effizienz-Bonus geférderte Warmepumpe mit ei-
nem anderen Warmeerzeuger kombiniert, dann wird fir alle Warmeerzeuger derselbe Forder-
satz gezahlt. Dann kdnnen und sollten auch bei dieser Hybridheizungsanlage die beiden Verfah-
ren zur Ermittlung der Férderbetréige bei Gebéduden mit einheitlichem Férdersatz angewandt wer-
den, weil dann auf diese Zuordnung der geplanten forderfahigen Kosten auf die zwei Gruppen
von Warmeerzeugern verzichtet werden kann. Dies vereinfacht Beantragung und Berechnung
der Forderung.
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Die Aufteilung der geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes auf die zwei Gruppen von Wiérmeer-
zeugern wird wie folgt in die oben ausgeflihrte Ermittlung der Férderbetrdge bei Gebduden mit ein-
heitlichem Férdersatz ohne EMZ integriert:
Zuordnung der geplanten férderfihigen Kosten des Gebédudes auf die zwei Gruppen von War-
meerzeugern: Zunachst erfolgt die Zuordnung der geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes
auf die zwei Gruppen von Wérmeerzeugern nach den ,Regeln fir die Zuordnung férderfahiger
MaRnahmen und Leistungen bei unterschiedlichen Fordersatzen bei EE-Hybridheizungsanlagen®).
Dies muss durch eine Eingabe auf Basis eines Angebotes oder einer Schatzung erfolgen. Anzuge-
ben sind die
geplanten forderféihigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus
geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmepumpe mit Effizienz-Bonus.
Berechnung der Kappungsgrenzen: Die Berechnung der Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von
Wérmeerzeugern erfolgt durch Teilung der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus
geplanten férderfihigen Kosten der Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus
durch die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdudes und der anschlieBenden Multiplikation
mit der Kappungsgrenze des Gebdudes. Das Ergebnis sind die:
Kappungsgrenze der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus
Kappungsgrenze der Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus
Kappung der geplanten forderfihigen Kosten: Die Kappung der geplanten férderfdhigen Kosten
erfolgt dann getrennt fir die zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern. Dazu werden die beiden Be-
trage der geplanten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern anhand der
jeweiligen Kappungsgrenze der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern gekappt. Das Ergebnis sind
die beiden Betrage der beriicksichtigten forderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von Wdrmeer-
zeugern:
beriicksichtigte forderféhige Kosten der Wédrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus
beriicksichtigte forderféhige Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus
Multiplikation der beriicksichtigten forderfihigen Kosten mit dem Férdersatz: AnschlieRend er-
folgt die Multiplikation der jeweiligen Betrage der beriicksichtigten férderféhigen Kosten der zwei
Gruppen von Wirmeerzeugern mit dem jeweiligen Férdersatz der zwei Gruppen von Wdrmeer-
zeugern.
Dabei gibt es fiir die Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus dieselben vier moglichen Forder-
sdtze wie bei den Gebduden mit einheitlichem Fordersatz.
Fiir die Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus gibt es die folgenden vier moglichen Fordersatze:
Fordersatz Grundférderung mit Effizienz-Bonus: 35 Prozent
Fordersatz Grundférderung mit Klimageschwindigkeits- und Effizienz-Bonus: 55 Prozent
Fordersatz Grundférderung mit Einkommens- und Effizienz-Bonus: 65 Prozent
Fordersatz Grundférderung mit Klimageschwindigkeits-, Einkommens- und Effizienz-Bonus:
70 Prozent
Die beiden Férderscdtze mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus mit und ohne Ef-
fizienz-Bonus fir Warmepumpen sind bis 2034 identisch, weil diese jeweils auf den Hochst-
fordersatz von 70 Prozent reduziert werden.
Das Ergebnis sind die Férderbetrdge der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern:
Férderbetrag der Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und der
Férderbetrag der Wéarmepumpe mit Effizienz-Bonus.
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Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Der Férderbetrag des Gebdudes ist die Summe
aus diesen Férderbetrégen der zwei Gruppen von Widrmeerzeugern.

2.b) Ermittlung der Férderbetrdge bei Gebauden mit Hybridheizungsanlagen mit mehreren For-
dersatzen mit EMZ: Wenn bei Hybridheizungsanlagen mit mehreren Fordersatzen ein Emissions-
minderungs-Zuschlag (EMZ) gezahlt wird, dann werden
die pauschalen Emissionsminderungskosten (EMK) direkt nach der Aufteilung der geplanten fér-
derfdhigen Kosten des Gebdudes auf die beiden férderfahigen Anlagenteile von den geplanten
férderfdhigen Kosten der Holzheizungsanlage abgezogen,
und der EMZ nach der Multiplikation der beriicksichtigten forderfahigen Kosten mit dem Forder-
satz der Holzheizungsanlage zum Férderbetrag der Holzheizungsanlage hinzugefigt.

Die Ermittlung der Forderbetrage erfolgt dann insgesamt wie folgt:
Zuordnung der geplanten forderféihigen Kosten des Gebdudes auf die beiden Gruppen von
Wiérmeerzeugern: Zunachst erfolgt auch hier die Zuordnung der geplanten férderfihigen Kosten
des Gebdudes auf die zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern nach den ,,Regeln fiir die Zuordnung
férderfdhiger Mafinahmen und Leistungen bei mehreren Férdersétzen bei EE-Hybridheizungsanla-
gen” durch eine Eingabe auf Basis eines Angebotes oder einer Schatzung.
Abzug der pauschalierten EMK von den geplanten férderfdhigen Kosten: VVon den geplanten fér-
derfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus werden nun pauschalierten Emissi-
onsminderungskosten — also unabhangig von den tatsachlichen EMK — abgezogen.
Das Ergebnis sind die geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bo-
nus ohne EMK.
Durch Addition der geplanten férderféhigen Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus er-
geben sich die geplanten férderfihigen Kosten des Gebdudes ohne EMK.
Berechnung der Kappungsgrenzen: AnschlieRend erfolgt die Berechnung der Kappungsgrenzen
der zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern. Sie erfolgt durch Teilung der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus ohne EMK und der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmepumpe mit Effizienz-Bonus
durch die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebédudes ohne EMK und der anschlieRenden Mul-
tiplikation mit der Kappungsgrenze des Gebdudes.
Kappung der geplanten férderfihigen Kosten: Die Kappung der geplanten férderfidhigen Kosten
erfolgt dann getrennt fir die zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern. Dazu werden die beiden Be-
trage der geplanten férderféhigen Kosten der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern anhand der
jeweiligen Kappungsgrenze der zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern gekappt.
Das Ergebnis sind die Betrage der beriicksichtigten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen
von Wdrmeerzeugern.
Multiplikation der beriicksichtigten forderfihigen Kosten mit dem Férdersatz: AnschlieRend er-
folgt die Multiplikation der Betrage der beriicksichtigten férderféhigen Kosten der zwei Gruppen
von Wirmeerzeugern mit dem jeweiligen Férdersatz der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern. Es
ergibt sich jeweils der Férderbetrag der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern:
Férderbetrag der Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus ohne EMZ
Férderbetrag der Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus.
Addition des EMZ: Anschliefend wird der nominale EMZ zum Férderbetrag der Wédrmeerzeuger
ohne Effizienz-Bonus ohne EMZ hinzuaddiert.
Das Ergebnis ist der Foérderbetrag der Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus.

68



Berechnung des Forderbetrag des Gebaudes: Der Férderbetrag des Gebdiudes ist dann die
Summe aus den beiden Férderbetréigen der zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern.

Gesamtwirkung von pauschalem Abzug der EMK und pauschaler Zahlung des EMZ: Bei Foérde-
rung von Gebauden mit Hybridheizungen mit mehreren Férdersatzen ist die Gesamtwirkung von
pauschalem Abzug der EMK und der pauschalen Zahlung des EMZ letztlich dieselbe wie bei den
Gebduden mit einheitlichem Férdersatz. Allerdings kommt der effektive EMZ jeweils nur zum For-
derbetrag fir die Holzheizungsanlage hinzu. Beim Férderbetrag fiir die Warmepumpe mit Effizi-
enz-Bonus gibt es keine Auswirkungen.

3.a) Ermittlung der Forderbetrage bei ungeteilten MFH mit Wohnungen mit mehreren Fordersat-
zen ohne EMZ: Wenn es bei ungeteilten Mehrfamilienhdusern (MFH) fiir verschiedene Wohnun-
gen unterschiedliche Fordersatze gibt, mlissen sowohl die geplanten férderféhigen Kosten des
Gebdudes als auch die Kappungsgrenze des Gebdudes auf die geforderten Wohnungen verteilt
werden. Dies erfolgt in beiden Fallen gleichmaRig durch Teilung durch die Zahl der geférderten
Wohnungen.

Wird fur keinen Selbstnutzer ein Klimageschwindigkeits- und/oder Einkommens-Bonus bean-
tragt, dann wird fir alle Wohnungen des MFH derselbe Fordersatz gezahlt. Dann kénnen und
sollten fiir das MFH die Verfahren zur Ermittlung der Férderbetréige bei Gebduden mit einheitli-
chem Férdersatz angewandt werden, weil dann auf die Aufteilung der geplanten férderfdhigen
Kosten auf die geférderten Wohnungen verzichtet werden kann. Dies vereinfacht Beantragung
und Berechnung der Férderung.

Diese Aufteilung der geplanten férderfihigen Kosten des Gebdudes und der Kappungsgrenze des Ge-
bdudes auf die geforderten Wohnungen wird wie folgt in die Ermittlung der Férderbetrige bei Ge-
bduden mit einheitlichem Férdersatz ohne EMZ integriert:
Verteilung der geplanten férderféihigen Kosten auf die geforderten Wohnungen: Zunachst wer-
den die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdudes auf alle geférderten Wohnungen verteilt.
Hierzu werden die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdudes durch die Zahl der Wohnun-
gen geteilt.
Das Ergebnis ist der Betrag der geplanten férderfihigen Kosten pro Wohnung. Er ist fiir jede
der geforderten Wohnungen derselbe.
Berechnung der Kappungsgrenze: AuRerdem wird die Kappungsgrenze des Gebdiudes durch Tei-
lung durch die Zahl der Wohnungen gleichmaRig auf die Wohnungen verteilt.
Das Ergebnis ist die Kappungsgrenze pro Wohnung. Auch sie ist flr jede der geforderten
Wohnungen dieselbe.
Kappung der geplanten forderfidhigen Kosten: Dann erfolgt die Kappung der einheitlichen ge-
planten férderfdhigen Kosten pro Wohnung anhand der einheitlichen Kappungsgrenze pro Woh-
nung.
Das Ergebnis sind die einheitlichen beriicksichtigten férderfdhigen Kosten pro Wohnung. Sie
sind also fiir jede der geférderten Wohnungen gleich hoch.
Rein rechnerisch ist das Ergebnis identisch, wenn bei diesem Verfahren erst die Kappung und
dann die Verteilung auf die Wohnungen (und nicht umgekehrt) vorgenommen wird.
Multiplikation der beriicksichtigten forderfihigen Kosten mit den Férdersditzen: Die berlicksich-
tigten forderféhigen Kosten pro Wohnung werden dann mit dem jeweiligen Férdersatz der zwei
bis vier Gruppen von Wohnungen multipliziert.
Dabei gibt es auch fiir die zwei bis vier Gruppen von Wohnungen vier mogliche Férdersatze
(siehe Ermittlung der Férderbetrdge bei Gebduden mit einheitlichem Férdersatz ohne EMZ).
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Das Ergebnis ist der jeweilige Férderbetrag der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen pro
Wohnung:
Férderbetrag Grundférderung pro Wohnung
Férderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits-Bonus pro Wohnung
Férderbetrag Grundférderung mit Einkommens-Bonus pro Wohnung
Férderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus pro
Wohnung.
Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Zur Berechnung des Férderbetrags des Gebdudes
mussen zunachst die jeweiligen Férderbetrige der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen pro
Wohnung mit der Zahl der Wohnungen der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen multipliziert
und dann aufsummiert werden.

3.b) Ermittlung der Férderbetrage bei ungeteilten MFH mit Wohnungen mit mehreren Fordersat-

Die

zen mit EMZ: Wenn bei ungeteilten MFH mit Wohnungen mit unterschiedlichen Férdersatzen ein
Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) gezahlt wird, dann werden

die pauschalen Emissionsminderungskosten (EMK) vor der Verteilung der geplanten férderfdhi-
gen Kosten des Gebdudes und der Kappungsgrenze des Gebdudes auf die geférderten Wohnun-
gen von den geplanten forderfdhigen Kosten des Gebdudes abgezogen,

und der EMZ — gleichmaRig auf die Zahl der Wohnungen verteilt — zu den Férderbetragen der ein-
zelnen Wohnungen addiert.

Ermittlung der Forderbetrage erfolgt dann insgesamt wie folgt:
Abzug der pauschalierten EMK von den geplanten férderfdhigen Kosten: VVon den geplanten fér-
derfdhigen Kosten des Gebdudes werden die pauschalierten EMK abgezogen.
Das Ergebnis sind die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebédudes ohne EMK.
Verteilung der geplanten férderfiihigen Kosten auf die geforderten Wohnungen: Dann werden
die geplanten férderfihigen Kosten des Gebdudes auf alle geforderten Wohnungen verteilt.
Hierzu werden die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdudes ohne EMK durch die Zahl/
der Wohnungen geteilt. Das Ergebnis sind die geplanten férderféhigen Kosten pro Wohnung.
Sie sind fur jede der geférderten Wohnungen gleich hoch.
Berechnung der Kappungsgrenze Aulerdem wird die Kappungsgrenze des Gebdudes durch Tei-
lung durch die Zahl der Wohnungen gleichmaRig auf die Wohnungen verteilt.
Das Ergebnis ist die Kappungsgrenze pro Wohnung. Auch sie ist flr jede der geforderten
Wohnungen derselbe.
Kappung der geplanten forderféihigen Kosten: Dann erfolgt die Kappung der einheitlichen ge-
planten férderfdhigen Kosten pro Wohnung anhand der einheitlichen Kappungsgrenze pro Woh-
nung.
Das Ergebnis sind die einheitlichen beriicksichtigten férderfdhigen Kosten pro Wohnung. Sie
sind also fiir jede der geforderten Wohnungen gleich hoch.
Multiplikation der beriicksichtigten férderféihigen Kosten mit den Férdersditzen: Die berticksich-
tigten férderféhigen Kosten pro Wohnung werden dann mit dem jeweiligen Férdersatz der zwei
bis vier Gruppen von Wohnungen multipliziert.
Dabei gibt es auch fiir die zwei bis vier Gruppen von Wohnungen vier mogliche Férdersatze
(siehe Ermittlung der Férderbetrdge bei Gebduden mit einheitlichem Férdersatz ohne EMZ).
Das Ergebnis ist der jeweilige Férderbetrag der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen pro
Wohnung. Dies ist je nachdem der
Férderbetrag Grundférderung pro Wohnung ohne EMZ
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Férderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits-Bonus pro Wohnung ohne EMZ
Férderbetrag Grundférderung mit Einkommens-Bonus pro Wohnung oder der ohne EMZ
Férderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus pro
Wohnung ohne EMZ.
Addition des EMZ:
Der nominale EMZ wird durch die Zahl der Wohnungen geteilt. Es ergibt sich der EMZ pro
Wohnung.
AnschlieBend wird der EMZ pro Wohnung zu den Férderbetréigen der zwei bis vier Gruppen
von Wohnungen pro Wohnung ohne EMZ hinzugerechnet.
Das Ergebnis sind die Férderbetrdge der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen pro Wohnung
(siehe Ermittlung der Férderbetrdge bei ungeteilten MFH mit Wohnungen mehreren Férder-
sdtzen ohne EMZ).
Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Zur Berechnung des Férderbetrags des Gebdudes
mussen zundchst die jeweiligen Férderbetrige der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen pro
Wohnung mit der Zahl der Wohnungen der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen multipliziert
und dann aufsummiert werden.
Gesamtwirkung von pauschalem Abzug der EMK und pauschaler Zahlung des EMZ: Bei Forde-
rung von ungeteilten MFH mit Wohnungen mit mehreren Fordersatzen erhalt jede Wohnung
entsprechend ihres Anteils am Wohngebaude einen Anteil am vom Fordersatz abhangigen effek-
tiven EMZ (siehe Tabelle bei Gebduden mit einheitlichem Fordersatz). Bei 10 Wohnungen wird
der in dieser Tabelle angegebene Wert z.B. jeweils durch 10 geteilt.

4.a) Ermittlung der Forderbetrage bei WEG mit Eigentumswohnungen mit mehreren Fordersitzen
ohne EMZ: Wenn es bei WEG fiir verschiedene Wohnungen unterschiedliche Férdersatze gibt,
werden die geplanten Kosten des Gebdudes nicht gleichmalig, sondern entsprechend ihrer Ei-
gentumsanteile auf die Eigentumswohnungen verteilt, wahrend die Kappungsgrenze des Gebdu-
des weiterhin gleichmaRig auf die Wohnungen verteilt wird. Die Kappung der geplanten férderfa
higen Kosten erfolgt dann nicht fiir jede Eigentumswohnung gleich, sondern je nach Eigen-
tumsanteil unterschiedlich. Diese Verteilung der geplanten férderfdhigen Kosten des Gebaudes
auf die geférderten Eigentumswohnungen wird wie folgt in die Ermittlung der Férderbetrdge bei
Gebduden mit einheitlichem Férdersatz ohne EMZ integriert:

Verteilung der geplanten férderféhigen Kosten auf die geférderten Eigentumswohnungen: Der
geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdudes werden anhand der Eigentumsanteile der gefor-
derten Eigentumswohnungen auf die Eigentumswohnungen verteilt. Dazu werden die geplanten
férderfdhigen Kosten des Gebdudes fiir jede geforderte Eigentumswohnung durch ihren Eigen-
tumsanteil geteilt.
Das Ergebnis sind die geplanten férderfdhigen Kosten fiir jede der Eigentumswohnungen.
Diese sind typischerweise fir jede der Eigentumswohnungen unterschiedlich hoch, kénnen
im Einzelfall aber auch identisch sein.
Berechnung der Kappungsgrenze: Die Kappungsgrenze des Gebdudes wird durch Teilung durch
die Zahl der Wohnungen gleichmaRig auf die Eigentumswohnungen verteilt.
Das Ergebnis ist die Kappungsgrenze pro Wohnung. Sie ist fir jede der geférderten Eigen-
tumswohnungen derselbe.
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Kappung der geplanten forderfihigen Kosten: Dann erfolgt die Kappung der geplanten férderfd-
higen Kosten fiir jede der Eigentumswohnungen anhand der einheitlichen Kappungsgrenze pro
Wohnung.
Das Ergebnis sind die berlicksichtigten férderféhigen Kosten fiir jede der Eigentumswohnun-
gen. Sie konnen fir jede der geférderten Eigentumswohnungen unterschiedlich hoch sein.
Bei WEG mit Wohnungen mit mehreren Fordersatzen ist es nicht moglich, erst die Kappung
und dann die Verteilung auf die Wohnungen vorzunehmen.
Multiplikation der beriicksichtigten forderféihigen Kosten mit den Férdersditzen: Die beriicksich-
tigten férderféhigen Kosten fiir jede der Eigentumswohnungen werden dann fiir jede Eigentums-
wohnung mit dem jeweiligen Férdersatz der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen multipliziert.
Dabei gibt es auch fiir die jeweilige Gruppe von Wohnungen vier mogliche Fordersatze (siehe
Ermittlung der Férderbetrdge bei Gebduden mit einheitlichem Férdersatz ohne EMZ).
Das Ergebnis sind die jeweiligen Férderbetrdge der einzelnen Eigentumswohnungen.
Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Zur Berechnung des Férderbetrags des Gebdudes
mussen alle Férderbetrége der einzelnen Eigentumswohnungen aufsummiert werden.

4.b) Ermittlung der Forderbetrédge bei WEG mit Eigentumswohnungen mit mehreren Fordersatzen
mit EMZ: Wenn bei WEG fiir verschiedene Eigentumswohnungen mit mehreren Férdersatzen ein
Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) gezahlt wird, dann werden
die pauschalen Emissionsminderungskosten (EMK) vor der Verteilung der geplanten férderfdhi-
gen Kosten des Gebdudes und der Kappungsgrenze des Gebdudes auf die geférderten Eigentums-
wohnungen von den geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdiudes abgezogen,
und der EMZ — gleichmalig auf die Eigentumswohnungen verteilt — zu den Férderbetragen der
einzelnen Eigentumswohnungen addiert.

Die Ermittlung der Forderbetrdge erfolgt dann insgesamt wie folgt:
Abzug der pauschalierten EMK von den geplanten férderfdhigen Kosten: VVon den geplanten fér-
derfdhigen Kosten des Gebdudes werden die pauschalierten EMK abgezogen.
Das Ergebnis sind die geplanten férderféhigen Kosten des Gebdiudes ohne EMK.
Verteilung der geplanten férderféihigen Kosten auf die geforderten Eigentumswohnungen: Zu-
nachst werden die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdudes ohne EMK anhand ihrer Eigen-
tumsanteile auf die geférderten Eigentumswohnungen verteilt. Dazu werden die geplanten fé6r-
derfdhigen Kosten des Gebdudes ohne EMK fir jede geforderte Eigentumswohnung durch ihren
Eigentumsanteil geteilt.
Das Ergebnis sind die geplanten férderfdhigen Kosten fiir jede der Eigentumswohnungen.
Diese konnen fiir jede der Eigentumswohnungen unterschiedlich hoch sein.
Berechnung der Kappungsgrenze: Die Kappungsgrenze des Gebdiudes wird durch Teilung durch
die Zahl der Eigentumswohnungen gleichmafig auf die Eigentumswohnungen verteilt.
Das Ergebnis ist die Kappungsgrenze pro Wohnung. Sie ist fur jede der geférderten Eigen-
tumswohnungen derselbe.
Kappung der geplanten forderfihigen Kosten: Dann erfolgt die Kappung der geplanten forderfd-
higen Kosten fiir jede der Eigentumswohnungen anhand der Kappungsgrenze pro Wohnung.
Das Ergebnis sind die beriicksichtigten férderfdhigen Kosten fiir jede der Eigentumswohnun-
gen. Sie kbnnen fir jede der geférderten Eigentumswohnungen unterschiedlich hoch sein.
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Multiplikation der beriicksichtigten forderféihigen Kosten mit den Férderséitzen: Die beriicksich-
tigten forderféhigen Kosten fiir jede der Eigentumswohnungen werden dann mit dem jeweiligen
Férdersatz der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen multipliziert.
Dabei gibt es auch fiir die jeweilige Gruppe von Wohnungen vier mogliche Fordersatze (siehe
Ermittlung der Férderbetrdge bei Gebduden mit einheitlichem Férdersatz ohne EMZ).
Das Ergebnis sind die jeweiligen Férderbetréige der einzelnen Eigentumswohnungen ohne
EMZ.
Addition des EMZ:
Der nominale EMZ wird durch die Zahl der Eigentumswohnungen geteilt. Es ergibt sich der
EMZ pro Wohnung.
AnschlieBend wird der EMZ pro Wohnung zu den Férderbetréigen der einzelnen Eigentums-
wohnungen ohne EMZ. hinzugerechnet.
Es ergeben sich die Férderbetrige der einzelnen Eigentumswohnungen.
Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Zur Berechnung des Férderbetrags des Gebdudes
werden alle Férderbetréige der einzelnen Eigentumswohnungen aufsummiert.
Gesamtwirkung von pauschalem Abzug und pauschaler Zahlung des EMZ: Bei Férderung von
WEG mit Eigentumswohnungen mit mehreren Férdersatzen erhalt jede Eigentumswohnung ei-
nen Anteil am vom Fordersatz abhangigen effektiven EMZ (siehe Tabelle bei Gebduden mit ein-
heitlichem Fordersatz), der dem Eigentumsanteil entspricht. Bei einer Eigentumswohnung mit
10 Prozent Anteil an der WEG sind das z.B. 10 Prozent des in dieser Tabelle ausgewiesenen Be-
trags.

5.a) Ermittlung der Forderbetrige bei ungeteilten MFH mit Hybridheizungsanlagen und Wohnun-

gen mit mehreren Férdersatzen ohne EMZ: Wenn es bei ungeteilten MFH sowohl fiir Hybridhei-
zungsanlagen als auch fiir verschiedene Wohnungen unterschiedliche Fordersatze gibt, dann
werden die beiden oben ausgefiihrten Verfahren 2.a und 3a zur Ermittlung der Férderbetrige
wie folgt miteinander verkoppelt:
Zuordnung der geplanten forderféihigen Kosten des Gebdiudes auf die zwei Gruppen von Wir-
meerzeugern: Zunachst erfolgt auch hier die Zuordnung der geplanten férderféhigen Kosten des
Gebdudes auf die zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern nach den , Regeln fiir die Zuordnung fér-
derfdhiger Mafsnahmen und Leistungen bei mehreren Férderscéitzen bei EE-Hybridheizungsanla-
gen“). Dies muss durch eine Eingabe auf Basis eines Angebotes oder einer Schatzung erfolgen.
Verteilung der geplanten férderféihigen Kosten auf die geférderten Wohnungen: AnschlieRend
werden die beiden Betrdge der geplanten férderféhigen Kosten der zwei Gruppen von Wérmeer-
zeugern jeweils gleichmaRig auf alle geférderten Wohnungen verteilt. Dazu werden die beiden
Betrage der geplanten férderféhigen Kosten der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern durch die
Zahl der Wohnungen geteilt. Das Ergebnis sind die beiden geplanten férderfdhigen Kosten der
zwei Gruppen von Wérmeerzeugern pro Wohnung:

geplante férderfihige Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung

geplante férderfihige Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
Diese beiden Betrage sind im Regelfall unterschiedlich, aber fiir jede der Wohnungen des Gebau-
des jeweils gleich, so dass sie nicht differenziert werden mussen.
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Berechnung der Kappungsgrenzen: Anschliefend erfolgt die Berechnung der Kappungsgrenzen
der zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern pro Wohnung.
Dazu erfolgt die Ermittlung des Anteils der beiden Gruppen von Warmeerzeugern an den ge-
planten férderfahigen Kosten durch Teilung der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und der
geplanten férderféhigen Kosten der Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus
durch die geplanten férderfédhigen Kosten des Gebdudes.
AnschlieBend erfolgt die Multiplikation mit der Kappungsgrenze pro Wohnung, die sich aus
der Teilung des Héchstbetrags férderféhiger Kosten pro Gebdude durch die Zahl der Wohnun-
gen ergibt.
Das Ergebnis sind die beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern pro
Wohnung:
Kappungsgrenze der Wédrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung
Kappungsgrenze der Widrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
Kappung der geplanten forderfihigen Kosten: Dann erfolgt auch hier die Kappung der geplanten
férderfdhigen Kosten pro Wohnung getrennt fur die zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern. Dazu
werden die geplanten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern pro Woh-
nung anhand der jeweiligen Kappungsgrenze der zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern pro Woh-
nung gekappt. Das Ergebnis sind die beiden Betrage der beriicksichtigten forderféhigen Kosten
der zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern pro Wohnung:
beriicksichtige forderfihige Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung
beriicksichtige forderféhige Kosten der Warmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
Multiplikation der beriicksichtigten forderfihigen Kosten mit den Férdersdtzen: AnschlieRend
erfolgt fiir die beiden Betrage der beriicksichtigten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von
Wérmeerzeugern pro Wohnung jeweils die Multiplikation mit den zwei bis vier Férderséitzen der
zwei bis vier Gruppen von Wohnungen. D.h. es gibt 4, 6 oder 8 Multiplikationen mit 4, 6 oder 8
Forderbetragen als Ergebnis.
Dabei gibt es fiir die Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus dieselben vier moglichen Férder-
sdtze wie bei den Gebduden mit einheitlichem Foérdersatz (siehe Ermittlung der Foérderbe-
trége bei Gebduden mit einheitlichem Férdersatz).
Flr die Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus gibt es auch hier die vier moglichen Fordersatze
mit Effizienz-Bonus (siehe Ermittlung der Férderbetréige bei ungeteilten MFH mit Wohnungen
mit unterschiedlichem Férdersatz ohne EMZ).
Das Ergebnis sind die 4, 6 oder 8 Férderbetrdge der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen fiir
die zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern pro Wohnung. Dies sind je nachdem 4,6 oder 8 der
folgenden Férderbetriige:
Férderbetrag Grundférderung fiir den Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Woh-
nung
= Férderbetrag Grundférderung fiir die Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
Forderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits-Bonus fiir den Wédrmeerzeuger
ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung
= Forderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits-Bonus fiir die Wérme-
pumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
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Forderbetrag Grundférderung mit Einkommens-Bonus fiir den Wérmeerzeuger ohne Effi-
zienz-Bonus pro Wohnung
= Forderbetrag Grundférderung mit Einkommens-Bonus fiir die Wdrmepumpe mit Effi-
zienz-Bonus pro Wohnung
Forderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus fiir
den Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung
@ Forderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus
fiir die Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Durch Multiplikation der zwei bis vier Férderbe-
trdge der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen fiir beide Gruppen von Wérmeerzeugern pro
Wohnung mit der jeweiligen Zahl der Wohnungen der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen er-
geben sich die 4, 6 oder 8 Gesamtférderbetrige der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen fiir
beide Gruppen von Wdrmeerzeugern:
Gesamtférderbetrag Grundférderungen fiir den Widrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus
Gesamtférderbetrag Grundférderungen fiir die Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus
Gesamtférderbetrag Grundférderungen plus Klimageschwindigkeits-Bonus fiir den Wérmeer-
zeuger ohne Effizienz-Bonus
Gesamtférderbetrag Grundférderungen plus Klimageschwindigkeits-Bonus fiir die Wéir-
mepumpe mit Effizienz-Bonus
Gesamtférderbetrag Grundférderungen plus Einkommens-Bonus fiir den Wédrmeerzeuger
ohne Effizienz-Bonus
Gesamtférderbetrag Grundférderungen plus Einkommens-Bonus fiir die Wdrmepumpe
mit Effizienz-Bonus
Gesamtforderbetrag Grundférderungen plus Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus
flir den Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus
Gesamtférderbetrag Grundférderungen plus Klimageschwindigkeits- und Einkommens-
Bonus fiir die Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus
Der Férderbetrag des Gebdudes ist dann die Summe aus diesen 4, 6 oder 8 Férderbetrégen.

5.b) Ermittlung der Férderbetrage bei ungeteilten MFH mit Hybridheizungsanlagen und Wohnun-
gen mit mehreren Férdersatzen mit EMZ: Wenn bei ungeteilten MFH mit Hybridheizungsanlagen
und Wohnungen mit mehreren Fordersatzen ein Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) gezahlt
wird, dann werden
die pauschalen Emissionsminderungskosten (EMK) direkt nach der Aufteilung auf die beiden for-
derfahigen Anlagenteile von den geplanten férderfdhigen Kosten der Holzheizungsanlage abgezo-
gen, bevor die geplanten Kosten auf die einzelnen Wohnungen verteilt werden,
und der EMZ — gleichmaRig auf die Zahl der Wohnungen verteilt — zu den Forderbetragen der ein-
zelnen Wohnungen fir die Holzheizungsanlage addiert.

Die Ermittlung der Forderbetrage erfolgt dann insgesamt wie folgt:
Zuordnung der geplanten forderféihigen Kosten des Gebdudes auf die zwei Gruppen von Wir-
meerzeugern: Zunachst erfolgt auch hier die Zuordnung der geplanten férderféhigen Kosten des
Gebdudes auf die zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern nach den ,,Regeln fiir die Zuordnung fér-
derfdhiger MafSnahmen und Leistungen bei mehreren Férdersditzen bei EE-Hybridheizungsanla-
gen” durch eine Eingabe auf Basis eines Angebotes oder einer Schatzung.
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Abzug der pauschalierten EMK von den geplanten férderféhigen Kosten: Von den geplanten foér-
derfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus werden nun die pauschalierten EMK
abgezogen.
Das Ergebnis sind die geplanten férderféhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bo-
nus ohne EMK.
Durch Addition der geplanten férderféihigen Kosten der Wérmepumpe mit Effizienz-Bonus
ergeben sich die geplanten férderféihigen Kosten des Gebdudes ohne EMK.
Verteilung der geplanten férderféihigen Kosten auf die geforderten Wohnungen: AnschlieRend
werden die beiden Betradge der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus ohne EMK und die
geplanten férderfidhigen Kosten der Wérmepumpe mit Effizienz-Bonus
gleichmaRig auf alle geforderten Wohnungen verteilt. Dazu werden die beiden Betrdge durch die
Zahl der Wohnungen geteilt. Das Ergebnis sind die beiden Betradge
geplanten férderfihigen Kosten der Wédrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung
geplanten férderfdhigen Kosten der Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung.
Berechnung der Kappungsgrenzen: Anschlielend erfolgt die Berechnung der Kappungsgrenzen
der zwei Gruppen von Wédrmeerzeugern pro Wohnung.
Dazu erfolgt die Ermittlung des Anteils der beiden Gruppen von Warmeerzeugern an den ge-
planten forderfahigen Kosten durch Teilung der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus ohne EMK und
der
geplanten férderfihigen Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus
durch die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdudes ohne EMK.
AnschlieBend erfolgt die Multiplikation mit der Kappungsgrenze pro Wohnung. Diese ergibt
sich aus der Teilung des Hichstbetrags férderfdhiger Kosten pro Gebdude durch die Zahl der
Wohnungen.
Das Ergebnis sind die beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern pro
Wohnung.
Kappung der geplanten férderféihigen Kosten: Die Kappung der geplanten férderfdhigen Kosten
pro Wohnung erfolgt dann auch hier getrennt fiir die zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern. Dazu
werden die geplanten férderfdhigen Kosten der Gruppe von Wdrmeerzeugern pro Wohnung an-
hand der jeweiligen Kappungsgrenze der Gruppe von Wirmeerzeugern pro Wohnung gekappt.
Das Ergebnis sind die beiden Betrage der beriicksichtigten férderfdhigen Kosten der zwei
Gruppen von Wirmeerzeugern pro Wohnung.
Multiplikation der Betrage der beriicksichtigten férderféihigen Kosten mit den Fordersdtzen:
AnschlieBend erfolgt fiir beide Betrage der beriicksichtigten férderfdhigen Kosten der zwei Grup-
pen von Wérmeerzeugern pro Wohnung jeweils die Multiplikation mit den zwei bis vier Férders-
Gtzen der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen, jeweils einmal mit dem Férdersatz mit und ohne
Effizienzbonus fiir die zwei Gruppen von Wérmeerzeugern.
Dabei gibt es fiir die Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus dieselben vier moglichen Forder-
satze wie bei den Gebauden mit einheitlichem Fordersatz (siehe Ermittlung der Férderbe-
trdge bei Gebduden mit einheitlichem Férdersatz).
Fiir die Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus gibt es auch hier die vier moglichen Férdersatze mit
Effizienz-Bonus (siehe Ermittlung der Forderbetrdge bei ungeteilten MFH mit Wohnungen mit
unterschiedlichem Férdersatz ohne EMZ).
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Das Ergebnis sind die
2 bis 4 Férderbetrdge der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen fiir die Wédrmeerzeuger
ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung ohne EMZ.
2 bis 4 Férderbetrdge der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen fiir die Widrmepumpe
mit Effizienz-Bonus pro Wohnung

Dies sind je nachdem 4,6 oder 8 der folgenden Férderbetrdge:

Férderbetrag Grundférderung fiir den Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Woh-

nung ohne EMZ

= Férderbetrag Grundférderung fiir die Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung

Forderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits-Bonus fiir den Wdrmeerzeuger

ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung ohne EMZ

= Forderbetrag Grundforderung mit Klimageschwindigkeits-Bonus fiir die Wdrme-
pumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung

Forderbetrag Grundférderung mit Einkommens-Bonus fiir den Wéirmeerzeuger ohne Effi-

zienz-Bonus pro Wohnung ohne EMZ

@ Forderbetrag Grundférderung mit Einkommens-Bonus fiir die Wédrmepumpe mit Effi-
zienz-Bonus pro Wohnung

Forderbetrag Grundférderung mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus fiir

den Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung ohne EMZ

@ Forderbetrag Grundforderung mit Klimageschwindigkeits- und Einkommens-Bonus
fiir die Widrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung

Addition des EMZ:

AnschlieBend wird der nominale EMZ durch die Zahl der Wohnungen geteilt. Es ergibt sich

der EMZ pro Wohnung.

AnschlieBend wird der EMZ pro Wohnung zu den 2 bis 4 Férderbetrdgen der zwei bis vier

Gruppen von Wohnungen fiir den Wdrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung ohne

EMZ hinzugerechnet.

Es ergeben sich die zwei bis vier Férderbetrdge der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen fiir

die Wdrmeerzeuger ohne Effizienzgruppe.
Berechnung des Forderbetrag des Gebdudes:

Durch die Multiplikation der Zahl der Wohnungen der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen

mit dem jeweiligen Férderbetrag der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen pro Wohnung fiir

beide Gruppen von Wirmeerzeugern ergibt sich der jeweilige Gesamtférderbetrag der zwei
bis vier Gruppen von Wohnungen fiir beide Gruppen von Wérmeerzeugern.

Der Férderbetrag des Gebdudes ist dann die Summe dieser 4, 6 oder 8 Gesamtférderbetrdge.
Gesamtwirkung von pauschalem Abzug und pauschaler Zahlung des EMZ: Bei der Férderung
von ungeteilten MFH mit Wohnungen mit mehreren Férdersadtzen erhilt jede Wohnung entspre-
chend seinem Anteil am Wohngebaude einen Anteil am vom Fordersatz abhangigen effektiven
EMZ (siehe Tabelle bei Gebduden mit einheitlichem Foérdersatz). Bei 10 Wohnungen wird der in
dieser Tabelle angegebene Betrag z.B. jeweils durch 10 geteilt. Dieser Betrag kommt jeweils zu
den Forderbetragen fur die Holzheizungsanlage hinzu. Bei den Forderbetragen fiir die Warme-
pumpe mit Effizienz-Bonus gibt es keine Auswirkungen.

6.a) Ermittlung der Forderbetrige bei WEG mit Hybridheizungsanlagen und Eigentumswohnungen
mit mehreren Fordersdtzen ohne EMZ: Wenn es bei WEG sowohl fir Hybridheizungsanlagen als
auch fur verschiedene Eigentumswohnungen unterschiedliche Férdersatze gibt, dann werden die
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beiden oben ausgefiihrten Verfahren 2. a) und 4. a) zur Ermittlung der Férderbetrdge wie folgt
miteinander verkoppelt:
Zuordnung der geplanten férderfiihigen Kosten des Gebédudes auf die zwei Gruppen von Wéir-
meerzeugern: Zunachst erfolgt die Zuordnung der geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes
auf die zwei Gruppen von Wérmeerzeugern nach den ,,Regeln fiir die Zuordnung férderfdhiger
Mafinahmen und Leistungen bei unterschiedlichen Férderséitzen bei EE-Hybridheizungsanlagen®).
Dies muss durch eine Eingabe auf Basis eines Angebotes oder einer Schatzung erfolgen. Anzuge-
ben sind die
geplanten férderféhigen Kosten der Widrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und die
geplanten férderféhigen Kosten der Widrmepumpe mit Effizienz-Bonus.
Verteilung der geplanten forderfiihigen Kosten auf die geforderten Eigentumswohnungen: An-
schlieRend werden die geplanten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von Wirmeerzeugern
anhand der Eigentumsanteile der geférderten Eigentumswohnungen auf die Eigentumswohnun-
gen verteilt.
Dazu werden die geplanten férderféhigen Kosten der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern fur
jede geforderte Eigentumswohnung durch ihren Eigentumsanteil geteilt.
Das Ergebnis sind die geplanten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von Wdrmeerzeu-
gern der einzelnen Eigentumswohnungen:
geplante férderfihige Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus der einzelnen Ei-
gentumswohnungen
geplante férderfihige Kosten der Wérmepumpe mit Effizienz-Bonus der einzelnen Eigen-
tumswohnungen
Diese sind typischerweise fiir jede der Eigentumswohnungen unterschiedlich hoch, kénnen
im Einzelfall aber auch identisch sein.
Berechnung der Kappungsgrenzen: AnschlieRend erfolgt die Berechnung der beiden Kappungs-
grenzen der zwei Gruppen von Wddrmeerzeugern pro Wohnung. Sie sind flr alle geférderten Ei-
gentumswohnungen dieselben. Dazu werden die beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von
Wdrmeerzeugern gleichmalig auf die Eigentumswohnungen verteilt.
Dazu erfolgt die Ermittlung des Anteils der beiden Gruppen von Warmeerzeugern an den ge-
planten forderfahigen Kosten durch Teilung der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wédrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und der
geplanten férderfdhigen Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus
durch die geplanten férderfdhigen Kosten des Gebdiudes.
AnschlieBend erfolgt die Multiplikation mit der Kappungsgrenze pro Wohnung, die sich aus
der Teilung des Hochstbetrags foérderfdhiger Kosten pro Gebdude durch die Zahl der Eigen-
tumswohnungen ergibt.
Das Ergebnis sind die beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern pro
Wohnung:
Kappungsgrenze der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung
Kappungsgrenze der Wdrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
Kappung der geplanten férderféihigen Kosten: Die Kappung der geplanten férderfdhigen Kosten
fiir jede der Eigentumswohnungen erfolgt dann auch hier getrennt fr die zwei Gruppen von
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Wéirmeerzeugern anhand der beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern
pro Wohnung.
Das Ergebnis sind die beriicksichtigten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von Wdrmeer-
zeugern der einzelnen Eigentumswohnungen. Sie konnen fiir jede der geférderten Eigentums-
wohnungen unterschiedlich hoch sein.
Bei WEG mit Eigentumswohnungen mit mehreren Fordersatzen ist es nicht moglich, erst die
Kappung und dann die Verteilung auf die Eigentumswohnungen vorzunehmen.
Multiplikation der Betrage der beriicksichtigten férderféihigen Kosten mit den Fordersdtzen:
AnschlieBend erfolgt fiir die Betrage der berlicksichtigten férderféhigen Kosten der zwei Gruppen
von Wiérmeerzeugern der einzelnen Eigentumswohnungen jeweils die Multiplikation mit den zwei
bis vier Férdersdtzen der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen, jeweils einmal mit dem Foérder-
satz mit und ohne Effizienzbonus fiir die zwei Gruppen von Wérmeerzeugern.
Dabei gibt es fiir die Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und die Wédrmepumpe mit Effizi-
enz-Bonus jeweils dieselben vier moglichen Fordersatze wie bei den Gebdauden mit einheitli-
chem Fordersatz.
Das Ergebnis sind die Férderbetrdge der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern der einzelnen
Eigentumswohnungen.
Férderbetridge der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus der einzelnen Eigentumswoh-
nungen
Férderbetridge der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus der einzelnen Eigentumswohnungen
Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Zur Berechnung des Férderbetrags des Gebdudes
mussen alle Férderbetrdge der zwei Gruppen von Wéirmeerzeugern der einzelnen Eigentumswoh-
nungen aufsummiert werden.

6.b) Ermittlung der Férderbetrage bei WEG mit Hybridheizungsanlagen und Eigentumswohnungen

Die

mit mehreren Fordersatzen mit EMZ: Wenn bei WEG mit Hybridheizungsanlagen und Eigen-
tumswohnungen mit jeweils mehreren Férdersadtzen ein Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ)
gezahlt wird, dann werden

die pauschalen Emissionsminderungskosten (EMK) direkt nach der Aufteilung auf die beiden for-
derfahigen Anlagenteile von den geplanten férderfdhigen Kosten der Holzheizungsanlage abgezo-
gen, bevor die geplanten Kosten auf die einzelnen Eigentumswohnungen verteilt werden,

und der EMZ — gleichmalig auf die Eigentumswohnungen verteilt — zu den Férderbetragen der
einzelnen Eigentumswohnungen fir die Holzheizungsanlage addiert.

Ermittlung der Forderbetrage erfolgt dann insgesamt wie folgt:
Zuordnung der geplanten férderféihigen Kosten des Gebdudes auf die zwei Gruppen von Weir-
meerzeugern: Zunachst erfolgt die Zuordnung der geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes
auf die zwei Gruppen von Wérmeerzeugern nach den ,,Regeln fiir die Zuordnung férderféhiger
Mafsnahmen und Leistungen bei unterschiedlichen Férderséitzen bei EE-Hybridheizungsanlagen®).
Dies muss durch eine Eingabe auf Basis eines Angebotes oder einer Schatzung erfolgen. Anzuge-
ben sind die

geplanten forderfdhigen Kosten der Wérmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und die

geplanten férderfdhigen Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus.
Abzug der pauschalierten EMK von den geplanten férderfdhigen Kosten: VVon den geplanten fér-
derfdhigen Kosten der Wdirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus werden nun die pauschalierten EMK
abgezogen.
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Das Ergebnis sind die geplanten férderféhigen Kosten der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bo-
nus ohne EMK.
Durch Addition der geplanten forderfidhigen Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus
ergeben sich die geplanten férderféhigen Kosten des Gebdudes ohne EMK.
Verteilung der geplanten férderféhigen Kosten auf die geforderten Eigentumswohnungen: An-
schliefend werden die
geplanten férderfihigen Kosten der Wédrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus ohne EMK und die
geplanten férderfdhigen Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus
anhand der Eigentumsanteile der geférderten Eigentumswohnungen auf die Eigentumswohnun-
gen verteilt. Dazu werden die beiden Betrage fiir jede geforderte Eigentumswohnung durch ihren
Eigentumsanteil geteilt. Das Ergebnis sind die
geplante férderfihige Kosten der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus der einzelnen Eigen-
tumswohnungen
geplante férderfdhige Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus der einzelnen Eigentums-
wohnungen
Diese sind typischerweise fiir jede der Eigentumswohnungen unterschiedlich hoch, kénnen im
Einzelfall aber auch identisch sein.
Berechnung der Kappungsgrenzen: AnschlieRend erfolgt die Berechnung der beiden Kappungs-
grenzen der zwei Gruppen von Wdrmeerzeugern pro Wohnung. Dabei handelt es sich um eine
Aufteilung der Kappungsgrenze des Gebadudes auf die beiden Gruppen von Warmeerzeugern.
Diese beiden Kappungsgrenzen sind fir alle geférderten Eigentumswohnungen dieselben. Dazu
werden die beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern gleichmaRig auf die
Eigentumswohnungen verteilt.
Dazu erfolgt die Ermittlung des Anteils der
geplanten férderfihigen Kosten der Wédrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und der
geplanten férderféhigen Kosten der Wédrmepumpe mit Effizienz-Bonus
an den geplanten férderfahigen Kosten durch Teilung durch die geplanten férderféhigen Kosten
des Gebdudes ohne EMK.
AnschlieBend erfolgt die Multiplikation mit der Kappungsgrenze pro Wohnung, die sich aus
der Teilung des Hochstbetrags foérderfdhiger Kosten pro Gebdude durch die Zahl der Wohnun-
gen ergibt.
Das Ergebnis sind die beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern pro
Wohnung:
Kappungsgrenze der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus pro Wohnung
Kappungsgrenze der Widrmepumpe mit Effizienz-Bonus pro Wohnung
Kappung der geplanten férderféihigen Kosten: Die Kappung der geplanten férderfdhigen Kosten
fiir jede der Eigentumswohnungen erfolgt dann auch hier getrennt fiir die zwei Gruppen von Wir-
meerzeugern anhand der beiden Kappungsgrenzen der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern pro
Wohnung.
Das Ergebnis sind die beriicksichtigten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen von Wdrmeer-
zeugern der einzelnen Eigentumswohnungen. Sie konnen fiir jede der geférderten Eigentums-
wohnungen unterschiedlich hoch sein.
Bei WEG mit Eigentumswohnungen mit mehreren Férdersatzen ist es nicht moglich, erst die
Kappung und dann die Verteilung auf die Eigentumswohnungen vorzunehmen.
Multiplikation der Betrage der beriicksichtigten férderfdéhigen Kosten mit den Fordersdtzen:
AnschlieBend erfolgt fiir die Betrage der beriicksichtigten férderfdhigen Kosten der zwei Gruppen
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von Wirmeerzeugern der einzelnen Eigentumswohnungen jeweils die Multiplikation mit den zwei
bis vier Fordersétzen der zwei bis vier Gruppen von Wohnungen, jeweils einmal mit dem Forder-
satz mit und ohne Effizienzbonus fiir die zwei Gruppen von Wérmeerzeugern.
Dabei gibt es fiir die Wédrmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus und die Wédrmepumpe mit Effizi-
enz-Bonus jeweils dieselben vier moglichen Fordersatze wie bei den Gebdauden mit einheitli-
chem Fordersatz.
Das Ergebnis sind die Forderbetrége der zwei Gruppen von Wéirmeerzeugern der einzelnen
Eigentumswohnungen.
Férderbetrige der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus der einzelnen Eigentumswoh-
nungen ohne EMZ
Férderbetridge der Wirmepumpe mit Effizienz-Bonus der einzelnen Eigentumswohnungen
Addition des EMZ:
AnschlieBend wird der nominale EMZ durch die Zahl der Eigentumswohnungen geteilt. Es
ergibt sich der EMZ pro Wohnung.
Der EMZ pro Wohnung wird Férderbetrige der Wirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus der ein-
zelnen Eigentumswohnungen ohne EMZ hinzugerechnet. Es erhalt also jede Eigentumswoh-
nung unabhangig vom Fordersatz denselben Anteil am EMZ.
Es ergeben sich die Férderbetriige der Wéirmeerzeuger ohne Effizienz-Bonus der einzelnen Ei-
gentumswohnungen.
Berechnung des Forderbetrags des Gebaudes: Zur Berechnung des Férderbetrags des Gebdudes
missen alle Férderbetrige der zwei Gruppen von Wérmeerzeugern der einzelnen Eigentumswoh-
nungen aufsummiert werden.
Gesamtwirkung von pauschalem Abzug und pauschaler Zahlung des EMU: Bei Forderung von
WEG mit Eigentumswohnungen mit mehreren Fordersatze erhilt jede Eigentumswohnung einen
Anteil am vom Fordersatz abhangigen effektiven EMZ (siehe Tabelle bei Gebauden mit einheitli-
chem Fordersatz), der seinem Eigentumsanteil entspricht. Bei einer Eigentumswohnung mit
10 Prozent Anteil an der WEG sind das z.B. 10 Prozent des in dieser Tabelle ausgewiesenen Be-
trags. Dieser kommt jeweils zu den Forderbetragen fir die Holzheizungsanlage hinzu. Bei den
Forderbetragen fiir die Warmepumpe mit Effizienz-Bonus gibt es keine Auswirkungen.

Férdervoraussetzungen in der BEG EM

Allgemeine Fordervoraussetzungen: Geférdert werden ausschliefRlich Investitionsvorhaben, die
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland durchgefiihrt werden;
zu einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebdudes beitragen.

Beschrankung auf das Grundstiick des versorgten Gebaudes: Die geférderten Anlagen zur Warmeer-
zeugung missen auf dem Grundstiick des zu versorgenden Gebaudes realisiert werden.

Keine EE-Hybridpflicht mehr fiir die Forderung von Holzheizungsanlagen: Die fiir 2023 beantragte
Holzheizungsanlagen eingefiihrte EE-Hybridpflicht wurde fiir bei ab 2024 beantragten Anlagen wie-
der abgeschafft. Sie besteht nur noch fiir Anlagen, die den Klimageschwindigkeits-Bonus erhalten sol-
len.

MindestgréBen von Anlagen nur bei Holzheizungen:
Keine MindestgréRe von Solarthermieanlagen und Warmepumpen: Bei Warmepumpen gab es
noch nie eine Mindestnennwarmeleistung. Die Einfihrung der Mindestinvestitionssumme hat
auch die friher bestehende MindestgréRe fiir ST-Anlagen Uberfllssig gemacht. MindestgroRRen
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fiir ST-Anlagen ergeben sich nur noch durch das Mindestinvestitionssumme (in Verbindung mit
den spezifischen Kosten fir einer ST-Anlage), die eine MindestgréRe der installierten ST-Flache
im Falle einer Einzelinstallation einer ST-Anlage bestimmt. Bei Warmepumpen wird das Min-
destinvestitionssumme ohnehin immer Uberschritten.

Holzheizungsanlagen: Es gilt eine Mindestnennwarmeleistung von 5 kW.

Kein Mindestalter fiir Bestandsheizungen: Die Bestandsheizung, die ausgetauscht oder erganzt wer-
den soll, muss kein Mindestalter erreicht haben. Es gilt allerdings die Mindestnutzungsdauer von 10
Jahren fir geforderte Anlagen. Beim Austausch geférderter Anlagen greift daher die anteilige Riick-
zahlungspflicht fiir die Forderung im Falle eines vorzeitigen Austauschs.

Zuldssige Brennstoffe: Forderfahig sind Biomasseanlagen, die fiir den Einsatz naturbelassener Bio-
masse gemal § 3 Abs. 1 Nr. 4, 5, 5a, 8 oder 13 der 1. BImSchV bestimmt sind. Nur in holzbe- und ver-
arbeitenden Betrieben ist zusatzlich die Verbrennung von fester Biomasse gemaR § 3 Absatz 1 Num-
mer 6 und Nummer 7 der 1. BImSchV moglich. Faktisch werden aber fast ausschlieBlich Anlagen fir
Holz geférdert. Dennoch heifdt die Férderung formal wegen der Zulassigkeit weiterer Biobrennstoffe
weiterhin Férderung von Biomasseanlagen.

Emissionsgrenzwerte: Einhaltung der folgenden Emissionsgrenzwerte bei Nennlast gemaR Verord-
nung lber kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV):
Kohlenmonoxid: 200 mg/m? bei Nennwiarmeleistung. Nur wenn Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr 8
(also Stroh und Getreide) eingesetzt werden, gelten auch CO-Anforderungen fiir den Teillastbe-
trieb (250 mg/m3).
Staub: Der bisher giiltige Grenzwert von 2,5 mg/m? wurde fiir ab dem 1. Januar 2024 gestrichen.
Es gilt demnach der gesetzliche Grenzwert von 20 mg/m3. Als Ersatz wurde der Emissionsminde-
rungs-Zuschlag (EMZ) fur die Installation von Holzheizungsanlage, die 2,5 mg Staub pro m?® einhal-
ten, eingefiihrt.
Bezugssauerstoff: 13 Prozent wie in der 1. BImSchV. Nur bei Einsatz von Brennstoffen gemafR § 3
Abs. 1 Nr. 8 in Anlagen mit einer Nennwdrmeleistung von 100 kW oder mehr beziehen sich die
Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11 Prozent (weil dies
genehmigungsbediirftige Anlagen sind).

Pufferspeicherpflicht fiir alle Holzheizungsanlagen: Ein Pufferspeicher muss bei allen Holzheizungs-
anlagen installiert sein, wenn sie gefordert werden.
Vorhandene und gebrauchte Pufferspeicher zulassig: Bereits vorhandene und gebraucht erwor-
bene Pufferspeicher kénnen zur Erfillung des erforderlichen Speichervolumens anerkannt wer-
den, nicht nur neu installierte. Eine Beriicksichtigung bei den férderfahigen Kosten ist aber nur
fiir neue Pufferspeicher moglich.
Nur Speicher fiir Raumwarme anrechenbar: Die Anforderungen an das Pufferspeicher-Volumen
bei der Férderung von Holzheizungsanlagen beziehen sich auf Pufferspeicher fiir die Speicherung
von Raumwarme. Warmwasserspeicher sind hier nicht einbegriffen.
Kombi-Speicher: Bei Kombi-Speichern, die zusatzlich auch Warme fiir die WW-Bereitung
speichern, kann diese Differenzierung ausschlieRlich bei sog. Tank-in-Tank-Speichern ange-
wandt werden. Bei integrierten Kombi-Speichern, bei denen das Warmwasser nicht separat
gespeichert wird, sondern die Warme erst nach dem Speicher in einem Warmetauscher an
das Warmwasser Ubertragen wird, ist hingegen das gesamte Volumen anrechenbar. Die Her-
ausrechnung des WW-Anteils ware fir das konkrete Gebdude unverhaltnismaRig aufwandig.
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Mindestvolumen von Pufferspeichern bei der Férderung von Holzheizungsanlagen:
Automatisch beschickte Holzheizungsanlagen: Bei Pellet- und Hackschnitzelkesseln und was-
serfiihrenden Pelletkaminofen) liegt das Mindestvolumen bei 30 I/kW.
Scheitholzvergaserkessel: Bei Scheitholzvergaserkesseln betrégt ist es mind. 55 I/kW.

Keine Differenzierung nach Nennleistung: Dabei besteht keinerlei Differenzierung nach
Nennwarmeleistung. Das Mindestvolumen von Pufferspeichern gilt also auch bei groRen und
kaskadierten Anlagen bezogen auf die gesamte Nennleistung der geférderten Anlage.
Kombikessel: Fiir Kombikessel gilt ebenfalls das Mindestpufferspeichervolumen von 55 I/kW.
Dabei mussen die Nennwarmeleistungen der beiden Module aber nicht addiert werden, son-
dern es ist die hohere der beiden Nennleistungen der beiden Module mafRgeblich.

Pelletkaminofen mit Wassertasche

Pelletkessel mind. 30 I/kW

Hackschnitzelkessel

Kombikessel (Pellet/Scheitholz

oder Hackschnitzel/Scheitholz) mind. 55 I/KW

Scheitholzvergaserkessel

Keine Vorgabe zur Anzahl der Pufferspeicher und zum Aufstellort: Die Vorgaben zum Puffer-
speicher beziehen sich auf das Speichervolumen. Ob dieses durch einen oder mehrere Pufferspei-
cher erreicht wird, und wo im versorgten Gebaude oder in dessen unmittelbarer Umgebung auf-
gestellt sind, ist dabei nicht maligeblich. D.h. wenn Probleme bestehen, einen Pufferspeicher der
geforderten GrolRe durch die vorhandenen Wege durch das Gebadude an den geplanten Aufstell-
ort zu transportieren, ist es auch maoglich, das erforderliche Speichervolumen auf mehr als einen
Pufferspeicher zu verteilen, und einen oder alle dieser Pufferspeicher an einem anderen Ort im
versorgten Gebdude oder in seiner unmittelbaren Umgebung unterzubringen.
Keine Pufferspeicherpflicht fiir andere Anlagen zur Warmeerzeugung: Fiir Warmepumpen und
fiir Solarthermieanlagen muss weiterhin kein Pufferspeicher installiert werden.
Kein hoheres Pufferspeichervolumen bei EE-Hybridanlagen: Es muss auch bei Hybridanlagen
mit einer Holzheizungsanlage muss fir den Leistungsanteil von Warmepumpen und ST-Anla-
gen kein Pufferspeichervolumen vorgehalten werden.
Reduzierung des Pufferspeichervolumens durch Hybridisierung moglich: Im Gegenteil: Das
erforderliche Pufferspeichervolumen kann durch eine Hybridisierung von Holzheizungsanlage
n begrenzt werden, weil dann die Leistung der Holzheizungsanlage kleiner ausfallen kann.
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Hydraulischer Abgleich
Bei Forderung wassergefiihrter Anlagen zur Warmeerzeugung hydraulischer Abgleich nach Ver-
fahren B erforderlich: Die Forderung wassergefiihrter Heizungsanlagen setzt ein nach Verfahren
B abgeglichenes hydraulisches Heizungssystem voraus.
Ganzes Gebaude abzugleichen: Dabei ist es nicht ausreichend, den hydraulischen Abgleich
nur fir einen Teil des Heizsystems (bspw. eine einzelne Wohnung in einem MFH mit Zentral-
heizung) durchzufiihren.
Beriicksichtigung eines friiheren hydraulischen Abgleichs nur beschrankt moglich
Wurde in der Vergangenheit bereits ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B durch-
gefuhrt, ist die Verwendung vorhandener Berechnungen und Auslegungen maoglich. Diese
sind jedoch zu liberpriifen und die Einstellungen an der Anlage ggf. nach zu justieren.
Bei einem friiheren hydraulischen Abgleich nach Verfahren A ist das nicht moglich.
Kein hydraulischer Abgleich bei reinen Trinkwasseranlagen mehr nétig: Bei der Installation
oder Erneuerung einer technischen Anlage zur ausschlieBlichen WW-Bereitung, wie beispiels-
weise einer solarthermischen Anlage zur WW-Bereitung, ist kein hydraulischer Abgleich des
Heizungssystems erforderlich.
Hydraulischer Abgleich neu installierter Anlagen keine forderfdahige HZO-MaRRnahme: Eine
forderfahige HZO-Malinahme ist nicht die Optimierung einer neu installierten und geforder-
ten Anlage zur Warmeerzeugung, sondern die Optimierung einer bestehenden Heizungsan-
lage! Der Haken bei der Heizungsoptimierung ist in diesem Fall demnach nicht zu setzen.
Sollte der Haken bei der Heizungsoptimierung im Falle des Hydraulischen Abgleichs bei der
Forderung einer neuen Anlage zur Warmeerzeugung dennoch gesetzt worden sein, so muss
dieser Fehler nach der Beantragung korrigiert werden.
Hydraulischer Abgleich bei der Forderung der Heizungsoptimierung: Bei HZO-Malnahmen ist
sicherzustellen, dass die Heizungsanlage nach der MaRRnahme hydraulisch abgeglichen ist. Sofern
ein Heizungssystem nicht abgeglichen ist, muss ein hydraulischer Abgleich durchgefiihrt werden.
Liegt die Dokumentation eines friiher durchgefiihrten hydraulischen Abgleichs vor und erfolgen
keine Anpassungen am wasserfiihrenden System, die eine erneute Durchfiihrung erforderlich
machen, muss der hydraulische Abgleich nicht erneut vorgenommen werden. Die Bewertung ob-
liegt dem ausfiihrenden Fachunternehmen. Fir die Frage, wie lange der hydraulische Abgleich
zurlickliegen kann, gibt es daher keine formale Festlegung.
Vorgaben an die Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs: Ein hydraulischer Abgleich muss
gemal’ Bestatigungsformular des hydraulischen Abgleichs sowie der zugehdérigen Fachregel des
Wirtschaftsvereinigung Gebaude e. V. durchgefiihrt werden (siehe Formular zur Bestatigung des
hydraulischen Abgleichs auf www.vdzev.de).
Nur noch Verfahren B anerkannt: Bei seit dem 1. Januar 2023 gestellten Férderantragen
wird nur noch ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B anerkannt. Bei davor gestellten
Forderantragen kann bei Wohngebduden auch Verfahren A anerkannt werden.
Bestitigung/Dokumentation: Die Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs ist in der (ge-
werblichen) Bestatigung nach Durchfiihrung (BnD/gBnD) zu bestatigen und anhand des VdZ-
Formulars und der dazugehorigen Berechnungsunterlagen zu dokumentieren.
Bei der Férderung luftheizender Systeme: Bei luftgefiihrten Warmepumpen und anderen luft-
heizenden Systemen ist kein hydraulischer Abgleich moglich. Dort wird der hydraulische Abgleich
durch den Abgleich bzw. die Einregulierung der Luftvolumenstréme ersetzt. Davon ausgenom-
men sind AuBenluft-Raumluft-Warmepumpen, die Sekundarluftgerate als Inneneinheit
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verwenden. In der Fachunternehmererklarung ist zu bestatigen, dass die Luftvolumenstrome ge-
malk den rechnerisch ermittelten Einstellwerten einreguliert wurden.
Temperaturbasierte Verfahren des hydraulischen Abgleichs férderfahig: Der Einbau von Syste-
men auf Basis temperaturbasierter Verfahren des hydraulischen Abgleichs ist grundsatzlich for-
derfahig. Systeme zum temperaturbasierten hydraulischen Abgleich zielen oft auf einen aus-
schlieRlichen Abgleich der Ubergabeeinrichtung ab. Der Einsatz von Systemen zum temperatur-
basierten Abgleich ersetzt daher nicht die Einhaltung der Anforderungen an den hydraulischen
Abgleich.
Anerkennung gleichwertiger Verfahren zum hydraulischen Abgleich: Seit dem 1. Oktober 2024
sind gemaR § 60c Abs. 3 Gebadudeenergiegesetz (GEG) bei der Umsetzung der Pflicht des Hydrau-
lischen Abgleichs in Gebauden ab sechs Wohneinheiten gleichwertige alternative bzw. digitale
Verfahren zum hydraulischen Abgleich zulassig. In der BEG gilt diese Pflicht beim Einbau eines
geforderten Warmeerzeugers unabhangig von der Anzahl der Wohneinheiten, also fir alle Ge-
badude, die eine Heizungsforderung erhalten.
Die Erleichterung durch alternative, temperaturbasierte Verfahren besteht v.a. darin, dass
handische Berechnungen und Einstellungen nicht mehr erfolgen mussen. Der Abgleich kann
so automatisiert im laufenden Betrieb erfolgen, und es fallt — wie beim Verfahren A — weni-
ger Arbeitsaufwand an.
Um auch in der BEG gleichwertige alternative bzw. digitale Verfahren zum hydraulischen Ab-
gleich nutzen zu kénnen, wurde im Marz 2025 die Checkliste Anforderungen zur Anerkennung

der Gleichwertigkeit mit dem Verfahren B in der BEG entwickelt. Sie beschreibt die Anforderun-

gen, die alternative Verfahren des hydraulischen Abgleichs erfiillen missen, um fiir die BEG als

gleichwertig zu Verfahren B anerkannt zu werden.
Sie ermoglicht, die konventionellen Prozessschritte des Verfahrens B ganz oder teilweise
durch automatisierte und digitalisierte Anwendungen zu ersetzen.
Sie kniipft an etablierte Berechnungsanforderungen und Dokumentationspflichten an, um
beim Heizungstausch weiterhin ein hohes MaR an Effizienzsteigerung und Qualitat zu ge-
wahrleisten.
Die Checkliste klart damit die Anforderungen der BEG und fiillt eine Liicke, da eine maRgebli-
che Prifnorm den zustandigen technischen Gremien des VdZ/ZVSHK derzeit im Entwurf vor-
liegt und voraussichtlich erst 2026 veréffentlicht wird. Die Anpassung der Fachregel zur Be-
ricksichtigung alternativer Systeme durch die fachlich zustandigen Gremien des VdZ und des
ZVSHK wird weiterhin angestrebt.
Die im Abschnitt 1 der Checkliste aufgefiihrten ,,Anforderungen an die Zertifizierung” geben
einen Uberblick iber die durchzufiihrenden und zu zertifizierenden Inhalte. Dabei ist z.B.
eine grundsatzliche Aussage vom Hersteller zum Einsatzbereich und zu den Grenzen des Sys-
tems zu treffen.
In Abschnitt 2 ,Anforderungen an das Verfahren” werden die Systemanforderungen an alter-
native Verfahren beschrieben, die mittels der Zertifizierung nachzuweisen sind. Dabei ist ins-
besondere zu prifen und zu dokumentieren, welche Leistungen von dem jeweiligen System
selbst erbracht werden und welche Verfahrensschritte des hydraulischen Abgleichs nach Ver-
fahren B noch von anderer Stelle zu erbringen sind. Der Hersteller hat dies in einer Anwen-
derbeschreibung zu dokumentieren und die moglichen Angaben fiir das eigene System ent-
sprechend der Checkliste zu ergdnzen. So ist z.B. darauf hinzuweisen, dass trotz des Einsatzes
eines temperaturbasierten Verfahrens eine Heizlastberechnung durchzufiihren ist.
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Zertifizierung: Die alternativen Verfahren missen fir eine Anerkennung von einer unabhan-
gigen Prifstelle zertifiziert werden.

Es werden die fiir eine Zertifizierung von gleichwertigen Verfahren notwendigen Schritte
aufgezeigt, um die Gleichwertigkeit mit Verfahren B nachzuweisen. Eine Zertifizierung
anhand der Checkliste ist ab 1. Januar 2026 verpflichtende Voraussetzung fiir die Forder-
fahigkeit gleichwertiger Verfahren.

Optimierung des gesamten Heizungsverteilsystems: Gemal Forderrichtlinie wird eine neue Anlage
zur Warmeerzeugung nur geférdert, wenn dieser Einbau mit der Optimierung des gesamten Hei-
zungsverteilsystems (inklusive Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs) verbunden wird.

Anpassung der Heizkurve an das Gebaude: Bei allen Anlagen zur Warmeerzeugung ist die Anpassung
der Heizkurve an das Gebdude Fordervoraussetzung.

Regelung und Ziindung:
Pellet- und Hackschnitzelanlagen: Sie missen mit einer Leistungs- und Feuerungsregelung, so-
wie einer automatischen Ziindung ausgestattet sein.
Scheitholzvergaseranlagen: Sie missen mit einer Leistungs- und Feuerungsregelung (mit Tempe-
raturfihler hinter der Verbrennungskammer und/oder Lambdasonde zur Messung des O,-Ge-
halts im Abgasrohr oder gleichwertigen Sensoren) ausgestattet sein.
Kombinationskessel zur Verbrennung von Biomassepellets bzw. -hackschnitzeln und Scheit-
holz: Beide Anlagenteile (automatisch und handbeschickter Anlagenteil) missen jeweils die zuvor
genannten Bedingungen erfillen.

Unabhingige Prifung/Zertifizierung von Biomasseanlagen bis einschlieRlich 1 MW: Sie missen
durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prifinstitut getestet worden sein. Fir Pellet-, Hackschnitzel
und Scheitholzvergaserkessel muss die DIN EN 303-5 angewendet werden, fir Pelletéfen mit Wasser-
tasche die Prifnorm EN 14785. Dies ist Voraussetzung fiir die Aufnahme in die Listen der forderfahi-
gen Anlagen (s. Technische FAQ).

Uberpriifung von Holzheizungsanlagen iiber 500 kW: Holzheizungsanlagen iiber 500 kW sind an sich
nicht von der Priifnorm EN 303-5 erfasst. Gleichwohl ist es moglich, Holzheizungsanlagen Gber

500 kW in Anlehnung an diese Norm zu priifen. Das BAFA verlangt daher, dass alle Anlagen bis 1 MW
nach bzw. ab 500 kW in Anlehnung an diese Norm gepriift werden. Priifberichte fiir Anlagen tber
500 kW missen daher beim BAFA eingereicht werden, wo sie auch anerkannt werden. Solange kein
Prifbericht vorliegt, werden Anlagen jedoch nicht in die Liste der férderféhigen Holzheizungsanlagen
aufgenommen. (s. Technische FAQ).

Biomasseanlagen mit mehr als 1 MW: Bei ihnen ist eine Einzelabnahme notwendig. Dazu muss per
Prifprotokoll eines unabhéngigen Instituts Gber eine Vor-Ort-Messung nachgewiesen werden, dass
die anlagespezifischen Technischen Mindestanforderungen eingehalten werden. Ein Eintrag in die
Listen der forderfahigen Anlagen ist nicht moglich (s. Technische FAQ).

Pflicht zur messtechnischen Erfassung der erzeugten Warmemengen: Ab dem 1. Januar 2021 ms-
sen forderfahige Holzheizungsanlagen alle erzeugten Warmemengen ,messtechnisch erfassen” — den
Hilfsstromverbrauch und den Energie- und Brennstoffverbrauch jedoch nicht.
Alle anderen Anlagen zur Warmeerzeugung missen auch die Energieverbrauche messen.
Nahere technische Vorgaben, was unter messtechnischer Erfassung zu verstehen ist, gibt es
nicht. Dementsprechend sind alle Verfahren, die herstellerseitig guten Gewissens als ,,messtech-
nisch erfasst” angesehen werden, anwendbar. Ausdriicklich zuladssig sind neben externen
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Brennstoff- bzw. Strommengenzahlern und Warmemengenzahlern auch gerateintegrierte Bilan-
zierungen Uber die Regelung eines Warmerzeugers. Eingesetzte technische Komponenten mus-
sen nicht geeicht sein. Einige weitere Ausfiihrungen dazu machen nunmehr die technischen FAQ.

Anforderungen an die Energieeffizienz: Der ,jahreszeitbedingte Raumheizungsnutzungsgrad” ns

(= Eta s) gemaR Oko-Design-Richtlinie férderfahiger Biomasseanlagen muss ab 2023 mindestens

81 Prozent erreichen. Dies ist bei Holzkesseln bis 20 kW eine Erhéhung um 5 Prozentpunkte und bei

Holzkesseln iber 20 kW um 3 Prozentpunkte gegeniiber den giiltigen Vorgaben der EU-Okode-

signverordnung.
Nachweis der Einhaltung der Effizienzanforderung: Sofern die beim BAFA einzureichende Typen-
priifung die Angabe Uiber den Eta s nicht enthalt, muss die Einhaltung der Anforderungen an die
Energieeffizienz von den Herstellern durch einen eigenen Prifbericht bzw. Prifzertifikat (unab-
hangige Prifung/Zertifizierung) beim BAFA nachgewiesen werden.

Foérderfahige MaRnahmen und Leistungen bei Heizungstechnik in der BEG EM

Forderfahige Holzheizungsanlagen: Das Spektrum der forderfahigen Arten von Holzheizungsanlagen
ist seit Jahren unverdandert geblieben: Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von Holzhei-
zungsanlagen fiir die thermische Nutzung ab mindestens 5 kW Nennwarmeleistung,
wenn sie die technischen Mindestanforderungen (TMA) erfiillen,
wenn diese iberwiegend (also zu mehr als 50 Prozent) der WW-Bereitung, der Raumheizung
oder der kombinierten WW-Bereitung und Raumheizung von Bestandsgebduden oder der Zufiih-
rung von Warme in ein Gebadudenetz, das mindestens 50 Prozent Gebaudewarme zur Versorgung
von Bestandsgebauden liefert, dienen.

Darunter fallen vom Grundsatz:
Pelletkessel
Hackschnitzelkessel
Scheitholzvergaserkessel
Kombinationskessel zur Verbrennung von Pellets bzw. Hackschnitzeln und Scheitholz mit nur ei-
nem Warmetauscher
Pelletkaminéfen mit Wassertasche (= wasserfiihrende Pelletkaminéfen)

Anmeldung forderfihiger Anlagen beim BAFA iiber das Warmeerzeugerportal WEP: Die Registrie-
rung forderfahiger Anlagen wird vom BAFA weitergefiihrt. Die Aufnahme neuer Anlagen erfolgt nun-
mehr online im Wdrmeerzeuger-Portal (WEP).
Registrierung der Hersteller beim WEP: Hersteller miissen sich auf dem WEP registrieren, um
neue Anlagen anmelden zu kénnen.
Die Registrierung ist iber diesen Link moglich. Der Registrierungslink zu WEP ist aulerdem
auf der BAFA-Webseite unter dem nachfolgenden Link im gelben Feld ,Hinweise” veroffent-
licht.
Fir die Registrierung kann das Organisationszertifikat des ELSTER-Mein Unternehmenskonto
genutzt werden. Sollten noch kein ELSTER-Organisationszertifikat vorliegt, kann dieses unter
www.elster.de/eportal/unternehmerorientiert/reqistrierungsprozess beantragt werden.
Anmeldung der Hersteller im WEP: Die Anmeldung im WEP ist danach unter diesem Link
moglich.
Der Anmeldelink zum WEP wird auBerdem auf der BAFA-Webseite im gelben Feld ,, Hinweise”
veroffentlicht.
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Wourde fir die Registrierung das Organisationszertifikats des ELSTER-Mein Unternehmens-

konto genutzt, muss bei der Anmeldung , Login mit ELSTER MUK“ gewahlt werden. Im An-

schluss ist als Dienst WEP auszuwahlen.
Ubernahme bereits gelisteter Anlagen: Die Ubernahme der bereits gelisteten Anlagen war ein
Zeitraum von acht Wochen vorgesehen (acht Wochen ab dem 26. August ware bis zum 13. Okto-
ber). Bei Herstellern, die dies versdumt haben, sind die Anlagen nicht mehr als forderfahig regis-
triert. Eine komplette Neuregistrierung dieser Anlagen mit allen Nachweisen dirfte dann erfor-
derlich werden.

Nachreichung von Angaben: Fiir einige Warmeerzeuger ist es notig, technische Parameter

nachzutragen und entsprechende Zertifikate einzureichen. Die entsprechenden Punkte wer-

den den Herstellern im WEP in der Ubersicht der Warmeerzeuger kenntlich gemacht.

Fiir das Nachreichen ist ein Zeitraum bis zum 28. Februar vorgesehen. Bereits gelistete
Anlagen bleiben in diesem Zeitraum als forderfahige Anlagen gelistet.

Ubergangszeit: In der Ubergangszeit blieb die zuletzt aktualisierte Liste im PDF-Format mit

den forderfahigen Warmeerzeugern (mit Stand vom 15. September 2025) giiltig.
Neuregistrierung von Anlagen: Daneben kdnnen neue forderfahige Warmeerzeuger gelistet wer-
den. Fir jeden Warmeerzeuger steht ein eigenes Formulare auf dem WEP bereit.

Priifung durch das BAFA: Die Registrierung neuer Anlagen wird durch das BAFA geprift und

bestatigt.

Neuveroffentlichung der Listen forderfahiger Warmeerzeuger: Nach Abschluss der Priifung

gab es mittlerweile die erste Aktualisierung der ,Listen forderfahiger Warmeerzeuger” iber

das WEP geben.

Aufnahme von Holzheizungsanlagen auch ohne Energieeffizienzanzeige moglich: Die Auf-

nahme einer Holzheizungsanlage in das WEP ist auch moglich, wenn bei der Abfrage, ob eine

Energieeffizienzanzeige vorhanden ist, nein ausgewahlt wird.

Mitforderung von Bauteilen zur Brennwertnutzung und Partikelabscheidung: Mitgefordert werden
bei Holzheizungsanlagen ggf. immer auch Bauteile zur Brennwertnutzung und zur Partikelabschei-
dung (elektrostatische Abscheider, filternde Abscheider wie Gewebefilter und keramische Filter) und
Abscheider als Abgaswdscher).

Erweiterung der Fordermaéglichkeiten fiir holzbe- und verarbeitenden Betriebe: In holzbe- und ver-
arbeitenden Betrieben ist anders als bisher die Verbrennung von fester Biomasse gemal3 § 3 Abs. 1
Nr. 6 und 7 der 1. BImSchV mdoglich. Dies sind in den Betrieben anfallende Resthélzer der Holzbe- und
verarbeitung, die auch Belastungen enthalten konnen.
Schérfere Ableitbedingungen auch bei Anlagentausch: Hierbei sind die Anforderungen an die
Ableitbedingungen nach § 19 Abs. 1 der 1. BImSchV zu erfillen, auch wenn es sich um den Aus-
tausch einer Bestandsanlage handelt.

Férderung von Biomasse-KWK-Anlagen als EinzelmaBnahme: In der BEG EM gilt fir die Férderfahig-
keit von Holz-KWK-Anlagen:
mehr als 50 Prozent der erzeugten Warme sind fiir die Raumheizung von Bestandsgebiuden zu
nutzen.
Technische Mindestanforderungen (TMA) fiir Holzheizungsanlagen auch von KWK-Anlagen ein-
zuhalten: Folgende Anforderung der TMA der BEG EM ist auch von KWK-Anlagen einzuhalten.
Effizienzanforderung (81 Prozent jahreszeitbedingter Raumheizungsnutzungsgrad).
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Als EinzelmaBnahme forderfihige KWK-Anlagen: Diese Anforderungen beschrdanken die Einzel-
malnahmenférderung faktisch auf bestimmte Typen von Biomasse-KWK-Anlagen. Fir verschie-
dene Typen von KWK-Anlagen bedeuten diese Anforderungen:
Warmegefiithrte KWK-Anlagen kénnen forderfahig sein: Warmegefiihrte KWK-Anlagen kon-
nen die Anforderungen grundsatzlich erfiillen. Voraussetzung ist, dass bei ihnen der weit
Uberwiegende Anteil des Wirkungsgrads fiir den thermischen Wirkungsgrad genutzt wird. Sie
sind dann eher stromerzeugende Holzheizungen.
Stromgefiihrte KWK-Anlagen faktisch nicht forderfahig: Stromgefiihrte KWK-Anlagen kon-
nen die TMA im Regelfall nicht erfillen: Bei ihnen geht ein zu hoher Anteil des Wirkungsgrads
in den elektrischen Wirkungsgrad. Sie sind daher von der Férderung beim Heizungstausch
faktisch ausgeschlossen.
Listung erforderlich: Eine EinzelmaRnahmenférderung setzt auch bei KWK-Anlagen eine Listung
in den Listen forderfahiger Anlagen voraus. Um die Aufnahme in diese Listen missen sich die An-
lagenhersteller kimmern. Fiir den Heizungskunden besteht damit Klarheit, welche stromerzeu-
genden Holzheizungen férderfahig sind und welche nicht.

Keine Leistungsbegrenzung fiir Holzheizungsanlagen: Hinsichtlich Nennwarmeleistung ist keine
Obergrenze festgelegt. Eine Begrenzung erfolgt allenfalls mittelbar durch die Begrenzung der forder-
fahigen Kosten.

Keine Vorgabe fiir Zukauf von Brennstoffen bei holzverarbeitenden Betrieben: Es gibt keine Vor-
gabe mehr, dass nur max. 50 Prozent der eingesetzten Brennstoffe aus der eigenen Be- und Verarbei-
tung stammen dirfen. Dies erleichtert holzbe- und verarbeitenden Betrieben die Nutzung ihrer Holz-
reste in einer Holzheizungsanlage.

Férderfahige MaBnahmen und Leistungen: Zu forderfahigen MaBnahmen und Leistungen gehéren

die Anschaffungskosten der geférderten Anlage

die Kosten fiir Installation und Inbetriebnahme

sowie die Kosten aller erforderlichen weitere Investitionsmallnahmen im Gebaude. Dies sind alle

Arbeiten, die
unmittelbar zur Vorbereitung und Umsetzung einer forderfahigen MaBnahme notwendig
sind, inkl. Inbetriebnahme von dabei eingebauten Anlagen (Kriterium der Erforderlichkeit);
die Energieeffizienz-Experten (EEE) entscheiden, ob die MaBnahme in Bezug auf die energeti-
sche Sanierung erforderlich ist;
und/oder dazu fiihren, die Energieeffizienz der Anlagentechnik im Geb&ude zu erhéhen (Kri-
terium der Steigerung der Energieeffizienz).

Abgrenzung férderfahiger von nicht-forderfahigen Manahmen und Leistungen: Mal3geblich fir die
Abgrenzung forderfahiger von nicht-férderfahigen Kosten ist, dass entweder das Kriterium der Erfor-
derlichkeit oder das Kriterium der Steigerung der Energieeffizienz erfillt wird.

Auflistung konkreter forderfdahiger MaRnahmen und Leistungen: Eine detaillierte, aber unvollstan-
dige Auflistung der im Einzelnen forderfahigen MaBnahmen und Leistungen finden sich im Infoblatt
zu den forderfdhigen MafSnahmen und Leistungen. Dieses wird in unregelmaRigen Abstanden aktuali-

siert. Flr Forderantrage gilt immer die Fassung des Infoblatts, das zum Zeitpunkt der Antragstellung

galt. Forderfahig sind nach dem Infoblatt MaRnahmen und Leistungen der folgenden Kategorien:
Wadrmeerzeuger: inkl. ggf. sekundéare Bauteile zur Partikelabscheidung oder Brennwertnutzung,
zum Anschluss erforderliche Leitungen und Komponenten bis hin zur Warmeverteilung, Ausbau
und Entsorgung Gas-/Oltank und Wiederherstellung der AuRenanlagen bei erdbedeckten Tanks,
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Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebaudenetzes, Anschluss an ein Gebaude- oder
Warmenetz, Einstellung der Heizungskurve, Transport, Aufstanderung, Unterkonstruktion, Fun-
dament, Einhausung.
Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung des Anlagenbetreibers: Darunter fallen z.B.
auch Leistungen wie Inspektionen und Wartungen sowie Garantieverlangerungen, sofern deren
Kosten bereits im Voraus beglichen wurden und dies per Rechnung nachgewiesen wird. Diese
Moglichkeit ist flir seit dem 1. Februar 2022 gestellte Forderantrage begrenzt auf Kosten fir
Malnahmen, die bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahrs nach Einreichen des Verwendungs-
nachweises (VN) durchgefiihrt werden.
Warmequelle einer Warmepumpenanlage
Brennstoffaustragung, -forderung und -zufuhr:
Saugsysteme
Foérderschneckensysteme
Federblattrihrwerke
Schubbodenaustragung
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR), Gebaudeautomation, Energiemanagementsys-
teme: Umsetzung elektronischer Systeme zur Betriebsoptimierung, Steigerung der Energieeffizi-
enz und zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der geférderten heizungstechnischen Anlagen
Sensoren, Aktoren, Datenlogger (z.B. auch Strom- und Warmemengenerfassungen)
digitale/elektronische Heizkorperthermostate/Raumthermostate
Display bzw. Nutzerinterfaces zur Anzeige von aktuellen, fir den Energieverbrauch relevan-
ten Daten
digitale/elektronische Systeme zur Erfassung und Auswertung von Energiefliissen, Energie-
verbrauchen und Energiekosten
digitale/elektronische Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw.
zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebaudes (,,Smart
Home")
Gebdudeautomationssysteme inklusive Feldtechnik, Gebaudeleittechnik, Energiemanage-
mentsysteme
notwendige fachtechnische Arbeiten und Materialien
Warmespeicher (auch mehrere Pufferspeicher in beliebiger Konstellation):
alle Arten von Warmwasser-Speichern (Heizwasser-, Trinkwarmwasser- und Kombi-Speicher)
Dammung bestehender Speicher
Eisspeicher und sonstige Latentwirmespeicher, die den Phasen-Ubergang eines Mediums
nutzen
Warmespeicherung in Beton, Zeolith oder sonstigen anderen Medien
Erdwarmespeicher
Tiefen-Aquifer- oder Hohlraum-Warmespeicher
Heiz- bzw. Technikraum: Errichtung, Sanierung oder Umgestaltung, sofern dies fiir den Betrieb
der geforderten Anlage zur Warmeerzeugung erforderlich ist
Brennstoffaufbewahrung:
Bunker und Lagerraume fiir Biomassepellets bzw. -Hackschnitzel, Silos: Dabei gibt es keine
Begrenzung flir die GroRe von zu errichtenden Lagern, gleich ob es sich um Holzpellets- oder
Hackschnitzellager bzw. zusatzliche Zwischenlager handelt. Umfasst ist dabei auch die Zuwe-
gung zu einem Lager, wenn ohne diese das Lager nicht befillt werden kénnte.
Speicher fiir Wasserstoff
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Abgassystem und Schornstein:
Neuerrichtung, Erneuerung und/oder Anpassung bestehender Abgassysteme und Schorn-
steine im Zusammenhang mit der beantragten Anlage zur Warmeerzeugung
Erstellung von Steigstrangen inkl. Verkleidung.

Warmeverteilung und -iibergabe:
Hydraulischer Abgleich des Zentralheizsystems
Flachenheizungen (Decken-, FuRboden- und Wandheizungen) inkl. Trittschallddmmung und
Estrich. Die Wiederherstellung von Oberflachen in Innenrdumen, also Decken-, Wand- und
Bodenbeladge, wird im Férdersegment Heizungstausch bei seit dem 1. Januar 2023 gestellten
Forderantragen nicht mehr geférdert, sondern nur noch bei der Heizungsoptimierung.
Malinahmen zur Schallddmmung
Niedertemperatur-Heizkérper/Heizleisten in jeglicher Bauausfiihrung (z.B. Gebldsekonvekto-
ren), die eine Reduzierung der Vorlauftemperatur ermoglichen (Vorlauftemperatur < 55 °C)
Einbau voreinstellbarer oder Austausch von Thermostatventilen, Einbau oder Austausch von
Strangdifferenzdruckreglern
Einbau einer hocheffizienten Umwalzpumpe und/oder einer hocheffizienten Zirkulations-
pumpe, die die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Okodesign-Richtli-
nie an den Energieeffizienzindex einhalten
bei Einrohrsystemen MaRBnahmen zur Volumenstromregelung
Umbau von Einrohr- in Zweirohrsysteme
Umstellung von Einzelheizung bzw. Etagenheizung auf zentrale Heizung
Warmedammung von Rohrleitungen und sonstigen warmeverlustbehafteten technischen
Komponenten
Anlagen zur Aufbereitung von Heizungswasser (Entgasung, Entsalzung, Enthartung,
Kalkschutz, etc.)
Warmeibergabestationen (WUSt) und Rohrnetz bei Erstanschluss an Gebdude- oder Wiarme-
netze sowie Erneuerung bei bestehendem Anschluss
Anschlusskosten fir den Anschluss an ein Warmenetz
Installationskosten inklusive einmaliger Anschlussgebiihren beim Anschluss an ein Warme-
netz

Warmwasserbereitung:
Umstellung von einer dezentralen auf eine zentrale, heizungsintegrierte WW-Bereitung (in-
klusive notwendiger Sanitararbeiten wie Austausch der Armaturen, Einsatz wassersparen-
der/energiesparender MalRnahmen, Abwasser-Warmertckgewinnung, etc. zur Wiederher-
stellung der Funktionsfahigkeit)
Einbau hocheffizienter WW-Warmepumpen
Frischwasser- u. Wohnungsstationen
Kalkschutz- und Wasserenthartungsanlagen und sonstige Anlagen und Komponenten zur Auf-
bereitung von Trinkwasser
hocheffiziente Zirkulationspumpen
elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
Warmemengenzahler

Demontagearbeiten:
Ausbau alter Warmeerzeuger inkl. Entsorgung (inkl. Schadstoffen und Sonderabfallen)
Entsorgung eines alten Ol- oder Gastanks, Wiederherstellung der AuRenanlagen bei erdbe-
deckten Tanks
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Provisorische Heiztechnik bei Heizungsdefekt: bis zur Inbetriebnahme einer férderféhigen An-
lage zur Warmeerzeugung werden fiir max. ein Jahr die Mietkosten einer provisorischen Uber-
gangsheizung mitgefordert, z.B.

eine provisorische Warmepumpenldsung

eine provisorische Stromdirektheizung

eine provisorische Heiztechnik auf Basis von gasformigen, fliissigen oder festen Energietra-

gern (auch fossil)

provisorische Versorgung durch netzgebundene oder mobile Warmelieferung (z.B. durch ei-

nen mobilen Warmespeicher)
Im Anschluss darf die provisorische Heizungstechnik nicht l[anger im Gebaude genutzt werden.
UmfeldmaBnahmen (Baunebenkosten): Bei allen EinzelmaBnahmen kdnnen als UmfeldmaRnah-
men notwendige fachtechnische Arbeiten und Materialien fir vorbereitende und wiederherstel-
lende MaRnahmen im Zusammenhang mit der forderfahigen MaBnahme geférdert werden (sog.
Baunebenkosten). Der Begriff der UmfeldmalRnahmen ist damit gegeniiber der frilheren Ausle-
gung, bei der alle weiteren MaBRnahmen im Gebaude, die nicht im engeren Sinne dem Warmeer-
zeuger zuzuordnen waren, auf sog. Vorbereitende und wiederherstellende MalRnahmen einge-
schrankt worden (als Baunebenkosten bezeichnet):

Montage, Installation, Einweisung und Inbetriebnahme

Baustelleneinrichtung: z.B. wie Bautafel, Schilder, Absperrung von Verkehrsflachen

Riistarbeiten: z.B. GerUst, Schutzbahnen, FuRgangerschutztunnel, Bauaufziige

Baustoffuntersuchung

bautechnische Voruntersuchungen: z.B. zum Aufbau der Gebaudehdille

Entsorgungskosten fiir Komponenten, Bauteilen oder Bauteilschichte, Baustoffen Baumate-

rial etc. (inklusive Schadstoffe und Sonderabfalle)

Notwendige Wand- u. Deckendurchbriiche fiir Installationen und Einbringe- und Revisions-

offnungen fir energetisch relevante Anlagen, inklusive Dammmalinahmen

Ausbau und Entsorgung von energetisch relevanten Altanlagen

notwendige bauliche MaBnahmen an Raumen fir technische Anlagen einschlieRlich Errich-

tung separater Technikraume, sofern fiir die Umsetzung der MaBnahme zwingend erforder-

lich

Wiederherstellungsarbeiten: Die Wiederherstellung von Oberflachen in Innenrdumen, z.B.

Decken-, Wand- und Bodenbelage, Tapeten, Fliesen, Teppich, Parkett oder Malerarbeiten

werden wieder in der BEG EM gefdrdert, wenn diese im Zusammenhang mit den energeti-

schen MalBnahmen stehen, und zwar auch dann, wenn diese Arbeiten zur Herstellung der

Funktionsfahigkeit nicht erforderlich sind.

elektrische Infrastruktur: unmittelbar mit Anlagentechnik verbundene Arbeiten/Materialien

zusatzliche Kosten einer WEG-Verwaltung fiir die Beschlussfassung einer férderfahigen ener-

getischen Sanierung (Modernisierung), Antragstellung und Abwicklung einer Férderzusage

Kosten fiir Objektplanung, Fachplanung oder allgemeine Baunebenkosten, wie beispielsweise

fiir Gutachten und Beratungsleistungen, sofern sie sich auf das geforderte Gebadude bezie-

hen, in der Rechnung getrennt ausgewiesen werden und fiir diese keine Forderung nach

Nummer 5.3. der Richtlinie (Energetische Fachplanung und Baubegleitung; Nachhaltigkeits-

zertifizierung) beantragt wurde

Systeme zur Rauchableitung, Liftung und Warmeabfuhr fir Aufzugsschachte in Aufzugsanla-

gen, die der Energieeinsparung im Geb&ude dienen, indem sie die fiir den Brandfall vorgese-

henen Schachtoéffnungen bedarfsgerecht temporar verschlieBen und sofern mit dem
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jeweiligen System die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Liftung und Entrauchung
von Aufzugsschachten eingehalten werden.

Bei Durchfiihrung von MaBnahmen zur gesamten Modernisierung von Wohngebduden kén-
nen die Kosten fir die energetisch nicht direkt relevanten Neben- und Wiederherstellungsar-
beiten nachvollziehbar anteilig bericksichtigt werden (z.B. tiber Zuordnung zu den Flachen
oder den direkten Kosten).

Technische Liiftungslosungen fiir Pelletlager bei Neuanlagen férderfahig: Technische Liiftungslésun-
gen fur Pelletlager sind bei Errichtung einer neuen Holzheizungsanlage mit dem Lager férderfahig.

Férderung von vorab bezahlten Wartungen und Garantieverldangerungen méglich: Bei den forderfa-
higen Kosten kdnnen in der BEG EM gemal’ Infoblatt zu den forderfahigen Mallnahmen und Leistun-
gen auch Leistungen wie Inspektionen und Wartungen sowie Garantieverlangerungen zusammen mit
der Installation der Anlage eingereicht werden. Voraussetzung ist jedoch, dass deren Kosten bereits
im Voraus beglichen wurden und dies per Rechnung nachgewiesen wird. Dabei gilt selbstverstand-
lich, dass die Obergrenzen der férderfahigen Kosten und der bewilligten Férderung nicht Gberschrit-
ten werden konnen. Damit diese Kosten bei der Férderung bericksichtigt werden kénnen, missen
diese also bereits bei den im Férderantrag zu nennenden zu erwartenden Kosten mit einkalkuliert
werden. Es muss von den Kesselherstellern und/oder SHK-Betrieben entschieden werden, ob und
wie es sinnvoll ist, den Heizungskunden entsprechende Angebote zu unterbreiten.

In der BEG nicht forderfahige MaRnahmen und Leistungen

Keine Férderung von Heizungsanlagen in Fernwdrmegebieten: Die Forderrichtlinie legt fest, dass in
Gebieten mit Anschluss- und Benutzungszwang fiir ein Warmenetz nur der Anschluss an dieses War-
menetz gefordert werden kann. Die Forderung der Errichtung von Einzelheizungen ist dort also nicht
mehr moglich.
Kommunaler Warmeplan nicht ausreichend: Das betrifft Gebiete, fiir die es bereits eine entspre-
chende kommunale Satzung gibt. Die Ankiindigung der Errichtung oder die Vorlage eines kom-
munalen Warmeplans reicht dafiir noch nicht aus.
Hintergrund: Dass dieser Férderausschluss in die BEG-Forderrichtlinie aufgenommen wurde, ver-
weist darauf, dass in sehr viele Gebieten mit ausgewiesenem Anschluss- und Benutzungszwang
fir ein Warmenetz die Errichtung von Einzelheizungen auf Basis von EE-Wdrme keineswegs aus-
geschlossen ist, sondern als Ausnahme zul3ssig ist. Hintergrund ist, dass Fernwarme in aller Regel
noch ausschlieRlich oder Gberwiegend auf Basis fossiler Brennstoffe erzeugt wird. Die Durchset-
zung des Anschluss- und Benutzungszwangs wiirde in diesem Fallen den Ausbau Erneuerbarer
Warme behindern. Das ware nur dann nicht der Fall, wenn der Anteil an Erneuerbarer Warme so
hoch oder héher ist als bei der Einzelheizung. Nach der Verabschiedung des Warmeplanungsge-
setzes (WPG) und der darin enthaltenen Verpflichtung, auch die Warmenetze bis 2045 zu defossi-
lisieren, geht der Bundesgesetzgeber aber anders an diese Frage heran: Er geht davon aus, dass
ein Warmenetzanschluss mittelbar auch zum Anstieg der Nutzung erneuerbarer Warme fihren
wird, wenn auch im Einzelfall spater als bei der Einzelheizung, so dass er den Anschluss an ein
Warmenetz in jedem Fall positiv sieht. Dieser ist oft genug Voraussetzung dafiir, dass sich Investi-
tionen in Fernwarmenetze liberhaupt rentieren und moéglich werden. Der Férderausschluss in
diesen Fernwarmegebiete mit Anschluss- und Benutzungszwang in der BEG ist jedoch ein erster
Ausdruck dieses Ansatzes. Ob, wann und wo das Auswirkungen auf die kommunalen Satzungen
und die darin festgelegten Ausnahmen haben wird, wird sich zeigen missen.
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Kriterien fiir nicht forderfdhige MaBnahmen und Leistungen: Das Infoblatt der férderfidhigen Majf3-
nahmen und Leistungen nennt Kriterien fiir MaBnahmen und Leistungen, die nicht férderfahig sind.
Nicht forderfahig sind demnach MaRnahmen und Leistungen, die

die technischen Mindestanforderungen im jeweiligen Forderprogramm nicht erfiillen,

oder keinen unmittelbaren Bezug zur forderfahigen Anlagentechnik haben,

oder die Effizienz der geférderten Anlagen nicht erhéhen.

Konkrete nicht forderfiahige MaBnahmen und Leistungen: Das Infoblatt der férderféihigen MafSnah-
men und Leistungen nennt auch viele konkrete MalRnahmen und Leistungen, die nicht forderfahig
sind. Darunter fallen konkret:
Prozesswarmeerzeugung: Anlagentechnik, die Gberwiegend fur nicht GEG-relevante Produkti-
onsprozesse genutzt wird
nicht geforderte Biomasseanlagen:
Luftfiihrende Pelletéfen
handbeschickte Einzelofen (luft- und wasserfiihrende Scheitholz-Kaminéfen und Kachel6fen)
Pelletbrenner: Die Férderung von sog. Pelletbrennern, die aus einem Ol- oder Gaskessel ei-
nen Pelletkessel machen, ist nicht forderfahig.
Naturzuganlagen: Anlagen, die unter Naturzugbedingungen arbeiten
die meisten Abfallbeseitigungsanlagen
Anlagen zum Einsatz von Biomasse, fiir die die Verordnung tber die Verbrennung und die
Mitverbrennung von Abfallen (17. BImSchV) in der jeweils giiltigen Fassung zur Anwen-
dung kommt
Anlagen zur Beseitigung bestimmter Abfalle, die einer Behandlung vor einer Ablagerung
zugefiihrt werden
Anlagen, die Uberwiegend der Verfeuerung von Abfallstoffen aus der gewerblichen Be-
und Verarbeitung von Holz dienen.
Seit dem 1. Januar 2023 sind hingegen Anlagen, die Regelbrennstoffe nach § 3 Abs. 6 und
Abs. 7 der 1. BImSchV einsetzen (also Restholz und Altholz), forderfahig.
weitere nicht geférderte Warmeerzeuger:
Wirmeerzeuger auf Basis der Energietriger Ol (z.B. Ol-Brennwertkessel, Ol-Ofen, 6lbetrie-
bene Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen) und Kohle (Kohlekessel und Kohle6fen)
Warmeerzeuger auf Basis des Energietragers Gas (z.B. Gas-Brennwertkessel, Gas-Warme-
pumpen, gasbetriebene KWK-Anlagen, Gasstrahler, Gas-Warmlufterzeuger sowie die zugeho-
rigen weitere InvestitionsmalRnahmen im Gebaude (z.B. Abgassysteme und Schornsteine))
Niedertemperaturkessel
mobile Mietheizungen
Ubergangsheizungen im Rahmen eines spiateren Warme- oder Gebdudenetzanschlusses
Elektro-Direktheizungen (Elektro-Speicherheizungen, Nachtstromspeicherheizungen,
Elektro-Heizstrahler, Infrarot-Heizungen etc.) (hnur BEG EM)
nicht férderfahige Stromerzeugungsanlagen: Anlagen, die ausschlieBlich der Stromversorgung
dienen, sind nicht forderfahig.
PV-Anlagen
Windkraftanlagen
Stromspeicher
Wechselrichter
EE-Anlagen, fiir die eine Verglitung nach EEG in Anspruch genommen wird
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nicht férderfahige mechanisch betriebene Liiftungsanlagen, die nicht vorrangig der Konditionie-
rung von Aufenthaltsraumen dienen (z.B. Entrauchungsanlagen)
nicht forderfahige Sanitareinrichtungen: Waschbecken, Badewannen, Duschen, etc.; Kosten
fiir Sanitareinrichtungen sind bei Modernisierungs- und EinzelmalRnahmen in der Regel nicht
forderfahig — es sei denn, sie sind zur Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit unmittelbar
erforderlich
nicht férderfahige Computertechnik: Endgerate, Unterhaltungstechnik, wie z.B. PCs, Notebooks,
Tablets, Handys, Monitore, Fernseher, Drucker, Eingabegerate und sonstige Peripheriegerate
nicht forderfahige sonstige Arbeiten und Leistungen
Eigenleistungen: Jedoch sind die dabei verwendeten Materialien foérderfahig — allerdings nur,
sofern es sich nicht um Materialien fir UmfeldmalBnahmen handelt. Allerdings darf auch hier
die Anschaffung nicht vor der Antragstellung erfolgen!
Eigenbauanlagen
Prototypen: Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren betrieben werden oder worden sind
Gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen Anlagenteilen
Neuerrichtung unbeheizter Wintergarten
Finanzierungskosten: Kosten der Beschaffung der Finanzierungsmittel und der Zwischenfi-
nanzierung, Kapitalkosten
Zahlungen an Behorden fiir Verwaltungsleistungen und Steuern z.B. fiir behdrdliche Geneh-
migungen, Steuerbelastung des Baugrundstiickes. Auch die gesetzlich vorgeschriebenen
MaBnahmen des Schornsteinfegers wie Erstmessung und Erstabnahme der Anlage sind nicht
forderfahig.
Umzugskosten
Ausweichquartiere
Laufende Lizenzgebiihren fiir die Verwendung eines Nachhaltigkeitszertifikats
Kosten fiir Architekturwettbewerbe
Fordermittelberatung
nicht forderfahige UmfeldmaBnahmen: Nicht forderfahige UmfeldmalRnahmen sind in Abschnitt
8 des Infoblattes ,Forderfahige MalRnahmen und Leistungen benannt. Dazu gehoren:
Vorbereitende MaBnahmen zur Herrichtung oder ErschlieBung von Grundstiicken sowie an
den AuBenanlagen: Dazu zdhlen: Abriss bestehender Gebdaude bzw. Flachenbereinigungen,
Einebnung, Planierung, Felsabbau, Sprengungen u. a. Bodenuntersuchungen, Altlastenberei-
nigung und Austausch kontaminierter Boden
MaBnahmen an AuBBenanlagen und Freiflachen
Ausstattung und Kunstwerke im bzw. am Gebaude
Baukonstruktive Einbauten
nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen, die der besonderen Zweckbestim-
mung des Gebaudes dienen (z.B. Einbaumdbel, Reinigungsanlagen, Laboranlagen)
Baunebenkosten fiir Planungen und Sanierungen nicht mitgeférderter MaBnahmen
oder Anlagen, z.B. vorbereitende MalRnahmen, AuRenanlagen oder eine nach EEG gefor-
derte Anlage, unbeheizter oder ungekiihlter Raume oder Gebadudeteile in Bestandsge-
bauden

Aufteilung der Kosten bei Beteiligung nicht-forderfahiger Modernisierungskosten: Sofern im Rah-
men der Modernisierungsmallnahmen an Gebauden weitere, nicht forderfahige Manahmen durch-
gefiihrt werden, sind die den Einzelleistungen nicht direkt zurechenbaren Kosten (Gemeinkosten)
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nach einem nachvollziehbaren Schliissel anteilig auf die forderfahigen und die nicht forderfahigen
Malnahmen und Leistungen umzulegen.

Abgrenzung forderfahiger von nicht-forderfahiger MaRnahmen in der BEG EM

Bei der Beantwortung der Frage, welche Malinahmen und Leistungen im konkreten Fall forderfahig
sind und welche nicht, ist zu bericksichtigen, dass folgende MalRnahmen und Leistungen gefordert
werden kdnnen:

solche, die fiir die Umsetzung der eigentlichen MalRnahme notwendig sind

solche, die der Erh6hung der Energieeffizienz dienen.

Férderung weiterer InvestitionsmaBnahmen bei Solarthermieanlagen: Aus den beiden Kriterien fiir
die Férderfahigkeit von InvestitionsmaBnahmen ergeben sich kleine Unterschiede bei der Forderung
von heizungsunterstiitzenden und Warmwasser-Solarthermieanlagen (WW-ST-Anlagen):
Eine FuBbodenheizung ist bei einer WW-ST-Anlage nicht forderfahig, weil kein Bezug zur Hei-
zungsanlage besteht, bei einer heizungsunterstiitzenden ST-Anlage als MaBnahme zur Steigerung
der Energieeffizienz der Heizungsanlage ist sie aber forderfahig.
Anlagenteile fiir die WW-Bereitung im Gebdudebestand sind demnach auch beim Einbau einer
WW-ST-Anlagen férderfahig.

Férderung des Einbaus von Heizkorpern: Der Tausch alter durch neue Heizkorper wird geférdert, so-
fern dies fiir den Betrieb der neuen Heizung notwendig ist oder diese die Energieeffizienz der Anla-
gentechnik im Gebdude erhéhen. Notwendig ist der Einbau insbesondere beim Einbau in Gebaude
(bzw. Rdume), die vorher mit Nachtspeicheréfen und allen Arten von Stromdirektheizungen und Ein-
zelraumfeuerungen (insb. Kohledfen, Oléfen und Holzéfen) beheizt wurden. Férderfihig ist auch die
Kombination des Einbaus eines Holz-Brennwertkessels mit FuRbodenheizungen in ein Bestandsge-
baude.

Férderfahigkeit von Ausstellungskesseln: Ausstellungsstiicke kdnnten nur dann geférdert werden,
wenn sie lediglich kalt ausgestellt waren, also auch keine Probefeuerung stattgefunden hat. Andern-
falls gelten sie als gebrauchte Anlagen, fir die eine Forderung ausgeschlossen ist.

Forderfahigkeit von Heiz- und Technikrdumen gegeben: Die Errichtung, Sanierung oder Umgestal-

tung eines Heiz- bzw. Technikraums gehort gemal Infoblatt grundsatzlich zu den forderfahigen Kos-
ten. Die Einschrankung, dass nur notwendige UmfeldmaRnahmen férderfahig sind, ist bei Heiz- und
Technikraumen besonders wichtig zu beachten.

Forderfahigkeit von Heizhdusern gegeben: Da die Errichtung, Sanierung oder Umgestaltung eines
Heiz- bzw. Technikraums gemaR Infoblatt grundséatzlich zu den férderfahigen Kosten gehort, gilt
diese Forderfahigkeit grundsatzlich auch fiir Heizhduser. Dabei ist auch die Errichtung von Heizhdu-
sern forderfahig — und zwar anders als zwischenzeitlich festgelegt unabhdngig vom Standort, sofern
das Heizhaus fiir den Betrieb der geférderten Anlage zur Warmeerzeugung erforderlich ist und die
die VerhaltnismaRigkeit gewahrt ist.

Forderfahigkeit von Heizcontainern und Heizzentralen gegeben: In Heizcontainern bzw. Heizzentra-
len sind Heiz- und Lagerraum gemeinsam in einem Container (in der Regel auRerhalb des Geb&udes)
untergebracht. Auch ihre Errichtung ist (inkl. Lagerteil) férderfahig, sofern sie fiir den Betrieb der ge-
forderten Anlage zur Warmeerzeugung erforderlich ist und die die VerhaltnismaRigkeit gewahrt ist.
Alle Arten von Heizcontainern forderfahig: Dabei gilt als Heizcontainer nicht nur eine Blechdose,
die im duReren Erscheinungsbild einem Seecontainer gleicht. Forderfahig sind alle in welcher Art
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auch immer vorgefertigten Container aus einem anderen Material (z.B. Beton), die in einem
Stiick zum Kunden gebracht werden. Die KfW bendtigt bei der Férderung von Heizcontainern die
Erklarung des Errichters (mit Unterschrift), dass der Container mindestens zehn Jahre (also fiir
den gesamten Zeitraum der Mindestnutzungsdauer) an diesem Standort und fiir den Zweck der
Versorgung des Gebdudenetzes genutzt wird. Hintergrund ist die Nicht-Férderfahigkeit mobiler
Anlagen (der Heizcontainer mit Feuerungsanlage und Brennstofflager lieRe sich ja auch mobil an
einen anderen Standort versetzen).

Férderung mehrerer Module eines Heizcontainers: Dasselbe gilt, wenn zwei ,,Module” nebenei-
nanderstehen, da ein ,Modul” nicht ausreicht, um die gesamte Technik und das Brennstofflager
in einem Heizcontainer unterzubringen. Voraussetzung fiir die Forderung ist auch in diesem Fall,
dass sich in den Modulen der Warmeerzeuger und alle notwendigen Anlagen befinden, diese
Container komplett im Werk vorgefertigt sind und eine Erklarung des Errichters bzgl. Einer Halte-
frist von zehn Jahren abgegeben wird.

Eigenleistungen in der BEG: Eigenleistungen (also der Arbeitsaufwand) gehoren bei Eigenleistungen
in keinem Fall zu den forderfahigen Kosten.
Eigenleistung ohne Forderung unter bestimmten Umstanden moglich: Eigenleistungen sind
aber im Rahmen einer FérdermaRnahme unter bestimmten Umstanden moglich. Dabei ist dabei
eine fachgerechte Umsetzung sicherzustellen, was ein Energieeffizienz-Experte (EEE) oder ein
Fachunternehmen bestatigen muss.
Qualifizierte Handwerker als Eigenleister: Die Montage eines Kessels in Eigenleistung ist nur
durch qualifizierte Handwerker moglich. D.h. nur wer als Gebadudeeigentiimer Gber diese
Qualifikation verfiigt, kann diese Eigenleistung erbringen.
Erstellung von BzA und BnD: Wird das Vorhaben von einem qualifizierten Handwerker in
Eigenleistung durchgefiihrt, kann er, sofern er bei der dena registriert ist, die BzA und
BnD selbst erstellen.
Viele Eigenleistungen auch ohne Qualifikation als Teil- oder Vollleistung moglich: Eigenleis-
tungen, die keine besondere Qualifikation erfordern, z.B. der Transport einer alten Olheizung
zur Mulldeponie, kdnnen von Gebdudeeigentiimern vorgenommen werden. Die eigentliche
Millentsorgung muss aber von einer professionellen (gewerblichen) Milldeponie Gbernom-
men und durch eine entsprechende Rechnung nachgewiesen werden. Auch bei DammmalR-
nahmen und vielen weiteren erganzenden Leistungen und UmweltfeldmaBnahmen geht es
auch ohne entsprechende Fachqualifikation.
Selbsterklarung statt Liefer- und Leistungsvertrag bei Eigenleistungen: Wird das Vorhaben in
Eigenleistung durchgefiihrt, 1adt der Antragsteller anstelle des Lieferungs- oder Leistungsvertrags
eine Selbsterklarung hoch, dass das Vorhaben in Eigenleistung durchgefihrt wird und es keinen
Lieferungs- oder Leistungsvertrag gibt.
Bestdtigung der fachgerechten Ausfiihrung: Ein Fachunternehmen oder Energie-Effizienz-Ex-
perte (EEE) muss prifen und bestatigen, dass die Eigenleistungen fachgerecht durchgefiihrt und
Materialkosten korrekt aufgefiihrt wurden. Flr Antragsverfahren beim BAFA gibt es dafiir mitt-
lerweile das Formular Bestdtiqung zur Eigenleistung.
Bestatigung der fachgerechten Ausfiihrung kein Nachweis der Nicht-Schwarzarbeit: Fachun-
ternehmen und EEE sind dabei nicht verpflichtet zu bestatigen, dass die Leistung tatsachlich

in Eigenleistung und nicht in Schwarzarbeit erfolgt ist — obwohl die Bekampfung von Schwarz-
arbeit die Begriindung fiir die zwischenzeitliche Aufhebung der Forderfahigkeit von Material-
kosten bei Eigenleistungen war. Fachunternehmen bzw. EEE, die die fachgerechte
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Ausfiihrung bestatigen, sind aber ohnehin verpflichtet, die zustdndige Zollbehdrde und auch

den Fordergeber dariiber informieren, wenn sie dabei von Schwarzarbeit Kenntnis erhalten.
Nur Materialkosten bei Eigenleistungen forderfahig: Werden die Modernisierungen in Eigenleis-
tung umgesetzt, sind nur die Materialkosten forderfahig. Davon ausgenommen sind Materialien
zur Umsetzung von UmfeldmalRnahmen (Baunebenkosten).

Es muss eine Rechnung als Nachweis eingereicht werden. Diese missen den Namen des An-

tragstellers ausweisen und ausschlieflich forderfahige Posten enthalten. Quittungen oder

Kassenbelege werden nicht anerkannt.

Die Kosten miissen unbar beglichen sein.

Die Rechnung fiir die Materialkosten enthalt ausschlieRlich férderfahige Posten, weist den

Namen des Antragstellers aus und ist in Euro und deutscher Sprache ausgefertigt.

Das Datum der Rechnung darf nicht vor dem der Antragstellung liegen.
Einkauf von Bauteilen durch Gebaudeeigentiimer aulerhalb von Eigenleistungen: Erfolgt im
Rahmen einer durch ein Fachunternehmen ausgefiihrten FérdermaBnahme der Einkauf von
Komponenten und Bauteilen durch den Gebaudeeigentiimer, in dessen Gebaude die Investitio-
nen umgesetzt werden, so sind diese Kosten forderfahig. Eine Bagatellgrenze gibt es dabei nicht.
Eigenleistungen von Unternehmen bei Installationen im eigenen Unternehmen: Alle zur Rech-
nungslegung nach § 238 HGB verpflichteten (bau)fachlich kompetenten Personen kénnen die
Bauleistungen selbst erbringen (Kostenerfassung als aktivierte Eigenleistungen). (Wohnungs-)
Unternehmen konnen die forderfahigen Vorhaben durch angestellte fachlich qualifizierte Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, eigene Gewerke bzw. Tochterunternehmen durchfiihren lassen.

Ebenso konnen Unternehmer bzw. Gesellschafter die eigenen Fachunternehmen mit der

Durchfiihrung ihrer privaten Vorhaben beauftragen. Darunter fallen auch Bautrager. In die-

sen Ausnahmefallen gilt aber gleichwohl der Férderausschluss fiir Eigenleistungen.
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Antragsverfahren in der BEG EinzelmaRnahmen

Foérderdurchfiihrer: Die Durchfiihrung der BEG erfolgt nicht mehr einheitlich durch das BAFA. Dabei
sind die Festlegungen zum Antragsverfahren in der BEG EM beim BAFA und bei der KfW weitgehend
gleich, auch wenn viele Bezeichnungen anders lauten und es im Detail auch Abweichungen gibt, u.a.
im Digitalisierungsgrad.
Durchfiihrung der EinzelmaRnahmenforderung fiir Heizungstechnik seit 2024 durch die KfwW
(auRer Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen und Anschluss an ein Gebdude-
netz bei der Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen): Die Zustandigkeit flr die
Abwicklung neuer BEG-Férderantrage fir Heizungstechnik (neue Warmeerzeuger und Netzan-
schlisse) ist mit Ausnahme der Férderung von Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdiu-
denetze zum 1. Januar 2024 vom BAFA zur KfW gewechselt.
Verzogerungen bei der Antragstellung: Mit diesem Wechsel verbunden war, dass Forderan-
trage fiir Heizungstechnik (ausgenommen Errichtung, Umbau und Erweiterung von Gebaude-
netzen) nicht Gbergangslos ab 1. Januar 2024 bei der KfW gestellt werden konnten. Die
Schaffung eines neuen Antragsportals bei der KfW fiihrte zu Verzégerungen bis in den Herbst
2024 hinein.
Durchfiihrung aller anderen EinzelmaBnahmen weiterhin durch das BAFA: Die Durchfiihrung fir
alle anderen Programmteile verblieb beim BAFA.
EffizienzmaBnahmen: Die Durchfiihrung aller anderen BEG-EinzelmalRnahmen, darunter alle
reinen EffizienzmaRnahmen (Gebdudehiille, Anlagentechnik (auf3er Heizung), Heizungsopti-
mierung), aber auch der Baubegleitung und der Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Ge-
bdudenetzen — also alle Teile der BEG EM, bei denen eine Baubegleitung durch einen Energie-
effizienzexperten (EEE) verpflichtend ist — verblieb beim BAFA.
Antrage vor 2024: Auch alle bis zum 31. Dezember 2023 beim BAFA gestellten Antrdge wer-
den weiter vom BAFA bearbeitet.

Zweistufiges Antragsverfahren: Das Antragsverfahren ist in der BEG EM sowohl beim BAFA als auch
der KfW zweistufig und besteht aus der Antragsstufe (Stufe 1) und der Nachweisstufe (Stufe 2).
Ergdnzungskredite: Sofern eine Forderzusage erteilt wurde, ist im Anschluss auch bereits die
Beantragung eines Ergdnzungskredites tiber die Hausbank maoglich. Das gilt demnach fir alle
anderen Antragstellergruppen und alle Gebaudetypen.
Programmnummern bei der KfW fiir die BEG EM: Die BEG-EM-Forderungen haben bei der KfwW
KfW-Programmnummern erhalten. Diese erleichtern es, sich in der KfW-Férderwelt und auf der
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KfW-Webseite zu orientieren und per Suchfunktion die richtigen Informationen zu finden — auch
wenn ihre Struktur nicht einfach zu verstehen ist, was aber auch nicht nétig ist.

Privatpersonen 458 358

522 359 523
Unternehmen 459
Kommunen 422 -

Wechsel des Fachunternehmens oder EEE wahrend der MaBnahme moglich: Typischerweise wird

die (gewerbliche) BnD/gBnD oder TPN durch das Fachunternehmen erstellt, das die Heizungstechnik-

oder Heizungsoptimierungs-MaRnahme durchgefiihrt auch die BzA/gBzA oder den TPB erstellt hat.
Bei einer optionalen Baubegleitung muss hingegen ein EEE diese Dokumente erstellen.
Moglich ist dabei ein Wechsel sowohl des Fachunternehmens als auch ggf. des EEE wahrend der
MaRnahme. Demnach kann auch ein anderes Fachunternehmen oder ein anderer EEE die
BnD/gBnD bzw. TPN erstellen als die BzA/gBzA bzw. den TPB. Der Wechsel ist erst nach dem Er-
halt der Zusage bzw. des Zuwendungsbescheides moglich. Fiir einen Wechsel ist die Datentiiber-
nahme vom vorherigen Fachunternehmen bzw. der Energieeffizienz-Expertin oder des Energieef-
fizienz-Experten (bspw. BzA bzw. TPB) notwendig.

Antragsteller in der BEG EinzelmaRnahmen

Private Nichteigentiimer bei der KfW in der BEG EM nicht mehr antragsberechtigt: Vor 2024 waren
in der gesamten BEG EM auch Férderantrage von Privatpersonen moglich, die keine Eigentiimer des
Gebaudes waren. Die aktualisierte Forderrichtlinie der BEG EM schlieRt private Nichteigentiimer von
Gebauden von der Antragstellung fiir Heizungstechnik (aufRer Errichtung, Umbau oder Erweiterung)
aber seit 2024 aus.
Nur Forderantrage bei der KfW betroffen: Das betrifft BEG-EM-Forderantrage bei der KfW. Pri-
vate Nichteigentiimer beim kdnnen BAFA weiterhin Férderantrage stellen.
Neben Mietern und Pachtern auch NieRBbrauchnehmer ausgeschlossen: Die Forderrichtlinie
nennt konkret Mieter und Pachter als Beispiele fiir von der Antragsberechtigung bei KfW-Férder-
antragen in der BEG EM ausgeschlossene Nichteigentliimer. Aber die Formulierung schlie8t auch
NieBbrauchnehmer und andere private Nichteigentliimer, denen die Wohnung unentgeltlich
Uberlassen wird, von der Antragstellung aus.
Unternehmen als Nichteigentiimer weiterhin antragsberechtigt (z.B. Contractoren): Bei KfW-
Forderantragen in der BEG EM sind Unternehmen, also z.B. auch Contractoren, als Nichteigentii-
mer weiterhin antragsberechtigt.
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Bei Forderantragen von Nichteigentiimern beim BAFA: Information des Eigentiimers erforderlich:
Der Gebaudeeigentliimer ist vor Antragsstellung tiber die Inanspruchnahme der Forderung sowie
Gber die Ho6he des maximalen Férderbetrags zu informieren.
Bestatigung des Eigentiimers muss vorliegen: Dabei muss der Eigentlimer die Einhaltung der ihn
betreffenden Verpflichtungen gegeniiber dem Antragsteller bestatigen und diese Erklarung bei
der Antragstellung ggf. hochgeladen werden. Da er das nur tun wird, wenn er der Forderung zu-
stimmt, ist die Beantragung faktisch bei Zustimmung der Eigentimer moglich, auch wenn das
nicht ausdricklich so festgelegt ist.

Eigentiimereigenschaft bei der Heizungsforderung nur bei Beantragung von Boni nachzuweisen:
Privatpersonen, die in der BEG EM keine Boni fiir selbstnutzende Eigentlimer beantragt haben, mis-
sen sowohl bei der KfW als auch beim BAFA keine Nachweise der Eigentiimerschaft erbringen.
Bei Férderantragen beim BAFA muss der Antragsteller lediglich erklaren, ob er den Antrag als Ei-
gentlimer stellt oder nicht.
Wenn der Antragsteller nicht Eigentiimer des Gebaudes ist, ist beim BAFA ggf. bei der Antragstel-
lung die o.g. Bestatigung des Eigentlimers einzureichen, dass dieser mit der beantragten Mal3-
nahme einverstanden ist.
Bei Bedarf (z.B. bei Vor-Ort-Kontrollen, Stichproben) sollen solche Nachweise ggf. vorgelegt wer-
den kénnen (Grundbuchauszug, Auflassungsvormerkung, Meldebescheinigung).

Abgrenzung von Eigentiimern und Nichteigentiimern beim Eigentumswechsel: Um im Antragsver-
fahren als Eigentlimer zu gelten, ist zum Zeitpunkt der Antragstellung ein Kaufvertrag ggf. nicht aus-
reichend, sondern muss mindestens eine Auflassungsvormerkung vorgenommen sein.
Mindestens Auflassungsvormerkung erforderlich: Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss so-
wohl bei BEG-Férderantragen bei der KfW als auch beim BAFA zumindest eine Auflassungsvor-
merkung vorgenommen worden sein, um als Eigentlimer Forderantrage stellen zu kdnnen. Zum
Zeitpunkt der Einreichung der Nachweise muss dann der Eintrag ins Grundbuch erfolgt sein.
Diese Auflassungsvormerkung muss bei der Férderantragen mit einem Bonus bei der KfW
spatestens im Nachweisverfahren nachgereicht werden.
Bei anderen Forderverfahren muss sie ggf. bei der Priifung vorgelegt werden kénnen.

Ubersicht iiber das Antragsverfahren in der BEG EM

Antragsstufe: Innerhalb der Antragsstufe lassen sich die Phase vor und nach der Antragstellung von
der eigentlichen Antragstellung abgrenzen:
Vor der Antragstellung (,,Stufe 0“): Der Aufwand, der vor dem Férderantrag zu leisten ist, ist
2024 gestiegen. Daflir erfolgt die Forderzusage bzw. der Zuwendungsbescheid schneller.
Der Antragsteller muss
Angebote einholen;
ein Fachunternehmen auswahlen;
beim Fachunternehmen einen Liefer- und Leistungsvertrag unterschreiben, der eine auf-
l6sende oder aufschiebende Bedingung der Férderzusage enthalten muss;
ggf. einen Energieeffizienz-Exporte (EEE) mit der Fachplanung und Baubegleitung beauf-
tragen, wenn eine externe Baubegleitung Teil der Foérderung sein muss oder soll;
sich im Antragsportal des Forderdurchflihrers registrieren.
Das Fachunternehmen bzw. ggf. der EEE muss
eine (gewerbliche) Bestdtigung zum Antrag fiir Wohngebaude (BzA) bzw. fir NWG (gBzA)
bei der KfW bzw. eine Technischen Projektbeschreibung (TPB) beim BAFA erstellen, je
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nachdem, ob ein Férderantrag bei der KfW oder beim BAFA gestellt werden soll. Diese
muss Angaben zu Standort und Gebaude, Informationen zur geplanten Malinahme und
den geplanten Ausgaben enthalten.
Antragstellung: Dann kann die Antragstellung im Antragsportal des Férderdurchfiihrers erfolgen.
Nach der Antragstellung: Nach der Antragstellung ist der Forderdurchfiihrer am Zug.
Antragsprifung: Er muss den Férderantrag priifen.
Foérderzusage: Anschlieffend muss er die Forderzusage (KfW) bzw. beim BAFA den Zuwen-
dungsbescheid (ZWB) erstellen und dem Antragsteller zuleiten. Mit der Zustellung ist die An-
tragsstufe abgeschlossen.

Nachweisstufe: Nach der Zustellung der Forderzusage sind wieder der Antragsteller und das Fachun-
ternehmen am Zug.
Umsetzung der MaBBnahme: Das Fachunternehmen setzt das Vorhaben um.
Erstellung der (gewerblichen) Bestéitigung nach Durchfiihrung (BnD/gBnD) oder des Techni-
schen Projektnachweises (TPN): Nach der Umsetzung erstellen das Fachunternehmen bzw. der
EEE die BnD bei Wohngebauden bzw. die gBnD bei NWG bzw. den TPB fiir das Forderprojekt.
Identifizierung und Einreichung der Nachweise im Antragsportal: Danach reicht der Antragstel-
ler bzw. der fur ihn Vertretungsberechtigte die BnD/gBnD bzw. den TPB mit allen nétigen Nach-
weisen beim Férderdurchfiihrer ein.
Identifizierung: Dazu muss sich der Antragssteller bzw. der Vertretungsberechtigte fiir an-
tragstellende WEG, ein antragstellendes Unternehmen oder eine antragstellende Kommune
vorher im Antragsportal identifizieren.
Priifung der Nachweise und Auszahlung der Férderung: AnschlieRend priift der Férderdurchfiih-
rer die eingereichten Unterlagen, erstellt und versendet den Festsetzungsbescheid und zahlt die
Forderung aus. Die Auszahlung erfolgt in der Regel in der Mitte oder zum Ende eines Monats.

Ratenzahlungsvereinbarungen zuldssig: Es ist eine Vereinbarung einer Ratenzahlung zwischen An-
tragsteller und Fachunternehmen moglich. Dies setzt aber das Einverstandnis des Fachunternehmens
voraus, das dann langer auf sein Geld warten muss.
Ausgestaltung der Ratenzahlungsvereinbarung: Die Ratenzahlungsvereinbarung muss ausdriick-
lich Bezug auf die Rechnung nehmen, die die forderfahigen Ausgaben ausweist.
Bezahlung der ersten Rate verpflichtend: Die Antragsteller miissen bis zur Nachweiseinreichung
die erste Rate als Zahlung unbar geleistet haben.

Liquiditatsprobleme durch Kredite oder Ratenzahlung l6sen: Wer Probleme hat, die Rechnung inklu-
sive gefordertem Anteil im Vorhinein zu begleichen, muss sich diese Finanzmittel also vorher be-
schaffen — oder eine Ratenzahlungsvereinbarung abschlieRen. Eine Finanzierung ist moglich.

z.B. durch einen BEG-Ergdnzungskredit bei der KfW Uber die Hausbank;

oder durch einen Konsumentenkredit bei einer Bank.
Sofern keine Ratenzahlung vereinbart wurde, muss demnach der Gesamtbetrag vor Nachweiseinrei-
chung bezahlt werden. Man erhalt dann nachtraglich eine Erstattung des geférderten Anteils.

Antragsstufe: Vor der Antragstellung (,,Stufe 0“)

Liefer- und Leistungsvertrag mit einer auflésenden oder aufschiebenden Bedingung der Forderzu-
sage Antragsvoraussetzung: Bei Forderantragen muss ein Liefer- und Leistungsvertrag vorliegen, der
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mit einer auflésenden oder aufschiebenden Bedingung der Férderzusage nach Biirgerlichem Gesetz-
buch (§ 158 BGB) versehen ist.
Wirkung der aufschiebenden oder auflésenden Bedingung der Férderzusage: Wenn der Liefe-
rungs- und Leistungsvertrag eine aufschiebende oder auflésende Bedingung der Férderzusage der
Forderzusage enthalt, wird der Vertrag erst rechtskraftig nachdem eine Férderzusage vorliegt. In
diesem Falle gilt der Zeitpunkt der Forderzusage als Vorhabenbeginn. Auf diese Weise kann der
Liefer- und Leistungsvertrag bereits vor dem Forderantrag abgeschlossen werden, ohne dass aus
dem Vorhaben dann ein begonnenes Vorhaben wird, das einer Antragstellung entgegenstehen
wiirde.
BaumalRnahmen und Zahlungen vor dem Forderantrag unzuldssig: Es diirfen vor dem For-
derantrag aber keine BaumaRnahmen begonnen werden und auch keine Zahlungen erfolgen.
Der Start von BaumaBBnahmen oder Zahlungen I6sen einen Vorhabenbeginn aus und waren
vor dem Forderantrag forderschadlich (keine Forderung mehr moglich).
Ausnahme bei Vergabeverfahren: Beim BAFA gilt folgende Ausnahme von dieser Pflicht: Sollte
ein Vergabeverfahren durchgefiihrt werden, und die Vorgaben hierfiir eine aufschiebende oder
auflésende Bedingung ausschlieRen, wird auf die Einhaltung dieser Verpflichtung verzichtet. Es
ist davon auszugehen, dass dies auch bei KfW-Férderantragen gilt.
Definition der Bedingungen in § 158 BGB: Was unter einer aufiésenden oder aufschiebenden Be-
dingung zu verstehen ist, in Paragraph 158 BGB klar formuliert. Es handelt sich also um rechtlich
klar definierte Begriffe, die nicht neu sind, sondern eingelibte Praxis, und nicht um unbestimmte,
auslegungsbediirftige Rechtsbegriffe.
Unterscheidung der beiden Bedingungen: Aufschiebende Bedingung der Férderzusage be-
deutet, dass das Inkrafttreten des Vertrages erst mit dem Eintritt der Bedingung (hier die Er-
teilung der Forderzusage) eintritt. Aufschiebende Bedingung bedeutet, dass mit einer Ableh-
nung der Forderung der abgeschlossene Vertrag endet.
Vertrag mit auflésender oder aufschiebender Bedingung der Férderzusage bereits bisher mog-
lich: Es war bisher bereits moglich, in den Liefer- und Leistungsvertrag eine Klausel aufzunehmen,
die eine auflésende oder aufschiebende Bedingung der Férderzusage enthalt.
Riicktrittsrecht nicht ausreichend: Um einen Liefer- und Leistungsvertrag mit aufschiebender
oder auflésender Bedingung der Férderzusage zu vereinbaren, ist die Vereinbarung eines Riick-
trittsrechts nicht ausreichend. Vielmehr muss diese Konditionierung automatisch wirken. Bei ei-
nem Ricktrittsrecht ware das nicht der Fall. Zwar kénnte der Kunde noch aktiv vom Vertrag zu-
riicktreten, kénnte dies aber auch unterlassen. Es muss sich aber um einen Automatismus han-
deln, demzufolge der Vertrag bei Nicht-Genehmigung oder nicht erfolgter Antragstellung nicht in
Kraft tritt.
Recht zum Riicktritt vom Vertrag nur bei Preissteigerungen moglich: Es ist jedoch maoglich, in
einem Lieferungs- und Leistungsvertrag mit einer aufschiebenden oder auflésenden Bedingung
der Forderzusage zusdtzlich (nicht alternativ!) ein Ricktrittsrecht fir das Fachunternehmen zu
vereinbaren.
Begrenzung auf Preissteigerungen: Die FAQ begrenzen diese Moglichkeit auf den Fall von
Preissteigerungen: ,,Soweit zusatzlich mit Fachunternehmen ein Riicktrittsrecht oder eine
auflésende Bedingung fir den Fall von Preissteigerungen vor der Forderzusage vereinbart
wird, ist dies forderunschadlich, wenn nach der Antragstellung dieses Riicktrittsrecht ausge-
Ubt wird.” Andere Riicktrittsgriinde sind flir dieses Riicktrittsrecht demnach nicht zuldssig.
Begrenzung auf Fachunternehmen: Die Begrenzung auf Preissteigerungen macht auch die
Begrenzung auf Fachunternehmen plausibel. Ein Vertrag legt Preise und ggf. mogliche
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Uberschreitungen fest. Fiihrt der Anstieg von Lieferpreisen von Vorlieferanten dazu, dass das
Fachunternehmen das Vorhaben dann nicht mehr rentabel durchfiihren kann, erhilt das
Fachunternehmen die Moglichkeit, vom Vertrag zuriickzutreten. Da (iber den Preissteige-
rungsrahmen im Vertrag hinausgehende Preissteigerungen nicht zu Lasten des Kunden gehen
kdénnen, bendtigt er kein Riicktrittsrecht.
Einvernehmliche Vertragsauflosung trotzdem maéglich: Eine einvernehmliche Vertragsauflosung
ist trotzdem moglich. Die immer noch hohen Zahlen zurlickgezogener Férderantrage zeigen, dass
davon auch regelmaRig Gebrauch gemacht wird. Welche Griinde und Erwadgungen die Fachunter-
nehmen in der Praxis bewegen konnen, auf den erteilten Auftrag zu verzichten, diirfte u.a. von
der Auslastung abhdangen oder davon, ob es einen neuen Auftrag fiir eine nicht-identische MafR-
nahme gibt.
Voraussichtliches Datum der Umsetzung anzugeben: Dieser Leistungsvertrag muss bereits das
voraussichtliche Datum der Umsetzung der MalRnahme enthalten. Das Datum gilt lediglich der
Orientierung und ist nicht bindend fiir die Umsetzungsfrist. Damit soll sichergestellt werden, dass
ein Férderantrag tatsachlich auch zu einer installierten Anlage fihrt, und keine Antrage mehr
prophylaktisch gestellt werden, die am Ende nicht realisiert werden, aber bewilligte Férdermittel
bis zum Ende der Umsetzungsfrist binden.
Vorhabenbeginn vor Férderzusage weiterhin moglich: Der Vorhabenbeginn vor einer Férderzu-
sage bleibt weiterhin zuldssig. Hierzu bedarf es keiner besonderer Formulierung im Vertrag, die
das ermoglicht: Wenn der Auftrag vor der Férderzusage erteilt wird, greift die aufschiebende
oder auflésende Bedingung der Férderzusage einfach nur ins Leere.
Auflésende oder aufschiebende Bedingung der Férderzusage bei formloser Angebotsbestiti-
gung: Auflésende oder aufschiebende Bedingungen der Férderzusage muissen im Fall der formlo-
sen Bestatigung des Angebotes bereits im Angebot enthalten sein. Andernfalls misste ein Besta-
tigungsschreiben aufgesetzt werden, in dem das Angebot nur unter der auflésenden oder auf-
schiebenden Bedingung angenommen wird.
Liefer- und Leistungsvertrag muss nicht hochgeladen werden: Die Formulierung ,muss vorlie-
gen“ bedeutet, dass der vorliegende Liefer- und Leistungsvertrages mit einer auflésenden oder
aufschiebenden Bedingung der Férderzusage bei der Forderantragstellung nicht hochgeladen
werden muss, aber vom Forderdurchfiihrer ggf. angefordert werden kann.
Mogliche Vertragsklauseln: Die KfW hat Musterformulierungen fur Liefer- und Leistungsvertrage

mit aufschiebender oder auflésender Bedingung der Férderzusage veroffentlicht. Eine Musterfor-
mulierung ist auch den reguldren FAQ des BMWE (s. A. 25) zu finden. Vertragsklauseln kénnen

aullerdem z.B. sein:
BEG-Férderung: Fiir die beauftragte Heizungsanlage wird eine Férderung nach den Richtli-
nien der Bundesférderung effiziente Gebdude — Einzelmafsnahmen beantragt. Die notwendi-
gen Dokumente und Nachweise werden von den Vertragspartnern ausgefiillt bzw. bereitge-
stellt.
Inkrafttreten: Der Vertrag tritt mit dem Erhalt einer Forderzusage der KfW/eines positiven
Zuwendungsbescheides des Bundesamtes fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) / liber
den Erhalt der Férderung in Kraft.
Antrag fiir Erganzungskredit lasst sich in die Konditionierung einbeziehen: Nach Auskunft der
KfW ist es forderrechtlich auch moglich, in diese Konditionierung auch einen Antrag fiir einen Er-
ganzungskredit fir die EinzelmaBnahme einzubeziehen. Der Auftrag tritt dann erst in Kraft, wenn
auch der Erganzungskredit bewilligt ist. Das ist fir Auftraggeber, die auf eine Kreditfinanzierung
angewiesen sind, notwendig, damit sie im Falle einer Ablehnung des Kreditantrages nicht die
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Verpflichtung haben, die MaBnahmen durchzufiihren, obwohl sie sie mangels Finanzierung und
Ersparnissen nicht bezahlen kénnen!

Auftragserteilung fiir Energieeffizienz-Experten (EEE): Sofern eine Baubegleitung durch einen Ener-
gieeffizienz-Experten (EEE) verpflichtend ist, muss ein EEE vor der Beantragung der Férderung beauf-
tragt werden. Dies gilt auch, wenn dieser freiwillig zusatzlich beauftragt und geférdert werden soll.
Eine optionale Baubegleitung ist bei der KfW derzeit aber noch nicht moglich.

Erstellung einer Technischen Projektbeschreibung (TPB) bzw. (gewerblichen) Bestéitigung zum An-
trag (BzA/gBzA): In einer Technischen Projektbeschreibung (TPB) beim BAFA bzw. einer (gewerbli-
chen) Bestdtigung zum Antrag fiir Wohngeb&ude (BzA) bzw. NWG (gBzA) bei der KfW wird die Inves-
titionsmaBnahme, die gefordert werden soll, erlautert. Diese muss Angaben zu Standort und Ge-
baude, Informationen zur geplanten MaBnahme und den geplanten Ausgaben enthalten. Auf dieser
Grundlage kann dann ein Forderantrag fir dieses Vorhaben gestellt werden. Dabei sind die geschatz-
ten forderfahigen Kosten aus der BzA/gBzA fiir die beantragten férderfihigen Kosten im Férderan-
trag mafRgeblich. BzA/gBzA bzw. TBP sind jedoch kein Forderantrag.
BzA/gBzA bzw. TPB bei allen EinzelmaRnahmen verpflichtend: Ab 2024 ist die Erstellung einer
BzA/gBzA bzw. TPB fiir alle EinzelmaRnahmen verpflichtend — auch bei Heizungstechnik- und
HZO-MaRnahmen, auch wenn dort weiter keine Baubegleitungspflicht besteht. Dies dient der Di-
gitalisierung des Antragsprozesses und der Qualitatssicherung.
Auch BnD/gBnD und TPN bei allen EinzelmaBnahmen verpflichtend: Dasselbe gilt fir die (ge-
werbliche) Bestdtigung nach Durchfiihrung (BnD/gBnD) und den Technischen Projektnachweis
(TPN) nach Umsetzung der MalRnahme. Diese sind bei der KfW im Nachweisverfahren bzw. beim
BAFA mit dem Verwendungsnachweis (VN) einzureichen.
Ersteller der BzA/gBzA und BnD/gBnD bzw. TPB/TPN: Wenn eine Baubegleitung verpflichtend
oder optional in Anspruch genommen werden soll, sind die BzA/gBzA bzw. TPB und BnD/gBnD
bzw. TPN durch einen Energieeffizienz-Experten (EEE) zu erstellen, ansonsten durch das ausfiih-
renden Fachunternehmen.
Nur ein Fachunternehmen oder EEE fiir BzA/gBzA bzw. TPB verantwortlich: Es kénnen nicht
mehrere Fachunternehmen oder EEE fiir die Erstellung der BzA/gBzA oder den TPB verantwort-
lich sein.
Registrierungspflicht auch fiir Fachunternehmen: Um eine BzA/gBzA und eine BnD/gBnD bei der
KfW bzw. eine TPB und eine TPN beim BAFA erstellen zu kdnnen, missen sich auch Fachunter-
nehmen analog zu den EEE online registrieren. Dies kénnen sie unter folgendem Link fir die ma-
chen: fachunternehmer.energie-effizienz-experten.de. Dazu werden folgende Informationen be-
notigt:
Name des Unternehmens
Kontaktdaten
bei in Deutschland ansadssigen Unternehmen: Betriebsnummer der Handwerkskarte; das

Fachunternehmen muss also liber eine Eintragung in der Handwerkerrolle in einem entspre-
chenden Gewerk verfligen und diese tGber die Nummer der Handwerkskarte nachweisen.
Dariber hinaus gehende Nachweise, die die fachliche Eignung nachweisen, sind dementspre-
chend nicht erforderlich.

bei im europdischen Ausland ansdssigen Unternehmen: Das Fachunternehmen muss tber
einen gleichwertigen Qualitdtsnachweis wie die Eintragung in der deutschen Handwerker-
rolle in einem entsprechenden Gewerk verfiigen.
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Nach erfolgter Registrierung erhalten die Fachunternehmen
die Zugangsdaten fiir die Portale von BAFA und Kfw;
regelmaRig ,aktuelle Fachinformationen®, die fir die von ihnen begleiteten Forderantrage
relevant sind und bei Bedarf versendet werden.
Online-Erstellung einer BzA/gBzA bzw. TPB fiir EinzelmaBnahmen: Die Erfassung der Daten er-
folgt mittels Eingabe in den Portalmasken der Férderdurchfihrer. Vor dem Hochladen der
BzA/gBzA bzw. der TPB muss dem Antragstellenden die ID der BzA/gBzA bzw. der TPB libergeben
werden, da diese fiir die Antragstellung bendtigt wird.
KfW: Die Erstellung einer BzA oder gBzA erfolgt bei der KfW im KfW-Priiftool. Das Formular
zur Erstellung einer gBzA finden zu Erstellung registrierte Fachunternehmen und EEE auch
hier:
BAFA: Zur Erstellung der TPB stellt das BAFA in der BEG-Rubrik /nformationen fiir Energiebe-
rater ein elektronisches Formular bereit. Die Zugangsdaten zur Erstellung der BzA/gBzA bzw.

der TBP sind mit den Zugangsdaten zur Energieeffizienz-Experten-Liste der dena identisch.
Inhalte der BzA/gBzA bzw. der TPB: Die Fachunternehmen mussen zu Erstellung die Situation
vor Ort beim Kunden kennen und eine konkrete Planung fiir die Umsetzung der MaRnahmen vor-
legen. Dazu sind insbesondere folgende Informationen notwendig:

Angaben zum Gebaude

Art der alten Anlage

Details zur neuen Anlage

Angaben zu geplanten forderfihigen Kosten: Diese muss die Gesamtausgaben umfassen,

nicht nur die Angaben aus dem hochzuladenden Leistungsvertrag. Sie kdnnen von Fachunter-

nehmen daher auch grofRziigig aufgerundet werden. Dabei gibt es keine klar definierte Be-

grenzung.
Giiltigkeitsdauer einer BzA/gBzA bzw. TPB: Eine BzA/gBzA bzw. TPB ist lediglich zwei Monate
lang giltig. Bis dahin muss ggf. der Forderantrag gestellt werden.

Uberpriifung der Forderfihigkeit der Anlagen vor der Auftragsvergabe anhand der Liste der forder-
fahigen Biomasseanlagen vor Antragstellung: Um sicherzustellen, dass die geplante Holzheizungsan-
lage die Forderanforderungen hinsichtlich Effizienz und Emissionen erfiillt, sollte geprift werden, ob
diese in der Liste forderfahiger Biomasseanlagen enthalten sind. In der Giberwiegenden Zahl der Falle
ist das gewahrleistet, auch bei neu auf den Markt gebrachten Anlagen, weil sie sonst in Deutschland
nicht vermarktungsfahig waren. Ansonsten misste der Antragsteller die Einhaltung mittels geeigne-
ter Dokumente selbst nachweisen.

Antragsstufe: Antragstellung fiir EinzelmaRnahmen

Antragstellung immer vor Vorhabenbeginn (bzw. MaBnahmenbeginn): Der BEG-EM-Forderantrag
muss sowohl beim BAFA als auch der KfW vor Beginn der MaRnahme bzw. des Vorhabens gestellt
werden. Dabei miissen Antragsteller den Forderantrag eingereicht haben, bevor sie den Auftrag zur
Errichtung der Anlage erteilen! Einzige Ausnahmen.

Festlegungen zum Vorhabenbeginn:
Vorhabenbeginn in der BEG EM: Der Beginn der MaRnahme ist in der BEG EM sowohl beim BAFA
als auch bei der KfW festgelegt als der rechtsverbindliche Abschluss eines der Ausfiihrung zuzu-
rechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages mit einem Fachunternehmen, das die EinzelmaR-
nahme umsetzt. ,Der Liefer- und Leistungsvertrag kommt zustande, wenn zwei tibereinstim-
mende Willenserklarungen iber den Vertragsschluss abgegeben worden sind. Dies ist in der
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Regel in dem Moment der Fall, in dem ein Angebot des Installateurs ohne weitere Anderungen

oder Erganzungen angenommen wird oder der Installateur die Beauftragung durch den Kunden

mit einer Auftragsbestatigung bestatigt.”
Vor Vorhabenbeginn nur Beratungs- und Planungsleistungen und einige vorbereitende
MalRnahmen zulassig: Nur Beratungs- und Planungsleistungen und einige vorbereitende
Malnahmen dirfen vor Antragstellung erbracht werden.
Zulassige vorbereitende MaBnahmen vor Vorhabenbeginn: Neben Beratungs- und Pla-
nungsleistungen dirfen vor der Antragstellung auch einige vorbereitende Mallnahmen fiir
Warmepumpen vorgenommen werden. Dazu zdhlen die die ErschlieBung einer Warmequelle
fir eine Warmepumpenanlage (inklusive des Abschlusses verschuldensabhangiger Versiche-
rungen). Diese vorbereitenden MalRnahmen sind dann jedoch nicht forderfahig.
Vorhabenbeginnen bezieht sich auf Haupt-Férdergegenstand: Der Ausschluss des vorzeiti-
gen Vorhabenbeginns richtet sich auf den Haupt-Fordergegenstand, bei Heizungstechnik also
den Warmeerzeuger. Wenn fiir diesen vor dem Forderantrag ein vor Antragstellung wirksa-
mer Liefer- oder Leistungsvertrag ohne auflésende oder aufschiebende Bedingung der Férder-
zusage abgeschlossen wurde, muss der gesamte Forderantrag wegen eines vorzeitigen Vor-
habenbeginns abgelehnt werden. Dann ist auch eine Forderung aller noch nicht in Auftrag
gegebenen weiteren InvestitionsmaBnahmen und UmfeldmalRnahmen nicht moglich, da
diese nur mitgefordert werden, aber nicht der einzige Gegenstand der Forderung sind.
Erteilte Teilauftrage fiir weitere InvestitionsmaBnahmen und UmfeldmafBnahmen: Wenn
weitere InvestitionsmalRnahmen oder UmfeldmalRnahmen vor dem Férderantrag begonnen,
also in Auftrag gegeben wurden, dann kénnen sowohl die noch nicht in Auftrag gegebene
forderfahige Anlage als auch alle weiteren spater begonnenen weiteren Investitionsmafinah-
men im Gebadude und UmfeldmalRnahmen dennoch gefordert werden. Die begonnenen wei-
teren InvestitionsmaRBnahmen und UmfeldmaRBnahmen selbst kénnen dann jedoch nicht
mehr gefordert werden.

Antragsstellung nur online méglich: Férderantrage sind bei der KfW und dem BAFA online zu stellen.
Dazu muss das Antragsformular online ausgefllt werden.
Keine Zwischenspeicherung des Antragsentwurfes méglich: Zwischenspeicherung und spatere
Weiterbearbeitung des nicht fertig bearbeiteten Férderantrags sind bisher leider nicht moglich.
Ob sich das irgendwann andern wird, ist offen.
Bei der KfW lduft die Antragstellung im Kundenportal ,Meine KfW*.
Beim BAFA lauft die Antragstellung iber das BAFA-Portal.

Registrierung der Antragsteller vor Antragstellung: Vor der Antragstellung missen sich Antragsteller
seit dem 1. Januar 2024 vorher bei den Férderdurchfiihrern online registrieren und im Antragsportal
online ein Benutzerkonto erstellen. Forderantrage konnen erst dann erstellt werden. Hintergrund fir
die Anpassung ist, dass beim bisherigen Verfahren, bei dem zuerst die Portalaktivierung erst nach der
Antragstellung erfolgte, dies oft unterblieb. Nach Ablauf der Frist zur Aktivierung war dies nicht mehr
ohne Korrespondenz mit Sachbearbeitern moglich, was zu Verzégerungen fiihrte, die nun vermieden
werden.

Bei der KfW lauft auch die Registrierung von Antragstellern {iber das Kundenportal ,Meine KfW*“.

Beim BAFA lauft auch die Registrierung liber das BAFA-Portal.
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Antragstellung bei mehreren Eigentiimern: Wenn es mehrere Eigentliimer eines Wohngebadudes

bzw. einer Wohnung gibt, muss der Antragsteller bestatigen, dass das Einverstandnis aller Eigenti-

mer flr die Antragstellung vorliegt.
Antragstellung bei Erbengemeinschaften: Eine Erbengemeinschaft hat keine Rechtsfahigkeit. Ein
von einem Vertreter der Erbengemeinschaft abgeschlossener Vertrag kommt daher nicht mit der
Erbengemeinschaft als solcher, sondern mit jedem einzelnen Miterben zustande. Die Erbenge-
meinschaft kann daher nicht als solche im Grundbuch eingetragen werden, sondern werden alle
Mitglieder der Erbengemeinschaft mit ihrem eigenen Namen im Grundbuch eingetragen, verbun-
den mit einem Hinweis auf ihre gesamthanderische Bindung (,.in Erbengemeinschaft”). Eine Er-
bengemeinschaft ist daher keine eigenstandige juristische Person. Daher gilt fiir sie in der BEG
das Antragsverfahren wie bei der Antragstellung bei mehreren Eigentimern.

Antragstellung fiir MFH durch Kombination von Basisantrag und ggf. Zusatzantragen: Eine Antrag-
stellung fiir Mehrfamilienhduser (MFH) — sowohl fiir ungeteilte als in Eigentumswohnungen geteilte
MFH — erfolgt durch einen Basisantrag und mogliche Zusatzantrége fiir selbstgenutzten Wohnungen:
Basisantrag: Der Basisantrag umfasst die Grundférderung und ggf. den Effizienz-Bonus und ggf.
den Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) fir MaBnahmen am Wohngebéaude.
Zusatzantrage: Fur selbstgenutzte Wohnungen kdnnen selbstnutzende Eigentlimer von ungeteil-
ten MFH und von Eigentumswohnungen Zusatzantrage stellen, in denen sie einen Klimage-
schwindigkeits-Bonus und/oder Einkommens-Bonus fur ihre selbstgenutzten Wohnungen bean-
tragen.
Antragszeitpunkt: Zusatzantrage fir selbstgenutzte Wohnungen kénnen nach Erhalt der Zu-
sage des Basisantrags gestellt werden:
innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt der Zusage fiir dem Basisantrag
und vor der Nachweiseinreichung fiir den Basisantrag
MFH ohne selbstgenutzte Wohnungen: Auch fir MFH ohne selbstgenutzte Wohnungen stellen
die Eigentlimer einen Basisantrag. Der Unterschied ist, dass keine Zusatzantrage gestellt werden.
Antragstellung mehrerer selbstnutzender Eigentiimer fiir mehrere selbstgenutzte Wohnungen:
Dasselbe Verfahren gilt auch, wenn es fiir ein MFH mehrere selbstnutzende Eigentiimer gibt, die
mehrere Wohnungen im Gebaude selbst bewohnen (z.B. zwei Ehegatten, die hinterbliebene Ehe-
frau oder weitere Kinder eines verstorbenen Voreigentiimers).
Wohneigentiimergemeinschaften (WEG): Dasselbe Verfahren gilt auch fiir WEG: Dabei gelten
fiir die Antragstellung folgende Sonderregelungen:
Basisantrag: Den Basisantrag fir die Grundforderung und ggf. den Effizienz-Bonus oder den
Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ) stellt der WEG-Verwalter oder ein bevollmachtigter
Miteigentiimer der WEG.
Zusatzantrage: Selbstnutzende Wohnungseigentiimer kdnnen Zusatzantragen fiir den Ein-
kommens-Bonus und/oder den Klimageschwindigkeits-Bonus selbst beantragen. Die Verwal-
tung der WEG oder der bevollmachtigte Miteigentliimer der WEG missen die dafiir erforder-
lichen Informationen zur Verfligung stellen.

Antragstellung durch Wohnungseigentiimergemeinschaften (WEG): Bei der Antragstellung fir Ei-

gentumswohnungen ist zu unterscheiden zwischen MaRnahmen am Gemeinschaftseigentum und am

Sondereigentum (also am individuellen Eigentum der einzelnen Wohnungseigentiimer).
MaRnahmen am Gemeinschaftseigentum: Entweder stellt der Verwalter der WEG oder vertre-
tungsberechtigtes Mitglied der der WEG einen Férderantrag auf Grundlage entsprechender Be-
schliisse der WEG zur Sanierung und Antragstellung. Fiir die Bevollmachtigung ist eine Vollmacht
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auf dem entsprechenden KfW-Formular zu erteilen, die durch alle Mitglieder der WEG zu unter-
zeichnen ist.

MalRnahmen am Sondereigentum: Bei forderfahigen MaRRnahmen und Leistungen ausschlieBlich
am Sondereigentum eines Wohnungseigentiimers muss dieser den Férderantrag stellen.
Kombination von Basisantrag und méglichen Zusatzantragen auch bei WEG: Fiir Eigentumswoh-
nungen in WEG kdnnen abhangig davon, ob die Eigentlimer ihre Eigentumswohnung selbst nut-
zen oder nicht, unterschiedliche Fordersatze gezahlt werden. Dies wird wie bei anderen MFH
auch durch eine Kombination von Basisantrag und moglichen Zusatzantragen umgesetzt (s.o.).

Begrenzung der Antragsmoglichkeiten durch den Hochstbetrag forderfahiger Kosten pro Gebaude:
Grundsatzlich begrenzt der Hochstbetrag forderfahiger Kosten die Moglichkeiten, fir ein Gebaude
Forderantrage zu stellen. Die Zahl der Férderantrage ist hierfiir nicht mafigeblich.
Anrechnung in Anspruch genommener férderfahiger Kosten bei mehreren Férderantragen fiir
Heizungstechnik pro Gebaude: Seit Januar 2024 kann pro Gebadude der Hochstbetrag forderfahi-
ger Kosten durch seitdem gestellte Forderantrage fiir Heizungstechnik insgesamt nur noch einmal
in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass bis zur Ausschépfung der forderfahigen Kos-
ten fir ein Gebaude ggf. auch mehrere Forderantrage fir Heizungstechnik gefordert werden kon-
nen. D.h. die forderfahigen Kosten werden unabhangig vom Zeitpunkt der Antragstellung aufad-
diert.
Demnach kann man also zunachst eine Solarthermieanlagen fiir z.B. 15.000 Euro brutto er-
richten, und den Hauptwarmeerzeuger dann einige Jahre spater mit BEG-Férderung austau-
schen. Dafiir steht dann aber nicht mehr der volle Betrag forderfahiger Kosten zur Verfiigung,
sondern nur noch der Hochstbetrag abziiglich der bereits in Anspruch genommenen
15.000 Euro brutto. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kosten gekappt und nicht mehr geférdert
werden kdnnen, steigt.
Auch kann im Falle eines Heizungstauschs, bei dem der Hochstbetrag nicht ausgeschopft
wurde, nach Ablauf der Mindestnutzungsdauer fiir den geférderten Warmeerzeuger erneut
ein Férderantrag fiir den Austausch dieses Warmeerzeugers gestellt werden — aber nur noch
fir den nicht in Anspruch genommenen Teil des Hochstbetrages forderfahiger Kosten.
Beriicksichtigung nur ab 2024 gestellter Forderantrage: Berlicksichtigt werden dabei alle ab
dem 1. Januar 2024 gestellten Forderantrage. Friiher gestellte BEG- und MAP-Forderantrage
flihren nicht zu einem Ausschluss einer erneuten Férderung fir dieses Gebaude.
Keine Neuzahlung nach Verkauf und Vererbung: Dabei gilt die Begrenzung pro Gebaude un-
abhangig vom Gebdudeeigentiimer. D.h. auch nach einem Verkauf oder einer Vererbung des
an neue Eigentimer wird der in Anspruch genommene Betrag nicht wieder auf null gesetzt.
Fiir EffizienzmalBnahmen weiter ein Férderantrag pro Gebaude und Kalenderjahr méglich: Vor
2024 konnte in der BEG EM fiir jedes Geb&ude in jedem Kalenderjahr ein Férderantrag unter In-
anspruchnahme der vollen férderfahigen Kosten gestellt werden. Das galt fir alle EinzelmaRnah-
men gemeinsam, auch fiir Heizungstechnik. Heute gilt das nur noch fiir Férderantrage fur Effizi-
enzmalnahmen, also fiir Antrage in den Férderbereichen Gebdudehiille, Anlagentechnik (ohne
Heizungstechnik) und Heizungsoptimierung. Diese Effizienzinvestitionen lassen sich also weiter-
hin ohne starke Begrenzungen schrittweise umsetzen.

Antragstellung durch bevollmiachtigte Dritte:
Forderantrage beim BAFA: Antragsteller kdnnen vorerst nur noch bei Férderantragen beim BAFA
eine andere Person (z.B. Handwerker, Anwalt, Verwandter, Nachbar, Energieeffizienz-Experte
EEE) mit der Antragstellung beauftragen und fiir das gesamte Antragsverfahren bevollmachtigen.
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Dabei gibt es keine Einschrankungen, wer bevollmachtigt werden kann. Der Fordermittelgeber
kommuniziert dann ausschlieRlich mit dem Bevollmachtigten.
Férmliche Antragstellung mit BAFA-Formular nétig: Zur Erteilung einer Vollmacht muss das
aktuelle BAFA-Formular verwendet werden. Dieses muss ausgefillt, vom Antragsteller unter-
schrieben und dann bei der Online-Antragstellung hochgeladen werden.
Unterbevollmachtigte méglich: Diese Bevollmachtigten kénnen mehrere Unterbevollméch-
tigte benennen. Zur Erteilung von Untervollmachten dient folgendes BAFA-Formular.
Rechnungen dennoch an Antragsteller zu richten: Zu beachten ist, dass die spateren Rech-
nungen dennoch auf den Antragsteller ausgestellt sein mussen.
Widerspriiche nicht mehr durch Bevollmachtigte: Widerspruch diirfen Bevollmachtigte aber
auch beim BAFA nicht mehr einlegen — es sei denn, es handelt sich um Bevollméchtigte mit
rechtsanwaltlicher Zulassung oder Erlaubnis, Rechtsdienstleistungen zu erbringen.
Bevollmachtigung bei Forderantrage bei der KfW nicht moglich.: Fir die Heizungstechnikforde-
rung bei der KfW gilt, dass Forderantrage vorerst nur vom Investor selbst beantragt werden kén-
nen, und Fachunternehmen oder EEE nicht bevollmachtigt werden kénnen, Antrage zu stellen.
Assistenzfunktion angekiindigt: Die KfW arbeitet daran, anstelle der Bevollmachtigung eine sog.
Assistenzfunktion zu ermoglichen, bei der Dritte den Antrag vorbereiten. Diese Assistenzfunktion
soll es u.a. Energieeffizienzexpertinnen, Energieberatern, Fachunternehmen und Férderantrags-
Serviceunternehmen wie die febis service GmbH wieder erméglichen, Gebdudeeigentiimer bei
der Antragstellung zu begleiten und zu unterstiitzen. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist aber noch
offen.

Antragstellung durch Contractoren: Die Nutzung von Heizungstechnik ist auch beim Contracting for-
derfahig. Auch vor Antragstellung fiir die neue Heizungsanlage durch den Contractor muss ein Liefe-
rungs- oder Leistungsvertrag mit einem Fachunternehmen mit einer aufschiebenden oder auflésen-
den Bedingung der Férderzusage geschlossen werden (siehe FAQ 1.12). Dabei sind Vertrage tber Pla-
nungs- und Beratungsleistungen und auch der Abschluss des Contracting-Vertrages mit dem Contrac-
ting-Nehmer hiervon ausgenommen und diirfen vor Antragstellung auch ohne eine aufschiebende
oder auflésende Bedingung der Férderzusage abgeschlossen und erbracht werden.

Angabe zur Hohe der erwarteten férderfahigen Kosten: Im Forderantrag muss die Summe der ge-
planten bzw. erwarteten férderfahigen Kosten entsprechend der Angabe in der (gewerblichen) Be-
statigung zur Antragstellung (BzA/gBzA) angegeben werden. Da die Gesamtkosten nicht nur die Kos-
ten des Warmeerzeugers umfassen, sondern samtliche Kosten, ist das Fachunternehmen bei der Er-
stellung der BzA/gBzA bzw. der TPB nicht an den im Leistungsvertrag vereinbarten Betrag gebunden.
Diese Angabe im Férderantrag ist maligeblich fiir die Hohe des moglichen Erganzungskredits,
wenn er beantragt und bewilligt wird.
AulRerdem berechnet der Férderdurchfihrer auf Basis dieses Betrages unter Beriicksichtigung
der Kappungsregeln die beriicksichtigten forderfahigen Kosten und darauf aufbauend den Betrag
der Forderung.
In der Forderzusage wird dieser Betrag genannt. Er kann von den nach Durchfiihrung nachgewie-
senen forderfahigen Kosten nicht (iberschritten, aber unterschritten werden. Eine Korrektur nach
oben ist nur noch nach einem Widerspruch gegen die Forderzusage bzw. den ZWB madglich, der
innerhalb von einem Monat nach Erhalt eingelegt werden kann.
Vor diesem Hintergrund sollten die geplanten bzw. erwarteten forderfahigen Kosten in der
BzA/gBzA vom Fachunternehmen realistisch, aber nicht zu niedrig, sondern eher groRzligig auf-
gerundet angesetzt werden.
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Nicht pauschal den Héchstbetrag der forderfahigen Kosten als erwartete Kosten angeben: Es
sollte nicht pauschal der max. Betrag der forderfahigen Kosten als erwartete Kosten angegeben
werden. Andernfalls kann dies zu Nachfragen des Férderdurchfihrers und zur nachtraglichen An-
forderung des Angebotes fiihren, wenn der beantragte Betrag nicht zur beantragten Malknahme
passt. Dieses Vorgehen sollte daher nicht empfohlen werden. Hintergrund ist, dass beantragte
Mittel fiir den Zeitraum des Bewilligungszeitraums ,,geblockt” werden. Sollten regelmaRig deut-
lich (iberh6hte Betrdage beantragt werden, kann das fiir die Abwicklung der Forderung fiir die Zu-
kunft nachteilige Folgen haben.

Einreichung eines Angebots mit dem Forderantrag nicht erforderlich: Bei Férderantragen bis
Ende 2023 war die Vorlage von Angeboten bzw. Kostenvoranschlagen im Férderantrag nicht er-
forderlich. Es konnte aber im Rahmen der Antragsbearbeitung die Vorlage eines Angebotes ver-
langt werden. Ab 2024 ist nunmehr der Liefer- und Leistungsvertrag mit dem Forderantrag einzu-
reichen. Damit ist die Einreichung des zugrundeliegenden Angebots nunmehr tberflissig.
Antragstellerunterlage: Im Antragstool des BAFA kann der Antragssteller eine oder mehrere An-
tragstellerunterlagen hochladen. Dies ist optional und keine Verpflichtung. Damit kann der An-
tragsteller dem BAFA Unterlagen oder Mitteilungen zukommen lassen — auch solche, die nicht
verpflichtend eingesandt werden mussen.

Angaben zur CO,-Einsparung bei WG nur optional, aber bei NWG verpflichtend: Die bei der Erstel-

lung der BzA/gBzA erfragten Angaben zur CO»-Einsparung durch das vorgesehene Férderprojekt sind

bei WG in der BzA nur optional, aber bei NWG in der (gBzA). verpflichtend zu machen.
Evaluierung der Férderwirkung als Zweck: Bei der Erstellung der BzA/gBzA findet sich oberhalb
des Eingabefeldes fir die Einsparung der CO;-dquivalenten Emissionen der Hinweis: ,,Die Angabe
zur erwarteten THG-Minderung dient der Evaluierung der Forderwirkung. Die Angabe ist fir die
konkrete Férderentscheidung der KfW nicht relevant. Im Einzelfall kann es sein, dass sich durch
die Umsetzung der geplanten MalRnahme keine oder eine negative THG-Minderung einstellt.”
Erstellung der Angaben zur CO,-Einsparung: Zum Rechenverfahren zur Erstellung der Angaben
zur CO,-Einsparung ist unterhalb des Feldes erlauternd vermerkt: ,Differenz zwischen dem Wert
flir den Ausgangszustand (unsaniertes Gebdude) und dem Wert fiir das sanierte Gebdude. Die
THG-Minderung ist nach den Vorgaben des GEG, Anlage 9 ,Umrechnung in Treibhausgasemissio-
nen’ zu berechnen.”

Férderantrage fiir Anlagen mit innovativer Heiztechnik: Fiir den Anlagentyp , Innovative Heiztechnik
auf Basis erneuerbarer Energien gemal Punkt 5.3. g) der Richtlinie” gibt es nach wie vor — und das
bereits seit Jahren — keine forderfahigen Anlagen. Vielmehr muss deren Férderfahigkeit im Einzelfall
dargelegt werden. Dazu muss dem Antragsteller eine ,Dokumentation zu innovativer Heiztechnik”
bereitgestellt werden, damit er die Forderfahigkeit dieser Anlage begriinden kdnnte. Diese Férderop-
tion ist bis auf Weiteres irrelevant, weil es Anlagen, die hier forderfahig waren, bisher nicht gibt.

Mehrere Forderantrage gleichzeitig fiir ein Gebdaude moglich: Fiir ein Gebdude kénnen auch meh-
rere Forderantrage fir die Férderung von EinzelmaRnahmen gestellt werden, wenn diese Férderan-
trage sich jeweils auf unterschiedliche EinzelmaBnahmen beziehen. Dabei muss darauf geachtet wer-
den, dass einzelne Kosten nicht mehrfach beantragt werden. Unter dieser Voraussetzung kénnen die
Forderantrage ggf. auch von unterschiedlichen Antragstellern (Contractor, Eigentimer) gestellt wer-
den. Dabei gilt jedoch, dass die festgelegten Hochstgrenzen forderfahiger Kosten pro Férderantrag
eingehalten werden. Ggf. werden die Forderantrage in Bezug auf die forderfahigen Kosten zusam-
mengezogen.
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Antragstellung bei mehreren Heizungsanlagen an einem Standort (EE-Hybridanlagen): Pro Standort
kénnen alle Heizungsanlagen, die installiert werden sollen, in einem Forderantrag beantragt werden
(z.B. mehrere Holzheizungsanlagen oder eine Holzheizungsanlage zusammen mit einer Solarthermie-
anlage oder einer Warmepumpe).

Weiterer Antrag bei Ergdnzung eines beantragten Warmeerzeugers um einen weiteren eigenstan-
dig forderfahigen Warmeerzeuger erforderlich: Wenn sich nachtraglich entscheidet, den beantrag-
ten Warmeerzeuger um einen weiteren, eigenstandig forderfahigen Warmeerzeuger zu erweitern
(also um eine Holzheizungsanlage, Solarthermieanlage oder eine Warmepumpe), gilt folgendes:
Eine einfache Anderungsmitteilung fiir den gestellten Férderantrag reicht nicht aus.
Das Zurickziehen des Antrags und eine komplette Neubeantragung ist nicht erforderlich.
Vielmehr muss, wer hierfir eine Forderung erhalten will, flr diese zusatzliche Anlage einen zu-
satzlichen Férderantrag stellen. Das gilt sowohl bei einer Ergdnzung um eine Anlage desselben
(also einer anderen Holzheizungsanlage oder eines anderen Férdersegmentes (also einer Warme-
pumpe oder Solarthermieanlagen)).

Riickgabe von Férderzusagen fiir die Wiederbeantragung von FérdermaRnahmen:
Falle, in den es keine Sperrfrist nach Riickgabe auf Forderzusage gibt:
bei nicht-identischen Vorhaben: Sofern es sich bei der Wiederbeantragung nicht um das glei-
che Vorhaben handelt (also nicht-identisches Investitionsobjekt oder nicht-identische Mal3-
nahme), gibt es keine Sperrfrist.
bei abgelaufener Bewilligungsfrist: Wenn eine Forderzusage durch Ablauf der Bewilligungs-
frist seine Giiltigkeit verliert, ohne genutzt worden zu sein, gilt es eine Sperrfrist auch dann
nicht, wenn es sich um dasselbe Férdervorhaben handelt.
Sperrfrist nach Riickgabe auf Forderzusage fiir identische Fordervorhaben: Bei Verzicht auf eine
Forderzusage fiir ein identisches Vorhaben jedoch gilt eine Sperrfrist von sechs Monaten fir ei-
nen moglichen Folgeantrag. Um ein identisches Vorhaben handelt es sich, wenn sowohl das In-
vestitionsobjekt als auch die MaRnahme identisch sind. Diese Frist startet mit dem Datum des
Eingangs der Verzichtserklarung.

Abgrenzung identischer von nicht-identischen Forderprojekten: D.h. die Frage, welche Férdervorha-
ben als identisch gelten, ist von zentraler Bedeutung fiir die Antwort auf die Frage, wann ein einer
Forderantrag moglich ist. Dabei gilt die Reel: Innerhalb der BEG EM gelten Vorhaben als identisch,
wenn es Vorhaben mit identischem Investitionsobjekt und identischen Mallnahmen sind.
Identisches Investitionsobjekt: Dieses Kriterium bezieht sich auf das Gebaude, in dem die Mal3-
nahme durchgefiihrt wird. Demnach sind Vorhaben nicht-identisch, wenn sie in unterschiedli-
chen Gebauden geplant und umgesetzt werden.
Identische MaRnahme: Dieses Kriterium bezieht sich darauf, ob ein Vorhaben nach derselben
Nummer der Férderrichtlinie (inkl. Buchstaben) geférdert wird. Demnach sind Vorhaben nicht-
identisch, wenn sie nach unterschiedlichen Nummern 5.1 bis 5.4 inkl. Buchstaben geférdert wer-
den:
5.1 MaBnahmen an der Gebdudehdille: a bis ¢
5.2 Anlagentechnik (aulRer Heizung): a bis e
5.3 Warmeerzeuger: a bis j
5.4 Heizungsoptimierung a bis b.
Abgrenzung beim Wechsel der Art des Warmeerzeugers: Demnach ist der Wechsel von der Be-
antragung einer Warmepumpe (5.3 f) hin zu einer Holzheizungsanlage (5.3 e) und von einem
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Anschluss an ein Gebaudenetz zu einem Anschluss an ein Warmenetz kein identisches Férderpro-
jekt. Der Wechsel von einem Scheitholzkessel zu einem Pelletkessel oder einem wasserfiihren-
dem Pelletkaminofen (alles 5.3 f) wéare jedoch ein identisches Forderprojekt.

Anlagen mit und ohne Bonus oder EMZ sind identische MaBnahmen: MaRnahmen, die mit oder
ohne Bonus geférdert werden gelten als identische MaRnahme (es sei denn, es wird bei der An-
derung der beantragten MalBnahme auch der Warmeerzeuger hin zu einer anderen Heizungs-
technik-MaBnahme gewechselt). Dies gilt genauso fir Vorhaben mit und ohne Emissionsminde-
rungs-Zuschlag (EMZ), da malgeblich ist, ob die Anlage zur Warmeerzeugung nach einem ande-
ren Buchstaben gefordert wird.

Antragsstufe: Antragspriifung und Forderzusage bei EinzelmaBnahmen

Nachdem der Férderantrag gestellt ist, erfolgt die Antragspriifung und die Erstellung und Zusendung
der Forderzusage (bei der KfW) bzw. des Zuwendungsbescheids (beim BAFA). Dies erfolgt beim digi-
talisierten Antragsverfahren bei der KfW in der Regel sehr zligig.

Eingangsbestatigung: Nach dem Eingang des Online-Antrags erhalt der Antragsteller zeitnah per Mail
eine Eingangsbestatigung (inkl. Internet-ID).

Internet-ID und BAFA-Vorgangsnummer: Die mit der Eingangsbestatigung mitgeteilte Internet-ID ist
keine BAFA-Vorgangsnummer. Mit der Internet-ID kénnen keine Unterlagen nachgereicht oder Infor-
mationen zum Sachstand erfragt werden. Im Zuge der Bearbeitung des Forderantrags wird dann eine
Vorgangsnummer vergeben, die dem Antragsteller im weiteren Schriftverkehr mitgeteilt wird.

Antragseingang als mafRigeblicher Zeitpunkt der Antragstellung: Fir den Zeitpunkt der Antragstel-
lung ist das Datum des Antragseingangs maligeblich, nicht der Zeitpunkt, wann der Forderantrag ab-
gesendet wurde.

Antragsverfolgung online im Antragsportal (Statusabfrage): In der BEG konnen Antragsteller den
Stand der Bearbeitung ihres Forderantrags online im Antragsportal einsehen. Das Antragsportal dient
aulerdem der Antragsdanderung und dem Einreichen des Verwendungsnachweises (VN).

Zuriickziehen von Férderantragen bis zum Erhalt der Férderzusage ohne Sperrfrist moglich: Férder-
antrage konnen bis zur Erteilung einer Férderzusage bzw. eines Zuwendungsbescheids (ZWB) ohne
Sperrfrist storniert werden. Dazu ist ein unterschriebenes Schreiben vom Antragsteller ausreichend,
das unter der Vorgangsnummer hochgeladen wird.
Bei Férderantragen bei der KfW, bei denen die Bewilligung in der Regel direkt nach der Beantra-
gung erfolgt, ist das Zurilickziehen eines Férderantrags vor der Bewilligung eine eher theoretische
Moglichkeit, beim BAFA aber nicht.

Nicht weiterverfolgte Antrage zuriickziehen: Wer einen Forderantrag gestellt hat und diesen nicht
mehr weiterverfolgen will (z. B. weil das Vorhaben ganz fallen gelassen wurde), der sollte diesen ge-
geniber dem Forderdurchfihrer so bald wie moglich offiziell zuriickziehen, damit dieser den Forder-
antrag nicht mehr weiterbearbeiten, keine Forderzusage bzw. ZWB erteilen muss und keiner Mittel
mebhr fir ihn zuriickstellen muss.
Das formelle Zurickziehen ist fiir den Antragsteller dann wichtig, wenn er den Férderantrag fur
die MalBnahme spéter in derselben Fassung erneut stellen will, weil ein nicht zurtickgezogener
Forderantrag bei Erflllen der Antragsvoraussetzungen in jedem Fall zu einer Bewilligung flihrt.

Anderung von Férderantrigen: Der Antragsteller kann nach Antragstellung bestimmte Angaben (z.B.
Adressdaten) im Verlauf des Antragsprozesses dandern. Welche Anderungen er selbst vornehmen
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kann, hdngt davon ab, in welchem Bearbeitungsstatus sich sein Forderantrag befindet. Im Antrag-
sportal kann der Antragsteller bestimmte Anderungen selbstindig durchfiihren. Méchte er dariiber
hinaus Anderungen in seinen Angaben machen, stellt er hierfiir einen formlosen, schriftlichen Ande-
rungsantrag mit entsprechenden Nachweisen, indem er diese Unterlagen dem Férderantrag im An-
tragsportal als PDF-Datei hinzufiigt.

Vorhabenbeginn direkt nach Antragstellung und vor Erteilung der Forderzusage moglich: Antrag-
steller kdnnen, missen aber nicht mit der Auftragsvergabe warten, bis sie die Férderzusage bzw. den
ZWB erhalten haben. Vielmehr kann nach der Antragstellung direkt mit dem Projekt begonnen wer-
den. Das gilt auch nach Abschluss eines Liefer- und Leistungsvertrag mit aufschiebender oder auflo6-
sender Bedingung.
Nur bei Forderantragen beim BAFA relevant: Bei der KfW ist dies, weil die Férderzusage meist
direkt nach der Antragstellung erfolgt, eine eher theoretische Moéglichkeit. Beim BAFA ist dies
oftmals aber nach wie vor anders.
Kein Warten auf Férderzusage erforderlich: Viele Antragsteller warten traditionell mit dem Vor-
habenbeginn und der Umsetzung der Mallnahme bis zum Eingang des ZWB bzw. der Férderzu-
sage. Hierfiir gibt es verschiedene Griinde: Ein Teil der Antragssteller glaubte, das Warten sei ver-
pflichtend. Andere warteten aus Vorsicht: Sie wollten sicher gehen, dass sie die die Férderung
auch tatsachlich erhalten werden. Dieses Warten war in der BEG aber nie verpflichtend.
Warten mit dem Vorhabenbeginn bis zur Férderzusage maoglich: Dieses Warten ist und war
selbstverstandlich legitim —aber weder formal noch in der Sache nétig: Die Risiken waren und
sind gering, wenn man mit einem antragserfahrenen Fachunternehmen zusammenarbeitet:
Risiken durch einen Vorhabenbeginn vor der Forderzusage: Zum verbreiteten Zégern mit
dem Vorhabenbeginn tragt die seit Jahren gangige Formulierung bei, der Antragsteller kénne
auf eigenes Risiko mit dem Vorhaben vor der Forderzusage beginnen. Dabei wird nicht be-
schreiben, worin dieses Risiko besteht, und wie hoch dieses sein kdnnte. Dieses Risiko be-
steht darin, dass eine Férderung am Ende abgelehnt werde kdnnte. Dies passiert letztlich
aber nur, wenn nicht mehr zu heilende Fehler bei der Antragsstellung gemacht werden —
nicht aber, weil gestellte Forderantrdge z.B. wegen ausgehender Férdermittel nicht mehr be-
willigt wurden oder es nicht zugelassen wurde, nicht eingereichte Unterlagen oder fehlende
Angaben nachzureichen. Ablehnungen erfolgen in der Regel nur dann, wenn das Vorhaben
bereits begonnen wurde oder nicht férderfahige Anlagen beantragt und beauftragt wurden.
Mit einem erfahrenen Fachunternehmen als Partner sind solche Fehler zu vermeiden, erst
recht nach der verstarkten Digitalisierung des Antragsverfahrens.
Abschluss des Vorhabens vor Erteilung der Forderzusage moglich: Ein BEG-Vorhaben darf nach
der Antragstellung sogar abgeschlossen und alle Rechnungen bezahlt werden, bevor der die For-
derzusage bzw. der ZWB eintrifft.

Foérderzusage bzw. Zuwendungsbescheid: Wenn der Férderdurchfiihrer den Férderantrag genehmigt
hat, erhalt der Antragsteller von der KfW die Férderzusage bzw. vom BAFA den Zuwendungsbescheid
(ZWB). Darin wird u.a. die Hohe der Forderung festgesetzt. Sofern es keinen Widerspruch des Antrag-
stellers gegen den Bescheid gibt, erhalt dieser Rechtskraft! Damit ist die Antragstufe abgeschlossen.

Widerspruchsfrist gegen Férderzusagen bzw. Zuwendungsbescheide: Die Widerspruchsfrist betragt
bei Forderzusagen bzw. Zuwendungsbescheide in der BEG vier Wochen.
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Nachweisstufe: Umsetzung der EinzelmaRnahme

Nach Abschluss der ersten Stufe des Antragsverfahrens — der Antragsstufe — durch die Zusendung der
Forderzusage bzw. des Zuwendungsbescheids (ZWB) beginnt die zweite Stufe des Antragsverfahrens
— die Nachweisstufe des BEG-Antragsverfahrens. Zu dieser gehoren:

die Umsetzung der MaRnahme und die Inbetriebnahme der Heizungsanlage

die Erstellung und Einreichung der Nachweise

die Prifung der Nachweise und die Erstellung des Festsetzungsbescheids

die Auszahlung der Férderung

Verzicht auf Férderzusagen moglich und ggf. angebracht: Nach dem Erhalt einer Forderzusage kann
auf ihre Inanspruchnahme verzichtet und diese offiziell storniert werden Dazu ist eine formlose, un-
terschriebene Verzichtserklarung des Antragstellers notwendig, die beim Forderdurchfiihre einzu-
reichen ist.
Vorteile eines Verzichts auf Férderzusagen: Wer eine Forderzusage erhalten hat und das Vorha-
ben nicht mehr weiterverfolgen will (z.B. weil das Vorhaben ganz fallengelassen oder verschoben
werden soll), sollte sie gegenliber dem Forderdurchfiihrer trotzdem so bald wie moéglich zuriick-
ziehen.
Vorteil fiir die Allgemeinheit: Diese Forderzusage bindet keine bereitgestellten Fordermittel
mehr und schafft Klarheit tber die Inanspruchnahme der Férderung.
Vorteil fiir den Antragsteller: Fir den Antragsteller wird dies dann wichtig, wenn es moglich
sein soll, fir das Gebdude erneut einen Férderantrag zu stellen.

Auftragserteilung moglichst erst nach Eingang der Eingangsbestatigung: Da die Forderrichtlinie fest-
legt, dass der Forderantrag vor dem Beginn der MaRnahme zu stellen ist, kann der Auftrag theore-
tisch direkt nach dem Eingang des Antrags erteilt werden. Allerdings sollte man belegen kénnen, dass
der Forderantrag tatsachlich vor der Auftragsvergabe gestellt wurde. Der Auftrag sollte daher mog-
lichst nicht am selben Tag, sondern mindestens einen Tag nach der Antragstellung erteilt werden.
Denn bei einem am selben Tag versendeten Auftrag konnte die Auftragsvergabe auch vor dem For-
derantrag erteilt worden sein. Fir den Fall, dass der Antrag nicht eingehen oder verloren gehen
sollte, ist auBerdem zu empfehlen, den Auftrag erst nach Erhalt der Eingangsbestatigung zu erteilen.
Erst dann kann sich der Antragsteller sicher sein, dass der Antrag beim BAFA auch eingegangen ist
und kann dies bei Bedarf auch belegen.

Auch Umsetzung und Bezahlung der MaBnahme vor Erteilung der Férderzusage moglich: Auch die
Umsetzung der Investitionsmanahme kann direkt nach Antragstellung beginnen. Man kann also
nicht nur mit dem Projekt beginnen, also den Auftrag erteilen, sondern es auch tatsachlich bereits
umsetzen, also die Anlage installieren. Die Umsetzung der MaRnahme kann auch bereits abgeschlos-
sen und die Rechnung gestellt und beglichen werden.

Bewilligungsfrist in der Forderzusage bzw. dem Zuwendungsbescheid: Mit der Férderzusage bzw.
dem Zuwendungsbescheid (ZWB) wird auch der Bewilligungszeitraum (= Bewilligungsfrist) festgesetzt
und mitgeteilt, welche Unterlagen mit dem Verwendungsnachweis (VN) einzureichen sind. Die zu for-
dernde Heizungsanlage muss bis zum Ende der Bewilligungsfrist in Betrieb genommen werden. Der
Bewilligungszeitraum endet bei einem Férderantrag 36 Monate nach Erteilung der Forderzusage
bzw. dem ZWB. Eine Verlangerung ist nicht moglich.

Durchfiihrung der InvestitionsmaBnahme durch mehrere Unternehmen: Der Antragsteller konnte
zwei oder auch mehr verschiedenen Fachunternehmen mit der Umsetzung von Teilen des

115



Investitionsvorhabens beauftragen. Diese konnten gleichberechtigt agieren. Es bedurfte fiir die Um-
setzung also nicht eines Generalunternehmers, der dann weitere beteiligte Unternehmen beauftragt.
Das drfte sich 2024 mit der Einfihrung der Pflicht zur Erstellung einer BzA/gBzA bzw. TPB und einer
BnD/gBnD bzw eines TPN fiir das Férderprojekt gedndert haben. Da das erstellende Fachunterneh-
men die Verantwortung fiir die ordnungsgemafie Durchflihrung des Forderprojektes hat, diirfte es
quasi als Generalunternehmen agieren missen, das ggf. Unterauftrdge erteilt und alle Rechnungen
erstellt.

Datum der Inbetriebnahme: Als Inbetriebnahme-Datum gilt der Zeitpunkt, ab dem die Anlage zur
Warmeerzeugung genutzt wird. Ein Probebetrieb ist keine Inbetriebnahme. Es ist grundsatzlich uner-
heblich, ob nach der Inbetriebnahme Mangel an der Anlage aufgetreten sind.” Und: ,Eine Anlage gilt
als in Betrieb genommen, wenn sie arbeitet und dauerhaft eingeschaltet bleibt. Eine Inbetriebnahme
ist demnach in der Regel bereits vor dem Erstbezug des Gebaudes bzw. der Wohnungen moglich,
aber nur eingeschrankt vor dem Abschluss der Errichtung des Gebaudes. Lediglich Arbeiten wie Tape-
zieren und Malern der Wande kdnnen typischerweise nach Inbetriebnahme der Heizung vorgenom-
men werden.

Forderzusage auf neue Eigentiimer libertragbar: Eine Forderzusage bzw. ein Zuwendungsbescheid
(ZWB) kann auf einen neuen Eigentlimer einer Immobilie Gbertragen werden, wenn die Férderung
noch nicht ausgezahlt wurde. Bei der Ubernahme der Férderzusage bzw. des ZWB eines Verstorbe-
nen muss der Nachweis gefiihrt werden, dass der neue Eigentiimer der rechtmalige Erbe ist.

Nachweisstufe: Nachweisverfahren bei EinzelmaRnahmen

Erstellung der BnD/gBnD bzw. des TPN: Die Antragsteller mussen gegeniber dem Forderdurchfiih-
rer die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen der neuen Heizungstechnik und zur fach-
gerechten Durchfiihrung des Vorhabens nachweisen. Dies erfolgt bei der KfW durch die (gewerbli-
che) Bestdtigung nach Durchfiihrung (BnD/gBnD) bzw. beim BAFA durch den Technischen Projekt-
nachweis (TPN). Sie muss vom Antragsteller mit dem VN eingereicht werden. Diese ersetzen die bis-
herige Fachunternehmererklarung.

Erstellung: Zur Erstellung der BnD bzw. der gBnD stellt die KfW das sog. Priiftool und zur Erstel-

lung des TPN das BAFA in der BEG-Rubrik ,,Informationen fiir Energieberater” fiir verschiedene

Gruppen von Vorgangsnummern jeweils ein elektronische Formular bereit. Fiir seit dem 1. Januar

2024 gestellte Forderantrage ist dieses Formular zu verwenden.

ID: Nach dem Hochladen der BnD/gBnD bzw. der TPN erhalt das Fachunternehmen bzw. der EEE
eine Eingangsbestdtigung und eine /D, die sie dem Antragsteller Gibergeben mussen. Diese ist
beim Einreichen des (VN) durch den Antragstellenden erforderlich. Sie ist zwei Monate lang giil-
tig.

Nur ein Fachunternehmen oder EEE fiir die BnD/gBnD bzw. TPN verantwortlich: Im Rahmen ei-
ner BnD/gBnD bzw. eines TPN ist es nicht moglich, dass mehrere Fachunternehmen oder EEE fiir
Teile der Ausfiihrung verantwortlich zeichnen. Vielmehr bestatigt ein Fachunternehmen oder EEE
die fachgerechte Ausfiihrung aller Gewerke. Das gilt auch bei mehreren ausfiihrenden Fachunter-
nehmen. Es gibt keine Formvorgaben, wie dies zu prifen ist.

Identifizierung und Einreichung der Nachweise: Nach der Umsetzung der FérdermaRnahme reicht
der Antragsteller bzw. der fiir ihn Vertretungsberechtigte den BnD/gBnD bzw. den TPB mit allen néti-
gen Nachweisen online im Antragsportal des Férderdurchfihrers ein. Beim BAFA erfolgt dies im
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BAFA-Portal und bei der KfW im Kundenportal ,,Meine KfW“. Beim BAFA ist dies weiterhin durchge-
hend fir alle Antragsteller moglich.
Frist zur Einreichung der Nachweise: Die Nachweiseinreichung fiir das Férderprojekt muss inner-
halb von sechs Monaten ab dem Datum der letzten Rechnung und spatestens sechs Monate nach
Ablauf des Bewilligungszeitraums erfolgen.
Zugangsdaten: Zum Hochladen sind die bei der Registrierung im Antragsportal des Férderdurch-
flihrers festgelegten bzw. Zugangsdaten (Kennung und Passwort) zu nutzen.
Identifizierung der Antragsteller bzw. ihrer Vertretungsberechtigen: Um Nachweise einreichen
zu kdnnen, mussen sich die Antragssteller bzw. die fiir antragstellende WEG, antragstellende Un-
ternehmen oder antragstellende Kommunen Vertretungsberechtigten im Antragsportal des For-
derdurchfiihrers identifizieren.
Nachweis der Vertretungsberechtigung: Die Vertretungsberechtigung fiir Unternehmen und
WEG ist durch Registerauszlige nachzuweisen. Bei Unternehmen, die nicht in einem 6ffentli-
chen Register gefiihrt sind, ist die per Gesellschaftsvertrag bzw. Satzung geltende Vertre-
tungsberechtigung nachzuweisen. Bei einer gemeinsamen Vertretungsberechtigung ist zu-
satzlich das Formular ,,Vollmacht zur Antragstellung im Kundenportal Meine KfW fiir gemein-
schaftliche Vertretungsberechtigung” und bei einem Forderantrag einer Kommune das For-
mular ,,Nachweis der Vertretungsberechtigung fiir Kommunen bei Antragstellung im Kunden-
portal meine KfW* einzureichen.
Notwendige Angaben im Nachweisverfahren
Juristische Personen: Steuernummer und/ oder Wirtschafts-ldentifikationsnummer
Private Antragsteller: Geburtsdatum und Steuer-ldentifikationsnummer
Sollte keine Steuer- oder Wirtschafts-Identifikationsnummer vorliegen oder unverschuldet
nicht bekannt sein, dann ist zumindest die Nummer des flir den Antragsteller zustéandigen
Finanzamtes (sog. Finanzamtsnummer) mitzuteilen. Diese kann telefonisch beim Finanzamt
erfragt oder im Internet unter diesem Link ermittelt werden.
Einzureichende Unterlagen im Nachweisverfahren: Es miissen alle notwendigen Anlagen hoch-
geladen und online eingereicht werden. Dazu gehoren:
Ggf. Nachweise der Selbstnutzung: Sofern man den Einkommens- und oder Klimageschwin-
digkeits-Bonus beantragt hat und diese ausgezahlt werden sollen, miissen der Grundbuch-
auszug und die Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes hochgeladen werden. Unter-
bleibt dies, wird die Forderung ggf. entsprechend gekiirzt ausgezahlt.
Ggf. Nachweise des zu versteuernden Einkommens: Im Falle, dass man den Einkommens-
Bonus beantragt hat und dieser ausgezahlt werden soll, miissen die malRgeblichen Steuerbe-
scheide des selbstnutzenden Eigentlimers und deren in der geférderten Wohnung lebenden
Partner hochgeladen werden. Unterbleibt dies, wird die Forderung ggf. entsprechend gekiirzt
ausgezahlt.
Rechnung(en): Alle Rechnungen fiir die zu fordernden MaBnahmen und Leistungen sind ein-
zureichen. Diese missen in deutscher Sprache ausgefertigt sein und ausweisen:
den Namen des Antragstellers
die forderfahigen Kosten (ausschlieBlich forderfahige Posten!)
die Arbeitsleistung
den Standort der Installation
sowie die im Geschaftsverkehr iblichen Angaben und Anlagen
Teilrechnungen: Werden Teilrechnungen/Abschlagsrechnungen vorgelegt, so ist zusatz-
lich eine zusammenfassende Schlussrechnung vorzuhalten.
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Trennung forderfahiger von nicht-férderfahigen Kosten in den Rechnungen: Fir die ein-
zureichende Rechnung gibt es keine Vorlage und auch keine konkreten Vorgaben fir die
Gliederung der Ausgabeposten. In der Rechnung miissen jedoch férderfahige und nicht
forderfahige Kosten getrennt ausgewiesen werden. Es ist aber nicht erforderlich, fiir fér-
derfahige und nicht-férderfahige Kosten zwei getrennte Rechnungen zu erstellen. Bei In-
tegration einer nicht-forderfahigen Ausgabe in einen forderfahigen Kostenblock kann je-
doch der gesamte Kostenblock nicht bei der Berechnung der Forderung beriicksichtigt
werden.
Rechnungen fiir ungeteilte MFH an alle Antragsteller zu adressieren: Wenn fiir ein MFH
Zusatzantrage vorliegen, dann muss die Rechnung des ausflihrenden Fachunternehmens
an alle Eigentlimer gerichtet sein, die Forderantrage fiir das Gebaude gestellt haben.
Diese Rechnung muss jeder Antragsteller mit dem Verwendungsnachweis hochladen.
Wer diese Rechnung bezahlt, ist flir den Forderdurchfiihrer gleichgtltig. Fir die Vertei-
lung der Forderung auf die Antragsteller gilt auch hier, dass sie entsprechend der Auftei-
lung der férderfahigen Kosten zu gleichen Teilen auf alle Wohnungen erfolgt.
Rechnungen bei WEG: Die Rechnungen innerhalb einer Wohnungseigentiimergemein-
schaft (WEG) mit Gemeinschaftseigentum sind an die WEG auszustellen. Das gilt auch,
wenn fur eine WEG Zusatzantrage vorliegen. Die Zusatzantrage beziehen sich auf den an-
teiligen Forderhochstbetrag, der auf eine Eigentumswohnung entfallt.
Zahlungsnachweise: Es ist die Zahlung der ersten Rate nachzuweisen. Diese muss vor dem
Ende des Bewilligungszeitraums geleistet worden sein.
Zahlung des Gesamtbetrags als Regelfall: Demnach muss, sofern keine Ratenzahlung
vereinbart wurde, vor dem Ende des Bewilligungszeitraums der Gesamtbetrag bezahlt
werden. Man erhalt dann nachtraglich eine Erstattung des geférderten Anteils.
Unbare Zahlungen verpflichtend: Rechnungen sind immer unbar zu begleichen.
Gestaltung der Zahlungsnachweise: Zahlungsnachweise sollen insbesondere den Zah-
lungsempfanger, Grund und Datum der Zahlung und den Verwendungszweck beinhalten.
AuBerdem missen sie ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zum Forderprojekt (z.B. Pro-
jektnummer) enthalten.
Nachweis der Verteilung der Kosten auf Eigentumswohnungen: WEG miissen bei der Nach-
weiseinreichung die Verteilung der forderfahigen Kosten auf die Einzeleigentiimer anhand
geeigneter Unterlagen dokumentieren. Die KfW gibt hierfir keine Form vor. Diese miissen in
der Bestdtigung nach Durchfiihrung (BnD) angegeben sein.
Aufbewahrungspflicht wahrend der Mindestnutzungsdauer: Fiir den Zeitraum der Mindestnut-
zungsdauer (in der BEG zehn Jahre) besteht eine Aufbewahrungspflicht fiir alle im Zusammen-
hang mit der Forderung stehenden Dokumente und Belege.
Verwendung alter Formularfassungen: Sofern Formulare zu verwenden sind, sind auch bei frii-
her gestellten Forderantrdagen immer die aktuellen Versionen zu nutzen. Diese stehen auf der
Webseite des Forderdurchfiihrers zum Download bereit.
Verwendung alter BEG-Formulare: Sollte ein dlteres BEG-Formular genutzt worden sein,
wird dieses in der Regel anerkannt. Abweichungen sind dann moglich, wenn nach heutigem
Stand notwendige Erklarungen in der alten Fassung fehlen sollten. Sofern Erklarungen gestri-
chen wurden, diese aber trotzdem eingereicht werden, ist dies hingegen unschadlich. Im
Zweifelsfall ist ein Formular in einer anderen Fassung erneut einzureichen.
Keine Schornsteinfegermessbescheinigung nétig: Die Vorlage der Schornsteinfegermessbeschei-
nigung fordert die Forderrichtlinie zu recht nicht , denn in der Praxis dirfte es kaum
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vorgekommen, dass geférderte Anlagen vom Schornsteinfeger nach einer Messung nicht in Be-
trieb gehen kénnen: Bei einer nicht bestandenen Messung diirften die beteiligten Unternehmen
die Anlage regelmaRig so lange nachbessern, bis die Anlage abgenommen werden kann.
Widerruf der Forderzusage nach Nichteinreichen der Nachweise: Erfolgt nach Ablauf der (ggf.
verlangerten) Bewilligungsfrist plus der Sechsmonatsfrist fiir die Einreichung der Nachweise
keine Einreichung der Nachweise, wird der Forderdurchfiihrer eine erteilte Forderzusage form-
lich widerrufen. Erst nach diesem Widerruf kdnnte fir ein nicht weiterverfolgtes Projekt, flir das
kein Auftrag erteilt wurde, erneut ein Forderantrag gestellt werden. Andernfalls wird der Forder-
durchfiihrer einen erneuten Férderantrag ablehnen. Wer nicht so lange warten will und kann,
sollte den Forderantrag vorher formlich zurlickziehen und mitteilen, dass das Projekt nicht wei-
terverfolgt wird. Wurde ein Auftrag erteilt, die Anlage aber nicht installiert, ist ein erneuter For-
derantrag nicht moglich.

Vorgehen bei Forderung von Anlagen, die anders installiert werden als beantragt: Wird ein Warme-
erzeuger anders installiert als beantragt und bewilligt, oder gar ein vollig anderer Warmeerzeuger
installiert, so ist dies forderunschadlich. Eine Neubeantragung ist nicht erforderlich. Es gelten dabei
aber immer die Férderbedingungen zum Zeitpunkt der Antragstellung, und dass der zugesagte For-
derbetrag nicht erhéht werden kann.
Wechsel des Warmeerzeugers moglich: Auch ein Wechsel des Warmeerzeugers nach Antragstel-
lung ist moglich, ohne dass ein neuer oder gednderter Antrag gestellt werden muss.
Dies gilt auch dann, wenn es sich nicht um eine Anlage aus demselben Fordersegment han-
delt, also statt einer beantragten Warmepumpe z.B. eine Holzheizungsanlagen installiert
wird. Die Einschrankung, dass die stattdessen installierte Anlage aus dem demselben Forder-
segment stammen muss, wurde aus den FAQ gestrichen.
Der Férderdurchfiihrer muss dartiber nicht vorab informiert werden, sondern es geniigt, die
tatsachlich installierte forderfahige Anlagentechnik im Nachweisverfahren anzugeben, also
im Rahmen der Bestatigung nach Durchfiihrung (BnD).
Wenn ,weniger” installiert wird als beantragt: Man kann ohne Probleme und weitere Verfah-
rensanforderungen auf die Installation beantragter Komponenten einer Holzheizungsanlage (z.B.
Partikelabscheider oder Brennwerttechnik im Gebdudebestand, oder eine beantragte Solaran-
lage) verzichten, eine kleinere Holzheizungsanlage installieren oder die veranschlagten Kosten
aus anderen Grinden unterschreiten. Dann wird die bewilligte Férderung auf den Betrag gekirzt,
der fir die installierte Anlage gezahlt wird. Dieser Fall ist also unproblematisch.
Wenn ,,mehr” installiert wird als beantragt: Man kann auch mehr installieren als beantragt, so-
fern man im Holzheizungsanlagensegment bleibt. Z.B. ist die Installation einer groRere Holzhei-
zungsanlage moglich, ein Brennwert- anstatt eines Standardkessels, ein Kombikessel statt einer
einfachen Holzheizungsanlage, selbst eine Kesselkaskade statt eines Einzelkessels, sofern dabei
die Gesamtleistung nicht wesentlich erweitert wird. Auch ist es zuldssig, die veranschlagten Kos-
ten aus anderen Griinden zu Uberschreiten. In all diesen Fallen wird die Holzheizungsanlage ge-
fordert— aber maximal die bewilligte Fordersumme ausgezahlt.
Dabei kann der ansonsten mogliche Forderbetrag aber nicht komplett erreicht werden. Dies
kann zum Bediirfnis fiihren, den Forderantrag zurlickzuziehen und fiir den tatsachlich zu in-
stallierenden Warmeerzeuger neu zu stellen. Dabei muss dann bei ,identischen Férdervorha-
ben”, also bei Forderantragen fiir dasselbe Gebaude fiir eine Anlage aus demselben Férder-
segment (wenn also ebenfalls eine Holheizungsanlage installiert wird), eine Sperrfrist von
sechs Monaten eingehalten werden, bis ein neuer Forderantrag gestellt werden kann.
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AulRerdem sollte das Einverstandnis des beauftragten Fachunternehmens eingeholt werden,
weil dieses sonst auf die Einhaltung des bisherigen Auftrags bestehen kann.

Bei Projekten, bei denen statt einer einzelnen Holzheizungsanlage eine wesentlich grofRere
Kesselkaskade installiert wird, empfiehlt es sich, dies dem Forderdurchfiihrer mitzuteilen.
Evtl. muss dann ein neuer bzw. weiterer Forderantrag gestellt werden.

Nach der Nachweiseinreichung: Eine Riickmeldung nach Einreichung der Nachweise gibt es in der
Regel innerhalb einiger Tage.
Priifung der Nachweise: Nach der Nachweiseinreichung prift der Férderdurchfiihrer die Nach-
weise.
Erstellung des Festsetzungsbescheides: Wenn sich bei der Priifung keine Beanstandungen erge-
ben, erstellt der Forderdurchfiihrer einen Festsetzungsbescheid, den der Antragsteller zugestellt
bekommt.
Auszahlung der Forderung Der Zuschuss wird dann ohne weitere Mitteilung auf das vom Antrag-
steller angegebene Konto ausgezahlt. Damit ist das Antragsverfahren beendet.
Auszahlung der Férderung immer zum Monatsende: Die Fordermittelauszahlung erfolgt immer
gesammelt zum Monatsende. Zwischen Nachweiseinreichung und Férdermittelauszahlung soll-
ten daher im Regelfall zwei bis flinf Wochen liegen.

Zweckentsprechender Betrieb und Mindestnutzungsdauer geférderter Anlagen bei
EinzelmaRnahmen

Geforderte Anlagen missen mindestens in der BEG zehn Jahre zweckentsprechend betrieben wer-
den (Mindestnutzungsdauer). Im MAP galt eine Mindestnutzungsdauer von 7 Jahren. Um einen
zweckentsprechenden Betrieb handelt es sich, wenn die geférderte Anlage gemaR ihrem Verwen-
dungszweck betrieben wird.

Mindestnutzungsdauer nur fiir konkrete Anlageninvestitionen: Die Mindestnutzungsdauer erstreckt
sich nur auf konkrete Anlageninstallationen, nicht auf dabei durchgefiihrte Leistungen wie den Hyd-
raulischen Abgleich.
Allerdings sind die bei der Heizungsoptimierung z.B. durch den Hydraulischen Abgleich etc. er-
reichten technischen Werte fiir den Zeitraum der Mindestnutzungsdauer einzuhalten. Die Anla-
geneffizienz darf durch folgende MalRnahmen also nicht verringert werden. Demnach kann man
z.B. nach einer HZO-MaRnahme mit hydraulischem Abgleich nach Verfahren B bei einem folgen-
den Heizungstausch erneut ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B durchgefiihrt werden.

Einhaltung des Verschlechterungsverbotes: Innerhalb der Mindestnutzungsdauer ist das Verschlech-
terungsverbot einzuhalten. D.h. eine Verbesserung der Anlage durch geférderte und nicht geforderte
FolgemaBnahmen innerhalb der Mindestnutzungsdauer ist moglich.

Aufbewahrungspflicht wahrend der Mindestnutzungsdauer: Fiir den Zeitraum der Mindestnut-
zungsdauer besteht eine Aufbewahrungspflicht fir alle im Zusammenhang mit der Forderung stehen-
den Dokumente und Belege (z.B. Rechnungen und Zahlungsnachweise).

Weitergabe der Mindestnutzungsdauer bei VerduBerung einer Anlage: Bei einer VeraulRerung der
Anlage ist der Erwerber auf Mindestnutzungsdauer und die daraus erwachsenden Pflichten hinzuwei-
sen. Die Pflichten nach den Ziffern 7.1. und 9.7. der Richtlinie hinsichtlich des geférderten Gebaudes
sind im Rahmen des Kaufvertrags auf den Erwerber zu Gibertragen. Sie erléschen durch den Verkauf
nicht.
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Riickzahlung der Férderung vor Ablauf der Mindestnutzungsdauer erforderlich: Sollte die Mindest-
nutzungsdauer der geférderten Anlageninstallationen nicht eingehalten werden, so ist die Férderung
zuriickzuzahlen. Offenbar gilt Gblicherweise — anders als im MAP —eine vollstandige Riickzahlung,
keine anteilige mehr.

Kein Antrag auf Fristverkiirzung der Mindestnutzungsdauer moglich: Es ist nicht moglich, Antrage
auf Verkiirzung der Mindestnutzungsdauer zu stellen.

Umgang mit der Mindestnutzungsdauer bei Funktionsunfahigkeit: Wird die geférderte Heizungsanlage
innerhalb der Mindestnutzungsdauer funktionsunfihig, muss dies angezeigt werden. Ob die Férderung kom-
plett oder teilweise zuriickgefordert wird, wird dann im Einzelfall gepriift. Dabei diirfte eine Rolle
spielen, ob eine Reparatur nicht mdglich oder unverhiltnismaRig aufwandig ist. Man wird wahrend der
Mindestnutzungsdauer also so lange wie moglich auf eine Reparatur defekter oder nicht laufender
Anlagen setzen missen, und womaoglich auch auf eine Ersatzanlage des Herstellers (zumindest innerhalb
der Gewahrleistungsfrist).

Vorgehen bei Forderantragen in Gebauden mit geférderten Anlagen innerhalb der Mindestnut-
zungsdauer: Wenn eine geférderte Holzheizungsanlage vor Ablauf der Mindestnutzungsdauer stillge-
legt wird, dann muss erst die Forderung anteilig zuriickgezahlt werden, bevor ein neuer Forderantrag
bearbeitet wird. Der Forderdurchfuhrer wird sich daher in Fallen, in denen innerhalb er Mindestnut-
zungsdauer ein neuer Férderantrag gestellt wird, nachweisen lassen, dass die alte Holzheizungsan-
lage weiterbetrieben und nicht stillgelegt wurde. Ist das nicht der Fall, erfolgt eine Bearbeitung erst
nach Riickzahlung des anteiligen Férderbetrags.

Stilllegung durch Nutzungsanderung, Nutzungsaufgabe oder Abriss des Gebaudes: Auch eine Nut-
zungsanderung oder -aufgabe und der Abriss eines geforderten Gebaudes oder einer geférderten
Wohnung innerhalb der Mindestnutzungsdauer sind dem Férderdurchfiihrer vom Antragsteller, bzw.
im Falle einer VeraulRerung vom Erwerber, unverziiglich anzuzeigen. Der Durchfiihrer ist in diesen
Fallen berechtigt, die Férderung zuriickzufordern, soweit der Férderzweck nicht mehr erreicht wer-
den kann.
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Netzforderung in der BEG

In allen drei Teilen der BEG — also sowohl bei einer Férderung als EinzelmalRnahme als auch im Rah-
men der Modernisierung eines Effizienzhauses — sind auch verschiedene MalRnahmen einer netzge-
bundenen Warmeversorgung (im Folgenden BEG-Netzférderung genannt) forderfahig:

Errichtung, Erweiterung oder Umbau eines Gebdudenetzes (Nr. 5.3.g der Forderrichtlinie)

Anschluss an Gebdudenetze (Nr. 5.3.h der Forderrichtlinie)

Anschluss an Warmenetze (Nr. 5.3.h der Forderrichtlinie)

Foérderdurchfiihrer: Die Forderdurchfiihrung fiir den Anschluss von Gebauden an ein Warmenetz
liegt seit Anfang 2024 bei der KfW, wahrend sie fir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Ge-
baudenetzes weiterhin beim BAFA liegt.
Fiir den Anschluss von Gebduden an ein Gebdudenetz wurde die Forderdurchfihrung aufgeteilt:
Erfolgt sie im Rahmen einer Férderung fiir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebaude-
netzes, erfolgt sie ebenfalls weiterhin beim BAFA, andernfalls bei der Kfw.

5.3.8 Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdaudenetzes BAFA
5.3.h Anschluss an ein Gebaudenetz BAFA/KfW
5.3.i Anschluss an ein Warmenetz Kfw

Keine BEG-Forderung der Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Wérmenetzen: Demgegeniber
gibt es keine Forderung von Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Wérmenetzen in der BEG. Dies
wird mit der Bundesférderung effiziente Widrmenetze (BEW) gefordert.

BEG-Netzférderung nur fiir Versorgung von Bestandsgebéiuden: In der BEG sind MaBnahmen auch
in Gebadudenetzen nur dann forderfahig, wenn diese MaRnahmen der Versorgung von Bestandsge-
bauden dienen.
Daraus ergeben sich in der BEG EM bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenet-
zen mit einer gemischten Gebadudestruktur, also versorgten Bestandsgebduden und Neubauten,
mehrere Auslegungs- und Abgrenzungsfragen (siehe Férderung von Gebdudenetzen mit Neubau-
ten).
Beim Anschluss an Gebdudenetze- und beim Anschluss an Wérmenetze ist dieser Grundsatz hin-
gegen eindeutig und einfach umzusetzen.

Uberwiegende Versorgung mit Prozesswirme auch bei Netzen nicht in BEG forderfihig: MaRnah-
men zur Uberwiegenden Versorgung mit Prozesswarme sind keine in der BEG forderfahigen Netze.
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Abgrenzung der Férderung von Gebaude- und Warmenetzen in der BEG

Zustand nach der MaRnahme fiir die forderrechtliche Einordnung maRgeblich: Fir die Frage, ob es
sich forderrechtlich um ein Gebdudenetz oder um ein Wérmenetz handelt, ist die Zahl der Gebaude
und Wohnungen nach der FordermaRnahme maligeblich.

Definition Gebdudenetz: Alle Netze zur Warmeversorgung, die nach der Mafisnahme zwei bis 16 Ge-
bduden (Wohngebiude und Nichtwohngebaude, Bestandsgebaude und auch Neubauten) und bis zu
100 Wohnungen mit Warme versorgen und dabei nur einen Warmeversorgungskreislauf aufweisen,
sind forderrechtlich Gebdudenetze.
Zwei Bestandsgebaude in der BEG als Fordervoraussetzung: In der BEG forderfahig ist ein Ge-
bdudenetz aber nur dann, wenn, mindestens zwei Bestandsgebdude am Gebaudenetz beteiligt
sind. MalBnahmen, die nach der Mafinahme weniger als zwei Bestandsgeb&dude versorgen, sind
demnach nicht als Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzen oder als Anschluss
an ein Gebdudenetz forderfahig. Ein Netz mit einem Bestandsgebaude und einem oder mehreren
Neubauten, oder ein Netz, das zwar mehrere Gebaudeteile versorgt, die aber baurechtlich als ein
Gebaude zahlen, sind in der BEG also nicht férderfahig.
Gemeinsam versorgte Doppelhaushalften (DHH): Gemeinsam versorgte DHH bilden demnach
nur dann Gebaudenetze, wenn es sich um zwei getrennte Bestandsgebidude handelt.

Definition Warmenetz: In der BEG gilt folgende Definition fir Warmenetze: Ein Warmenetz dient der
Versorgung der Allgemeinheit mit leitungsgebundener Warme und ist kein Gebdudenetz.” Das heifdt
ein Netz mit entweder mehr als 16 Gebdauden oder mehr als 100 Wohnungen kann férderrechtlich
ein Warmenetz sein.
Kriterium ,Versorgung der Allgemeinheit”: Hinzu kommt die Anforderung der ,Versorgung der
Allgemeinheit”. Demnach kann es Netze zur Warmeversorgung geben, die mehr als 16 Gebaude
oder mehr als 100 Wohnungen mit Gebaudewarme versorgen, aber forderrechtlich weder
Warme- noch Gebaudenetz sind und in der BEG nicht férderfahig sind. Dies betrifft Warmenetze
sein, die nur eigene Gebaude versorgen (z.B. auf einem Betriebsgeldnde) und keine Moglichkeit
des Anschlusses weiterer Gebaude anderer Eigentlimer bieten.
Anschluss von Gebaduden an Gebdudenetze mit 16 Gebauden: Der Anschluss eines Gebdudes an
ein bisheriges Gebdudenetz mit 16 Geb&duden ist ein Anschluss an ein Warmenetz, weil am Ende
der MaRnahme ein Warmenetz mit 17 Gebaduden besteht.
Anschluss von Wohngebauden an Gebaudenetz mit 100 Wohnungen: Dasselbe gilt fiir Gebau-
denetze mit 100 Wohnungen: Bei denen entsteht durch Anschluss eines neuen Wohngebdudes
ein Warmenetz, weil die Zahl der Wohnungen dabei auf mindestens 101 erhéht wird.
Anschluss von NWG an ein Gebaudenetz mit 100 Wohnungen: Demgegeniber ist der Anschluss
eines NWG an ein Gebdudenetz mit bis zu 100 Wohnungen mdglich, so lange die Zahl der Ge-
badude 16 nicht Uberschreitet und solange die NWG keine Wohnungen enthalten.

Forderfahige Bestandteile von Netzen: Zu Gebidude- und Warmenetzen gehoren forderrechtlich fol-
gende Komponenten:

Warmeerzeuger

ggf. Warmespeicher

Warmeverteilung

Steuer-, Mess- und Regelungstechnik

sowie Warmeuibergabe (Anschluss der versorgten Gebaude).
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Rechtlich kein Unterschied zwischen Nah- und Fernwdrmenetzen, sondern nur zwischen Warme-
und Gebaudenetzen: Zwischen Nah- oder Fernwarmenetzen wird weder im Energie- noch im Forder-
recht unterschieden. Es gibt keine ordnungs- oder forderrechtliche Begriffsdefinition flr den Begriff
Nahwarme. Das GEG definiert, was ein Gebdudenetz ist, und verwendet nur den Begriff Fernwdrme,
ohne zu definieren, was damit gemeint ist. Das Warmeplanungsgesetz (WPG) legt fest, dass ein Ge-
bédudenetz kein Wdrmenetz ist. Da ein Gebdudenetz aus rechtlicher Sicht kein Wédrmenetz, ist, kann
es auch kein Nahwdrmenetz sein.
Technisch gesehen keine Unterschiede zwischen Netzen aller Art: Technisch gesehen gibt es je-
doch weder zwischen Nah- und Fernwarmenetzen noch Gebdude- und Warmenetze einen Unter-
schied. Die rechtliche Unterscheidung zwischen Gebaude- und Warmenetzen ist eine Setzung,
die fur das Forderrecht Bedeutung hat.
Missverstdndnisse im Zusammenhang mit dem Begriff Nahwdrmenetz: In der Branche werden
Gebdudenetze trotzdem oftmals weiter als Nahwédrmenetze bezeichnet. Meist sind damit aber
auch kleine Wéirmenetze gemeint, die liber die GroRe eines Gebdudenetzes hinausgehen. Dabei
unterbleibt in aller Regel eine klare Definition, was gemeint ist. Aus diesem Grund ist in den
meisten Fallen nur indirekt erkennbar, ob fiir den Autor Gebdudenetze trotzdem zur Nahwarme
gehoren (was meist der Fall sein diirfte). Die meisten Leser diirften das ohnehin genauso verste-
hen.
Begriff Nahwdrmenetz vermeiden: Daher sollten die Begriffe Nahwédrme und Nahwérmenetz
besser nicht mehr verwendet werden. Besser ist es von Gebdude- und Wirmenetzen oder Netzen
der Wdrmeversorgung zu sprechen, wenn beides gemeint ist. Wenn fiir die Praxis eine GroRendif-
ferenzierung sinnvoll ist, kann von Gebdudenetzen und kleinen Wérmenetzen und von grofien
Wdrmenetzen gesprochen werden.
Begriff Nahwarme insbesondere im Zusammenhang mit BEG-Férderung nicht verwenden: Ins-
besondere sollte im Rahmen einer BEG-Forderung fiir Gebdudenetze weder der Begriff Nahwdr-
menetz noch die Begriffe Fernwdrmenetz oder Wdrmenetz verwendet werden! Er bringt keine
Vorteile, sondern schafft nur Unklarheiten und Risiken: Bei Gebdudenetzen, die als Wédrmenetz
bezeichnet werden, besteht das Risiko, dass Fachunternehmen, Gebaudeenergieberater oder gar
der Forderdurchfiihrer dieses als in der BEG nicht foérderfahig einstufen, da die Errichtung von
Warmenetzen in der BEG nicht gefordert wird. Dabei ware notig nachzufragen, wie viele Ge-
baude und Wohnungen angeschlossen sein werden, um die die Voraussetzungen fir die Forder-
fahigkeit in der BEG priifen zu kdnnen. Das wird aber oftmals unterbleiben.
Branchenvertreter halten jedoch an den althergebrachten Begriffen Nahwarme fest: Gleich-
wohl halten die meisten Branchenvertreter am Begriff Nahwarme fest. Meist erfolgt dies unbe-
wusst, aus einer Gewohnheit heraus, wobei oft auch keine Kenntnis tGber die forderrechtlichen
Unterschiede besteht. Spatestens dann wird es problematisch. Branchenvertreter, die sich des-
sen jedoch bewusst sind, flihren als Begriindung an, dass sie die ordnungs- und forderrechtliche
Unterscheidung zwischen Gebauden- und Warmenetzen fir nicht stabil halten.

Keine Einschrankungen hinsichtlich der Lage der Gebaude: Bei der Berlicksichtigung von Gebauden,
die an ein Netz angeschlossen werden, gibt es keine Einschrankungen aufgrund der Lage der Ge-
bdude. Sie missen sich z.B. nicht auf einem Grundstiick mit derselben Hausnummer befinden, son-
dern konnen sich auf verschiedenen Grundstiicken mit verschiedenen Hausnummern befinden.
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Einfuhrung in die Netzférderung in der BEG EinzelmaRnahmen

Baubegleitung bei Netzantragen in der BEG EM: Fiir die drei eigenstdndig forderfahigen Einzelmal3-
nahmen der Netzforderung gibt es Unterschiede bei der Verpflichtung zur Baubegleitung:
Verpflichtende Baubegleitung z.T. bei Gebdaudenetzen: Eine Verpflichtung zur Inanspruchnahme
der Baubegleitung besteht bei Férderantragen beim BAFA fir
eine Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes;
einen Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdude-
netzes eines Gebdudenetzes.
Optionale Baubegleitung bei Netzantragen: Keine Verpflichtung zur Inanspruchnahme der Bau-
begleitung besteht
beim Anschluss von Gebauden an Netze bei der KfW: Beim Anschluss an Warmenetze und
an Gebaudenetze auBerhalb einer Errichtung, eines Umbaus oder einer Erweiterung eines
Gebdudenetzes besteht demgegeniiber keine Baubegleitungspflicht. Das vereinfacht deren
Abwicklung bzw. vermindert die Kosten des Anschlusses.

5.3.8 Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdaudenetzes

bligatorisch
Gebaudenetz bei Errichtung, Umbau oder obligatorisc

5.3.h Erweiterung eines Gebdudenetzes

Anschluss
an Gebdudenetz

. optional
5.3. Wirmenetz

Foérdervoraussetzungen: Fir die drei FordermalRnahmen der Netzférderung gibt es z.T. gemeinsame
und z.T. unterschiedliche Férdervoraussetzungen.
Mindestanteil von EE-Wirme und/oder unvermeidbarer Abwéirme nur bei Gebdudenetzen: Ein
Mindestanteil von EE-Warme und/oder unvermeidbarer Abwarme wird nur bei Errichtung, Um-
bau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes (65 Prozent) und beim Anschluss an ein Gebdudenetz
(25 Prozent) gefordert.
Kein Mindestanteil beim Anschluss an Warmenetze: Beim Anschluss an Wérmenetze be-
steht kein Mindestanteil von EE-Warme und unvermeidbarer Abwarme.
Bezug des Mindestanteils auf das gesamte Gebdudenetz: Der Mindestanteil bezieht sich auf
die Warme, die fur das gesamte Gebaudenetz bereitgestellt wird. Dabei ist auch die Warme
fiir die Mitversorgung von in der BEG nicht-forderfahigen Neubauten einzurechnen.
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5.3.8 Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebaudenetzes 65 %
Gebaudenetz bei Errichtung, Umbau
5.3.h oder Erweiterung eines Gebdudenetzes 25 9%
Anschluss
an Gebdudenetz
5.3.i

Warmenetz -

Unvermeidbare Abwiarme anrechenbar: Unvermeidbare Abwarme ist bei allen BEG-Forder-

malnahmen in Netzen auf den geforderten Mindestanteil anrechenbar, sie ist also der EE-

Warme gleichgestellt. Dabei diirfen der Anteil erneuerbarer Energien und der Anteil unver-

meidbarer Abwarme addiert werden.

Definition unvermeidbarer Abwarme: Als unvermeidbare Abwarme wird Warme aner-

kannt, die als Nebenprodukt in einer Industrie-, Landwirtschafts- oder Gewerbeanlage

oder im tertidren Sektor (etwa IT-Rechenzentren etc.) anféllt und die ungenutzt in Umge-

bungsluft oder Wasser abgeleitet wiirde. Sie gilt als unvermeidbar, wenn diese im Pro-

duktionsprozess nicht nutzbar ist.

Warme aus der thermischen Verwertung von Abfall keine unvermeidbare Abwarme

Warme aus der thermischen Verwertung von Abfall ist keine unvermeidbare Abwarme.

= Thermische Verwertung von Abfillen aus fossilen Rohstoffen: Dies gilt bei der ther-
mischen Verwertung von Abféllen aus fossilen Rohstoffen u.a. deshalb, weil diese
fossilen Rohstoffe Quelle zusatzlicher CO,-Emissionen sind, die es im Rahmen der
Transformation zukiinftig durch Substitution dieser Rohstoffe zu vermeiden gilt. Dies
ist das Gegenteil von unvermeidbar.

= Thermische Verwertung von biogenen Abfdllen: Bei der thermischen Verwertung
von biogenen Abfallen ist abfallrechtlich die stoffliche Verwertung zu bevorzugen.
Das spricht gegen das Vorliegen unvermeidbarer Abwarme.

Warme aus KWK-Anlagen keine unvermeidbare Abwarme: KWK-Warme gilt nicht als

unvermeidbar, weil man Strom auch anders als in KWK erzeugen kann, und die Warme

eines KWK-Prozesses ein regulares Produkt dieses Prozesses ist, und keine Abwarme, die

typischerweise ungenutzt bleibt.

Unvermeidbare Abwarme liber technische Systeme nutzbar zu machen: Es kann nur Ab-

warme angerechnet werden, die liber ein technisches System nutzbar gemacht wird. Ab-

warme aus industriellen, landwirtschaftlichen oder gewerblichen Prozessen oder aus IT-

Technik, die direkt in den Aufstellraum der Maschinen oder Gerate abgegeben wird, kann

demnach nicht als unvermeidbare Abwarme angerechnet werden, genauso wenig wie

Abwdarme aus Kalteerzeugungsanlagen.

Bilanzierung des Anteils von EE-Warme und unvermeidbarer Abwarme: Die Bilanzierung

des Mindestanteils bei Gebaudenetzen ist in Anlehnung an die DIN V 18599 durchzufihren.

Nachweis des Mindestanteils in Gebdudenetzen: Der Nachweis des Anteils erneuerbarer
Energien und/oder unvermeidbarer Abwarme in Gebaudenetzen erfolgt in Anlehnung an
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DIN/TS 18599 Beiblatt 2 oder in Anlehnung an das AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 5 zu-
sammen mit der dazugehorigen Musterbescheinigung nach FW 309 Teil 7.

Weitgehend einheitliche Férdersatze bei der Netzférderung der BEG EM: Die Fordersatze sind fir
seit 2024 gestellte Antrage auch in der Netzforderung fir die einzelnen Férdertatbestdnde weitge-
hend einheitlich.
Keine Differenzierung der Fordersatze zwischen Anschluss an Gebdudenetze und an Warme-
netze: Bei seit dem 1. Januar 2024 gestellten Forderantragen gibt es keine Differenzierung der
Fordersatze zwischen dem Anschluss an ein Wérmenetz und dem Anschluss an ein Gebdudenetz
mehr.
Keine Differenzierung der Fordersatze nach Biomasse- bzw. Holzanteil: Bei seit dem 1. Januar
2024 gestellten Forderantragen besteht bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdude-
netzen keine Differenzierung zwischen Gebdudenetzen mit unterschiedlichen Biomasse- oder
Holzanteilen mehr.
Kein Hochstanteil von Biomasse bzw. Holz: Bei seit dem 1. Januar 2024 gestellten Férderantra-
gen besteht bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen kein Hochstanteil von
Biomasse bzw. Holz von 75 Prozent mehr.
Keine nach EE-Warmeanteil differenzierten Forderstufen: Eine Differenzierung der Netzforder-
tatbestdnde in der BEG EM in Abhangigkeit vom Anteil von EE-Warme besteht bereits seit lange-
rem nicht mehr. Es gibt jeweils nur noch eine Férderstufe.
Stattdessen Differenzierung der Fordersatze mit und ohne Bonus: Stattdessen sind die Forder-
satze so wie bei den anderen Férdertatbestdnden abhangig davon differenziert, ob ein Einkom-
mens- und/oder Klimageschwindigkeits-Bonus beantragt wird.
Unterschiedliche Fordersatze fiir Heizungstechnik und Netzinvestitionen méglich: Fir Investiti-
onen fir Heizungstechnik und Netzinvestitionen sind bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung
von Gebaudenetzen innerhalb einer FordermaRnahme auch unterschiedliche Fordersatze bzw.
Forderbetrage moglich, wenn eine Warmepumpe mit Effizienzbonus oder eine Holzheizungsan-
lage mit EMZ gefordert wird. Bei Hybridanlagen kann dies sogar zu zwei abweichenden Forder-
satzen bzw. Férderbetragen innerhalb der Heizungstechnik fihren.
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Errichtung, Umbau oder Erweiterung
eines Gebiudenetzes?

Gebaudenetz bei Errich-
tung, Umbau oder Erweite-

] - 30% 50 % 60 % 70%
rung eines Gebdudenetzes

Anschluss
an

Gebidudenetz

Wairmenetz

! fiir Kosten fiir Heizungstechnik und Investitionen im Referenzgebiude
gef. plus Emissionsminderungs-Zuschlag und/oder Effizienz-Bonus
2 ab 2029 sinkt KB alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, ab 2037 entfallt KB
32035 und 2036: 68 %, entfallt ab 2037

Keine Forderung von Gebdudenetzen mit ausschlieBlich Neubauten als angeschlossenen Gebdu-
den: Fiir Gebdudenetze, die ausschliellich Neubauten versorgen, besteht in der BEG keinerlei For-
dermoglichkeit, aber fiir Gebdaudenetze, die sowohl Neubauten als auch Bestandsgebaude versorgen.
Keine Forderung des Anschlusses von Neubauten an Geb3dude- und Warmenetze: Der Anschluss
von Neubauten an Gebdude- oder Warmenetze wird im Rahmen der BEG nicht geférdert. Da fiir
jedes ans Gebdudenetz angeschlossene Gebdude ein eigener Forderantrag gestellt werden muss,
lasst sich das einfach vollziehen.
Mitversorgung von Neubauten bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes
forderunschadlich: Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes sind auch dann
forderfahig, wenn neben Bestandsgebauden (mindestens zwei) auch Neubauten mitversorgt
werden, und der Warmeerzeuger einem der versorgten Bestandsgebdudes zugeordnet werden
kann. Durch die zusatzliche Beteiligung von Neubauten verliert eine Errichtung, Umbau oder Er-
weiterung eines Gebdudenetzes die Forderfahigkeit nicht, solange es ein Gebdudenetz mit hochs-
tens 16 Gebdauden und 100 Wohnungen bleibt, und solange es eine Mitversorgung bleibt. Die
Versorgung von Neubauten darf also nicht Gberwiegen.
Keine Beriicksichtigung von Neubauten bei forderfahigen Kosten: Wohnungen in Neubau-
ten dirfen bei der Ermittlung der férderfahigen Kosten innerhalb der BEG EM nicht beriick-
sichtigt werden.
Mehr als 50 Prozent Gebaudewarme: Maligeblich bleibt jedoch, dass der Warmeerzeuger zu
mehr als 50 Prozent der Versorgung von Bestandsgebdauden mit Gebdaudewarme dient. Mehr
als 50 Prozent Warmeversorgung fiir Neubauten sind demnach ausgeschlossen, genauso wie
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mehr als 50 Prozent Prozesswarme und mehr als 50 Prozent Versorgung von Neubauten und
Prozesswarme zusammen.
Mitversorgende Warmeerzeuger: Die Férderunschadlichkeit der Mitversorgung von Neubau-
ten gilt vollumfanglich auch fiir den Warmeerzeuger. Das bedeutet:
Warmeerzeuger darf fiir Neubauten groBer ausgelegt werden: Ein Warmeerzeuger darf
fiir den Anschluss von Neubauten (und von Prozesswarmeabnehmern) in einem Gebau-
denetz auch beliebig groR ausgelegt werden, ohne dass ein Teil der Kosten fiir den War-
meerzeuger von den forderfahigen Kosten abgezogen werden muss. Da die Moglichkei-
ten fiir eine volle Férderung der so erhohten Nennlast aufgrund der Begrenzung der for-
derfahigen Kosten der angeschlossenen Bestandsgebaude begrenzt sind, besteht gleich-
wohl eine indirekte Begrenzung. Schliellich kann es vorkommen, dass die Wohnungen
und Nettogrundflachen (NGF) der angeschlossenen Bestandsgebaude nicht ausreichen,
um diesen groReren Warmeerzeuger voll férdern zu kénnen.
Warmeerzeuger darf auch in einem Neubau errichtet werden: Der Warmeerzeuger, der
das Gebaudenetz mit Warme versorgt, darf sogar in einem nicht forderfahigen Neubau
errichtet werden. Jegliche Kosten, die im Zusammenhang mit dem Neubau und dem
Grundstiick des Neubaus in Verbindung stehen, sind dabei aber nicht forderfahig. Das gilt
u.a. auch fir die Leitungen auf dem Grundstiick des Neubaus.
= Kostenzuordnung: Die Kosten fiir den Warmeerzeuger kénnen dann einem der Be-
standsgebdude zugerechnet werden. Dieses wird dann zum Referenzgebaude. Die
Kosten fiir weitere Investitionskosten in diesem Gebdude werden dann im Rahmen
des Antrags auf Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes gefordert.

Forderfahige MaRnahmen bei der Netzforderung in der BEG EinzelmalRnahmen

Warmeleitungen: Der Bau von Warmeleitungen ist im Rahmen aller Arten von Netzantragen for-
derfahig, sofern sie der Versorgung von Bestandsgebauden dienen:
Mitversorgende Leitungen: Bei Leitungen kann klar unterschieden werden, ob diese aus-
schlieRlich der Versorgung von Neubauten dienen (keine Forderfahigkeit) oder ausschlieRlich
oder teilweise der Versorgung von Bestandsgebauden (volle Férderfahigkeit). Kosten fir
Warmeleitungen, die zum Zeitpunkt der Errichtung ausschlieflich der Versorgung von Neu-
bauten dienen, diirfen daher nicht geférdert werden.
Anschluss an Netze: Beim Anschluss an Warme- und Gebaudenetz sind nur Leitungen ab der
Grundstiickgrenze des neu angeschlossenen Gebaudes forderfahig.
Wirmiibergabestationen (WUSt): Der Bau von Warmiibergabestationen (WUSt) ist im Rahmen
aller Arten von Netzantragen férderfahig.
Anschluss an Netze: Beim Anschluss an Warme- und Gebiudenetze sind nur solche WUSt
forderfahig, die ab der Grundstiickgrenze des neu angeschlossenen Gebaudes installiert wer-
den, und zwar unabhingig davon, wer Eigentiimer und Investor dieser WUSt ist. Liegen sie
auBerhalb dieser Grundstlicksgrenze, handelt es sich um eine MaBnahme im Rahmen einer
Erweiterung eines Netzes.
Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, notwendige Einstellungen an bestehenden Warmeerzeu-
gern einschlieBlich Heizungsoptimierung und hydraulischer Abgleich des Heizungssystems:
Diese kdnnen bei einem Warmenetzanschluss mitgeférdert werden.
Weitere InvestitionsmaRnahmen und UmfeldmaBBnahmen: Bei der Errichtung, Erweiterung oder
Ausbau von Gebdudenetzen konnen Kosten flir weitere Investitionen in angeschlossenen
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Bestandsgebaduden und fir UmfeldmaRnahmen auf dem Grundstiick des angeschlossenen Ge-
baudes mitbezuschusst werden. Dazu kdnnen auch erganzende Pufferspeicher in den ange-
schlossenen Gebauden gehoren.
EE-Warmeerzeuger: Bei der Forderung von EE-Warmeerzeugern, die an ein neues oder ein be-
stehendes Netz angeschlossen werden, muss unterschieden werden, ob diese aus der BEG EM
oder aus der Bundesférderung effiziente Wdrmenetze (BEW) gefordert werden kdnnen.
Neue EE-Warmeerzeuger bei Errichtung eines Gebdudenetzes: Sofern es sich um die Errich-
tung eines Gebdudenetzes handelt, sind auch die EE-Warmeerzeuger, die in dieses Netz ein-
speisen, in der BEG forderfahig.
Zusatzliche EE-Warmeerzeuger bei Erweiterung eines Gebdiudenetzes: Der Anschluss zusdtz-
licher EE-Warmeerzeuger ist im Zuge einer Erweiterung eines Gebdudenetzes forderfahig.
Austausch von Warmeerzeugern beim Umbau eines Gebaudenetzes: Forderfahig ist der An-
schluss von EE-Warmeerzeugern auch dann, wenn ein Warmeerzeuger in einem bestehen-
den Gebaudenetz ausgetauscht, also an ein bestehendes Gebdudenetz angeschlossen wird.
Dies gilt auch, wenn im Zuge der Mallnahme keine Bestandsgebaude angeschlossen werden.
Standort des Warmeerzeugers: Wo der Warmeerzeuger bei der Errichtung eines Gebaude-
netzes untergebracht wird, spielt keine Rolle. Dies kann sogar ein Neubau sein.
Keine BEG-Forderung fiir Warmeerzeuger, die in Wédrmenetze einspeisen: Fir die Foérderung
von Warmeerzeugern, die in Warmenetze einspeisen, kdnnen Investoren stattdessen seit
dem 15. September 2022 auf die BEW-Férderung zurlickgreifen.
Heizrdume, Heizhduser, Heizzentralen und Heizcontainer: Fir die Forderfahigkeit von Gebaude-
netzen malgeblich ist,
ob der Heizraum, das Heizhaus, die Heizzentrale oder der Heizcontainer einem Referenzge-
bdude zugeordnet werden kann, das dem GEG unterliegt, und
dass eine logisch nachvollziehbare Nahe zu den zu versorgenden Gebduden besteht.
Das bedeutet:
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes forderfihig, wenn EE-Warmeer-
zeuger forderfahig: Ist der EE-Warmeerzeuger, der ein Gebdudenetz versorgt, forderfahig,
dann besteht grundsatzlich auch eine Forderfahigkeit fiir Errichtung, Umbau oder Erweite-
rung eines Gebdudenetzes.
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eins Gebdudenetzes auch mit EE-Warmeerzeuger in
Neubau forderfahig: Forderfahig ist die Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdude-
netzes unabhangig davon, ob das Geb&dude, indem der EE-Warmeerzeuger errichtet wird, ein
Neubau oder ein Bestandsgebaude ist.
Bau von Heizhdusern férderfahig: Der Bau von reinen Heizhdusern ist dabei forderfahig.
Neubauten mit anderer Zweckbestimmung nicht férderfahig: Der Neubau von Gebau-
den, die nicht nur als Heizhaus dienen, sondern auch eine andere Zweckbestimmung ha-
ben, ist nicht férderfahig. In diesem Fall wird nur der darin untergebrachte EE-Warmeer-
zeuger gefordert.
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes auch mit EE-Warmeerzeugern in
nicht versorgten Gebauden forderfiahig: Der EE-Warmeerzeuger kann in einem bestehenden
oder neuen Gebaude untergebracht werden, das sich nicht auf einem Grundstiick eines zu
versorgenden Gebaudes befindet. Es besteht aber die Anforderung, dass nur Bestandsge-
bidude versorgt werden diirfen.
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Mobile Heizzentralen: Bei Nutzung einer mobilen Heizzentrale bendétigt wird eine ver-
pflichtende und unterschriebene Erklarung zu einer Haltefrist von mindestens zehn Jahren
benoétigt.
Mitnutzung forderfahiger Bauteile durch Neubauten férderfahig: Bauteile konnen ohne Ein-
schrankungen bezuschusst werden, sofern eine Forderfahigkeit der Bauteile im Gebaudebestand
besteht und diese Bauteile zumindest zum Teil fir ein Bestandsgebaude genutzt werden.
Dadurch werden auf den Neubau beschrankte MaBnahmen, die fiir die Beheizung des Bestands-
gebaudes nicht benétigt werden, jedoch nicht forderfahig.

Fossile Feuerungsanlagen im Rahmen der BEG-Netzférderung

Errichtung von Ol- oder Gasfeuerungsanlagen nicht férderfahig: Bei der BEG-Férderung sind der
Einbau von mit Ol betriebenen Feuerungsanlagen und von mit Gas betriebenen Feuerungsanla-
gen (z.B. Gas-Brennwertkessel, gasbetriebene Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen, Gasstrahler,
Gas-Warmlufterzeuger) und die damit verbundenen weitere InvestitionsmaRnahmen im Ge-
badude in keinem Teil der BEG férderfahig. Ausnahmen bestehen fiir:
Stationdre Brennstoffzellen (Nr. 5.3.d): Brennstoffzellenheizungen werden in der BEG EM
gefordert, sofern diese ausschlieRlich mit griinem Wasserstoff oder Biomethan betrieben
werden.
Wasserstofffahige Heizungsanlagen (Nr. 5.3.e): In der BEG EM gefdrdert werden die Investi-
tionsmehrausgaben von wasserstofffahigen Gas-Brennwertheizungen. Diese Fordermal3-
nahme wurde zum 1. Januar 2024 neu eingefihrt.
Errichtung von Ol- oder Gasfeuerungsanlagen in der systemischen Forderung forderunschid-
lich: Gleichwohl ist der Einbau von Ol- und Gasfeuerungen bei energetischen Modernisierungen
zu Effizienzhausern oder Effizienzgebduden (BEG WG und BEG NWG) férderunschadlich. Sie diir-
fen also vorhanden sein und auch neu eingebaut werden, ohne dass dadurch die Forderfahigkeit
der anderen MalRnahmen in Frage gestellt wiirde. Dementsprechend ist in der systemischen For-
derung eine Férderung mit und ohne EE-Klasse maoglich.
Beriicksichtigung bei energetischen Berechnungen maéglich: Bei den energetischen Berech-
nungen kdnnen sie beriicksichtigt werden. Das gilt nicht nur, wenn eine Ol- oder Gasfeue-
rungsanlage im Bestand vorhanden ist, sondern auch, wenn sie neu eingebaut wird. Aller-
dings gilt auch dann, dass sie bei den forderfahigen Kosten nicht beriicksichtigt werden darf.

Forderung der Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen

Férderdurchfiihrer: Fiir die Durchfiihrung der Férderung der Errichtung, Umbau oder Erweiterung
von Gebdudenetzen als EinzelmaBnahme ist auch ab 2024 weiterhin das Bundesamt fiir Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zustandig.
Riicksprache mit dem BAFA: Fiir komplizierte Konstellationen gibt es nicht in jedem Fall klare Re-
geln. Es empfiehlt sich insbesondere in diesen Fallen eine Riicksprache mit dem BAFA. Es wird
dann eine individuelle Losung gesucht, die den Vorgaben der Richtlinie entspricht.

Baubegleitung bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes verpflichtend: Bei Er-
richtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes als EinzelmaRnahme muss immer ein Ener-
gieeffizienzexperte (EEE) zur Baubegleitung eingebunden werden. Das gilt sowohl fiir Antrage des
Netzbetreibers als auch fiir die der Anschlussnehmer auf Anschluss an ein Gebaudenetz bei Errich-
tung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes.
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Abgrenzung der drei EinzelférdermaBnahmen: Die drei EinzelférdermaRnahmen Errichtung, Umbau
oder Erweiterung von Gebdudenetzen lassen sich innerhalb wie folgt voneinander abgrenzen:
Definition Errichtung eines Gebaudenetzes: Die Errichtung eines Gebdudenetzes ist der Neubau
bzw. die erstmalige Erschaffung eines zuvor nicht bestehenden Gebaudenetzes. Das kann auch
durch die erstmalige Beheizung von mindestens zwei Bestandsgebauden mit dem gleichen War-
meerzeuger der Fall sein. Die Errichtung eines Gebadudenetzes ist also die Investition in MaRnah-
men, bei der das Gebdudenetz erstmals entsteht. Dazu wird immer die Errichtung der Hauptlei-
tung vom Warmeerzeuger zu den angeschlossenen Gebauden gehéren.
In den meisten Fallen wird dabei auch ein Warmeerzeuger errichtet.
Denkbar ist aber auch die Nutzung eines bestehenden Warmeerzeugers, wenn nur Leitungen
und eine Warmedibergabestation zu einem neu angeschlossen Gebaude errichtet werden
(z.B. in einer Doppelhaushalfte).
Definition Umbau eines Gebaudenetzes: Der Umbau eines Gebadudenetzes liegt in folgenden Fal-
len vor:
beim Austausch eines forderfahigen Warmeerzeugers und/oder
bei der Erneuerung der Rohrleitungen und/oder
bei der Erneuerung anderer Komponenten
handelt es sich um einen Umbau eines Gebéudenetzes.
Definition Erweiterung eines Gebaudenetzes: Eine Erweiterung eines Gebaudenetzes liegt in fol-
genden Féllen vor:
Installation eines weiteren férderfahigen Warmeerzeugers (Erhéhung der Leistung bei War-
meerzeugern) und/oder
ErschlieBung neuer Bereiche des Gebaudenetzes, also VergroRerung des Verteilnetzes (was
Uber den reinen Anschluss hinausgeht) durch neue Rohrleitungen und/oder andere Kompo-
nenten eines bestehenden Gebdudenetzes.

Foérderfahige MaBBnahmen bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes: Gefor-
dert werden in allen drei Fallen der/die Warmeerzeuger, die Nahwarmeleitungen, die Heizzentrale
und die UmfeldmaBnahmen im Gebaude.
Weiternutzung bestehender Warmeerzeuger moglich: Wenn bei Errichtung, Umbau oder Erwei-
terung eines Gebdudenetzes kein neuer Warmeerzeuger errichtet, sondern ein bestehender wei-
tergenutzt wird, so ist dem BAFA gleichwohl mitzuteilen, wie bzw. mit welchem Warmeerzeuger
die Warmeversorgung des Gebdudenetzes erfolgt.

Mindestanteil von EE-Wdrme und unvermeidbarer Abwadrme von 65 Prozent: Bei Errichtung, Um-
bau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes gilt ein Mindestanteil von 65 Prozent EE-Warme
und/oder unvermeidbare Abwérme als Fordervoraussetzung.
Dies gilt dann auch bei allen Antragen auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau
oder Erweiterung eines Gebdudenetzes.
Anerkannt werden forderfahige ST-Anlagen, Warmepumpen oder Biomasseanlagen oder férder-
fahige innovative Heizungsanlagen. Fossile Anlagen diirfen demnach maximal 35 Prozent der Ge-
samtwarmeerzeugung im Gebaudenetz abdecken. Sie werden aber nicht geférdert.

Kein maximaler Holzanteil mehr: Bei im Jahr 2023 gestellten Forderantragen fiir Errichtung, Umbau
oder Erweiterung von Gebaudenetzen galt, dass Gebdaudenetze mit einem Holzanteil von 75 bis

100 Prozent an der Warmeerzeugung nicht mehr férderfahig waren. Diese Beschrankung gilt bei ab
2024 gestellten Forderantragen nicht mehr.
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Effizienzanzeigepflicht bei Gebaudenetzen ab 2025 auch fiir Holzheizungsanlagen: Bei der Foérde-
rung von Holzheizungsanlagen bei der Errichtung, Erweiterung oder Umbau eines Gebdudenetzes gilt,
dass sie bei ab dem 1. Januar 2025 beantragten Anlagen auch mit einer Energieverbrauchs- und Effi-
zienzanzeige ausgestattet sein miissen. Bei bis 2024 beantragten Holzheizungsanlagen missen auch
in Gebaudenetzen nur die erzeugten Warmemengen gemessen werden.
Seit Juli 2024 fiihren die TFAQ Nr. 8.02 dazu aus: Bei automatisch beschickten Holzheizungsanla-
gen kann der Brennstoffeinsatz tiber die mechanische Brennstoffzufuhr ndherungsweise erfasst
werden, z.B. Férdermenge pro Umdrehung der Forderschnecke. Ist der mittlere Heizwert des
Brennstoffs bekannt, kann die Energieeffizienz berechnet werden. Ohne Kenntnis des Heizwerts
kann ein Effizienz-Indikator wie Brennstoffeinsatz pro erzeugte Warme (kg Holz/kWhy,) ermittelt
werden. Alternativ kann die Energieeffizienz des Verbrennungsvorgangs aus Abgastemperatur
und Sauerstoffgehalt des Abgases abgeleitet werden. Dariber hinaus kann eine Energiever-
brauchsbilanzierung (z.B. in DIN TS 12831-1 Kapitel ,,Bestimmung des Warmeverlustkoeffizienten
aus Einzelwerten der Erzeugerleistung und der AuRentemperatur”, DIN V 18599 Beiblatt 1 hier
»Energiesignatur”) mit den Werten des Warmemengenzahlers angewendet werden, die nicht di-
rekt die Energieeffizienz ermittelt, aber ebenfalls eine Betriebsliberwachung ermdoglicht (siehe
auch ,Energiemonitoring und Informationsaustausch bei Gerdten und Anlagen (Zahlerstudie)”).
Fiir die Uberpriifbarkeit des korrekten Betriebs der Anlage wird empfohlen relevante Betriebspa-
rameter (z.B. Energieverbriduche, erzeugte Warmemengen, Betriebszustande, AuBentemperatur)
fiir mindestens 1 Jahr mit mindestens stindlicher Auflosung (Durchschnittswert) sowie fiir 10
Jahre mit mindestens monatlicher Auflésung (Durchschnittswert) in einem maschinenlesbaren
Format (z.B. csv) vorzuhalten.

Errichtung von Warmeiibergabestationen keine Férdervoraussetzung: Die Errichtung von Warme-
ibergabestationen (WUSt) wird bei vermieteten Wohnungen Standard sein, um Heizkosten separat
abrechnen zu kénnen. Férdervoraussetzung ist die Errichtung von WUSt aber nicht. Wenn ein Eigen-
tiimer zwei eigene Gebdaude, die nicht vermietet sind, aus einem der beiden Gebdude mit Warme
versorgt, dann ist demnach auch dann ein Férderantrag auf Errichtung, Umbau oder Erweiterung ei-
nes Gebaudenetzes moglich, wenn er im angeschlossenen Gebdude keine Warmelibergabestation
zur Ermittlung des Warmeverbrauches dieses Gebadudes errichtet.

Referenzgebdude: Bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes wird ein Referenz-
gebdude bendtigt, das dem Warmeerzeuger, der das gesamte Gebaudenetz mit Warme versorgt, di-
rekt zugeordnet ist. Dieses muss mit Warme aus dem Gebaudenetz versorgt werden.
Typischerweise befindet es sich im Eigentum des Netzbetreibers, der auch den Warmeerzeuger
betreibt.
Typischerweise ist das Referenzgebadude dasjenige Gebaude, in dem der Warmeerzeuger steht.
Wird der Warmeerzeuger in einem Heizhaus untergebracht, das nicht mit Warme versorgt wird,
ist entweder das mit Warme versorgte Gebaude, auf dessen Grundstlick das Heizhaus errich-
tet steht,
oder eines der versorgten Gebaude, das im Eigentum des Netzbetreibers steht (sofern das
Heizhaus auf einem Grundstiick auBerhalb der versorgten Gebaude steht)
das Referenzgebaude
Im seltenen Fall, dass keines der versorgten Gebaude im Eigentum des Netzbetreibers steht bzw.
das Gebaude, das nach den obigen Regeln das Referenzgebdude sein misste, nicht im Eigentum
des Netzbetreibers ist, muss im Rahmen einer Riicksprache mit dem BAFA eine Einzelfallentschei-
dung gefallt werden.
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Hoéchstbetrag forderfahiger Kosten: Bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes
berechnet sich der Hochstbetrag der forderfahigen Kosten der angeschlossenen Gebaude wie folgt:
Referenzgebaude: Die Zahl der Wohnungen und die Nettogrundflache (NGF) des Referenzgebau-
des, das dem Warmeerzeuger des Gebdudenetzes zugeordnet ist, zahlen direkt und vollstandig.
Ubertragene Kosten von angeschlossenen Gebauden: Bei angeschlossenen Gebauden ist eine
Ubertragung des nicht vom Anschlussnehmer in Anspruch genommenen Teils der férderfahigen
Kosten des Gebadudes auf den gleichzeitig investierenden Netzbetreiber moglich. Das gilt fur
neu angeschlossene Gebaude und
bereits angeschlossene Gebadude, in denen gleichzeitig Malnahmen umgesetzt werden.
Gebdudenetze mit Wohn- und Nichtwohngebauden: Wenn Wohngebaude als auch Nichtwohn-
gebaude angeschlossen werden, wird fiir die Ermittlung des Hochstbetrages forderfahiger Kosten
bei Riicksprachen mit dem BAFA eine individuelle Losung gesucht, die den Vorgaben der Richtli-
nie entspricht.

Forderfahige MaBnahmen im Rahmen des Antrags des Netzbetreibers: Im Férderantrag Errichtung,
Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes sind vom Netzbetreiber mit zu beantragen:
die weiteren InvestitionsmaRnahmen im Referenzgebiude
und die UmfeldmaRBnahmen auf dem Grundstiick des Referenzgebaudes und auRerhalb der wei-
teren angeschlossenen Gebaude.

Ubertragung forderfihiger Kosten bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebédudenetzes:
Die im Referenzgebaude befindlichen Wohnungen und Nettogrundflachen (NGF) reichen typischer-
weise nicht aus, um alle notwendigen MaRBnahmen bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines
Gebdudenetzes (Errichtung des Warmeerzeugers plus Leitungen bis zu den Grundstlicksgrenzen der
angeschlossenen Gebaude) und die MalRnahmen im Referenzgebaude vollstandig fordern zu kénnen.
Ubertragung forderfihiger Kosten von Anschlussnehmern méglich: Daher ist es méglich, bei
Forderantragen Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Ge-
bdudenetzes forderfahige Kosten von den angeschlossenen Gebaduden auf den Netzbetreiber zu
Ubertragen, sofern dieser gleichzeitig in Errichtung, Umbau oder Erweiterung des Gebdudenetzes
investiert. Dies kann eine vollstdnde oder weitgehende Férderung der Kosten des Betreibers des
Gebdudenetzes fiir das Gebdudenetz ermdglichen. Dies ist insbesondere fiir die Errichtung eines
Gebdudenetzen von Bedeutung, kann aber auch bei Erweiterung oder Umbau eines Gebaudenet-
zen erforderlich sein.
Keine Erhéhung der férderfiahigen Kosten durch die Ubertragung: Die Ubertragung férderfihi-
ger Kosten fiihrt nicht zu einer Erhéhung der insgesamt forderfahigen Kosten. Es kdnnen also
nicht sowohl der Anschlussnehmer als auch der Errichter bzw. Betreiber des Gebdudenetzes die
forderfahigen Kosten fiir das volle Gebaude in Anspruch nehmen. Vielmehr sind die forderfahi-
gen Kosten eines Gebaudes auf die beiden Antragsteller aufzuteilen.
Nur Kosten von Gebiuden iibertragbar, in denen MaBnahmen umgesetzt werden: Ubertragbar
sind nur Kosten von angeschlossenen oder anzuschlieBenden Gebauden, in denen im Rahmen
der Errichtung, dem Umbau oder der Erweiterung des Gebdudenetzes gleichzeitig Mallnahmen
durchgefihrt werden.
Mindestinvestitionssumme durch MaRRnahmen im angeschlossenen Gebaude erreichen:
Dabei muss der Anschlussnehmer die Mindestinvestitionssumme von 300 Euro brutto an ei-
genen Kosten erreichen — und zwar durch MalRnahmen im eigenen, angeschlossenen Ge-
biude. Es ist nicht méglich, die Mindestinvestitionssumme durch Ubertragung férderfahiger
Kosten an den Netzbetreiber zu erreichen. Ansonsten ist kein Férderantrag moglich, und
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demzufolge dann auch keine Ubertragung férderfahiger Kosten. Es kann daher nie der kom-
plette Hochstbetrag forderfahiger Kosten an den Netzbetreiber libertragen werden.
Beriicksichtigung von Kosten bereits angeschlossener Gebiude bei der Ubertragung forder-
fahiger Kosten: Demnach kénnen bei der Ubertragung auch Kosten bereits angeschlossener
Gebadude einbezogen werden, wenn in ihnen bzw. auf dem Grundstiick, auf dem das Ge-
baude steht, gleichzeitig MaRnahmen durchgefiihrt werden und dabei die Mindestinvestiti-
onssumme von 300 Euro brutto erreicht wird.
Ubertragene forderfihige Kosten nicht fiir weitere InvestitionsmaBnahmen im Gebiude nutz-
bar: Die Ubertragenen férderfdahigen Ausgaben kénnen nur fir den Warmeerzeuger, die Heiz-
zentrale, das Lager fiir feste Biomasse oder fiir die Nahwarmeleitungen zu den Anschlussneh-
mern verwendet werden.
Zuordnung zu Kostenkategorien: Bei einem Ubertrag férderfihiger Ausgaben muss der Er-
richter mitteilen, ob der jeweilige Betrag der Kostenkategorie Anlagentechnik zur Wéirmeer-
zeugung oder der Kostenkategorie Netz zuzuschreiben ist. Hintergrund ist, dass fir diese bei-
den Kostenkategorien bei Forderantrdagen Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdu-
denetzes unterschiedliche Fordersatze geben kann.

Fordersatze fiir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes: Bei der Férderung von
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes gelten grundsatzlich einheitliche Forders-
atze. Diese kdnnen allerdings bei selbstgenutzten Wohnungen und bei Hybridheizungsanlagen und
den unterschiedlichen Kostenarten differenziert werden.
Einkommens-Bonus (EB) bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen maéglich:
Ein EB kann dem Betreiber des Gebaudenetzes bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Ge-
bdudenetzes gezahlt werden, sofern er
als Privatperson einen Zusatzantrag stellt (Unternehmen kdnnen keine selbstnutzenden
Wohneigentliimer sein)
und er Wohnungen oder eine Wohnung im Referenzgebdude selbst nutzt und die weiteren
Voraussetzungen flr den EB erfllt.
EB nur fiir forderfahige Kosten der selbstgenutzten Wohnungen im Referenzgebaude: Da-
bei gilt, dass der EB nur fiir die férderfahigen Kosten der selbstgenutzten Wohnungen im Re-
ferenzgebaude gezahlt werden kann. Fiir Gbertragene Kosten ist immer nur der Grundforder-
satz von 30 Prozent, ohne jegliche Boni, méglich.
Klimageschwindigkeits-Bonus (KB) bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenet-
zen moglich: Ein KB kann dem Betreiber des Gebaudenetzes bei Errichtung, Umbau oder Erweite-
rung eines Gebdudenetzes gezahlt werden, sofern er
als Privatperson einen Zusatzantrag stellt (Unternehmen kdnnen keine selbstnutzenden
Wohneigentimer sein)
und er Wohnungen oder eine Wohnung im Referenzgebaude selbst nutzt und die weiteren
Voraussetzungen fiir den KB erfiillt.
KB nur fiir férderfahige Kosten der selbstgenutzten Wohnungen im Referenzgebaude: Da-
bei gilt, dass der KB nur fiir die forderfahigen Kosten der selbstgenutzten Wohnungen im Re-
ferenzgebadude gezahlt werden kann. Fiir Gbertragene Kosten ist immer nur der Grundforder-
satz von 30 Prozent, ohne jegliche Boni, moglich.
Sondervoraussetzung fiir Holzheizungsanlagen bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung
von Gebdudenetzen: Die Sondervoraussetzung ,, Kombination einer Holzheizungsanlage mit
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einer Solaranlage oder Warmepumpe“ ist bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Ge-
bdudenetzen vom Anlagenbetreiber zu erfillen.
Dabei missen die kombinierten Anlagen die Warmwasserversorgung aller angeschlosse-
ner Gebadude bilanziell decken kénnen. Dabei zdhlen nur vom Anlagenbetreiber als An-
tragsteller betriebene kombinierte Anlagen. Diese Anforderung ist schwer zu erfillen.
Die Beschrankung der Erfiillung der Sondervoraussetzung auf die selbstgenutzte(n)
Wohnung(en), fur die der Bonus beantragt wird, gilt bei Errichtung, Umbau oder Er-
weiterung von Gebdudenetzen nicht. Dies schliel$t die Formulierung in der Forder-
richtlinie aus, obwohl dies in der Sache und in Analogie dazu nicht schlissig ist.
Alternativ gilt die Sondervoraussetzung als erfiillt, wenn solarthermischen Anlagen
und/oder Warmepumpen und/oder unvermeidbare Abwéarme einen Anteil von mindes-
tens 25 Prozent an der Warmeerzeugung haben.
Der Netzbetreiber kann fiir die Errichtung dieser Anlagen auch die ibertragenen férder-
fahigen Kosten der Anschlussnehmer einsetzen, auch wenn diese keine entsprechende
Anlage in ihrem Geb&dude ausgetauscht haben.
Antragsverfahren bei Zusatzantragen fiir Einkommens-Bonus (EB) und Klimageschwindigkeits-
Bonus (KB): Wenn die Antragsvorsatzungen fiir einen EB oder KB erfillt werden, kann ein Zusatz-
antrag fir den EB oder KB gestellt werden (siehe Antragstellung fiir MFH durch Kombination von
Basisantrag und ggf. Zusatzantrégen).
Abweichend von den (ibrigen Verfahrensvorgaben gilt hierbei, dass der Hauptantrag fir die
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes vor mindestens 6 Wochen ausge-
zahlt wurde.
Kein iSFP-Bonus bei der Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes: Bei Errich-
tung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes ist kein iSFP-Bonus moglich.
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. Kostenkateg. 30 %/35% 50 %/55 % 60 %/65 % 70 %
Errichtung, .
- q Heizungs- +ggf. 2.500 € +ggf. 2.500€ | +ggf.2.500 € | +ggf. 2.500 €
m ?u oder Technik? brutto brutto brutto brutto

Erweiterung
eines Gebadude-

Kosten-
netzes .

kategorie Netz

30 % 50 % 60 % 70 %

Anschluss an Gebdudenetz bei ° ° ° °
Errichtung, Umbau oder Erweite-
rung eines Gebdudenetzes

! je nachdem, ob mit/ohne Effizienz-Bonus fiir Warmepumpe und/oder EMZ fiir Holzheizungsanlage
2 ab 2029 sinkt KB alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, ab 2037 entfillt KB
32035 und 2036: 68 %, entfillt ab 2037

Kostenkategorien bei Errichtung, Erweiterung oder Umbau eines Gebdudenetzes: Bei den Kosten

des Netzbetreibers im Rahmen eines Forderantrags auf Errichtung, Erweiterung oder Umbau eines

Gebdudenetzes gibt es zwei Kostenkomponenten, auf die die forderfahigen Kosten aufzuteilen sind,

fir die ggf. unterschiedliche Fordersatze gezahlt werden:

Kostenkategorie Anlagentechnik zur Wérmeerzeugung: Hierzu zdhlen die Kosten

fiir den oder die EE-Warmeerzeuger,

fur Heizraum/Heizzentrale/Heizhaus oder Heizcontainer

und flr die weiteren Investitionsmalnahmen und die UmfeldmaRnahmen im Referenzge-
bdude und auf dessen Grundstuick.

Fordersatz: Fiir diese Kosten wird im Rahmen eines Férderantrags auf Errichtung, Umbau
oder Erweiterung eines Gebdudenetzes der Fordersatz fir die Anlagen zur Heizungstechnik
gezahlt. Dieser weicht nur dann vom Fordersatz fir die Netzforderung ab, wenn ein Emissi-
onsminderungs-Zuschlag und/oder ein Effizienz-Bonus gezahlt wird.

Kostenkategorie Netz: Hierzu zdhlen die Kosten

aller Warmeleitungen auRerhalb der Grundstiicke der Anschlussnehmer, und zwar auch fur
die Leitungen auf dem Grundstiick des Referenzgebaudes), inklusive der dazugehdérigen Um-
feldmaRnahmen,

fir Warmeiibergabestationen (WUSt) der Anschlussnehmer, sofern sie auRerhalb der Grund-
stiicke der Anschlussnehmer errichtet werden, und des Netzbetreibers, inklusive der dazuge-
horigen UmfeldmalRnahmen,

und flir UmfeldmaBnahmen aulRerhalb des Grundstiicks des Referenzgebaudes und der
Grundstiicke der Anschlussnehmer.
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Fordersatz: Fiir diese Kosten wird im Rahmen eines Forderantrags auf Errichtung, Umbau
oder Erweiterung eines Gebdudenetzes der Fordersatz flir Errichtung, Umbau oder Erweite-
rung eines Gebdudenetzes gezahlt.

. Heizungstechnik, weitere Investitio- . .
Heizungs- Heizungs- | Baubeglei-
technik nen und Umfeldmafnamen auf technik! tun
Errichtung, Umbau oder Grundstiick des Referenzgebdudes g
Erweiterung eines
Gebaudenetzes Warmeleitungen, alle Kosten aufer-
.. Netz-
Netz halb der angeschlossenen Grundsti- | _..
cke forderung

Vorgehen bei unterschiedlichen Fordersatzen fiir die beiden Kostenkategorien: Der Fordersatz fir
die Anlagen zur Heizungstechnik und der Fordersatz fiir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines
Gebdudenetzes sind oft identisch. Sie kdnnen aber auch unterschiedlich hoch ausfallen — dann wird
es notig, die forderfahigen Kosten auf diese beiden Kostenkategorien zu verteilen.
Aufteilung auf die Kostenkategorien nur bei Effizienz-Bonus und/oder Emissionsminderungs-
Zuschlag erforderlich: Einen anderen Fordersatz fir die beiden Kostenkategorien gibt es bei der
Errichtung einer Warmepumpe mit Effizienz-Bonus und/oder einer Holzheizungsanlagen mit
Emissionsminderungs-Zuschlag (EMZ), so dass nur in diesen Féllen eine Aufteilung auf diese bei-
den Kostenkategorien erforderlich ist.

Aufteilung auf verschiedene Warmeerzeuger bei unterschiedlichen Férdersatzen fiir Heizungstech-
nik: Bei der Errichtung einer Warmepumpe mit Effizienz-Bonus in Kombination mit der Férderung ei-
ner Holzheizungsanlage (mit oder ohne EMZ) und/oder einer Solarthermieanlage gibt es sogar zwei
unterschiedliche Fordersatze fir den Kostenblock fiir Anlagentechnik zur Warmeerzeugung. Es ist
dann darlber hinaus eine Aufteilung der Kosten innerhalb des Kostenblock fiir Anlagentechnik zur
Warmeerzeugung auf die einzelnen Warmeerzeuger anhand der Regeln fiir die Zuordnung férderféhi-
ger Mafinahmen und Leistungen bei unterschiedlichen Férdersdtzen bei EE-Hybridheizungsanlagen
auf die beiden Gruppen von Warmeerzeugern notig. Der EMZ macht eine solche Aufteilung nicht er-
forderlich.
Regeln fiir die Kostenaufteilung: Es gelten auch bei der Errichtung von Warmeerzeugen fir Ge-
bdudenetze ggf. die fir EE-Hybridheizungsanlagen allgemein geltenden Regeln (siehe ,Regeln fur
die Zuordnung forderfahiger MaBnahmen und Leistungen bei unterschiedlichen Fordersatzen bei
EE-Hybridheizungsanlagen®).

Kostenzuordnung einzelner Teile der Investitionen auf die verschiedenen Antrige
Kosten fiir Leitungen im Referenzgebdude und in weiteren Gebauden: Die Kosten fiir alle Lei-
tungen vom Warmeerzeuger bis zur Grundstlicksgrenze der angeschlossenen Gebdaude werden
im Férderantrag des Netzbetreibers auf Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenet-
zes gefordert. Dies gilt auch fir die Anschlussleitungen fiir das Referenzgebaude. Gezahlt wird
dabei der Fordersatz fir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes.
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Kosten der Wirmeiibergabestationen (WUSt): Die Kosten der WUSt werden im Rahmen der Fér-
derung fir die jeweiligen Gebaude gefordert, sofern diese auf deren Grundstiicken errichtet
wird. Dies gilt unabhingig davon, in wessen Eigentum die WUSt steht. Ggf. miissen Anschluss-
nehmer und Netzbetreiber getrennte Férderantrage fir den Anschluss dieser Gebaude stellen.
WUSt des Referenzgebiudes: Die Kosten fiir die WUSt des Referenzgebaudes, das dem War-
meerzeuger zugeordnet ist, gehdren immer zu den Kosten im Hauptantrag des Netzbetrei-
bers. Fir sie wird der Fordersatz fur Errichtung Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenet-
zes gezahlt.
WUSt der Gebiude der Anschlussnehmer
= auf den Grundstiicken der Anschlussnehmer: Die WUSt der Geb&dude von Anschlussneh-
mern gehdren zu den Investitionen fiir den Anschluss des Gebiudes, wenn die WUSt auf
dem Grundsttlick des Anschlussnehmers errichtet wird. Fir sie wird im Rahmen eines An-
trags auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines
Gebdudenetzes ggf. der Férdersatz fir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdu-
denetzes gezahlt.
= auRerhalb des Grundstiicks der Anschlussnehmer: Dasselbe gilt, sollte die WUSt auRer
halb des Grundstlicks eines Anschlussnehmers errichtet werden. Sie gehéren dann zu
den Kosten im Hauptantrag des Netzbetreibers auf Errichtung, Umbau oder Erweiterung
eines Gebdudenetzes. Fiir sie wird der Fordersatz fir Errichtung Umbau oder Erweiterung
eines Gebdudenetzes gezahlt.
Kosten fiir weitere InvestitionsmaBnahmen in angeschlossenen Gebduden: Die Kosten fiir wei-
tere InvestitionsmaRnahmen in angeschlossenen Gebduden (auBer denen im Referenzgebiude)
werden im Rahmen des Forderantrags des Anschlussnehmers fiir das angeschlossenen Gebaude
gefordert. Gezahlt wird dabei ggf. der Fordersatz fur Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines
Gebdudenetzes.
Kosten fiir UmfeldmaRnahmen auf den Grundstiicken angeschlossener Gebaude: Die Kosten fir
UmfeldmaRBnahmen auf den Grundstiicken angeschlossener Geb&dude (aulRer denen des Refe-
renzgebdudes) werden im Rahmen des Forderantrags des Anschlussnehmers fir das angeschlos-
senen Gebaude gefordert. Gezahlt wird dabei ggf. der Férdersatz fir Errichtung, Umbau oder Er-
weiterung eines Gebdudenetzes.

Férderung des Anschlusses an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder

Erweiterung eines Gebaudenetzes

Durch die Ubertragung der Férderdurchfiihrung fiir den Anschluss an Gebdudenetze auf die KfW war
die Schaffung einer neuen Antragskategorie beim BAFA erforderlich, um die Ubertragung der Kosten

weiterhin zu ermoglichen: der Férderantrag Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau

oder Erweiterung eines Gebdudenetzes.

Antrag auf Anschluss an ein Gebéudenetz bei Verzicht auf Ubertragung férderfahiger Kosten mog-

lich: Ein Antrag auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Ge-

bédudenetzes beim BAFA ist nur dann erforderlich, wenn ein Ubertrag férderfahiger Ausgaben vorge-

nommen werden soll. Wenn dieser nicht nétig ist oder auf ihn verzichtet wird, ist stattdessen auch
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ein Antrag auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei der KFW moglich, auch wenn der Anschluss an ein
neu errichtets, umgebautes oder erweitertes Gebaudenetz erfolgt.
Keine Abgrenzung in Abhangigkeit vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebdaudenetzes
mehr: Die friihere Abgrenzung in Abhangigkeit vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebaude-
netzes (mindestens ein Jahr) ist von daher hinfallig.

Forderfahige Kosten: Bei einem Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweite-
rung eines Gebdudenetzes werden nur Komponenten (insb. Rohrleitungen und Ubergabestationen
sowie weitere InvestitionsmaBnahmen im angeschlossenen Gebaude als auch UmfeldmaRnahmen
auf dem Grundstiick des angeschlossenen Gebaudes gefordert.

Ubertragung von forderfihigen Kosten auf den Gebiudenetzbetreiber: Nur ein Férderantrag An-
schluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes ermoglicht
es, die nicht in Anspruch genommene férderfahige Kosten auf den Antragsteller der Errichtung, Er-
weiterung oder Umbau eines Gebdudenetzes zu Gibertragen. Dies ware bei einem Forderantrag An-
schluss an ein Gebdudenetz bei der KfW nicht moglich.

Separate Forderantrage fiir jedes angeschlossene Gebaude: Fir jedes neu angeschlossene Bestands-
gebadude ist ein separater Férderantrag auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau
oder Erweiterung eines Gebdudenetzes beim BAFA zu stellen.
Ausgenommen ist der Anschluss des Referenzgebaudes. Die Investitionskosten fiir das Referenz-
gebaude werden im Rahmen des Forderantrags des Netzbetreibers auf Errichtung, Erweiterung
oder Umbau eines Gebdudenetzes gefordert.

Foérdervoraussetzungen wie beim Anschluss an Gebdaudenetze: Ansonsten gelten weitgehend die

Festlegungen so wie bei der Forderung des Anschlusses an Gebdudenetze:
Mindestanteil von EE-Warme und unvermeidbarer Abwarme: 25 Prozent
Keine Giiltigkeit der Sondervoraussetzung fiir Holzheizungsanlagen fiir den Bezug des Klimage-
schwindigkeits-Bonus: Anschlussnehmer konnen den Klimageschwindigkeits-Bonus beim An-
schluss an Gebdudenetze bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes auch
dann erhalten, wenn weder das angeschlossene Geb&dude noch die das Gebdudenetz ggf. versor-
gende Holzheizungsanlage mit einer WW-Anlage kombiniert ist. Es reicht der Austausch einer
den Bonus begriindenden Heizungsanlage im angeschlossenen Gebaude aus. Hintergrund ist,
dass die Sondervoraussetzung fiir Holzheizungsanlagen beim Anschluss an Gebdudenetze nicht
gilt, sondern nur bei der Errichtung von Holzheizungsanlagen fiir Gebdudenetze. Wiirde sie in
dem Fall auch fir die Anschlussnehmer gelten, wiirden der Anschluss ein Gebaudenetz mit einer
bestehenden Anlage anders behandelt als eines, fiir das die Holzheizungsanlage errichtet wird.
Stattdessen muss der Netzbetreiber bei der Errichtung von Holzheizungsanlagen fiir den Bezug
des Klimageschwindigkeits-Bonus kombinierte Anlagen fiir die WW-Versorgung aller angeschlos-
senen Gebaude betreiben.
Baubegleitungspflicht: Abweichend davon gilt beim Férderantrag auf Anschluss an ein Gebdude-
netz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes die Baubegleitungspflicht, ob-
wohl diese beim Anschluss an ein Gebdudenetz nicht besteht. Dies ist eine Inkonsistenz in den
Forderbedingungen.

Zusatzantrage fiir Einkommens-Bonus (EB) und Klimageschwindigkeits-Bonus (KB) moglich: Wenn
die Antragsvoraussetzungen flr einen EB oder KB erfiillt werden, kann ein Zusatzantrag flir den EB
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oder KB gestellt werden (siehe Antragsstellung fiir MFH durch Kombination von Basisantrag und ggf.
Zusatzantrégen).
Abweichend von den Ubrigen Verfahrensvorgaben gilt hierbei, dass der Hauptantrag fiir den An-
schluss an dieses Gebdudenetz vor mindestens 6 Wochen ausgezahlt wurde.

Forderung des Anschlusses an Gebaudenetze und an Warmenetze als Einzel-
mafRnahme

Die Forderung des Anschlusses von Gebduden an ein Gebdude- oder Wédrmenetz wurde Anfang 2023
in zwei unterschiedliche Fordermalnahmen getrennt:

Anschluss an ein Gebdudenetz

Anschluss an ein Wirmenetz

Unterschiede bestehen bei den Fordersatzen und beim Mindestanteil von EE-Warme und/oder un-
vermeidbarer Abwarme.

Foérderdurchfiihrer: Fir die Durchfiihrung dieser beiden FérdermalRnahmen ist seit 2024 die For-
derbank KfW zustandig.

Anschluss von Gebduden, nicht von Wéirmeerzeugern forderfahig: Anschluss bezieht sich auf den
Anschluss von Gebduden, die auf eine gebadudeindividuelle Zentralheizung verzichten — nicht auf den
Anschluss von Wérmeerzeugern an ein Netz!

Nur Anschluss von Bestandsgebduden forderfahig: Voraussetzung fiir die Férderung in der BEG EM
ist, dass es sich bei den an das Netz neu angeschlossenen Gebdauden um Bestandsgebdude handelt.
Der Anschluss von Neubauten an Gebdude- oder an Warmenetze wird im Rahmen der BEG nicht ge-
fordert. Da fur jedes ans Gebdudenetz angeschlossene Gebaude ein eigener Forderantrag gestellt
werden muss, lasst sich das einfach vollziehen.

Bei der KfW nur Anschluss von Gebdauden an bestehende Gebaudenetze forderfahig: Dabei ist bei
der KfW im Rahmen eines Antrages auf Anschluss an ein Gebaudenetz nur der Anschluss an beste-
hende Gebaudenetze moglich. Der Anschluss an neu errichtete Gebdaudenetze und an Gebdudenetze,
in denen im Rahmen des Anschlusses MalRnahmen umgesetzt werden, ist zwar im Rahmen der BEG
EM ebenfalls moglich. Allerdings muss dieser beim BAFA als Forderantrag Anschluss an ein Gebdude-
netz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes beantragt werden.

Bei der KfW Anschluss von Gebduden an neue und bestehende Warmenetze férderfahig: Beim An-
schluss von Gebduden an ein Warmenetz ist das anders. Die Forderung der Errichtung neuer Warme-
netze und von MalRnahmen in bestehenden Warmenetzen erfolgt Giber die Bundesforderung Erneu-
erbare Warmenetze (BEW) beim BAFA. Die BEW fordert nur Investitionen des Netzbetreibers, und
zwar maximal bis zur WUSt. Alle Investitionen der Anschlussnehmer sind in der BEW nicht férderfs-
hig. Diese kdnnen aber im Rahmen der BEG geférdert werden, und zwar im Rahmen von Forderan-
tragen auf Anschluss an ein Warmenetz beim BAFA.

Abgrenzung Anschluss an Gebédudenetz vom Anschluss an Gebdudenetz bei Erweiterung, Umbau
oder Erweiterung eines Gebdudenetzes: Bei einem Anschluss an ein Gebdudenetz ist ein Forderan-
trag auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei der KFW immer dann méglich, wenn kein Ubertrag
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forderfahiger Ausgaben im Rahmen einer Errichtung, eines Umbaus oder einer Erweiterung eines Ge-
bdudenetzes vorgenommen werden soll.
Keine Abgrenzung in Abhangigkeit vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebdaudenetzes
mehr: Die friihere Abgrenzung in Abhangigkeit vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebaude-
netzes (mindestens ein Jahr), ist von daher hinfallig.

Fordervoraussetzungen bei der Férderung des Netzanschlusses: Der Anschluss von Gebauden an
Gebaude- oder Warmenetze kann bei Einhaltung der folgenden Bedingungen geférdert werden:
Erhohung der Energieeffizienz oder des EE-Anteils: Durch den Anschluss an das Netz muss ent-
weder die Energieeffizienz oder der EE-Anteil erhéht werden.
Mindestanteil von EE-Warme und unvermeidbarer Abwarme beim Anschluss an Gebaude- oder
Wadrmenetze: Es gelten folgende Regelungen fir den Mindestanteil Erneuerbarer Warme
und/oder unvermeidbarer Abwarme:
25 Prozent Mindestanteil beim Anschluss an Geb3dudenetze: Beim Anschluss an Gebdude-
netze gilt weiterhin der 25 Prozent-Mindestanteil.
Kein Mindestanteil beim Anschluss an Warmenetze: Beim Warmenetzanschluss ist kein
Mindestanteil nétig. Es wird also auch der Anschluss an Warmenetze gefordert, wenn diese
rein fossil gespeist werden. Begriindung: Im Warmeplanungsgesetz ist geregelt, dass alle
Warmenetze bis 2045 defossilisiert werden miissen —was gemall GEG aber auch fir Gebau-
denetze gilt.

Weitere EE-Warmeerzeuger im Gebdude: Nutzt das Gebaude nicht nur das Gebdudenetz zur War-
meversorgung, sondern auch weitere EE-Warmeerzeuger im Gebiude (z.B. eine ST-Anlage), so ist der
pauschale Ansatz des Anteils fiir Warme aus erneuerbaren Energien und/oder unvermeidbarer Ab-
warme im Gebaudenetz nur flr den Anteil des Gebdudenetzes an der Warmerzeugung im Gebaude
zu verwenden. Dazu ist der anteilige Wert aus dem Mindestanteil nach dem jeweiligen Deckungsan-
teil der gelieferten Warme an der Warmeerzeugung im Gebaude zu bilden.

Fordersatze bei der Forderung des Anschlusses an Gebdaude- oder Warmenetze: Bei der Forderung
des Anschlusses an Gebaude- oder Warmenetze gelten folgende Regeln und Fordersatze:
Klimageschwindigkeits-Bonus (KB) beim Anschluss an Netze moglich: Ein KB wird im Falle des
Anschlusses an ein Gebdudenetz und beim Anschluss an ein Wdrmenetz gezahlt.
Keine Giiltigkeit der Sondervoraussetzung fiir Holzheizungsanlagen fiir den Bezug des Kli-
mageschwindigkeits-Bonus: Anschlussnehmer kdnnen den Klimageschwindigkeits-Bonus
beim Anschluss an Gebdudenetze und beim Anschluss an Gebdudenetze auch dann erhalten,
wenn die das Netz ggf. versorgende Holzheizungsanlage nicht mit einer Solaranlage oder
Warmepumpe zur WW-Versorgung kombiniert ist. Es reicht dann der Austausch einer den
Bonus begriindenden Heizungsanlage im angeschlossenen Gebaude aus.
Kein iSFP-Bonus beim Netzanschluss moglich: Ein iSFP-Bonus wird beim Anschluss an Gebdude-
und an Warmenetze nicht mehr gezahlt.
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Fordersatze fiir Anschluss an ein Gebéudenetz und Anschluss an ein Wédrmenetze
in der BEG EinzelmaBnahmen

Grundforderung mit

Grund Klimage- Einkommens
FordermaBnahme férderun schwindigkeits- Bonus (EB) KB + EB?
g Bonus (KB)!

fiir selbstnutzende Wohneigentiimer

Gebdudenetz bei Errichtung,
Umbau oder Erweiterung eines

An- Gebdiudenetzes
schluss 30 % 50 % 60 % 70 %
an Gebdudenetz

Warmenetz

1ab 2029 sinkt KB alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte, entfallt ab 2037
22035 und 2036: 68 %, entfallt ab 2037

Abgrenzungsfragen bei der Forderung des Anschlusses an Netze:

e Grundstiickgrenze als Abgrenzung: Bei Netzanschliissen sind alle MaBnahmen hinter der Grund-
stlicksgrenze forderfahig. Alles was aulRerhalb des Grundstiickes liegt, wird im Rahmen des An-
schlusses an ein Netz nicht geférdert. Sollen diese MalRnahmen geférdert werden, so ist
o bei Gebdudenetzen ein Forderantrag Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenet-

zes beim BAFA erforderlich. Der Netzanschluss des Gebdudes muss dann auch beim BAFA als
Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes
beantragt werden.

o Beim Warmenetzen ist ein Férderantrag im Rahmen der BEW zu stellen. Der Anschluss an das
Warmenetz misste dann weiterhin bei der KfW beantragt werden.

e Eigentiimerschaft als Abgrenzung: AuRerdem ist maligeblich, wer Eigentimer und wer Trager
der Kosten ist.

o Eigentum des Anschlussnehmers: Ist der Anschlussnehmer Eigentlimer, kann er die Kosten
beantragen. Einen Forderantrag bei der KfW kann er dann aber nur stellen, wenn der Netzbe-
treiber fiir die Anschlussleitungen und ggf. die WUSt vor der Grundstiicksgrenze ggf. keinen
Forderantrag Erweiterung eines Gebdudenetzes stellt.

o Eigentum des Netzbetreibers: Ist der Netzbetreiber Eigentimer, kann nur er die Férderung
hierfiir beantragen, aber nur fiir die Kosten fiir die WUSt und die Rohrleitungen vor und hin-
ter der WUST im Rahmen eines Férderantrags auf Anschluss an ein Gebdudenetz oder ein
Wdrmenetz.

Hochstbetrag forderfahiger Kosten beim Anschluss an Gebdude- oder Wirmenetze: Fir den Hochst-
betrag forderfahiger Kosten ist beim Anschluss an ein Netz die Zahl der Wohnungen bzw. der Nutz-
grundflachen ausschliefRlich im angeschlossenen Gebdude maRgeblich. MaRgeblich ist der Hochstbe-
trag forderfahiger Kosten fiir Heizungstechnik.
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Aufteilung forderfahiger Kosten bei der Forderung des Anschlusses an Gebdude- oder Wérmenetze:
Fir den Anschluss von Gebduden an ein Gebdude- und auch an ein Warmenetz kénnen sowohl der
Eigentlimer des angeschlossenen Gebaudes als auch der Netzbetreiber einen Forderantrag Anschluss
an ein Gebdude oder Wérmenetz stellen, sofern beide Teile der jeweiligen Investitionsmallnahme
tragen. Hierbei darf die Forderhochstgrenze pro Gebaude nicht tiberschritten werden. Anschlussge-
ber und -nehmer missen sich also ggf. auf eine Aufteilung einigen.
Kosten fiir Warmeiibergabestationen (WUSt) und der Anschlussleitungen: Zusitzlich zu den
sonstigen zwei Optionen der Férderung (entweder Gesamtférderung des Gebaudeeigentiimers
oder des Netzbetreibers als Trager der Investition) gibt es bei der Férderung von WUSt eine
dritte Option: die geteilte Férderung. Dabei konnen die Kosten zwischen den Tragern der Investi-
tion aufgeteilt werden auf
den Netzbetreiber (fiir die Kosten fiir die WUSt und ggf. die Verrohrung auf dem Grundstiick
des angeschlossenen Geb&udes hinter der WUSt),
und den Anschlussnehmer (fur die weiteren InvestitionsmaRnahmen im Geb&dude und die
Kosten fiir die Verrohrung zwischen dem Hausanschluss und dem angeschlossenen Gebadude
und ggf. auch vor der WUSt auf dem eigenen Grundstiick).
Sowohl der Netzbetreiber als auch Gebaudeeigentimer kénnen dazu einen eigenen Forderantrag
Anschluss an ein Gebdude- oder an ein Wérmenetz stellen — ein gemeinsamer Forderantrag ist
nicht moglich.
Auf diese Art und Weise wird der Verbleib der WUSt im Eigentum des Netzbetreibers méglich (so
wie es auch Ublich ist), ohne dass der Gebadudeeigentiimer auf die Férderung von weiteren Inves-
titionsmaBRnahmen im Gebdude im Gebaude verzichten muss.

Ubertragung von Kosten auf den Netzbetreiber beim Anschluss an ein Gebéude- oder Wéirmenetz
nicht moglich: Bei einem Forderantrag Anschluss an ein Gebdude- oder Wirmenetz bei der KfW ist
keine Ubertragung von Kosten auf den Betreiber des Gebdudenetzes moglich. Dies ist allein schon
deshalb, weil es sich um Forderantrage bei unterschiedlichen Férderdurchfiihrern handelt.
Es ergibt sich bei einem Forderantrag Anschluss an ein Gebdudenetz das Problem, dass die Kos-
ten fir die Gebaudenetzleitungen, die der Gebdudenetzbetreiber vor der Warmeiibergabestation
des neuen Anschlussnehmers zum Anschluss des Gebaudes errichtet, bei einem Forderantrag auf
Anschluss an ein Gebdudenetz bei der KfW nicht geférdert werden kénnen.
Eine solche Forderung ist nur moglich, wenn der Netzbetreiber eine Erweiterung eines Gebdude-
netzes beim BAFA beantragt.
Wenn fir diese Leitungen vom Netzbetreiber ein Férderantrag auf Erweiterung eines Gebdude-
netzes gestellt wird, dann muss fiir den Anschluss des Geb&dudes ein Férderantrag Anschluss an
ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes beim BAFA ge-
stellt werden. Dann ist auch eine Ubertragung von férderfihigen Kosten auf den Netzbetreiber
moglich.

Daraus entstehen aber Nachteile durch die EEE-Pflicht und ggf. héhere Mindestanteile von EE-
Warme und unvermeidbarer Abwarme. Der Verzicht auf diese Leitungsférderung kann also die bes-
sere Lésung sein.

Anschlussgebiihren des Netzbetreibers beim Anschlussnehmer forderfihig: Wenn der Betreiber ei-
nes Gebdude- oder Warmenetzes dem Anschlussnehmer eine Anschlussgebiihr fiir seine Investitio-
nen in Rechnung stellt, dann sind diese beim Anschlussnehmer férderfahig, sofern diese Kosten beim
Netzbetreiber nicht bereits gefordert wurden. Eine doppelte Férderung ist nicht zul3ssig.
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Vergleich der verschiedenen Gebdudenetz-Fordertatbestiande in der BEG EM

Es bestehen fiir den Anschluss von Gebduden im Rahmen der Errichtung, Umbau oder Erweiterung
eines Gebdudenetzes trotz der vorgenommenen Angleichungen immer noch etwas niedrigere An-
reize als flir den davon losgeldsten Anschluss an Gebdudenetze und auch an Wédrmenetze:

Niedrigere Anreize fiir Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzen und den Anschluss
von Gebauden wahrend der Errichtung, des Umbaus und der Erweiterung durch die Baubeglei-
tungspflicht: Bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes und beim Anschluss an
ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes sind Aufwand und
Kosten flir einen Energieeffizienz-Experten (EEE) zu tragen, nicht aber bei der Errichtung einer Holz-
heizungsanlage nur fiir sein eigenes Gebaude und beim Anschluss an ein Gebdude- oder Wéirmenetz.
D.h. es gibt Anreize, die Errichtung von Gebdudenetzes womaoglich zu vermeiden.

Hohere Anreize bei EE-Anteilen in Warmenetzen zwischen null und 25 Prozent: Bei Netzen mit ei-
nem Anteil zwischen null und 25 Prozent besteht eine Diskrepanz: Ein Férderantrag Anschluss an ein
Gebdudenetz oder Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Ge-
bdudenetzes ist nicht moglich, so dass man dafiir keinerlei Forderung erhalten kann, beim Anschluss
an ein Wédrmenetz aber sehr wohl. Fiir die Besserstellung der Warmenetze gegeniiber Gebdudenet-
zen ist kein Grund erkennbar.

Optionen zur Steigerung der Attraktivitdt des Anschlusses Gebduden an neu errichtete, umgebaute

oder erweiterte Gebdudenetze
Angleichung bei Baubegleitungspflicht: Die Diskrepanz bei der Baubegleitungspflicht sollte abge-
schafft werden. Dazu sollte die Pflicht zur Baubegleitung bei einem Anschluss im Rahmen von Er-
richtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes wieder abgeschafft werden.
Angleichung der geférderten Mindestanteile: Die geforderten Mindestanteile fiir EE-Warme
bzw. unvermeidbarer Abwarme sollten beim Anschluss an ein Gebdudenetz und ein Warmenetz
angeglichen werden, da nicht nur Warmenetze, sondern auch Gebdudenetze bis 2045 defossili-
siert werden miissen. Um Anreize fir eine moglichst schnelle Defossilisierung zu setzen, sollte
diese Angleichung auf einem Niveau oberhalb der 0 Prozent bei Warmenetzen erfolgen.

Antragsverfahren bei netzbezogenen Forderantragen in der BEG EM

Fiir jedes Gebaude eines Gebaudenetzes ein eigener Antrag: Fir jedes Gebadude innerhalb eines Ge-
bdaudenetzes muss ein eigener Forderantrag gestellt werden. Das gilt auch fiir diejenigen Eigentiimer
mit mehreren Gebaduden innerhalb des Gebdudenetzes.

Anschlussforderung bei der KfW — Errichtungsférderung beim BAFA: Durch die Verlagerung der
Netzanschlussforderung an die KfW als Foérderdurchfiihrer wird die Netzférderung nicht mehr aus ei-
ner Hand durchgefiihrt. Ob und welche Nachteile das hat, muss sich noch zeigen. Hintergrund ist,
dass alle Fordertatbestdnde mit obligatorischer Baubegleitung beim BAFA geblieben sind.

Abgrenzung von Gebduden: Zur Frage, was bei Gebdaudekomplexen oder komplexen Gebauden als
ein bzw. als mehrere Gebaude gilt, siehe die Ausfiihrungen in der Liste der Technischen FAQ zur BEG
EM unter 1.11: Die Abgrenzung zwischen Gebduden und Gebaudeteilen erfolgt im Einzelfall anhand
folgender Anhaltspunkte:

die selbstandige Nutzbarkeit

ein trennbarer raumlicher und funktionaler Zusammenhang

Abgrenzung durch die warmelibertragende Umfassungsflache
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eigene Hausnummer
Eigentumsgrenzen

eigener Eingang

die Trennung durch Brandwande

Anhand dieser Kriterien ist zu priifen, welche Anhaltspunkte daflirsprechen, die Gesamtheit von Teil-
gebduden als ein Gebaude im Sinne des GEG zu betrachten, und welche Anhaltspunkte relevant sind,
um von mehreren Gebauden auszugehen. Dabei sprechen insbesondere eine selbstdndige Nutzbar-
keit und ein trennbarer raumlicher und funktionaler Zusammenhang fiir das Vorliegen eines Gebau-
des. Eine Hilfestellung zur Anwendung der o. g. Kriterien gibt FAQ 10 b der Liste haufig gestellter Fra-
gen zu Energieausweisen im Info-Portal Energieeinsparung des BBSR (siehe auch TFAQ Nr. 8.32 Ge-
bdudenetz, Anzahl Gebdude und Wohnungen).

Letztlich ist anhand dieser Anhaltspunkte von dem beteiligten Energieeffizienz-Experten (EEE) (im
Falle der Antragstellung einer MaRnahme ohne verbindliche Energieeffizienz-Experten-Beteiligung
nach Nummer 5.3 oder 5.4 BEG EM alternativ auch vom eingebundenen Fachunternehmen) eine in-
dividuelle Beurteilung vorzunehmen und zu dokumentieren.

Antragstellung im Rahmen der Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes: Handelt
es sich um eine Errichtung, einen Umbau oder eine Erweiterung eines Gebdudenetzes, dann sind auch
alle Férderantrage entsprechende beim BAFA zu stellen. Der Netzbetreiber muss einen Férderantrag
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes stellen, und alle Anschlussnehmer einen
Forderantrag Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebaude-
netzes. Dies gilt flr alle Anschlussnehmer. Dabei greift fir alle Antragsteller die Pflicht zur Baubeglei-
tung durch einen Energieeffizienzexperten.
Keine formalen Unterschiede bei Beantragung von Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines
Gebdudenetzes: Eine formliche Unterscheidung der Forderantrage fir Erweiterung, Umbau oder
Erweiterung von Gebdudenetzes gibt es im Antragsverfahren nicht. Gleichwohl gibt es Unter-
schiede bei den Randbedingungen der Antragstellung, die zu beachten sind:
Vorgehen bei der Beantragung eines Warmerzeugers fiir ein Gebaudenetz: Antragsteller mis-
sen in einem Foérderantrag fir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes in je-
dem Fall einen Haken bei , Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes” setzen.
Sofern der Netzbetreiber dafiir einen Warmeerzeuger errichtet, muss er zusatzlich einen Haken
bei ,Anlagen zur Warmeerzeugung” setzen. Fiir beide Teile der Investition werden dann in der
Regel verschiedene Fordersatze gezahlt — der gleiche nur, wenn der Férdersatz ausnahmsweise
gleich hoch ausfillt.
Antragstellung bei Errichtung von Gebaudenetzen: Bei der Errichtung eines Gebdudenetzes kann
jeweils fiir die folgenden Gebaude ein Forderantrag Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines
Gebdudenetzes gestellt werden:
fiir das Referenzgebaude
fir alle weiteren neu anzuschlieBenden Gebaude
Antragstellung bei Umbau von Gebdudenetzen: Beim Umbau eines Gebdudenetzes kann fir alle
angeschlossenen Gebaude, in denen parallel zum Umbau des Gebdudenetzes Investitionsmali-
nahmen durchgefiihrt werden, ein Forderantrag Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Ge-
bdudenetzes gestellt werden. Wenn die MalBnahme auch umgesetzt werden, kdnnen die Hochst-
betrage forderfahiger Kosten dieser Gebdude dann zwischen den Férderantragen des jeweiligen
Anschlussnehmers und auf den Férderantrag des Gebdudenetzbetreibers aufgeteilt werden.
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Antragstellung bei Erweiterung eines Gebdiudenetzes: Bei der Erweiterung eines Gebdudenetzes
kann jeweils fir die die folgenden Gebaude ein Férderantrag Errichtung, Umbau oder Erweite-
rung eines Gebdudenetzes gestellt werden:
fir alle neu anzuschlielenden Gebaude;
fiir alle bereits angeschlossenen Gebaude, in denen gleichzeitig Malnahmen durchgefiihrt
werden; fiir die Ubertragbarkeit férderfiahiger Kosten von diesem Gebiude auf den Gebiude-
netzbetreiber sind diese Mallnahmen dann auch umzusetzen;
fiir das Referenzgebaude; fiir die Anrechenbarkeit der Wohnungen und NGF des Aufstellge-
baudes missen darin keine weiteren InvestitionsmalRnahmen umgesetzt werden — es reicht
aus, wenn dieses aus dem Gebdudenetz mit Warme versorgt wird.

Mindestinvestitionssumme durch MaBnahmen in anzuschlieBenden und angeschlossenen Gebau-
den erreichen: Beim Férderantrag fiir Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes
muss in allen bereits angeschlossenen Gebauden auller dem Gebadude, das dem Warmeerzeuger zu-
geordnet ist, die Mindestinvestitionssumme von 300 Euro (brutto) fiir die eigenen zu fordernden
MaBnahmen und die Forderhochstgrenzen fiir Wohngebadude und Nichtwohngebaude erreicht wer-
den, wenn Kosten forderfahig und dann auch ibertragbar sein sollen.

Verfahren zur Ubertragung forderfihiger Kosten auf den Betreiber des Gebiudenetzes: Fiir das

Verfahren zur Ubertragung forderfihiger Kosten gelten folgende Regelungen:
Férderantrige einreichen: Wenn eine Ubertragung férderfahiger Kosten von den Anschlussneh-
mern an den Errichter des Netzes erfolgen soll, muss der Netzbetreiber einen Férderantrag Er-
richtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes und alle Anschlussnehmer je einen For-
derantrag Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdude-
netzes stellen. Erst wenn alle Férderantrage fir das gesamte Gebadudenetz (vom Errichter des Ge-
baudenetzes und allen Anschlussnehmern) beim BAFA eingegangen sind, wird die Ubertragung
forderfahiger Kosten wirksam.
Formular bei Ubertragung forderfihiger Kosten hochladen: Die Ubertragung férderfihiger Kos-
ten ist von den Ubertragenden Anschlussnehmern durch Vollmachten zu bestéatigen. Hierfir stellt
das BAFA das Formular Ubertrag der férderfihigen Kosten bereit. Es ist mit den Férderantriagen
bei allen beteiligten Gebauden, die Kosten lbertragen, hochzuladen. Zusatzlich sollte das Formu-
lar an wnet@bafa.bund.de gesendet werden. Dabei missen in allen Formularen alle diejenigen
Anschlussnehmer aufgefiihrt werden, die Forderbetrage auf den Netzbetreiber Gibertragen, also
nicht nur im Formular des Netzbetreibers, sondern auch in den Formularen aller ibertragenden
Anschlussnehmer.

Antragstellung beim Anschluss an ein Gebéudenetz: Wenn ein Gebdude an ein Gebdudenetz ange-
schlossen werden soll, gibt es zwei mogliche Arten von Férderantragen
Forderantrag Anschluss an ein Gebdudenetz bei der KfW
Forderantrag Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Ge-
bdudenetzes beim BAFA.

Die Zuordnung erfolgt anhand folgender Kriterien:
Anschluss an ein innerhalb des letzten Jahres errichtetes, erweitertes oder umgebautes Gebau-
denetz: Wenn ein Gebaude an ein innerhalb des letzten Jahres errichtetes, erweitertes oder
umgebautes Gebaudenetz angeschlossen wird, missen alle Anschlussnehmer einen Férderantrag
Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdiudenetzes
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beim BAFA stellen. Dies gilt auch bei gleichzeitiger Umsetzung. Es gilt dann die Baubegleitungs-
pflicht. MalRgeblich ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Anschluss an ein Gebdudenetz, das nicht innerhalb des letzten Jahres errichtet, erweitert oder
umgebaut wurde: Wenn Gebaude an ein Gebdudenetz angeschlossen werden, das innerhalb des
letzten Jahres weder errichtet, erweitert oder umgebaut wurde, miissen die Anschlussnehmer
einen Forderantrag Anschluss an ein Gebdudenetz bei der KfW stellen. Es gilt dann keine Baube-
gleitungspflicht. MaRgeblich ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Beim Anschluss an ein Gebdudenetz entstehen in der Regel auch Kosten des Netzbetreibers fiir War-
meleitungen flir den Anschluss des Gebaudes bis zur Grundstiicksgrenze. Fiir diese Kosten kann der
Netzbetreiber einen Forderantrag Erweiterung eines Gebdaudenetzes stellen. Beantragt der Netzbe-
treiber die Forderung dieser Kosten, dann missen auch die Anschlussnehmer einen Forderantrag Er-
richtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes stellen. Insofern sind Forderantrage auf An-
schluss an ein Gebdudenetzes nur moglich, wenn beim Gebadudenetzbetreiber entweder Gberhaupt
keine Kosten fiir den Anschluss entstehen (auRer die WUSt) oder er auf die Beantragung einer Forde-
rung dafir verzichtet.

Antragstellung bei Doppelhaushalften: Ob bei der Schaffung eines Gebaudenetzes in einem Zweifa-
milienhaus (ZFH) fir die zweite Gebdudehalfte (z.B. fiir eine Doppelhaushélfte DHH) ein Forderantrag
auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei der KfW oder auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung,
Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes beim BAFA zu stellen ist, hdngt davon ab, wann das
Gebaudenetz errichtet, umgebaut oder errichtet oder zuletzt wurde:
Ist dies mehr als ein Jahr her, ist ein Férderantrag auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei der KfW
zu stellen.
Ist dies weniger als ein Jahr her, ist ein Forderantrag auf Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errich-
tung, Umbau oder Erweiterung beim BAFA zu stellen.

Zwei Forderantrage fiir Mischgebdude: Fiir ein Mischgebdaude mit Wohn- und Nichtwohngebaude-

anteilen, das an ein Gebaudenetz angeschlossen wird, kbnnen zwei Forderantrage gestellt werden,

um sowohl den Wohn- als auch den Nichtwohnanteil am Geb&dude bei den forderfahigen Kosten be-
ricksichtigen zu kdnnen. Es zahlt dann trotzdem als ein Gebaude.

Antragstellung fiir Warmeerzeuger: Antrage fiir Warmeerzeuger gehdren immer zu den Kosten einer
Errichtung, eines Umbaus oder einer Erweiterung eines Gebdudenetzes und sind vom Netzbetreiber
zu tragen.

Antragstellung fiir Warmeleitungen: Bei der Antragstellung fiir Warmeleitungen muss unterschieden
werden, ob es sich
um Warmeleitungen vor oder hinter der Grundstiicksgrenze des neu angeschlossenen Gebdudes
handelt,
oder um Wéarmeleitungen vor oder hinter der Warmeiibergabestation (WUSt) des neu ange-
schlossenen Gebaudes,
sowie wer die entsprechenden Investitionen tragt.

Dabei gilt die Regel, dass sich befinden im Eigentum:
des Netzbetreibers: die Leitungen bis zur WUSt
im Eigentum des Gebidudeeigentiimers: die Leitungen hinter der WUSt
Antragstellung fiir Warmeleitungen vor der WUSt neu angeschlossener Gebaude: Wenn es sich
um Warmeleitungen vor der Grundstilicksgrenze des neu angeschlossenen Gebaudes handelt,
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dann gehoren diese Kosten zu einer Errichtung, einem Umbau oder einer Erweiterung eines Ge-
baudenetzes. Fiir diese Kosten kann nur der Netzbetreiber einen Férderantrag stellen. Das gilt
auch fur die Errichtung von Warmeleitungen auBerhalb von Grundstlicken aller versorgter Ge-
baude (,,im 6ffentlichen Raum“). Auch diese werden in der BEG gefordert.

Antragstellung fiir Warmeleitungen hinter der Grundstiicksgrenze des neu angeschlossenen
Gebaudes: Wenn es sich um Warmeleitungen hinter der Grundstiicksgrenze des angeschlosse-
nen Gebaudes handelt, dann gehoren diese zu den Kosten, die im Rahmen von Antragen fir das
neu anzuschlieBende Gebaude zu beantragen sind. Dabei handelt es sich um einen Férderantrag
Anschluss an ein Gebdudenetz. Fiir diese Kosten kann nur der Eigentiimer der Leitungen den For-
derantrag stellen. Das kann der Gebaudeeigentiimer, aber auch der Netzbetreiber sein. Ggf. sind
fiir den Anschluss des Gebdudes zwei Antragen zu stellen.

Antragstellung fiir Warmeiibergabestationen (WUSt): Fiir eine WUSt kann ebenfalls nur der Eigen-
timer den Forderantrag stellen. Die Errichtung der WUSt gehort,
wenn Sie auBerhalb des Grundstiickes des Anschlussnehmers errichtet wird, unabhangig davon,
wer die Kosten dafiir tragt, zu einer Errichtung, einem Umbau oder einer Erweiterung eines Ge-
baudenetzes;
wenn Sie auf dem Grundstiick des Anschlussnehmers errichtet wird, unabhangig davon, wer die
Kosten dafiir tragt, zur Beantragung der Forderung des Anschlusses fiir des Gebaudes. Dies kann
je nachdem ein Forderantrag Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweite-
rung eines Gebdudenetzes oder auf Anschluss an ein Gebdudenetz sein. Tragt der Netzbetreiber
die Kosten hierfiir, miissen Netzbetreiber und Anschlussnehmer zwei getrennte Forderantrage
stellen.

Antragstellung fiir weitere InvestitionsmafBnahmen in und UmfeldmaRnahmen an Gebduden: Die
InvestitionsmalRnahmen in den einzelnen Gebaduden sind immer im Rahmen des Férderantrags fiir
das entsprechende Gebaude zu beantragen.
MaRnahmen im Referenzgebdude werden im Rahmen des Antrags des Gebdudenetzbetreibers
auf Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebdudenetzes gefordert.
Bei Mallnahmen in den weiteren angeschlossenen Gebduden kann das je nachdem ein Férderan-
trag Anschluss an ein Gebdudenetz oder ein Forderantrag auf Anschluss an ein Gebéudenetz bei
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes sein.

Getrennte Angabe férderfdahiger Kosten von Warmeerzeuger und sonstigen Errichtungskosten not-
wendig: Der Errichter eines Gebdudenetzes muss im Forderantrag die Kosten fir den Warmeerzeu-
ger plus weitere InvestitionsmaBnahmen im Gebdude im Referenzgebaude (,Kosten flr Anlagentech-
nik zur Warmeerzeugung“), von den Kosten fir die Rohrleitung der angeschlossenen Gebaude (,,Kos-
ten fur Errichtung, Umbau oder Erweiterung und/oder den Anschluss an ein Warme- oder Gebaude-
netz“) getrennt angeben. Nur so lasst sich fiir diese beiden Kostenbldcke mit ggf. unterschiedlichen
Fordersatzen die Forderung korrekt errechnen.

Nur ein Antragsteller fiir die Kosten des Netzbetreibers bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung
eines Gebdudenetzes: Die Investitionskosten des Netzbetreibers fiir den Anschluss an oder die Er-
richtung von Gebdudenetzen kénnen nicht von zwei verschiedenen juristischen Personen beantragt
werden. Es kann hierfiir nur einen Antragsteller geben.
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Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebaudenetzes Netzbetreiber

. c . . Anschlussnehmer
Anschluss an Geb3audenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung

eines Gebdudenetzes ggf. Netzbetreiber

Bei der Antragstellung einzureichende Antragsunterlagen: Fir jedes versorgte bzw. angeschlossene
Gebaude ist ein eigener Forderantrag einzureichen. Dabei gilt, dass neben den Antragsunterlagen fir
den Warmeerzeuger die folgenden Antragsunterlagen einzureichen sind:
bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes (BAFA) und beim Anschluss an
ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes
Lageplan
Technische Projektbeschreibung (TPB) des Energieeffizienz-Experte (EEE)
beim Anschluss an ein Wdrmenetz und beim Anschluss an ein Gebdudenetz (KfW):
Lageplan
(gsewerbliche) Bestatigung zum Antrag fir Wohngebaude (BzA) bzw. NWG (gBzA)

Im Nachweisverfahren einzureichende Unterlagen:
BAFA: Neben dem Verwendungsnachweis (VN) sind folgende Unterlagen im Antragsportal einzu-
reichen:
bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes:
Technischer Projektnachweis (TPN) eines Energieeffizienz-Experten (EEE)
Belegliste mit allen vorhabenbezogenen Rechnungen
Zuordnung der forderfahigen Kosten zu den jeweiligen Kostenkategorien
beim Anschluss an ein Gebdudenetz bei Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdiu-
denetzes:
Technischer Projektnachweis (TPN) eines Energieeffizienz-Experten (EEE)
Belegliste mit allen vorhabenbezogenen Rechnungen
KfW: Es sind folgende Unterlagen im Antragsportal einzureichen:
beim Anschluss an ein Wédrmenetz und beim Anschluss an ein Gebéudenetz:
(gewerbliche) Bestatigung nach Durchfihrung (BnD/gBnD) des Fachunternehmens
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Systemische Forderung durch BEG Wohngebaude und BEG Nicht-
wohngebaude

Einfiihrung in die systemische Forderung

Effizienzhduser vs. Effizienzgebadude: Der Begriff , Effizienzhaus” beschrankt sich in der systemischen
Forderung der BEG auf Wohngebadude. NWG heillen in der systemischen Férderung der BEG , Effi-
zienzgebaude”.

Keine Forderung von Neubauten mit Holzheizungsanlagen: In der systemischen Férderung der BEG
werden seit dem 1. Marz 2023 keine Neubauten mehr geférdert. Auch im zum 1. Marz 2023 in Kraft
getretenen Nachfolgeprogramm ,Klimafreundlicher Neubau® (KfN) werden Gebduden mit Holzhei-
zungsanlagen nicht mehr gefordert.

Insofern sind FérdermalRnahmen in zwei unterschiedlichen Bereichen mit zum Teil unterschiedlichen
Forderbedingungen (Fordersatze, Hochstbetrage forderfahiger Kosten, forderfahige MaRnahmen
und Leistungen, technische Mindestanforderungen) zu unterscheiden:

e energetische Modernisierung von Wohngebauden

e energetische Modernisierung von Nichtwohngebauden

Keine Kumulierung von BAFA- und KfW-Férderung fiir dieselbe MaBBnahme: Fiir ein und dieselbe
InvestitionsmalRnahme kann eine Beantragung innerhalb der BEG nur noch entweder beim BAFA
oder der KfW erfolgen — eine Kumulierung von BAFA- und KfW-Férderung ist in keinem Fall mehr
moglich.

Antragstellung bei schrittweiser energetischer Modernisierung: Eine schrittweise Sanierung von Ge-
bduden Uber EinzelmalRnahmen (BEG EM) und Effizienzhaus-Stufen (BEG WG bzw. NWG) in baulich
und zeitlich getrennten Vorhaben ist moglich. Eine erneute Antragstellung bei KfW bzw. BAFA ist erst
nach Abschluss des Vorhabens, d.h. nach Einreichung des Verwendungsnachweises (VN) zuldssig.

Programmnummern bei der KfW: Die BEG-Programme haben bei der KfW Programmnummern er-
halten. Diese orientieren sich teilweise nicht an der Systematik der Forderrichtlinien, sondern an den
Adressaten der Forderung. Sie erleichtern es, sich in der KfW-Forderwelt und auf der KfW-Webseite
zu orientieren und die richtigen Informationen zu finden.

KfW-Programmnummern fiir die BEG WG und BEG NWG

Art des - : -
Gebiudes Wohngebaude Nichtwohngebdude
Art der

" Zuschuss Zuschuss
Forderung

Kommunale

264 464 264 464
Antragsteller 6 6 6 6

Alle anderen

Antragsteller 261 - 263 -
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Definition von Effizienzstufen bei der systemischen Forderung: Bei der systemischen Forderung sind
sowohl Anforderungen an den maximalen Priméarenergiebedarf Qp des Gesamtgebaudes (Primar-
energieanforderung, oder auch Hauptanforderung) als auch an die maximale Warmeleitfahigkeit der
gesamten Gebaudehdiille (Transmissionswarmeverlust H'r, Effizienzanforderung, oder auch Nebenan-
forderung) einzuhalten.
Definition von Effizienzhdusern (Wohngebaude): Beim Effizienzhaus 85 (EH 85) sind max. 85 Pro-
zent des Primdrenergiebedarfs Qp des Referenzgebdudes nach GEG und 100 Prozent des Trans-
missionswarmeverlust H'r des Referenzgebadudes einzuhalten. In 15-Prozentpunktschritten geht
es Uber das Effizienzhaus 70 und das Effizienzhaus 55 zum Effizienzhaus 40 (EH 40). Eine Aus-
nahme ist das Effizienzhaus Denkmal (EH Denkmal). Hier missen 160 Prozent des Qp eingehalten
werden, wahrend es keine Effizienzanforderung an die Gebaudehdille gibt.
Definition von Effizienzgebduden (NWG): Bei den Effizienzgebduden ist die Primarenergieanfor-
derung genauso definiert wie bei den Effizienzhdusern: Das Effizienzgebdude 100 (EG 100) darf
maximal 100 Prozent des Priméarenergiebedarfs Qp des Referenzgebaudes verbrauchen. Bei der
Nebenanforderung gelten jedoch statt einer auf das Referenzgebdude bezogenen, also je nach
errichtetem Gebaude variablen Wert, feste Werte fiir die Warmedurchlassigkeit (Transmissions-
warmeverlust H'r) der gesamten Gebaudehdille. Dies finden sich auf S. 16 der im Bundesanzeiger
veroffentlichten Forderrichtlinie.
Effizienzstufennachweise nur noch nach DIN V 18599: Der Effizienzhaus-Nachweis ist in Verbin-
dung mit DIN V 18599 zu berechnen. Der Nachweis fliir Wohngebdude mit der Normenkombina-
tion DIN V 4701 Teil 10/DIN V 4108 Teil 6 ist nicht mehr zulassig.
Niedertemperatur-Readyness: Mit Ausnahme von Denkmalern mussen alle Gebaude Niedertem-
peratur-Ready (NT-ready) sein, d.h. sie diirfen eine Heizkreis-Vorlauftemperatur von 55°C im Be-
trieb nicht Uberschreiten.

Anforderungen an die Effizienzstufen bei der systemischen Forderung: Bei einer energetischen Mo-
dernisierung muss bei Wohngebauden mindestens die 85er-Effizienzstufe erreicht werden, bei Nicht-
wohngebduden die 70er-Effizienzstufe. Die hochste geforderte Effizienzstufe ist die 40er-Effizienz-
stufe.
Erreichen einer h6heren Effizienzstufe erforderlich: Dabei muss nachgewiesen werden, dass
durch die ModernisierungsmalRnahmen eine héhere Effizienzstufe erreicht wird als das Gebadude
vorher hatte. D.h. zur Férderung fir ein EH 85 muss nachgewiesen werden, dass das Gebdude
vorher energetisch schlechter war, also hochsten einem EH 100 entsprach. Zur Férderung der
energetischen Modernisierung eines EH 85 muss demnach mindestens ein EH 70 erreicht wer-
den, bei einem EH 70 mindestens ein EH 55 und bei einem EH 55 mindestens ein EH 40.
Dazu wird i.d.R. der alleinige Einbau einer Holzheizungsanlage nicht ausreichen, sondern wird
dariber hinaus eine Investition in die Gebdudehiille n6tig sein — es sei denn, die Gebadudehiille
war vorher bereits eine Effizienzstufe besser als die Heizung. Dann ist durch den sinkenden Pri-
marenergiebedarf allein durch den Einbau einer Holzheizungsanlage eine neue Effizienzstufe er-
reichbar. Das wird aber duBerst selten der Fall sein.
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Primérenergiebedarf (Qp) 160 %* 85 %* 70 %! 55 %! 40 %*

Transmissionswarmeverlust der

_ o/1 0/2 o/2 0/2
Gebaudehiille (Hr) 100% 85% 70% 55%

! bezogen auf das Referenzgebiude
2 bei WG (EH) bezogen auf das Referenzgebiude — bei NWG (EG) H’r bezogen auf feste Werte

Fordersatze bei der systemischen Forderung

Forderung von Holzheizungsanlagen in der systemischen Forderung: Die erhdhten Anforderungen
an die geforderten Warmeerzeuger der BEG EM gelten in der systemischen Férderung nur zum Teil.
Es kdnnen bei der systemischen Férderung also Uber die Listen der forderfahigen Anlagen der BEG
EM hinaus weitere Warmeerzeuger bei der Bilanzierung berticksichtigt und geférdert werden. Dazu
gehoren auch Holzheizungsanlagen ohne Pufferspeicher. Die Anforderung von 2,5 mg Staub gilt je-
doch auch in der systemischen Férderung, nicht aber die Anforderungen an den jahreszeitbedingten
Raumheizungsnutzungsgrad (Eta S). Auch der Einsatz von wasserflihrenden Scheitholzéfen ist anre-
chenbar. Der Einsatz von luftfihrenden Kaminofen (mit Pellets oder auch mit Scheitholz befeuert) ist
aber nur dann anrechenbar, wenn ihre Warmebereitstellung bei der Warmebedarfsberechnung be-
ricksichtigt werden darf. Das ist nahezu nur bei Gebdauden moglich, die (iber keine anderen Warme-
erzeuger verfligen, bei denen die Pelletkaminofen also die Zentralheizung ersetzen.

EE-Bonus (EE-Klasse): Bei der Forderung von Effizienzhdusern und Effizienzgebduden wird beim Foér-
dersatz ein EE-Bonus in Hohe von 5 Prozentpunkten gewdhrt, wenn
nach der FérdermaRRnahme durch den Einbau eines EE-Warmeerzeugers erstmals 65 Prozent EE-
Warme bzw. unvermeidbarer Warme genutzt wird,
oder das Gebdude an ein Warmenetz angeschlossen wird.

Dieser Bonus heiRt EE-Klasse. Er ist bei Effizienzhdusern und Effizienzgebduden einheitlich. Er wird
auf die Gesamtforderung bezogen, sodass durch den EE-Klassen-Bonus also auch fiir die Investitio-
nen in die Gebdudehiille der Férdersatz erhéht wird.

Energetische Modernisierung 5 Prozentpunkte

65 Prozent Mindestanteil als Férdervoraussetzung: Voraussetzung fiir eine EE-Klasse ist die Neu-
einbindung von mindestens 65 Prozent durch den Einbau eines oder mehrerer neuer Warmeer-
zeuger, wobei es unerheblich ist, ob dieser neue Warmeerzeuger Teil der FordermaRnahme ist
oder ob fiir ihn auf eine Forderung verzichtet wird. Dies gilt auch fiir Errichtung, Umbau oder Er-
weiterung von Gebadudenetzen und fir den Anschluss an Geb&dudenetze.
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Anschluss an ein Warmenetz: Nur beim Anschluss an ein Warmenetz besteht kein EE-Min-

destanteil. Hier wird der EE-Klassen-Bonus also auch ohne EE-Warme gezahlt.
EE-Klasse nur einmal erreichbar: Bei der energetischen Modernisierung von Gebauden, in denen
bereits vor der MalRnahme 65 Prozent EE-Warme genutzt worden ist oder schon ein Anschluss an
ein Warme- oder Gebdudenetz vorhanden ist, ist eine EE-Klasse demnach nicht moglich.
Bezeichnung der Forderstandards bei EE-Klassen: Aus der Kombination mit einer EE-Klasse
ergibt sich aus einer bestimmten Effizienzstufe (z.B. dem Effizienzhaus 55 bei Wohngebauden)
der Forderstandard Effizienzhaus 55 EE (abgekirzt EH 55 EE). Bei Nichtwohngebiuden heilit die-
ser Férderstandard Effizienzgebdiude 55 EE (abgekirzt EG 55 EE). Diese beiden Férderstandards
unterscheiden sich geringfligig durch die leicht unterschiedlichen Anforderungen an die Gebau-
dehille bei Wohn- und bei Nichtwohngebauden.
Erhohung des Hochstbetrages forderfahiger Kosten: Bei Wohngebauden erhoht sich der Hochst-
betrag férderfahiger Kosten durch eine EE-Klasse um 30.000 Euro (auBer beim EH 40 Plus), bei
Nichtwohngeb&duden bei Modernisierung faktisch um 100 Euro pro m? NGF.
Anrechnung von EE-Warme aus Warme- oder Gebaudenetzen und von Abwarme: Erneuerbare
Warmeenergie, die Uber ein Warme- oder Gebadudenetz geliefert wird, und von unvermeidbarer
Abwiarme kann bei der systemischen Forderung von Wohn- und Nichtwohngebduden zum Nach-
weis der EE-Klasse angerechnet werden. Naheres dazu ist der Liste der der Technischen FAQ zu
Effizienzhausern/Effizienzgebauden zu entnehmen.

Mindestanforderungen beim EE-Paket: Um die Forderung einer EE-Klasse erhalten zu konnen, gelten
andere Mindestanforderungen als bei den EinzelmaRnahmen im Gebdudebestand. Es miissen die An-
forderungen des sog. EE-Paketes erfiillt werden. Die TMA sehen dazu vor, dass der nach den Vorga-
ben des GEG berechnete Warmebedarf des Effizienzhauses bei einem EE-Paket zu einem Mindestan-
teil von 65 Prozent (vor dem 1. Januar 2023 55 Prozent) durch die Nutzung von Warme aus erneuer-
baren Energien gedeckt werden muss. Dazu kénnen gegeniiber den EinzelmaBnahmen zusatzliche
Arten der Warmeerzeugung aus EE verwendet werden. Grundsatzlich ist moglich:
Nutzung von Solarthermie
Eigenerzeugung und Eigennutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Warmeerzeugung,
ausgenommen Stromdirektheizungen auf Basis von Festkdrperwarmespeichern
Nutzung von Geothermie/Umweltwarme/Abwarme aus Abwasser mittels Warmepumpe
Verfeuerung fester Biomasse
Verfeuerung gasférmiger Biomasse
Anschluss an Fernwarme, die zu mehr als 55 Prozent durch die fiinf 0.g. Arten der Warmeerzeu-
gung bereitgestellt wird
Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung (Ausnahmen gibt es fiir Denkmal und bei NWG fiir
niedrig beheizte Zonen):
Der Einsatz einer Liiftungsanlage mit Warmerickgewinnung ist in der EE-Klasse verpflich-
tend. Dabei kdnnen zentrale, dezentrale und Mischformen aus zentralen und dezentralen
Laftungsanlagen zur Anwendung kommen. Die Liftungsanlage muss in der Lage sein, die in
DIN 1946-6 genannten planméaRigen AuBenluftvolumenstrome (Nennliftung) fir samtliche
Nutzungseinheiten beziehungsweise fir das Gebaude sicherzustellen. Die Liiftungsanlage
muss einreguliert werden.
Beim EH-Denkmal ist der Einsatz einer Liftungsanlage fir das Erreichen der EE-Klasse dann
nicht erforderlich, wenn der Einbau einer Liiftungsanlage aus technischen Griinden oder
durch Auflagen des Denkmalschutzes nicht moglich ist.
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Keine Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebaudehiille: Anforderungen an die Luftdicht-
heit der Gebaudehiille nach GEG bestehen nicht, sofern in der Berechnung die Luftdichtheitska-
tegorie | nach DIN V 18599 Teil 2 nicht angesetzt wird. Die Luftdichtheit der Gebaudehiille muss
jedoch messtechnisch bestimmt werden. Die messtechnische Bestimmung der Luftdichtheit der
Gebaudehiille kann dabei entweder nach GEG fir das fertig gestellte Gebdude oder wahrend der
Bauphase als Bestandteil der Qualitatssicherung erfolgen.

Nachhaltigkeitsbonus (NH-Klasse): Einen Bonus in der derselben Hohe wie der EE-Klassenbonus gibt
es mit der NH-Klasse auch fiir Gebdaude mit Nachhaltigkeitszertifikat. Auch hier wird der Héchstbe-
trag forderfahiger Kosten wie bei einer EE-Klasse erhéht (bei Wohngebauden plus 30.000 Euro, bei
NWG bei der Modernisierung um 100 Euro pro m? NGF).
Bezeichnung der Forderstandards: Ein Forderstandard, der die Anforderungen der NH-Klasse
enthalt, erhalt die Ergdnzung NH hinter der Zahl der Effizienzstufe (z.B. EG 40 NH).
Fordersatze und Hochstbetrage forderfahige Kosten bei der Nachhaltigkeitszertifizierung: So
wie bei der energetischen Fachplanung/Baubegleitung durch einen Energieeffizienz-Experten
(EEE) betragt der Fordersatz fur die Kosten der Nachhaltigkeitszertifizierung 50 Prozent. Die
Hochstbetrage forderfahiger Kosten der Nachhaltigkeitszertifizierung betragen wie bei den Kos-
ten fir EEE bei Ein- und Zweifamilienhdusern (EZFH) ebenfalls bis zu 10.000 Euro brutto pro Vor-
haben und bei Mehrfamilienhdusern (MFH) ebenfalls bis zu 4.000 Euro brutto pro Wohnung
(max. 40.000 Euro brutto pro Vorhaben). Die forderfahigen Kosten fiir den EEE und die Nachhal-
tigkeitszertifizierung kdnnen separat angesetzt und demnach kumuliert werden. Es konnten fir
ein Einfamilienhaus demnach bis zu 10.000 Euro brutto fir den EEE und zusatzlich noch einmal
10.000 Euro brutto an Kosten fiir die Nachhaltigkeitszertifizierung angesetzt und mit je 50 Pro-
zent geférdert werden.
Antragstellung: Die Antragstellung fir ein Effizienzgebdude mit NH-Klasse (Sanierung) ist mog-
lich, wenn fur den jeweiligen Anwendungsfall bzw. Gebaudetyp das ,,Qualitatssiegel Nachhaltiges
Gebaude” (QNG) verflgbar ist und mindestens eine akkreditierte Zertifizierungsstelle veroéffent-
licht wurde. Die Geschéftsstelle Nachhaltiges Bauen im BBSR fiihrt eine 6ffentlich zugangliche
Liste der akkreditierten Zertifizierungsstellen. Das ,,QNG-Planungszertifikat“ muss zur Antragstel-
lung noch nicht vorliegen. Fir detaillierte Anforderungen an die Nachhaltigkeitszertifizierung
siehe www.nachhaltigesbauen.de.

NH-Zertifizierungskosten bei der Baubegleitung forderfahig: Bei der Baubegleitung werden die
Kosten der Beratungs- und Planungsleistungen anerkannt, die im unmittelbaren Zusammenhang
mit einer Nachhaltigkeitszertifizierung stehen. Dies gilt auch dann, wenn eine NH-Klasse bean-
tragt wird, allerdings dann nur im Rahmen des regularen Hochstbetrags foérderfahiger Kosten. Im
Falle der Beantragung einer NH-Klasse kann jedoch noch ein eigenstandiger Férderhdchstbetrag
fiir die NH-Zertifizierung in Anspruch genommen werden. Dabei gilt derselbe Férderhdchstbetrag
wie fiir die Kosten der Baubegleitung. In der Folge kann dieser Betrag einmal fiir die Baubeglei-
tung und zusétzlich einmal fiir die Kosten der NH-Zertifizierung in Anspruch genommen werden.
NH-Zertifizierung: Voraussetzung fiir eine Férderung der NH-Klasse ist, dass die Nachhaltigkeits-
zertifizierung von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle ausgefihrt wurde und das Zertifikat
die Ubereinstimmung mit den Anforderungen des ,,Qualititssiegels Nachhaltiges Gebdude”
(QNG) bestatigt. Dieses gibt es in den Niveaus QNG-Plus und QNG-Premium.

Keine Kumulierung von EE-Klassen- und NH-Klassen-Bonus: Die beiden Boni fiir die EE- und die NH-
Klasse sind nicht kumulierbar. Das gilt auch fiir die Erhéhung der forderfahigen Kosten. Damit
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bestehen fir Investoren keine forderpolitischen Anreize, neben dem Nachhaltigkeitszertifikat auch
Erneuerbare Energien einzusetzen (was sinnvoll wéare), sondern nur das eine oder das andere umzu-
setzen.
Daher besteht fiir die EE-Branche kein Anreiz, die Umsetzung der NH-Klasse zu bewerben — es
besteht dann die Gefahr, dass die Bauherren auf die Umsetzung der EE-Klasse verzichten, sofern
sie sich fiir die NH-Klasse entscheiden.
Die fehlende Kumulierbarkeit von EE- und NH-Klassenbonus ist eine suboptimale Ausgestaltung
der BEG. Da die Kumulierung mit Landes- und Kommunalférderungen bis 60 Prozent mdoglich ist
(bei kommunalen Antragstellern bis 90 Prozent), dirfte beihilferechtlich auch eine Bundesférde-
rung bis 60 Prozent moglich sein. Dieser maximale Fordersatz wird nach den Fordersatzabsen-
kungen aber in keinem einzigen Fall auch nur noch anndhernd erreicht. Demnach bliebe der For-
dersatz auch bei einer Kumulierbarkeit von EE- und NH-Klassenbonus in jedem Fall deutlich unter
den 60 Prozent.

Worst-Performing-Buildings-Bonus (WPB-Bonus): Es gibt sowohl fiir Wohngebiude (BEG WG) als
auch fir NWG (BEG NWG) die Méglichkeit, fir die Modernisierung der energetisch schlechtesten Ge-
bdude (Worst-Performing-Buildings, WPB) den sog. WPB-Bonus zu beantragen, sofern das Gebaude
einen der Zielstandards erreicht.
Zielstandard: Das WPB muss nach der Modernisierung die Effizienzstufen 40 oder 40 EE, 55 oder
55 EE (also mit oder ohne EE-Klasse) oder 70 EE (also nur mit EE-Klasse) erreichen.
Definition Worst-Performing-Buildings (WPB): Ein Wohn- oder ein Nichtwohngebdude im Sinne
der BEG ist ein WPB, wenn es sich liber einen giiltigen Energieausweis oder alternativ tGber das
Baujahr und den Sanierungszustand der AuBenwand als solches qualifiziert.
WPB-Definition liber den Energieausweis
Wohngebadude: Ein Wohngebaude ist ein WPB im Sinne der BEG, wenn das Gebaude ge-
maRk Energieausweis in die Energieeffizienzklasse H eingestuft ist. Der Energieausweis
kann als Bedarfs- oder Verbrauchsausweis erstellt sein.
Nichtwohngebdude: Ein NWG ist ein WPB im Sinne der BEG, wenn der im Energieaus-
weis flr das NWG ausgewiesene Energiebedarf groRer oder gleich dem dort ausgewiese-
nen Endwert der Skala ist. Im Falle eines Bedarfsausweises ist der Endwert der Skala fiir
den Primarenergiebedarf maRgeblich. Im Falle eines Energieverbrauchsausweises ist der
Endwert der Skala fiir den Endenergieverbrauch Warme maRgeblich.
Anforderungen an Energieausweise: Der Energieausweis muss zum Zeitpunkt der An-
tragstellung noch giiltig sein und muss den Zustand unmittelbar vor der Sanierung zum
Effizienzhaus bzw. Effizienzgebdude beschreiben. Bei giiltigen Energieausweisen fir
Wohngebaude, aus denen die Klasse noch nicht hervorgeht (Erstellung vor 2014), gilt ein
Gebaude als WPB im Sinne der BEG, wenn der im Energieausweis ausgewiesener Wert
groRer oder gleich 250 kWh/m? pro Jahr Endenergie als Erfillung (Endenergiebedarf im
Bedarfsausweis bzw. Endenergieverbrauch im Verbrauchsausweis).
WPB-Definition {iber Baujahr und Sanierungszustand der AuRenwand
Unabhéngig von der Einstufung im Energieausweis ist ein Gebdude (WG oder NWG) ein
WPB im Sinne der BEG, wenn das Baujahr des Gebdudes 1957 oder friiher ist und min-
destens 75 Prozent der Flache der AuRenwand energetisch unsaniert ist.
Als Baujahr gilt das Jahr der Baufertigstellung. Alternativ ist es zuldssig, das Jahr des Bau-
antrags bzw. der Bauanzeige fiir die Bewertung zu nutzen, sofern das Gebdude dement-
sprechend fertiggestellt wurde.
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Der Flachenanteil einer Auenwand gilt als unsaniert, wenn an dieser Wandflache keine
MaBnahmen umgesetzt wurden, die den U-Wert maligeblich verbessert haben. Das Auf-
bringen einer Warmedammung nach dem 31. Dezember 1983 gilt als energetische Sanie-
rung, unabhangig von der Art und der Dicke der Dammung.

Negativliste: Folgende MalBnahmen gelten nicht als energetische Sanierung:
Instandsetzungs- oder Modernisierungsmalinahmen an einer AuBenwand (einschlieBlich
Warmedammung), die bis einschlielich 31. Dezember 1983 umgesetzt wurden
Erneuerung oder Instandsetzung des Fassadenputzes
Aufbringen eines Warmedammputzes

Bezeichnung der WPB-Fo6rderstandards: Ein Forderstandard, der die Anforderungen des WPB-
Bonus enthilt, erhélt die Ergdnzung WPB hinter der Zahl der Effizienzstufe und ggf. der Ergan-
zung EE oder NH. Es ergeben sich daraus die Effizienzstandards EG/EG 55/40 WPB,

EG/EG 55/40 EE WPB, EG/EG 55/40 NH WPB und EG/EG 70 EE WPB.

Férdersatz bei seit dem 1. Januar 2023 gestellten Forderantragen: Fir seit dem 1. Januar 2023
gestellte Forderantrage wurde der WPB um 5 auf 10 Prozentpunkte erhéht:

Energetische Modernisierung 10 Prozentpunkte

Bonus fiir serielle Sanierung (SerSan-Bonus): Fiir seit 2023 gestellte Forderantrage gibt es einen Bo-

nus fir die serielle Sanierung von Wohngebauden in H6he von 15 Prozent, sofern das Wohngebaude

auf die Effizienzstufe 40 oder 55 modernisiert wird. Gezahlt wird er fiir die energetische Sanierung

unter Verwendung von vorgefertigten Fassaden- bzw. Dachelementen sowie deren Montage an be-

stehende Gebaude. Der Bonus ist kumulierbar mit der EE- oder der NH-Klasse und dem WPB-Bonus.
Bezeichnung der Forderstandards: Ein Forderstandard, der die Anforderungen des SerSan-Bonus
enthalt, erhalt die Erganzung SerSan hinter der Zahl der Effizienzstufe und ggf. der Ergdnzung EE
oder NH. Es ergeben sich daraus die Effizienzstandards EG/EG 55/40 SerSan, EG/EG 55/40 EE Ser-
San, EG/EG 55/40 NH SerSan.

Energetische Modernisierung 15 Prozentpunkte

Begrenzung der Héhe der Boni bei Kombination von WPB-Bonus und SerSan-Bonus: Bei einer Kom-
bination von WPB- und SerSanierung-Bonus werden die Boni in der Summe auf 20 Prozent begrenzt.

Verpflichtung zur Inanspruchnahme einer Baubegleitung: Die Inanspruchnahme einer Baubeglei-
tung durch einen Energieeffizienz-Experten (EEE) ist bei der systemischen Férderung in jedem Fall
verpflichtend, unabhangig davon, ob es sich um eine energetische Modernisierung oder die Errich-
tung eines Neubaus handelt. D.h. die Qualitdt der Umsetzung der MalRnahmen muss von einem un-
abhangigen Dritten kontrolliert werden.

Foérderung der Fachplanung und Baubegleitung: Sie wird auch bei Effizienzhdusern und Effizienzge-
baduden trotz Verpflichtung zur Inanspruchnahme mit einem Férdersatz von 50 Prozent geférdert.
Dabei gibt es auch hier eigenstdndige (erhohte) Hochstbetrage fur forderfahige Kosten, die nicht auf
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die reguldren Hochstbetrage forderfahigen Kosten angerechnet werden. Werden hierbei die Hochsts-
atze Uberschritten, ist in allen Teilen der BEG auch eine Anrechenbarkeit als UmfeldmalBnahme in der
Hauptférderung moglich.

Bedeutung der systemischen Forderung von Effizienzhdausern- und Effizienzgebauden:
Neubau: Bis 2022 wurden ca. 50 Prozent der Neubauten durch die KfW geférdert. Nach der vo-
ribergehenden Einstellung, Erhohung der Forderstandards und Absenkung der Fordersatze im
Verlauf des Jahres 2022 ist dieser Anteil deutlich zuriickgegangen. Die im Anschuss eingefiihrten
drei Nachfolgeprogramme konnten den Neubau nicht wesentlich starken. Dazu sind sie zu an-
spruchsvoll und zu wenig attraktiv ausgestaltet (u.a. die zu niedrigen forderfahigen Kosten, die
regelmaRig einen die Abwicklung verkomplizierenden zweiten Kredit erforderlich machen). Dass
die voriibergehende Wiedereinflihrung der Forderung des EH 55 EE-Standards fiir bereits geneh-
migte Neubauprojekte hieran etwas andern kann, ist fraglich.
Modernisierung: Im Gebdudebestand hat die Effizienzhaus- und Effizienzgebaudeférderung bis-
her nur vergleichsweise geringe Forderzahlen erreicht. Bisher wurde hier v.a. die Férderung von
EinzelmaBnahmen nachgefragt. Wie sich das durch die erheblich verbesserten Férderbedingun-
gen der Modernisierung zu Effizienzhdusern und Effizienzgebduden dndert, bleibt abzuwarten.

Fordersatze bei der systemischen Forderung:
Kreditférderung fiir Bestandsgebaude: Fir die energetische Modernisierung von Bestandsge-
bduden gelten bei der Kreditférderung fir alle Antragsteller die folgenden Fordersatze:

Tilgungszu w6 >*+5%

Scfussg 5+5% 1045% | 15+45% | 20+5%
NWG -

Zinsverbilligung + max. 15 %

WPB-Bonus (WG + NWG)? - 10 %

SerSan-Bonus (nur WG)* - 15 %

Hochst WG 25% 55 %! 60 %*

0, 0,

Fordersatz 25% 40%

NWG 45 % 55 %

!bei Kumulierung von WPB- und SerSan-Bonus (nur WG): Begrenzung auf zusammen 20 %

Zuschussforderung fiir kommunale Antragsteller bei Bestandsgebauden: Bei der energetischen
Modernisierung werden bei der direkten Zuschussférderung bei kommunalen Antragstellern die
Betrage fir Tilgungszuschisse und maximale Zinsverbilligung zusammengezahit.
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Direkt we 2> %

Zuschuss 25% 30% 35% 40 %
NWG -

WPB-Bonus (WG + NWG)* - 10 %

SerSan-Bonus (nur WG)? - 15 %

S WG max. 55 %! | max. 60 %*

Férdersatz max. 25 % max. 40 %
NWG max. 45 % max. 55 %

!bei Kumulierung von WPB- und SerSan-Bonus (nur WG): Begrenzung auf zusammen 20 %

Kreditkonditionen fiir Forderkredite: Die Zinsverbilligung betradgt bis zu 4 Prozent des Kreditbetrags
bei einer Laufzeit von 30 Jahren und zehn Jahren Zinsverbilligung. Die konkreten Kreditkonditionen
flr die zinsverginstigten Forderkredite (Zinssatze, Laufzeit, tilgungsfreie Anlaufjahre, Zinsbindung,
Auszahlungsquote, ggf. Bereitstellungsprovision) werden regelmaRig dem Marktverlauf angepasst.
Sie werden in dieser Foérderfibel PLUS daher nicht wiedergegeben. Bei Bedarf kénnen sie beim Kondi-
tionenanzeiger der KfW (durch die Eingabe der Programmnummer) oder auf der Webseite der KfW
bei den Informationen zu den einzelnen Forderprogrammen unter Konditionen nachgelesen werden.

Dauer der Zinsverbilligung: Die Zinsverbilligung gilt fir die Dauer der ersten Zinsbindung, also fiir
die ersten 10 Jahre der Darlehenslaufzeit. Betragt die Darlehenslaufzeit weniger als 10 Jahre, gilt
die Zinsverbilligung flr die gesamte Darlehenslaufzeit.

Hoéhe der Zinsverbilligung: Die Hohe der Zinsverbilligung ergibt sich aus der Differenz zwischen
dem Marktzinssatz und dem zugesagten Programmzinssatz der KfW. Die Zinsverbilligung ist somit
im zugesagten Programmazinssatz der KfW bereits enthalten.

Energieliefer-Contracting bei der systemischen Forderung: Unternehmen, also z.B. auch Contrac-
toren, sind flr eine energetische Modernisierung im Rahmen einer systemischen Forderung auch als
Nichteigentiimer antragsberechtigt (nicht nur fir die Heizungsanlagen), sofern im Ergebnis eine for-
derfahige Effizienzstufe erreicht wird.

Die klassische Variante ist, dass ein Contractor in die Heizungsanlage investiert und der Bauherr in
die Gebaudehiille und Anlagentechnik auRerhalb der Heizungstechnik. Beide Investoren sind mit ih-
ren Kosten forderfahig und erhalten fir ihre (Teil-)Vorhaben eigene Férderzusagen fiir das Férderziel
eines EH/EG, das gemeinsam erreicht wird. Es kdnnen also zwei Férderantrage von zwei Fordermit-
telnehmern fiir ein Vorhaben gestellt werden (gleicher Verwendungszweck). Dabei gilt dennoch, dass
beide Férderantrage zusammen die Hochstgrenze fir geltend gemachte férderfahigen Kosten einhal-
ten missen. Die Aufteilung der Kosten bzw. der Férderbetradge ist vorher vertraglich zwischen
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Hauseigentlimerinnen bzw. -eigentliimern und Contracting-Unternehmen festzulegen (insbesondere,
wenn die Hochstbetrdge ausgeschopft werden).

Es ist auch moglich, dass nur der Contractor eine Férderung fiir die Heizungsanlage beantragt. Vo-
raussetzung ist aber auch hier, dass das Vorhaben als energetische Modernisierung zu einem forder-
fahigen EH/EG abgeschlossen wird.

Hydraulischer Abgleich in der systemischen Forderung: Fiir Effizienzhduser mit hydraulisch betriebe-

ner wassergefiihrter Heizungsanlage und fiir Effizienzgebdaude mit hydraulisch betriebenen Warme-

und Kalteversorgungsanlagen ist die Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs stets erforderlich.
Effizienzhaus (Wohngebaude): Der hydraulische Abgleich ist gemaR dem Formular , KfW-Effizi-
enzhaus Bestatigung des Hydraulischen Abgleichs BEG — Wohngebadude” des VdZ —Wirtschafts-
vereinigung Gebadude und Energie e. V. — durchzufiihren und vom durchfiihrenden Fachunterneh-
men unter Verwendung des Formulars zu bestatigen.
Effizienzgebdude (Nichtwohngebaude): Der hydraulische Abgleich ist gemaRk dem Formular
»Nichtwohngebdude Bestatigung des Hydraulischen Abgleichs von wasserfiihrenden Heizsyste-
men filir die BEG-Forderung” des VdZ Forum fiir Energieeffizienz in der Gebdudetechnik e. V.
durchzufiihren und vom durchfiihrenden Fachunternehmen unter Verwendung des Formulars zu
bestatigen. Bei kleinen Effizienzgebduden bis 500 m? beheizter Nettogrundflache (NGF) kann al-
ternativ das fiir Wohngebaude vorgesehene VdZ-Formular ,Verfahren B Effizienzhaus (energeti-
sche Modernisierung)“ verwendet werden.

Fir ein Effizienzhaus/-gebaude ist der hydraulische Abgleich nach Verfahren B durchzufiihren. Das
Verfahren muss der Leistungsbeschreibung des jeweiligen VdZ-Formulars entsprechen. Die Leistungs-
beschreibung des VdZ-Formulars enthalt Anforderungen an Zweirohrheizungen mit Heizflachen, Ein-
rohrheizungen mit Heizflachen sowie an FuBbodenheizungen. Die Fachregel ,,Optimierung von Hei-
zungsanlagen im Bestand” sowie der Leitfaden ,Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen” des Vdz-
Forums fir Energieeffizienz in der Gebdudetechnik e. V. dient als Hilfestellung zur Umsetzung des
hydraulischen Abgleichs. Formulare, Fachregeln und Leitfaden sowie weitere Informationen zum
hydraulischen Abgleich sind auch hier zu finden: www.vdzev.de/service/formulare-hydraulischer-ab-
gleich. Die VdZ-Formulare sind ebenso hier zu finden: www.kfw.de/eee.

Forderfahige MaBnahmen und Leistungen in BEG WG und BEG NWG

Die forderfahigen MaBnahmen und Leistungen sind in den beiden BEG-Forderrichtlinien fir Wohnge-
bdude und Nichtwohngebaude nahezu identisch definiert. Unterschiede bestehen
gegeniber der BEG EM
und durch unterschiedliche technische Mindestanforderungen (TMA) in den einzelnen Forder-
richtlinien. Da die TMA in der BEG EM fiir Holzheizungsanlagen deutlich anspruchsvoller sind als
in der BEG WG und BEG NWG, bestehen hier relevante Unterschiede bei der Forderung von Holz-
heizungsanlagen.

Infoblatt der forderfahigen MaBnahmen und Leistungen gilt auch fiir die systemische Forderung:
Fir die systemische Forderung gilt dasselbe Infoblatt zu den férderfdhigen Mafinahmen und Leistun-
gen wie bei der BEG EM. Es ist von BAFA und KfW gemeinsam fiir alle BEG-Teil erstellt worden. Aus
diesem Infoblatt gehen einige Abweichungen zwischen den forderfahigen MaRnahmen und Leistun-

gen bei EinzelmalRnahmen und bei der systemischen Forderung hervor.
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Foérderfahige MaBnahmen und Leistungen bei der energetischen Modernisierung: Im Rahmen der
energetischen Modernisierung von Effizienzhdusern/Effizienzgebauden (BEG WG/BEG NWG) sind alle
Anlagen zur Warmeerzeugung férderfahig, die fur die Erreichung des Férderstandards des Gebaudes
erforderlich sind, soweit sie darin nicht in Nummer 8 ,Nicht férderfahige MaRnahmen” ausdriicklich
ausgeschlossen sind.

Dies gilt vom Grundsatz her auch fiir alle anderen Gruppen von EinzelmaBnahmen. Dazu gehéren un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch samtliche Kosten fir den Anschluss von Gebdauden an Warme-
und Gebaudenetze, sofern der Antragsteller sie bezahlt.

Energetische ModernisierungsmaRnahmen sind alle Ein-, Umbau- und OptimierungsmaRnahmen an
der Gebaudehiille oder der Anlagentechnik des Gebaudes, die am Gebdude oder im unmittelbaren
raumlichen Zusammenhang zum Gebaude vorgenommen werden, und auf die Verringerung des Pri-
marenergiebedarfs (Q,) des Gesamtgebdudes oder der Warmedurchlassigkeit der gesamten Gebau-
dehiille (Transmissionswarmeverlust H'r) des Geb&dudes gerichtet sind, insbesondere

die Warmedammung von Wanden, Geschossdecken und Dachflachen,

die Erneuerung von Fenstern und AuRentiren,

die Erneuerung der Heizungsanlage im Gebaude,

der Einbau und die Erneuerung einer Liftungsanlage,

der Einbau und die Installation von Geraten zur digitalen Energieverbrauchsoptimierung und

die Errichtung eines Warmespeichers im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang des Gebau-

des.

Mitforderung des Anschlusses an Gebaude- oder Warmenetze in der systemischen Férderung: Der
Anschluss an ein Gebadude- oder Warmenetz bzw. die Errichtung eines Gebdudenetzes werden in der
BEG WG und der BEG NWG im Rahmen der Sanierung zum Effizienzhaus mitgefordert.
Erreichen der EE-Klasse bei Anschliissen an Gebaude- oder Warmenetze:
Bei einem Anschluss an ein Gebaudenetz kann eine EE-Klasse erreicht werden, wenn das Ge-
bdudenetz ausschliellich mit einem entsprechenden Warmeerzeuger gespeist wird (Techni-
sche Mindestanforderungen BEG WG bzw. BEG NWG Abschnitt 3).
Das Erreichen der EE-Klasse ist zudem durch einen Anschluss an ein Warmenetz moglich.
Hierbei gibt es keine Anforderungen an den Warmeerzeuger des Warmenetzes.
Die EE-Klasse kann jeweils nur einmalig erreicht werden. Falls schon ein Anschluss an ein
Warme- oder Gebdudenetz oder eine EE-Heizung nach BEG WG bzw. BEG NWG vorhanden
ist, darf die EE-Klasse nicht beantragt werden.

Foérderausschliisse bei der systemischen Forderung: GemalR Infoblatt der forderfahigen MaRnahmen
und Leistungen sind diejenigen MaRnahmen von der Forderung ausgeschlossen, fir die in Nummer 8
»,Nicht forderfahige MaBnahmen” ein Férderausschluss formuliert ist. AuRerdem ist die Forderung
von MaRnahmen, die die Technischen Mindestanforderungen (TMA) im jeweiligen Forderprogramm
nicht erfillen, nicht moglich.

Keine TMA fiir Holzheizungsanlagen in BEG WG und BEG NWG: Die Anlagen mit den Technischen
Mindestanforderungen (TMA) der BEG WG und der BEG NWG enthalten keine speziellen Anforderun-
gen fir Biomasseanlagen. Dies gilt auch fir die darin enthaltenden Zusatzanforderungen an den Ein-
satz von Wdrme aus erneuerbaren Energien im Falle einer EE-Klasse.

Nur teilweise Giiltigkeit der Einschrankungen der Technischen Mindestanforderungen (TMA) der
BEG EM bei der systemischen Forderung: Die Einschrankungen der TMA der BEG EM fiir
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Holzheizungsanlagen gelten in der systemischen Forderung nur dann, wenn sie in die beiden Foérder-
richtlinien aufgenommen wurden. Das ist nur bei einem Teil der Vorgaben der Fall. Demnach gelten
bei der Forderung in BEG WG und BEG NWG:

keine Mindestnennwarmeleistung

keine Pufferspeicherpflicht

keine Kombinationspflicht mit einer Solarthermieanlage oder Warmepumpe

keine messtechnische Erfassung der erzeugten Warmemengen

keine erhéhten Anforderungen an die Energieeffizienz (jahreszeitbedingter Raumheizungsnut-

zungsgrad)

Forderfahigkeit von luftfiihrenden Holzkesseln in der BEG WG und BEG NWG: Grundsatzlich ist in
der systemischen Forderung auch eine Férderung luftfihrender Holzkessel (und theoretisch auch
dampffihrender Holzkessel) moglich. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um eine Zentralheizung
und keine Einzelraumfeuerungsanlage handelt. Um eine forderfahige Zentralheizung handelt es sich
bei einer Anlage, die in der Geb&dudebilanzierung nach DIN V 18599 beriicksichtigt werden kann.

Férderung stromerzeugender Anlagen und von KWK-Anlagen in BEG WG und NWG: Fiir die Forde-
rung stromerzeugender Anlagen und von KWK-Anlagen in BEG WG und NWG gilt, dass Anlagen, die
ausschlieBlich der Stromerzeugung dienen, nicht forderfahig sind. Das schlief3t die Férderung z.B. von
PV-Anlagen aus. Gefordert werden kénnen lediglich Anlagen, die nicht ausschlieBlich der Strom- son-
dern zusatzlich auch der Warmeversorgung von Gebauden im Anwendungsbereich des GEG dienen.
Dazu gehéren KWK-Anlagen.

Bilanzierung: Bei der Bilanzierung eines Effizienzhauses/-gebdudes konnen stromerzeugende An-

lagen unter Berlicksichtigung von § 23 GEG angerechnet werden. Dies gilt unabhangig von einer

EEG-Einspeisevergiitung sowohl fiir bestehende als auch fir neu installierte Anlagen.

Spektrum forderfahiger KWK-Anlagen groRer als in der BEG EM: Da in BEG WG und BEG NWG

die Anforderungen der TMA der BEG EM nicht gelten, ist das Spektrum der forderfahigen KWK-

Anlagen groRer als in der BEG EM.

Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebdudenetzes und des Anschlusses an ein Gebaude-
oder Warmenetz in BEG WG und BEG NWG forderfahig: Auch bei der energetischen Modernisierung
von Effizienzhdusern und Effizienzgebauden ist die Errichtung, die Erweiterung oder der Umbau von
Gebdudenetzen und der Anschluss an ein Gebaude- oder ein Warmenetz forderfahig. Dies gilt sowohl
fir den Anschluss, die Errichtung, die Erweiterung oder den Umbau eines Gebdudenetzes. Vorausset-
zung ist, dass das Gebdudenetz zu mindestens 50 Prozent Gebaude versorgt, die mit dem Vorhaben
neu gebaut oder modernisiert werden. Allerdings werden mitversorgte Bestandsgebdude, die im
Rahmen des Projektes nicht energetisch modernisiert werden, und Neubauten nicht mitgefordert
und dementsprechend auch nicht auf den Mindestanteil von 50 Prozent angerechnet.

Abgrenzung von Gebdude- und Warmenetzen: In der BEG WG und der BEG NWG gelten diesel-
ben Definitionen fiir Gebdude- und fir Warmenetze wie in der BEG EM.

Kein Mindestanteil fiir EE-Warme bei der Forderung des Anschlusses an Warme- oder Gebau-
denetze in der systemischen Forderung: Es bestehen keine Mindestanforderungen an den EE-
Warmeanteil, wenn im Rahmen einer systemischen Férderung von Gebauden ein Gebdudenetz
errichtet wird oder die Gebaude an ein Gebdude- oder Warmenetz angeschlossen werden.
Anforderungen an die Erreichung einer EE-Klasse beim Anschluss an Warme- oder Gebaude-
netze: Fir die Deckung des Anteils erneuerbarer Energien im Warme- oder Geb&dudenetz darf nur
feste Biomasse, Solarthermie, Geothermie, Umweltwarme, unvermeidbare Abwarme und
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eigenerzeugter EE-Strom (auBer Stromdirektheizungen auf der Basis von Festkorperwarmespei-
chern) verwendet werden. Griiner Wasserstoff und Biomethan kann ausschlieRlich in Brennstoff-
zellen-Heizsystemen anteilig angerechnet werden.
Fordersatz bei der Forderung von Gebdaudenetzen innerhalb der Systemférderung: Gemall FAQ
richtet sich der Fordersatz fiir das Gesamtvorhaben nach dem Fordersatz der hdchsten mit dem
Vorhaben erreichten Effizienzstufe (inkl. ggf. auch der EE- oder NH-Klasse). Ein Beispiel ware ein
Gebaudenetz mit angeschlossenen neu gebauten Effizienzhdusern 40 (Férderquote: 20 Prozent)
und Bestandsgebauden, die durch eine energetische Modernisierung die Effizienzstufe 70 mit EE-
Klasse (Forderquote 30 Prozent plus 5 Prozent durch Erreichen der EE-Klasse) erzielen. In diesem
Beispiel kann fiir das Gebdudenetz ein Férdersatz von 30 Prozent angesetzt werden.
Allerdings setzt die Anwendung dieser Regelung die Beantragung der Errichtung, der Erweite-
rung oder des Umbaus eines Gebdudenetzes als GesamtmalRnahme voraus. Es ist fraglich, ob
dies im Rahmen der systemischen Férderung moglich sein soll, wenn dies im Rahmen von
EinzelmaBnahmen weiter ausgeschlossen ist.
Einsatz Ol- oder gasbetriebene Wirme- oder Kilteerzeuger: Im Fall, dass nicht forderfihige
0l- oder gasbetriebene Warme- oder Kalteerzeuger eingesetzt werden, sind diese ggf. bei der
Gebaudebilanzierung abzubilden und zu bewerten.

Foérderung von Effizienzhdausern (BEG Wohngebdude)

Hoéchstbetrage forderfahiger Kosten bei Effizienzhdusern bei der energetischen Modernisierung:
Die Hochstbetrage forderfahiger Kosten liegen bei der energetischen Modernisierung eines Effizienz-
hauses mit einer EE-Klasse oder einer NH-Klasse fiir energetische Modernisierung bei 150.000 Euro
brutto pro Wohnung. Sie sind damit um 30.000 Euro brutto hoher als bei der Férderung ohne EE-Ein-
bindung oder ohne NH-Klasse (nur 120.000 Euro brutto).

Modernisierung ohne EE- oder NH-Klasse 120.000 € 100.840 €

Modernisierung mit EE/NH-Klasse 150.000 € 120.050 €

jeweils pro Wohnung

Fordersdtze und Férderhdchstbetrdge bei der Forderung der energetischen Modernisierung von
Effizienzhdusern mit Holzheizungsanlagen: Fir die verschiedenen Effizienzstufen gibt es bei der Mo-
dernisierung (inkl. Einbau einer Holzheizungsanlage, also mit EE-Klasse) Fordersatze zwischen 25 und
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40 Prozent. In Verbindung mit den Hochstbetrdagen forderfahiger Kosten ergeben sich daraus die fol-
genden Forderhdchstbetrage und Unterschiede zu den Forderhdchstbetrdagen ohne EE-Klasse:

Fordersatze und Forderhochstbetrage fiir Effizienzhduser mit Holzheizungsanlage
— Energetische Modernisierung (BEG WG) —

Fordersatz (inkl.

Fordersatz (inkl. Til-

Forder- T e Férderhochst- T Forderhochst-
standard mit EE-/NH-Klasse betrag (brutto) mit EE-/NH-Klasse Betrag (brutto)
EH Denkmal EE
25% 37.500 € -
EH 85 EE
EH 70 EE 30% 45.000 € 40 % 60.000 €
EH 55 EE 35% 52.500 € 55 % 82.500 €
EH 40 EE 40 % 60.000 € 60 % 90.000 €
pro Wohnung pro Wohnung

Hochstbetrage forderfihiger Kosten fiir Fachplanung und Baubegleitung und fiir Nachhaltigkeits-
zertifizierung bei Effizienzhausern: Die Hochstbetrage forderfahiger Kosten fiir Fachplanung und
Baubegleitung und fiir Nachhaltigkeitszertifizierung sind im Rahmen der systemischen Forderung bei
einer energetischen Modernisierung bei Effizienzhdusern doppelt so hoch wie bei EinzelmaRnahmen
in Wohngebauden.

e Diese Betrdge konnen sowohl fiir eine Baubegleitung als auch fiir eine NH-Klasse getrennt in An-
spruch genommen werden. Sie kénnen also ggf. kumuliert werden. Sie werden dann ggf. auch
getrennt beim Hochstbetrag gekappt, kénnen also vor einer méglichen Kappung nicht zusam-
mengezahlt werden.

e Meist reichen diese 10.000 € fir eine qualitativ hochwertige Baubegleitung aber nicht aus.

Hochstbetrage forderfahiger Kosten fiir Baubegleitung
und fiir Nachhaltigkeitszertifizierung (NH-Klasse) bei Effizienzhdausern

— Energetische Modernisierung (BEG WG) —

Art des Gebdudes brutto
Elgundizaeitamii=ghabecy 10.000 € pro Gebaude 8.403 € pro Gebaude
(EZFH)
Mehrfamilienhuser (MFH) 4.000 € pro Wohnung 3.361 € pro Wohnung
ST, 40.000 € pro Gebiude 33.613 € pro Gebiude
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Férderung von Effizienzgeb3duden (BEG Nichtwohngebaude)

Hoéchstbetrage forderfahiger Kosten bei der Forderung von Effizienzgebauden: Der Hochstbetrag
forderfahiger Kosten betragt bei Effizienzgebauden fiir Modernisierung und Neubau einheitlich
2.000 Euro pro m? Nettogrundflache (NGF), max. jedoch 10 Mio. Euro brutto pro Gebaude bzw. For-
derzusage. Das entspricht einer geférderten NGF von 5.000 m?2. Das ist ein doppelt so hoher Betrag
als bei EinzelmaRnahmen. Dabei besteht nominell kein Unterschied zwischen FérdermaBnahme mit
EE-Klasse und FérdermalRnahmen ohne EE-Klasse. Tatsachlich lasst sich dieser Hochstbetrag nur mit
einer EE-Klasse ausschopfen, so dass es bei Modernisierungen praktisch doch einen um 100 Euro
brutto pro m? NGF erhéhten Hoéchstbetrag gibt.

Hochstbetrage forderfahiger Kosten bei Effizienzgebduden
- Energetische Modernisierung (BEG NWG) -

BezugsgroRe brutto
pro m? NGF 2.000 € 1.681 €
pro Gebaude 10 Mio. € 8,43 Mio. €

Fordersatze und Férderhochstbetrage bei der Forderung von Effizienzgebauden mit Holzheizungs-

anlagen: Fiir die verschiedenen Effizienzstufen gibt es bei der Modernisierung inkl. Einbau einer for-

derfahigen Holzheizungsanlage (also mit EE-Klasse) Férdersatze zwischen 30 Prozent und 50 Prozent.
In Verbindung mit den Hochstbetragen forderfahiger Kosten ergeben sich bei energetischen Moder-
nisierungen die folgenden Forderhdchstbetrage:

Férdersatze und Forderhochstbetrage fiir Effizienzgebaude mit Holzheizungsanlage
— Energetische Modernisierung (BEG NWG) —

Forder- Fordersatz (ink. Forder- Hochster Forder-
Standard Zinsverbilligung) héchstbetrag Zusatzforderbetrag héchstbetrag
mit EE/NH-Klasse ohne EE-Klasse durch EE-Klasse mit EE-Klasse
EG Denk- 25 % 400 €/m? NGF 500 €/m? NGF
mal EE ’ 2 Mio. €/NWG 2,5 Mio. €/NWG
500 €/m? NGF 600 €/m? NGF
0,
EG 70 EE 30% 2,5 Mio. €/NWG 5 3 Mio. €/NWG
100 €/m? NGF
0,5 Mio. €/NWG
EG 55 EE 35 9% 600 €/m? NGF fo. €/ 700 €/m? NGF
° 3 Mio. €/NWG 3,5 Mio. €/NWG
700 €/m? NGF 800 €/m? NGF
0,
EG 40 EE 40% 3,5 Mio. €/NWG 4 Mio. €/NWG

jeweils Bruttobetrage
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Hoéchstbetrage forderfahiger Kosten fiir Fachplanung und Baubegleitung bei Effizienzgebauden: Die
Hochstbetrage forderfahiger Kosten sind fiir die Fachplanung und Baubegleitung bei einer energeti-
schen Modernisierung von NWG doppelt so hoch wie bei EinzelmaBnahmen in NWG:

pro m? NGF 10 € 8,40 €

pro Zuwendungsbescheid 40.000 € 33.613 €

Antragsverfahren in der systemischen Férderung

Das Antragsverfahren lauft bei der systemischen Forderung dhnlich, aber im Detail trotzdem etwas
anders als bei der BEG EM.

Vorhabenbeginn bei der Kreditférderung in BEG WG und BEG NWG: Bei der systemischen Forde-
rung gilt der Beginn der Bauarbeiten vor Ort als Vorhabenbeginn. Bei Modernisierungen sind aus-
driicklich nicht foérderschadlich, also kein Mallnahmenbeginn:

Erkundung vorhandener Bausubstanz und Statik

Umsetzung nicht-férderfahiger MaRnahmen wie Fahrstuhlanbau oder barrierefreier Umbau

Umsetzung férderfahiger, aber nicht geférderter MaRnahmen

Hat eine Entkernung einen Bezug zur energetischen Sanierung, so zahlt sie zum Vorhabenbeginn.

Dokumentiertes Beratungsgesprach: Nach einem dokumentierten Beratungsgesprach mit einem
Finanzierungspartner der KfW gilt der Beginn der Bauarbeiten vor Ort als Vorhabenbeginn. Das
Beratungsgesprach ist auf dem KfW-Formular ,Nachweis eines Beratungsgesprachs” zu doku-
mentieren. Ist dies erfolgt, dann kdnnen Liefer- und Leistungsvertrage mit Bauunternehmen bzw.
Handwerkern geschlossen werden, ohne dass sich dies férderschadlich auswirkt. Es dirfen dann
auch Anzahlungen fir die Liefer- und Leistungsvertrage getatigt werden, solange mit den Bau-
bzw. Handwerkerleistungen erst nach Antragstellung begonnen wird. Der Nachweis zu diesem
dokumentierten Beratungsgesprach muss Informationen zu Férderbedingungen und -vorausset-
zungen sowie zur Férderhdhe und zur Einplanung dieser Forderung der BEG in das potenzielle
Kreditgeschaft enthalten.

Auf diese Weise wird die Anreizwirkung des Férderangebots der BEG WG bzw. der BEG NWG do-
kumentiert. Im Anschluss an das dokumentierte Beratungsgesprach kénnen dann entsprechende
Liefer- und Leistungsvertrage mit Bauunternehmen, Lieferanten und Gewerken geschlossen wer-
den, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kreditforderantrag gestellt sein muss. Der Kredi-
tantrag muss dann jedoch noch vor Beginn der Bauarbeiten vor Ort gestellt werden. Bauarbeiten
zur Umsetzung der MalRnahmen diirfen daher erst danach beginnen.

Vorhabenbeginn bei getrennt bilanzierten Gebaudeteilen: Bei nach dem GEG getrennt bilanzierten
Gebaudeteilen kann fiir die jeweiligen Geb&udeteile ein getrennter Vorhabenbeginn erfolgen, soweit
die beantragten MaRBnahmen nur das jeweilige Gebdudeteil betreffen. Dies ist z.B. bei einer
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gemeinsamen Dammung oder Heizanlage nicht der Fall, jedoch ggf. bei der Anlagentechnik oder
Fenstern nur fur den jeweiligen Gebadudeteil.

Bauvertrage kein Vorhabenbeginn: Da sich der Beginn der MalRinahme auf den Liefer- und Leistungs-
vertrag mit dem Heizungsbaubetrieb bezieht, ist der Abschluss eines Bauvertrags kein Beginn der
MaBnahme — und zwar auch dann nicht, wenn darin der Einbau einer konkreten Heizungsanlage ver-
einbart wird.

Kaufvertrage kein Vorhabenbeginn — Forderantrage ab der Eintragung der Auflassungsvormerkung
im Grundbuch méglich: Zukiinftige Eigentiimerinnen und Eigentiimer kénnen auch in BEG WG und
BEG NWG nach Abschluss des Kaufvertrages einen Forderantrag ab dem Zeitpunkt der Eintragung
der Auflassungsvormerkung im Grundbuch stellen. Die Auflassungsvormerkung ist aber noch nicht
der formliche Eigentumsiibergang. Die Grundbucheintragung als neue Eigentiimerin bzw. neuer Ei-
gentiimer muss dann spatestens beim Einreichen der Nachweise erfolgt sein und auch nachgewiesen
werden. Daher gilt, dass MaRnahmen, die vor dem Eigentumsiibergang beauftragt bzw. begonnen
werden, mit dem Verkdufer abzustimmen sind.

Foérderzusage direkt nach Beantragung: Nach der Beantragung der Férderung erhalten die Antrag-
steller sofort nicht nur die Bestadtigung der Antragstellung, sondern auch die Forderzusage, da die
Forderfahigkeit von der KfW ja nicht mehr gepriift werden muss, sondern bereits durch die BzA/gBzA
nachgewiesen wurde. Dies heilft dann aber auch, dass Férderantrage bei der KfW nach der Einrei-
chung — anders als beim BAFA — nachtraglich nicht mehr gedndert werden kénnen.

(Gewerbliche) Bestatigung nach Durchfithrung (BnD/gBnD): Die BnD (bei Nichtwohngebauden ge-
werbliche BnD = gBnD) bei der KfW entspricht funktional dem Technischen Projektnachweis (TPN)
beim BAFA. Sie dient dem Nachweis, dass das Projekt entsprechend den Férderbedingungen umge-
setzt wurde und muss vom EEE erstellt werden. Die (gewerbliche) Bestatigung nach Durchfiihrung
(BnD) ist innerhalb von 54 Monaten nach Zusage gegenliiber der Hausbank einzureichen (48 plus 6
Monate).

BnD und gBnD kdnnen Fachunternehmen und EEE im Priiftool der KfW erstellen.

Das Formular zur Erstellung einer gBnD finden registrierte Fachunternehmen und EEE auch hier.

Fristen fiir die Umsetzung: Die Fristen bei der KfW entsprechenden denen bei der BEG EM des BAFA:
Das Vorhaben ist innerhalb von 24 Monate nach der Antragsbestatigung durchzufiihren und abzu-
schlieBen. Auf begriindeten Antrag kann diese Frist auf max. 48 Monate verldangert werden.
Sofern der Grund fiir eine Verlangerung der Bewilligungs- bzw. Abruffrist auf 48 Monate schon
zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannt ist und von der Energieeffizienz-Expertin bzw. vom -
Experten bestatigt wird, kann die Verlangerung bereits unmittelbar nach erfolgter Férderzusage
bzw. Zuwendungsbescheid beantragt werden.

FolgemaBnahmen bei der systemischen Férderung: Bei der systemischen Férderung von Effizienz-
hausern bzw. Effizienzgebduden (BEG WG und BEG NWG) muss bei jedem Forderantrag eine héhere
forderfahige Effizienzstufe erreicht werden als das Geb&dude vor der Modernisierung aufwies. Die EE-
Klasse, die NH-Klasse sowie die Plus-Klasse sind dabei als Ergdnzung zu den Effizienzstufen zu verste-
hen, nicht als eigene Effizienzstufen. Alle in diesem Zusammenhang geplanten und bericksichtigten
Malnahmen gehdren zu diesem Forderprojekt, fir das die Hochstbetrage forderfahigen Kosten dann
auch genau einmal in Anspruch genommen werden kdnnen.

Es ist nicht konkret festgelegt, in welchem zeitlichen Abstand zu einem anderen Forderprojekt an die-
sem Gebdude ein Folgeantrag in der BEG WG oder der BEG NWG gestellt werden kann. Es gibt auch
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keine Festlegung, die besagt, ab wann zwei Forderprojekte in der BEG WG oder NWG fordertech-
nisch trotzdem als ein gemeinsames Vorhaben gewertet werden, fiir das die Hochstbetrage forderfa-
higen Kosten nur einmal in Anspruch genommen werden kénnen. Denn in der Praxis wird es kaum
vorkommen, dass nach Abschluss eines umfassenden Modernisierungsprojektes fir ein Gebdude so-
fort mit dem nachsten begonnen wird. Falls doch, also falls jemand z.B. die Hochstbetrage forderfahi-
gen Kosten zwei Mal voll in Anspruch nehmen will, dirfte das nicht beanstandet werden, solange mit
dem nachsten Forderprojekt der systemischen Forderung erneut eine hohere Effizienzstufe erreicht
wird.

Ist das Erreichen einer hdheren Effizienzstufe nicht moglich, kann eine EinzelmaRnahmenférderung
in Anspruch genommen werden. Dabei muss jedoch ebenfalls eine Senkung des Primarenergiever-
brauchs erreicht werden (entweder durch Steigerung der Energieeffizienz oder des Anteils Erneuer-
barer Warme), allerdings ohne dies quantifizieren zu mussen.

Vorgehen beim Nicht-Erreichen einer beantragten Effizienzstufe: Sollte es im Bauablauf passieren,
dass die beantragte Effizienzstufe eines Effizienzhauses- oder -gebaudes nicht erreicht wird, kann das
Bau- oder Modernisierungsvorhaben dennoch weiterhin geférdert werden. Dazu wird aber eine An-
derung der Forderzusage bzw. der Antragsbestatigung bendtigt. Dazu muss der EEE zunachst eine
Anderungs-BzA/gBzA erstellen, zu der dann die BnD/gBnD passt. Das Bau- oder Sanierungsvorhaben
wird dann weiterhin gefordert, allerdings mit dem entsprechend niedrigeren Fordersatz.

Vorgehen beim Erreichen einer hoheren Effizienzstufe als beantragt: Sollte es im Bauablauf passie-
ren, dass ein hohere Effizienzstufe erreicht wird, kann das Bau- oder Sanierungsvorhaben ohne Neu-
beantragung nur mit dem beantragten niedrigeren Fordersatz gefordert werden.
Ein Wechsel in eine hohere Effizienzstufe ist nur durch einen Verzicht auf die erteilte Forderzu-
sage und eine erneute Antragstellung moglich. Dabei gelten auch fiir den erneuten Férderantrag
die Bedingungen zum Vorhabenbeginn (Abschluss eines der Ausfiihrung zuzurechnenden Liefer-
oder Leistungsvertrags).
Andert sich die Effizienzstufe, handelt es sich um ein anderes Vorhaben. Daher kommt die Rege-
lung zur Einhaltung einer Sperrfrist in diesem Fall nicht zum Einsatz. (Ein gleiches Vorhaben ware
es nur bei identischem Investitionsobjekt und identischen Mallnahmen bzw. Effizienzhausstu-
fen).
Ist eine Neubeantragung wegen bereits erfolgtem MaRBnahmenbeginn nicht mehr méglich, bleibt
eine Forderung mit dem beantragten niedrigeren Fordersatz moglich.

Sperrfrist bei Verzicht auf eine KfW-Forderzusage bei identischen Vorhaben: Ein Verzicht auf eine
Forderzusage der KfW ist moglich. Wenn es sich in der systemischen Forderung um ein identisches
Vorhaben handelt (bei dem sowohl das Investitionsobjekt als auch die Investitionsmalnahmen iden-
tisch sind), gilt fiir eine Neubeantragung eine Sperrfrist von sechs Monaten. Friihestens sechs Mo-
nate nach Eingang der Verzichtserklarung bei der KfW kann ein neuer Férderantrag fiir das gleiche
Vorhaben gestellt werden. Konkret bedeutet das:

In der BEG WG und BEG NWG gilt es als identische MaRnahme, wenn mit dem neuen Férderan-

trag die gleiche Effizienzhaus- bzw. Effizienzgebdude-Stufe erreicht wird wie mit dem urspringli-

chen Antrag, sofern keine EE- oder NH-Klasse erganzt oder weggelassen wird.

Wird ein Projekt hingegen mit einer anderen Effizienzstufe erneut beantragt, handelt es sich um

ein anderes Vorhaben. Dadurch kommt die Regelung zur Einhaltung einer Sperrfrist nicht zum

Einsatz.
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Hingegen gilt, wenn ein Projekt mit einer erganzten oder weggefallenen EE- oder NH-Klasse neu
beantragt wird, dass es sich nicht mehr um ein identisches Vorhaben handelt, so dass keine
Sperrfrist gilt.

Wird eine Effizienzhausstufe um den WPB- oder den SerSan-Bonus erganzt oder fallt der WPB-
oder SerSan-Bonus weg, gilt dies als identische Mallnahme, da sich das Investitionsvorhaben
selbst nicht dndert, sondern nur der Férdersatz. Hier greift somit die Sperrfrist von sechs Mona-
ten nach Eingang der Verzichtserklarung bei der KfW.

Folgeantrag fiir eine systemische Forderung nach einer geforderten Einzelmallnahme: Es wird kein
fester zeitlicher Abstand fiir Umsetzung der Sanierungsschritte definiert, aber es muss sich um je-
weils abgegrenzte Bauvorhaben handeln. Umgehungen sind forderschadlich und fiihren mindestens
zur Rickabwicklung der Férderung. Ein Hinweis flr eine solche Umgehung ist z.B., wenn die Baustelle
ohne Unterbrechung in einem Zug flir den nachsten Sanierungsschritt fortgesetzt wird und in praxi
als ein Bauvorhaben zu bewerten ist.

Aufbewahrungsfristen: Die fiir die Forderung malRgeblichen Dokumente sind 10 Jahren lang nach der
Forderzusage der KfW fir ein Effizienzhaus/-gebdude aufzubewahren. Dazu gehéren im Falle der For-
derung einer EE-Klasse im Rahmen der BEG WG und BEG NWG ggf. auch die Abrechnungen fiir Bio-
energietrager oder ein entsprechender Liefer- und Leistungsvertrag tiber 10 Jahre.

Hausbankprinzip bei der Kreditforderung: Bei der Kreditforderung gilt fur fast alle Antragsteller das
Hausbankprinzip — also nicht nur in der BEG WG und BEG NWG, sondern auch bei Forderantragen im
Rahmen der BEG EM und auch bei kleinen Kreditbetragen. Der Forderantrag muss daher bei einem
Kreditinstitut eigener Wahl eingereicht werden. Ausgenommen vom Hausbankprinzip sind lediglich
kommunale Gebietskorperschaften, Gemeinde- und Zweckverbande und rechtlich unselbstandige
Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskorperschaften. Diese kdnnen ihren Forderkreditantrag di-
rekt bei der KfW stellen.

Bei privaten Antragstellern tritt dabei haufig das Problem auf, dass die Hausbank an der Vermittlung
dieses Forderkredit aus kommerziellen Griinden kein Interesse hat (siehe z.B. hier). Die Griinde sind
vielfaltig: Die Bank muss eigenes Geld verleihen, das ihre Kunden bei ihnen angelegt hat, statt Kredite
gegen Provision durchzuleiten. Das Kreditvolumen ist im Verhaltnis zum Aufwand grundsatzlich zu
klein, der Aufwand im Vergleich zur Provision ohnehin zu hoch. Die Sicherheiten beim Antragsteller
sind zu gering oder gar nicht vorhanden. Oder der Antragsteller ist schlicht und einfach zu alt, um die
Riickzahlung des Kredits noch garantieren zu kénnen. Ggf. bendétigt der potenzielle Antragsteller ein
groReres Durchsetzungs- bzw. Beharrungsvermogen und/oder muss bei verschiedenen Banken anfra-
gen, um eine Bank zu finden, die seinen Forderkredit finanziert — hdufig reicht aber auch das nicht,
um eine Hausbank zu finden.

Das BMWE empfiehlt Antragstellern, die bei der Hausbank scheitern, einen Forder- bzw. Ergédnzungs-
kredit zu erhalten, bei den Hausbanken zu versuchen einen einfachen Kredit aufzunehmen und dann
einen direkten Investitionszuschuss zu beantragen. Der Nachteil sind hohere Zinsen und damit ho-
here Finanzierungskosten als beim Férderkredit.

Zu den Griinden des Unwillens vieler Hausbank gehort es u. a, auch, dass die Hausbank das volle Aus-
fallrisiko tragt. D.h. die Bank wird die Bonitat des Antragstellers genau priifen. Das kann dazu fiihren,
dass Antragsteller im Rentenalter mit einer wenig werthaltigen Immobilie in wenig attraktiver Lage,
die sich als un- oder schwer verkauflich erweisen konnte, keinen Forderkredit bekommen. Das kon-
terkariert die Forderziele — und flhrt zu Akzeptanzproblemen gegentiiber den
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Modernisierungsmallnahmen und der Gebaudeenergiepolitik. Der CO,-Preis flihrt zu einem Druck, in
Energieeffizienz und Energieversorgung des eigenen Gebdudes zu investieren dazu, dass das Heizen
teurer wird. Noch groRer wird der Handlungsdruck, wenn eine Heizungsanlage nicht mehr weiterbe-
trieben werden darf. Bei Gebdudeeigentiimern, die keinerlei Ersparnisse haben, mit denen sie Ein-
sparmalRnahmen finanzieren kénnen, und die von ihrem geringen Einkommen oder ihrer Rente auch
quasi von der Hand in den Mund leben, diirfte das zu erheblichem Arger (iber die Gebidudeenergie-
politik fiihren. Ahnlich diirfte es bei denjenigen sein, die ihre Immobilie noch abzahlen und bei der
Finanzierung an oder Uber die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit gegangen sind. Hier besteht
dringender Anderungsbedarf, um auch diesen Eigentiimern Zugang zu Férder- oder Erganzungskredi-
ten zu verschaffen.

Abruffrist fiir den Forderkredit: Die Abruffrist fiir einen Forderkredit betragt zunachst 12 Monate
nach der Férderzusage. Diese wird fiir noch nicht ausgezahlte Kreditbetrage ohne gesonderten An-
trag um max. 24 Monate (also auf max. 36 Monate) verlangert. Die Abruffrist kann aber auf begrin-
deten Antrag nochmals um weitere 12 Monate verlangert werden, wenn der Abruf innerhalb der ur-
springlichen Frist von den Antragstellenden aus Griinden nicht erfolgen konnte, die die Antragstel-
lenden nicht zu vertreten haben. Die maximale Abruffrist und damit Bewilligungsfrist betragt damit
48 Monate. Innerhalb dieser Frist ist die MaBnahme spatestens umzusetzen.

Sofern der Grund fiir eine Verlangerung der Bewilligungs- bzw. Abruffrist auf 48 Monate schon

zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannt ist und von der Energieeffizienz-Expertin bzw. vom -

Experten bestatigt wird, kann die Verlangerung bereits unmittelbar nach erfolgter Zusage bzw.

Zuwendungsbescheid beantragt werden.

Bereitstellungsprovision: Ab dem 13. Monat ist ggf. eine Bereitstellungsprovision zu zahlen. Die

ersten 12 Monate nach der Férderzusage sind also bereitstellungsprovisions-frei.

Einreichung des Verwendungsnachweises bei einer Kreditférderung: Der Verwendungsnachweis
(VN) einschlieBlich aller erforderlichen Unterlagen ist grundsatzlich innerhalb von 18 Monaten nach
Vollabruf des Kredits bei dem Kreditinstitut (Hausbank) der Antragstellenden einzureichen. Der Nach-
weis muss spatestens innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Abruffrist, also spatestens 42 oder
(bei Verlangerung der Bewilligungsfrist auf 48 Monate) 54 Monate nach Kreditzusage, erfolgen.

Gutschrift des Tilgungszuschusses: Die Gutschrift eines Tilgungszuschuss erfolgt zu bestimmten sog.
Verrechnungszeitpunkten (zwei, vier, oder fiinf Jahre nach dem Monatsletzten des Zusagedatums).
Sofern die BnD/gBnD mindestens vier Monate vor dem néchsten Verrechnungszeitpunkt bei der KfwW
eingereicht wird und deren Priifung durch die KfW positiv ausfallt, erfolgt die Gutschrift des Tilgungs-
zuschusses zum nachsten auf das Datum der Anerkennung der BnD/gBnD folgenden Verrechnungs-
zeitpunkt.

Nachweis der Mittelverwendung bei Férderkrediten: Der programmgemaRe Einsatz der Mittel ist
innerhalb von 18 Monaten nach Vollabruf des Forderkredits, spatestens innerhalb von sechs Mona-
ten nach Ablauf des Abrufzeitraums gegeniiber der Hausbank mittels BnD/gBnD zu belegen.

Forderprogramm ,Jung kauft alt”

Flr den Erwerb von Bestandsgeb&duden gibt es das Forderprogramm ,,Jung kauft Alt“ (Wohneigentum
flr Familien — Bestandserwerb, KfW-Programm-Nr. 308). Dabei kann auch der Einbau von Holzhei-
zungsanlagen gefordert werden. Die Forderung unterstitzt Familien, ehedhnliche Gemeinschaften
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oder Alleinerziehende mit mindestens einem minderjahrigen Kind im Haushalt beim Erwerb von be-
stehenden Wohnimmobilien, wenn
sie max. Uber ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von bis zu 90.000 Euro zzgl. 10.000
Euro fir jedes weitere minderjahrige Kind im Haushalt verfiigen;
die Wohnimmobilie zum Zeitpunkt der Antragstellung gemaR Energiebedarfs- oder Verbrauch-
sausweises in die Energieeffizienzklasse F, G, oder H eingestuft ist (das gilt fir 45 Prozent aller
Wohngebaude in Deutschland) (Ausgangsstandard);
und diese nach dem Erwerb innerhalb von 4,5 Jahren nach der Férderzusage mindestens auf den
Effizienzstandard EH 85 EE oder EH Denkmal EE modernisiert wird (Zielstandard).

Diese Anforderungen sind beim Ausgangsstandard weniger anspruchsvoll als bei der Zahlung des
Worst-Performing-Building-Bonus (WPB-Bonus) in der BEG WG, beim Zielstandard aber identisch.

Antragstellende und Forderbedingungen: Antragsberechtigt sind natlirliche Personen, die
eine bestehende Wohnimmobilie erwerben und anschlieend energetisch sanieren;
die geférderte Wohnimmobilie nach Erwerb als Eigentiimerin oder Eigentlimer (mind. 50 Prozent
Miteigentumsquote) selbst zu Wohnzwecken nutzen;
bei denen zum Zeitpunkt des Antrags mindestens ein Kind im Haushalt lebt, welches das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat;
deren zu versteuerndes jahrliches Haushaltseinkommen 90.000 Euro bei einem Kind, zuztglich
10.000 Euro je weiterem Kind nicht liberschreitet;
bei Antragstellung nicht Gber Wohneigentum verfiigen und
bei Antragstellung noch keine Bundesférderung aus den Programmen ,,Baukindergeld” (424),
»Wohneigentum flir Familien — Neubau” (300) oder ,Jung kauft Alt — Wohneigentum fiir Familien
— Bestandserwerb” (308) in Anspruch genommen haben.

FordermaRnahme: Gefordert wird der Erwerb einer bestehenden Wohnimmobilie, wenn sie
zum Zeitpunkt der Antragstellung gemaR eines giiltigen Energiebedarfs- oder Verbrauchsauswei-
ses in die Energieeffizienzklasse F, G, oder H eingestuft ist.
innerhalb von 54 Monaten ab Zusage mindestens auf den Effizienzstandard EH 85 EE oder
EH Denkmal EE modernisiert werden. Forderfahig sind demnach auch die Effizienzstandards
EH 70, EH 70 EE, EH 55, EH 55 EE, EH 40 und EH 40 EE.

Fir die Modernisierung kann die Bundesforderung fiir effiziente Gebdude (261) in Anspruch genom-
men werden. Gefordert wird maximal eine Wohneinheit. Forderfahig ist der Kaufpreis inklusive
Grundstiickskosten.

Art und Hohe der Forderung: Die Forderung erfolgt mit zinsverbilligten Krediten. Der maximale Kre-
ditbetrag ist abhadngig von der Anzahl der Kinder, die bei Antragstellung im Haushalt der Antragstel-
lenden oder deren im kiinftigen Haushalt wohnenden Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern
oder Partnerinnen und Partnern aus ehedhnlicher Gemeinschaft leben und bei Antragstellung das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Maximale Kreditbetrage:
1 Kind: 100.000 Euro
2 Kinder: 125.000 Euro
ab 3 Kinder: 150.000 Euro

Das Grundproblem der Effizienzhausforderungen, dass die Forderkredite nur in seltenen Fallen aus-
reichen, um die gesamte Wohnimmobile zu finanzieren, so dass in der Regel eine ergdanzende
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Finanzierung bei einer anderen Bank zu normalen Konditionen erforderlich ist und so doppelter Auf-
wand fir die Finanzierung zu leisten ist, besteht auch bei diesem Férderprogramm.

Kombination mit anderen Forderprodukten: Grundsatzlich ist die Kombination einer Forderung aus
diesem Produkt mit anderen Fordermitteln (Kredite oder Zulagen/Zuschisse) wie z.B. dem , KfW-
Wohneigentumsprogramm® (124) und insbesondere der BEG (261) moglich, sofern die Summe aus
Krediten, Zuschissen oder Zulagen die Summe der forderfahigen Kosten nicht ibersteigt.

Antragsverfahren: Der Kreditantrag ist vor Abschluss des Kaufvertrags bei der KfW zu stellen. Mal3-
geblich ist das Datum des Antragseingangs bei der KfW. Eine Ausnahme gilt flir Kaufvertrage, die un-
ter der aufschiebenden Bedingung der Gewdhrung der Forderung aus dem Produkt ,Jung kauft Alt”
vor Antragstellung geschlossen werden.
Fir die Antragstellung sind folgende Unterlagen notwendig:
Von den Antragstellenden und deren im kiinftigen Haushalt wohnenden Ehe- oder Lebenspartne-
rinnen und -partnern oder Partnerinnen und Partnern aus ehedhnlicher Gemeinschaft die Ein-
kommensteuerbescheide des zweiten und dritten Kalenderjahres vor Antragstellung (Beispiel:
Bei Antragstellung im Jahr 2024 sind die Einkommensteuerbescheide aus den Jahren 2022 und
2021 einzureichen).
Die Geburtsurkunde(n) fiir alle eigenen und angenommenen Kinder, die bei Antragstellung das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und im Haushalt der Antragstellenden oder deren im
kiinftigen Haushalt wohnenden Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern oder Partnerinnen
und Partnern aus ehedhnlicher Gemeinschaft leben.
Der gliltige Energiebedarfs- oder Verbrauchsausweis fiir die zum Erwerb vorgesehene Wohnim-
mobilie. Zulassig sind Energiebedarfs- oder verbrauchsausweise der Klassen F, G oder H.

Nicht notwendig ist eine Bestatigung zum Antrag (BzA) fir ,Jung kauft Alt“ (Wohneigentum fir Fami-
lien — Bestandserwerb) (308). Erfolgt die Sanierung in Kombination mit der BEG (261), ist zusatzlich
eine BEG-BzA gemal’ den Forderbestimmungen der BEG notwendig.

Die Einkommensteuerbescheide, die Geburtsurkunden sowie der giiltige Energiebedarfs- oder Ver-
brauchsausweis verbleiben bei den Finanzierungspartnern und muissen der KfW bei Antragstellung
nicht eingereicht werden.

Nachweisverfahren: Bis spatestens 54 Monate nach Zusage missen die zweck- und fristgerechte
Mittelverwendung, insbesondere den Einzug der Antragstellenden und den Abschluss der Sanierung
zum Effizienzhaus gegeniiber der KfW nachgewiesen werden. Fiir den Nachweis bendtigen die Finan-
zierungspartner von den Antragstellenden:
Den Kaufvertrag und Zahlungsnachweise fiir die erworbene Wohnimmobilie.
Eine von einer Expertin oder einem Experten fiir Energieeffizienz erstellte ,Bestatigung nach
Durchfiihrung (BnD)“ fur ,,Jung kauft Alt“ (Wohneigentum fiir Familien — Bestandserwerb) (308),
aus der die Sanierung mindestens auf den Effizienzstandard EH 70 EE gemal’ der ,, Technischen
Mindestanforderungen — Wohngebaude” fir die Bundesforderung fir effiziente Gebaude hervor-
geht. Erfolgt die Sanierung in Kombination mit der BEG (261), ist zusatzlich eine BEG BnD gemal
den Foérderbestimmungen der BEG notwendig.
Die amtliche Meldebestatigung, aus der das Datum des Einzugs sowie die Nutzung der finanzier-
ten Wohnimmobilie von den Antragstellenden als Haupt- oder alleiniger Wohnsitz hervorgeht.
Ein aktueller Grundbuchauszug, aus dem hervorgeht, dass die Antragstellenden und deren im
Haushalt wohnenden Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern oder Partnerinnen und
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Partnern aus ehedhnlicher Gemeinschaft zu mindestens 50 Prozent Eigentiimer der finanzierten
Wohnimmobilie sind.
Die Nachweisdokumente verbleiben im Original beim Antragsteller.

Weitere Informationen:
bei der KfW
KfW-Merkblatt ,,Jung kauft Alt (Wohneigentum fiir Familien — Bestandserwerb, WEF-B): Stand
12/2025
Expertenwissen ,, Jung kauft Alt (Wohneigentum fiir Familien — Bestandserwerb, WEF-B): Stand
10/2025
Infocenter Wohnwirtschaft des BMWSB: 0800 539 9002 (Montag bis Freitag je 8:00 — 18:00
Uhr).
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Steuerforderung fiir EinzelmalRnahmen der energetischen Gebaude-
modernisierung (§ 35c EstG)

Eigentlimer von vollstandig selbstgenutzten, mindestens 10 Jahre alten Wohngebauden kénnen,
wenn sie Einkommensteuer zahlen, fiir energetische ModernisierungsmaRnahmen alternativ zur
BEG-Forderung auch die Steuerférderung nach § 35c Einkommensteuergesetzes (EstG) in Hohe von
20 Prozent bei der Steuererklarung beantragen. Neben anderen, vom BAFA im Rahmen der BEG ge-
forderten EinzelmaRnahmen wird sie auch fiir den in der BEG EM von der KfW geférderten Heizungs-
tausch mit Holzheizungsanlagen gewahrt.

Informationsquellen
BMWE: Energiewechsel
Bundesfinanzministerium: Kurz erklart
Finanzamt: Fir Fragen zur steuerlichen Forderung energetischer MaRnahmen sind Finanzamter
zustandig.

Gesetzliche Grundlagen
Einkommensteuergesetz (EStG) § 35c Steuerermdfiqung fiir energetische MafSnahmen bei zu ei-

genen Wohnzwecken genutzten Gebduden

Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen fiir energetische MafSnahmen bei zu ei-

genen Wohnzwecken genutzten Gebduden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes

Verwaltungsanweisungen des Bundesministeriums der Finanzen (sog. BMF-Schreiben) zu:
Erlass zu Einzelfragen des § 35c Einkommensteuergesetz

Mouster-Bescheinigungen fiir die steuerliche Férderung der energetischen Gebdudesanierung

Forderbedingungen bei der Steuerforderung

Forderfahige EinzelmaBnahmen: Die Steuerférderung der energetischen Gebdudemodernisierung
wird fir alle EinzelmaRnahmen in Bestandsgebauden gewahrt, die auch in der BEG EM forderfahig
sind, darunter auch die

Erneuerung der Heizungsanlage

Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese alter als zwei Jahre sind

Férderfahige Anlagen: Zu den forderfahigen EinzelmaBnahmen zur “Erneuerung der Heizungsan-
lage” gehoren wie in der BEG EM auch die Errichtung von Holzzentralheizungen (Pellet-, Hackschnit-
zel- oder Scheitholzkessel, Kombinationskessel aus Scheitholzmodul und Pellet- oder Hackschnitzel-
modul) oder wasserfiihrender Pelletkamindfen, und zwar unabhéngig davon, ob eine fossile Heizung
ausgetauscht wird oder nicht.

Beantragung im Folgejahr bei der Einkommensteuererkldrung: Die Steuerférderung kann aus-
schlieBlich im Jahr nach der Begleichung der Rechnung mit der Steuererklarung beantragt werden.
Eine vorherige Antragstellung ist weder moglich noch erforderlich.
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Fordersatz: Der Fordersatz betragt bei allen EinzelmaRnahmen 20 Prozent. Die Kosten fiir eine ener-
getische Baubegleitung und Fachplanung werden zu 50 Prozent steuerlich gefordert, unabhangig da-
von, ob es sich um eine obligatorische oder optionale Baubegleitung handelt.
Nur Einkommensteuerzahler profitieren: Da die Steuerférderung von der Einkommensteuer-
schuld abgezogen wird, kénnen Eigentlimer, die keine Einkommensteuern zahlen, die steuerliche
Forderung nicht in Anspruch nehmen.
Rentner profitieren selten: Dies schliet viele Rentner von der Steuerférderung aus. Da
diese besonders haufig Eigentlimer modernisierungsbedirftiger Gebaude sind, verstarkt dies
den Trend, dass altere Eigentiimer oftmals nicht mehr in die Modernisierung oder Sanierung
ihrer Immobilie investieren, sondern dies der nachfolgenden Generation liberlassen. Dass es
nach und nach mehr Einkommensteuer zahlende Rentner gibt, weil bei Neurentnern schritt-
weise steigende Anteile der Renten der Einkommensteuer unterliegen (2025: 83,5 Prozent,
2058: 100 Prozent), diirfte daher einen geringen Effekt haben: Die meisten Bestands- und
auch Neurentner, sofern sie nur Renteneinkommen haben, dirften unterhalb der Einkom-
mensschwelle liegen, ab der sie Einkommensteuer zahlen miissten, bzw. diese nur geringfi-
gig Uberschreiten, so dass sie die Steuerférderung nicht ausschépfen kénnen.
Grundsatzliche Gleichbehandlung von Einkommensteuerzahlern: Ansonsten gilt, dass fast alle
Einkommenssteuerzahler bei der Steuerforderung gleichbehandelt werden: Die Steuerférderung
fallt unabhangig vom personlichen Einkommensteuersatz — anders als bei der steuerlichen Ab-
setzbarkeit — nicht hoher aus, je mehr Einkommen versteuert wird, sondern gleich hoch. Dies gilt,
solange die Antragsteller mindestens so viel Einkommensteuer zahlen, dass sie den mdglichen
Steuerforderbetrag vollstandig ausschopfen kénnen.
Ausnahmen bei niedriger Einkommensteuerlast: Fillt die Einkommensteuerlast niedriger
aus als der mogliche Steuerférderbetrag, lauft der Gberschissige Teil des Steuervorteils ins
Leere. Daher gibt es einen Ubergangsbereich, in dem die Steuerférderung niedriger ausfillt
als moglich. Das ist der Fall, wenn die Steuerforderung die zu zahlende Einkommensteuer auf
null senkt, aber der mogliche Steuerférderbetrag noch nicht vollstandig ausgeschopft wurde.
Durch die Aufteilung der Steuerférderung auf drei Jahre diirfte dies aber nur selten vorkom-
men.

Foérderfahige Kosten: Die Steuerforderung ist auf einen Betrag von 40.000 Euro begrenzt. Ein Hochst-
betrag fur forderfahige Kosten ist nicht festgelegt. Er ergibt sich erst durch Berlicksichtigung des For-
dersatzes.
Deckelung umfasst alle MaBnahmen: Dabei werden alle steuerlich férderfahigen EinzelmalRnah-
men der energetischen Gebdudemodernisierung zusammengezahlt, nicht nur fir Manahmen
bei der Warmeerzeugung, aber auch die mit 50 Prozent geforderten Baubegleitungskosten. Dar-
aus ergibt sich:
keine Baubegleitungskosten: Wenn keine Baubegleitungskosten gefordert werden, ergibt
der Fordersatz von 20 Prozent einen Hochstbetrag forderfahiger Kosten von 200.000 Euro
brutto pro Wohnung.
mit Baubegleitungskosten: Fallen Baubegleitungskosten an, die mit 50 Prozent gefordert
werden, gilt: Je hoher diese ausfallen, desto niedriger wird der Hochstbetrag an forderfahi-
gen Kosten.
Zum Vergleich: In der BEG werden pro Wohnung nur 30.000 Euro brutto an férderfahigen Kosten
fiir Heizungstechnik in einer selbstgenutzten Wohnung gefordert. Daneben kénnen 30.000 oder
60.000 Euro brutto an forderfahigen Kosten fiir Effizienz-EinzelmaRnahmen geférdert werden.
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Keine Mindestinvestitionsvolumen: Ein Mindestinvestitionsvolumen gibt es bei der Steuerforde-
rung nicht.

Personen- und Objektbezug der Forderung: Der Hochstbetrag der SteuerermaRigung von 40.000
Euro kann von jeder steuerpflichtigen Person demnach fir jedes begiinstigte Objekt insgesamt
nur einmal in Anspruch genommen werden. Bereits nach § 35c EStG in Anspruch genommene
Steuerermaligungen fir rechtlich nicht getrennte Wohnungen mindern den Hoéchstbetrag der
Steuerermaligung fir die Eigentumswohnung ebenfalls. D.h. nach einem Eigentiimerwechsel
kann der Hochstbetrag fiir das Gebaude — anders als bei der BEG-Forderung — erneut in Anspruch
genommen werden.

Férdervoraussetzungen: Zu den Voraussetzungen gehoren die folgenden:
Mindestalter der Immobilie: Das Wohngebdude muss mindestens zehn Jahre alt sein.
Verzicht auf andere Forderungen fiir die Investitionen: Fiir die ModernisierungsmaBnahme
muss auf andere staatliche sowie eine KfW-Forderung verzichtet werden. Eine steuerliche Forde-
rung bei der BEG EM gekappter Kosten ist nicht moglich.
Vollstindige Selbstnutzung: Die Wohnimmobilie muss vom Eigentiimer vollsténdig selbst ge-
nutzt werden.
Abgeschlossene MaRBnahmen: Die FordermaRnahmen muss vollstandig abgeschlossen, also voll-
standig ausgefiihrt und bezahlt sein. Eine Forderung unterschiedlicher Bauabschnitte in unter-
schiedlichen Jahren ist nicht moglich.
Durchfiihrung durch Fachunternehmen: Die energetische MafBnahme muss von einem Fachun-
ternehmen ausgefiihrt worden sein.
Einhaltung der technischen Anforderungen: Die technischen Anforderungen, die in der ESanMV
festgelegt sind, miissen eingehalten werden.
Vollstindige Bezahlung vor der Beantragung: Die Rechnungen mussen bei der Abgabe der Steu-
ererklarung vollstandig bezahlt sein. Der Antragsteller muss die geforderten Kosten also vollstan-
dig vorstrecken. Eine Uber den Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklarung hinausgehende Raten-
zahlung ist — anders als bei der BEG-Forderung — nicht méglich. Demnach muss die MaRnhahme
innerhalb eines Jahres nach der Umsetzung der MaRnahme vollstandig bezahlt werden, da die
Forderung nur im Jahr nach der Bezahlung beantragt werden kann.

Technische Mindestanforderungen (TMA) bei Installation — ab 2025 wieder genau wie bei der BEG:
Ein Gleichlauf der Mindestanforderungen fiir die steuerliche Férderung in der Energetischen Sanie-
rungsmafinahmen-Verordnung (ESanMV) und der Bundesférderung effiziente Gebdude Einzelmap3-
nahmen (BEG EM) war fir die Installations- und Steuerjahre 2023 und 2024 nicht vollstandig gege-
ben.
Ab dem Installations- und Steuerjahr 2025 sind diese Mindestanforderungen, fiir das ab 2026 die
Steuerférderung beantragt werden kann, wieder gleich.
Da eine Beantragung der Steuerforderung fiir die Jahre 2023 und 2024 nicht mehr beantragt
werden kann, werden Unterschiede hier nicht mehr beschrieben

Flr Holzheizungsanlagen gelten bei einer Installation ab 2025 folgenden Anforderungen:
hydraulischer Abgleich nach Verfahrens B: Das Heizsystem muss nach Verfahren B hydraulisch
abgeglichen sein.
jahreszeitbedingter Raumheizungsnutzungsgrad von mindestens 81 Prozent
verpflichtend Heizlastermittlung nach DIN EN 12831: Eine Heizlastermittlung nach DIN EN 12831
ist bei der Steuerférderung nun ebenfalls verpflichtend.
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kein strengerer maximaler StaubausstoR mehr: Es gilt der gesetzliche Grenzwert von 20 mg/m3
keine Kombinationspflicht: Eine Kombinationspflicht fiir Holzheizungsanlagen mit einer Solar-
thermieanlage oder einer Warmepumpe besteht in keinem Fall.

Durchfiihrung durch Fachunternehmen: Die MalRnahmen miissen von einem Fachunternehmen aus-
gefuhrt werden. Fachunternehmen sind Handwerksbetriebe, die im Bereich der Gebdudesanierung
tatig sind. Dies umfasst die folgenden Bereiche:
Installateur- und Heizungsbauarbeiten
Ofen- und Luftheizungsbau
Schornsteinfegerarbeiten
Hinzu kommen Kalteanlagenbau, Elektrotechnik- und -installation, Metallbau, Rollladen- und
Sonnenschutztechnik, Maurer- und Betonbauarbeiten, Stukkateurarbeiten, Maler- und Lackie-
rungsarbeiten, Zimmerer-, Tischler- und Schreinerarbeiten, Warme-, Kalte- und Steinbildhauar-
beiten, Brunnenbauarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Klempnerarbeiten, Glasarbeiten, Fliesen-,
Platten- und Mosaiklegerarbeiten und Betonstein- und Terrazzoherstellung.

Die durchgefiihrte MaBnahme muss zum Gewerk des ausfiihrenden Fachunternehmens zdhlen. So
wird beispielsweise der Einbau einer AuBentiir durch einen Schornsteinfegermeister nicht anerkannt.

Fachunternehmenserkladrung: Bei der Beantragung mit der Steuererklarung muss die Fachunterneh-
menserklarung lGber die durchgefiihrten MaRRnahmen eingereicht werden. Diese enthélt die Beschei-
nigung vom ausfiihrenden Fachunternehmen oder von einer Person mit Ausstellungsberechtigung
nach § 88 GEG (das sind insbesondere Energieberater sowie Energieeffizienz- Experten). Hierflr hat
das Finanzministerium Muster veroffentlicht.

Auszahlung der Forderung: Der Steuerférderbetrag wird auf drei Steuerjahre (je zweimal 7 Prozent
im ersten und im zweiten Jahr und 6 Prozent im dritten Jahr) verteilt als Nachlass auf die zu zahlende
Einkommensteuer abgezogen.

1. Jahr 7%
2. Jahr 7%
3. Jahr 6 %
Gesamt 20%

Steuerliche Forderung der Baubegleitung: Die Forderung fiir die energetische Baubegleitung und
Fachplanung wird im ersten Jahr komplett von der Steuerschuld abgezogen, also nicht (iber meh-
rere Jahre verteilt von der Steuerschuld abgezogen.

Keine Anrechnung bereits gewahrter BEG-Forderungen: Eine Anrechnung bereits gewahrter BEG-
Forderungen fiir ein Gebaude erfolgt bei der Steuerférderung nicht. Demnach ist es moglich, Einzel-
maBnahmen, die in der BEG wegen der friiheren Ausschépfung der Hochstbetrage forderfahiger Kos-
ten nicht mehr beantragt werden kdnnen, steuerlich zu fordern.
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Weder Kumulierung noch Kombination mit anderen FérdermaBnahmen maoglich: Eine Steuerférde-
rung nach § 35c ist nur moglich, wenn fiir die Modernisierungsmalinahme komplett auf andere staat-
liche Férderungen verzichtet wird. Das gilt auch fiir den Teil der Kosten, der in der BEG Einzelmal3-
nahmen ggf. gekappt wird.
Getrennte Férderung nur fiir getrennte EinzelmaBnahmen moglich: Gebdudeeigentiimer kon-
nen demnach nur fiir zwei getrennte EinzelmalRnahmen mit getrennten Auftragen und getrenn-
ten Rechnungen, die unabhangig voneinander forderfahig sind, die eine Einzelmanahme in der
BEG EinzelmaRnahmen und die andere EinzelmaBnahme steuerlich foérdern lassen.
Getrennte Férderung zweier Heizungsinstallationen: Eine solche Trennung liegt z.B. vor, wenn
zwei verschiedenen Warmeerzeuger errichten werden. Allerdings miissen in beiden FérdermaR-
nahmen die jeweiligen Mindestanforderungen eingehalten werden. D.h. der hydraulische Ab-
gleich ware bei Heizungsanlagen ggf. auch zweimal durchzufiihren und abzurechnen.
Erfiillung von Mindestanforderungen lassen sich nicht von EinzelmaRnahme trennen: Vonei-
nander getrennte energetische MaBnahmen liegen nicht vor, wenn die einzelnen Teilschritte fur
die Erfullung der Mindestanforderungen gemall ESanMV notwendig sind (z.B. der hydraulische
Abgleich). Die Erflllung der Mindestanforderungen ist immer integraler Bestandteil einer Forder-
malnahme.

Abwagung: Inanspruchnahme der Steuerforderung versus BEG EinzelmalRnahmen

Argumente fiir die Inanspruchnahme der Steuerforderung: Selbstnutzende Eigentiimer von Wohn-
gebduden sollten vor Beginn der MalRnahme abwagen, welches der Forderprogramme sie fiir das ei-
gene Projekt bevorzugen. Dabei gilt es die Falle, bei denen die Steuerférderung die einzige Forderop-
tion ist, von solchen zu unterscheiden, bei denen die Steuerférderung finanziell attraktiver ist.
Falle, in denen eine Steuerforderung die einzige Forderoption ist: Die Steuerférderung ist in fol-
genden Fallen die einzige Forderoption:
Antragstellung vor Vorhabenbeginn verpasst: Wenn vor MaRnahmenbeginn kein Forderan-
trag gestellt wurde, ist nur noch eine Steuerférderung maoglich.
Keine BEG-Férderung wegen ausgeschopfter kumulierter forderfahiger Kosten mehr mog-
lich: Sie ist auch dann die einzige Option, wenn fiir die Investition in eine neue Heizungsan-
lage kein BEG-Férderantrag mehr moglich ist, weil die férderfahigen Kosten des Geb&dudes
durch seit 2024 gestellte Forderantrage fiir Heizungstechnik bereits ausgeschopft wurden.
Wenn noch ein Restbetrag forderfahiger Kosten Ubrig ist, ist es eine Rechenaufgabe, wo
die hohere Férderung moglich ist.
Konstellationen, bei denen die Steuerférderung bei Installationen ab 2025 finanziell attraktiver
sein kann: Die Steuerférderung ist bzw. kann finanziell attraktiver sein, wenn entweder der For-
dersatz in der BEG niedriger oder gleich hoch ausfallt, oder wenn in der BEG viele Kosten gekappt
werden mussen. In der BEG EM kdnnen in einem Kalenderjahr je nachdem, um welche Art Einzel-
maflnahme (Heizungsférderung oder EffizienzmalRnahmen) es sich handelt, 30.000, 60.000 oder
90.000 Euro brutto an Kosten geférdert werden, bei der Steuerférderung aber bis zu
200.000 Euro brutto. Daher kann es sein, dass die Steuerforderung finanziell attraktiver wird,
wenn in der BEG EM Kosten gekappt werden miissen. Und zwar auch wenn der Fordersatz dort
niedriger oder gleich hoch ist. Fiir Installationen ab Jahr 2025 gilt dabei:
EinzelmaRnahmen der Energieeffizienz: Bei EinzelmalRnahmen der Energieeffizienz ist die
Steuerforderung wegen der niedrigeren BEG-Fordersatze (15 oder 20 Prozent) oft finanziell
lukrativer — oder zumindest gleichwertig. Wenn Kosten gekappt werden miissen, wird die
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Steuerférderung auch bei 20 Prozent BEG-Fordersatz finanziell attraktiver. Die Kappung
durfte hier aber deutlich seltener zum Tragen kommen als bei der Heizungsforderung, da der
Hochstbetrag forderfahiger Kosten hier héher ausfallt und auch jedes Jahr neu in Anspruch
genommen werden kann.
Heizungsférderung: Bei EinzelmaRnahmen fiir Heizungstechnik gilt:
bei Inanspruchnahme von Einkommens- und/oder Klimageschwindigkeits-Bonus: Wenn
selbstnutzende Wohneigentiimer den Einkommens- und/oder Klimageschwindigkeits-
Bonus nutzen kdnnen, sind die Forderbetrage flir den Heizungstausch in der BEG bei ei-
ner Installation immer hoher als bei der Steuerférderung — auch bei sehr vielen gekapp-
ten forderfahigen Kosten.
ohne Inanspruchnahme von Einkommens- und/oder Klimageschwindigkeits-Bonus,
Emissionsminderungs-Zuschlag und Baubegleitung: Wenn weder Einkommens- oder Kli-
mageschwindigkeits-Bonus noch Emissionsminderungs-Zuschlag noch eine Baubegleitung
in Anspruch genommen wird, ist eine Steuerforderung finanziell attraktiver, wenn die
forderfahigen Kosten bei 45.000 Euro oder mehr liegen, weil dann bei der BEG EM 15.000
Euro gekappt und nicht mehr geférdert werden.
bei Inanspruchnahme des Emissionsminderungs-Zuschlags: Bei Inanspruchnahme des
Emissionsminderungs-Zuschlags liegt der Grenzbetrag, ab der eine steuerliche Férderung
attraktiver wird, bei 57.500 Euro.
bei Inanspruchnahme einer Baubegleitung in der BEG: Bei der Inanspruchnahme einer
Baubegleitung sind die Auswirkungen bei einer obligatorischen und einer optionalen Bau-
begleitung unterschiedlich:
Obligatorische Baubegleitung: Fiir die Baubegleitung wird bei Projekten obligatori-
scher Baubegleitung sowohl in der BEG als auch bei der Steuerférderung ein Férder-
satz von 50 Prozent gezahlt. Einen Unterschied kann es daher nur geben, wenn Kos-
ten gekappt werden missen. Da die Forderung von Baubegleitungskosten die férder-
fahigen Kosten bei der Steuerforderung senken, wird die Steuerférderung somit sel-
tener die finanziell glinstigere Variante sein.
Optionale Baubegleitung: Bei optionaler Baubegleitung gilt in der BEG der Férdersatz
fiir den Warmeerzeuger von 30-70 Prozent, wahrend er bei der Steuerférderung
50 Prozent betragt. Dies konnte die BEG-Forderung gegeniiber der Steuerforderung
finanziell in manchen Fallen nochmals attraktiver machen und den diesbeziiglichen
Grenzwert liber die 45.000 Euro hinausschieben. Da bei optionaler Baubegleitung die
Baubegleitungskosten jedoch meist weitgehend oder vollstandig gekappt werden
missen, ist das in den meisten Fallen nicht gegeben. Die Grenze bleibt dann unveran-
dert bei 45.000 Euro.
Kombinierte EinzelmaRnahmen: Bei einer Kombination von EinzelmaBnahmen der Energie-
effizienz und der Heizungstechnik ware es individuell fiir die einzelnen Projekte zu berech-
nen, welche Forderung finanziell attraktiver ist. Da diese EinzelmaBnahmen bei der BEG oh-
nehin getrennt beantragt werden missen, kann man fiir jede dieser EinzelmaBnahmen eine
je eigenstandige Entscheidung treffen.
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Argumente fiir die BEG-Forderung auch bei hoherer Steuerférderung: Folgende Argumente spre-
chen aber auch dann fiir die Inanspruchnahme der BEG-Férderung, wenn die Steuerférderung finan-
ziell hoher ausfallt.
Friihere Auszahlung der BEG-Férderung: Der Zuschuss wird in der BEG friiher ausgezahlt als bei
der Steuerférderung: Der gesamte Betrag wird in einer Summe nach Einreichung der Nachweise
Uberwiesen, und nicht in drei Raten in den Folgejahren des Abschlusses der MaBnahme. Fiir die-
jenigen, die schnell eine Forderung als Direktzuschuss erhalten mochten, spricht dies fiir die BEG-
Forderung.
Ratenzahlung moglich: Fiir Eigentiimer mit einer beschrdnkten Liquiditat, die auch keinen Kredit
fiir die Forderung bekommen kénnen oder beantragen wollen, ist in der BEG eine Ratenzahlung
moglich, wahrend diese bei der Steuerférderung nicht maoglich ist.
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Pellet-, Hackschnitzel- und Scheitholzvergaserkessel,
Férderfahige Anlagen Pelletkamindfen mit Wassertasche, Kombinationskessel aus
Scheitholzmodul und Pellet- bzw. Hackschnitzelmodul

30-70%

- 209
érdersatz 0% plus 2.500 € brutto

30.000 € fur Heizungstechnik
Forderfahige Kosten bis zu 200.000 € 30.000 € bzw. 60.000 €
flir Effizienzmallnahmen

Mindestinvestitionsvolumen keines 300 € brutto
Energieeffizienz 81 % jahreszeitbedingter Raumheizungsnutzungsgrad
Te.chmsche max. Staubausstof max. 20 mg/m?3
Mindest-
AT hydraulischer Abgleich nach Verfahren B
ungen
(TMA) . .
Heizlastermittlung nach Veroflichtend
DIN EN 12831 P
selbstnutzende fast alle Eigentlimer
A hti
ntragsberechtigte Wohneigentiimer von Gebduden

im Jahr nach Bezahlung

der Bezahlung vor der Auftragsvergabe

Zeitpunkt der Antragstellung

Vollstandige Zahlung vor Bean-

Zahlungsmodalitaten Ratenzahlung moglich tragung erforderlich
drei Jahre verteilt nach nach Einreichen des
Zeitpunkt der Auszahlung dem Jahr der Bezahlung | Verwendungsnachweises (nach
der Rechnung Umsetzung und Bezahlung)
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Handwerkerbonus nach § 35a EstG

Fir die Kosten von Handwerkerleistungen fiir Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmal3-
nahmen in Bestandsgebaduden (sowohl in selbst genutztem Wohneigentum als auch in selbst genutz-
ten Mietwohnungen) wird gemal § 35a Abs. 3 EstG eine SteuerermaRigung von 20 Prozent begrenzt
auf Kosten in Hohe von bis zu 6.000 Euro brutto pro Haushalt im Jahr gewédhrt. Somit kénnen Ein-
kommensteuerzahler eine Steuererstattung von bis zu 1.200 Euro brutto erhalten. Das gilt pro Haus-
halt, nicht pro Kopf. So kdnnen Mieter und selbstnutzende Hausbesitzer die beim Heizungstausch
oder der Heizungsoptimierung entstehenden Handwerkerkosten vermindern. Dies lohnt sich v.a.
dann, wenn keine andere Forderung moglich ist.

Forderfahige Leistungen: Allerdings gilt dies nur fiir die Arbeitskosten einschlieBlich der in Rechnung
gestellten Maschinen- und Fahrtkosten der Handwerker. Materialkosten oder sonstige im Zusam-
menhang mit den Handwerkerleistungen gelieferte Waren (z.B. Fliesen, Tapeten, Farbe oder Pflaster-
steine) dirfen nicht angesetzt werden. Einzige Ausnahme sind Verbrauchsmittel, wie z. B. Schmier-,
Reinigungs- oder Splilmittel sowie Streugut.

§ 35a Abs. 3 gilt fur alle handwerklichen Tatigkeiten fiir Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmalnahmen, die in einem inlandischen, in der EU oder dem Europdischen Wirtschaftsraum lie-
genden Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden, unabhéangig davon, ob es sich um regelma-
Rig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder kleine Ausbesserungsarbeiten handelt, die gew6hn-
lich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt werden, oder um Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaBnahmen, die im Regelfall nur von Fachkraften durchgefiihrt werden.

Die Erhebung des unter Umstdanden mangelfreien Istzustands, z.B. die Priifung der ordnungsgemafien
Funktion einer Anlage, ist ebenso eine Handwerkerleistung wie die Beseitigung eines bereits einge-
tretenen Schadens oder MalRnahmen zur vorbeugenden Schadensabwehr.

Nicht begiinstigte Handwerkerleistungen: Handwerkliche Tatigkeiten im Rahmen einer NeubaumaR-
nahme sind nicht begiinstigt. Als NeubaumaBnahmen gelten alle MaBnahmen, die im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellunganfallen.

Handelt es sich bei der gutachterlichen Tatigkeit weder um eine haushaltsnahe Dienstleistung noch
eine Handwerkerleistung, kommt die Steuerermafligung nach § 35a nicht in Betracht. Weder zu den
haushaltsnahen Dienstleistungen noch zu den Handwerkerleistungen gehéren bspw.

Tatigkeiten, die der Wertermittlung dienen,

die Erstellung eines Energiepasses,

Tatigkeiten im Zusammenhang mit einer Finanzierung (z.B. zur Erlangung einer KfW-Foérderung).

Rechnungen: Der Anteil der Arbeitskosten muss in der Rechnung angegeben oder aus ihr heraus er-
mittelt werden kdnnen. Auch eine prozentuale Aufteilung des Rechnungsbetrags in Arbeitskosten
bzw. Materialkosten durch den Rechnungsaussteller ist dabei zuldssig, eine Schatzung des Anteils der
Arbeitskosten jedoch nicht. Die auf die Handwerkerleistungen entfallende Mehrwertsteuer gehort zu
den begiinstigten Aufwendungen. Ein gesonderter Ausweis der auf die Arbeitskosten entfallenden
Mehrwertsteuer ist nicht erforderlich. Sie kann im Fall einer Rechnungsaufteilung ggf. errechnet wer-
den.

Forderhochstgrenze: Die begiinstigten Kosten betragen bis zu 6.000 Euro brutto pro Jahr und Haus-
halt. Ubersteigen die Aufwendungen den Hochstbetrag, ist durch Vorauszahlungen oder Ratenzah-
lungen eine Verteilung auf 2 Jahre moglich, wenn hierfiir eine entsprechende Rechnung vorliegt.
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Maligeblich ist immer das Jahr der Bezahlung. D.h. werden in einem Jahr mehr als 6.000 Euro brutto
in einem Jahr bezahlt, ist der dariiber hinaus gehende Betrag nicht forderfahig.

Versicherungsentschadigungen mindern die beriicksichtigungsfahigen Aufwendungen. Dabei sind
nicht nur erhaltene, sondern auch in spateren Jahren zu erwartende Zahlungen zu bericksichtigen.
Ersetzt die Versicherung nur einen Teil des Schadens, so ist die Entschadigung anteilig auf Material-
und Lohnkosten aufzuteilen.

Beauftragtes Unternehmen und MaRBnahmen der 6ffentlichen Hand: Das beauftragte Unternehmen
muss nicht in die Handwerksrolle eingetragen sein. Auch Kleinunternehmer im Sinne des § 19
Abs. 1 UStG oder die offentliche Hand kénnen steuerbegiinstigte Handwerkerleistungen erbringen.

Offentlich geférderte MaRnahmen: Wird fiir die MaRnahme eine éffentliche Férderung bewilligt,
schlieRt dies die Moglichkeit der Inanspruchnahme einer Steuerermafigung nach § 35a Abs 3 auch
fir den Teil der mit dieser MalRnahme verbundenen Aufwendungen aus, die sich — z.B. weil sie den
Forderhochstbetrag libersteigen — im Rahmen der 6ffentlichen Forderung nicht auswirken. D.h. eine
Aufteilung der Aufwendungen fiir eine 6ffentlich geforderte (Einzel-)MaRRnahme mit dem Ziel, fir ei-
nen Teil der Aufwendungen die SteuerermaRigung in Anspruch zu nehmen, ist nicht moglich. Werden
im Rahmen von Renovierungs-, Erhaltungs- und ModernisierungsmafRnahmen jedoch mehrere (Ein-
zel-)MaRBnahmen durchgefiihrt, von denen einzelne 6ffentlich geférdert werden, ist die Inanspruch-
nahme der SteuerermaRigung fir (Einzel-)MalRnahmen, die nicht unter diese 6ffentliche Férderung
fallen, moglich. Das gilt auch fiir Vor- oder Nacharbeiten, die getrennt von der Einzelmalnahme in
Auftrag gegeben und umgesetzt werden.

Weitere Voraussetzungen: Zu den Voraussetzungen fiir eine steuermindernde Wirkung derartiger
RenovierungsmalRnahmen gehort:
Der Auftraggeber muss selbst in der Wohnung oder dem Haus wohnen.
Auf der Handwerkerrechnung missen die Arbeitskosten und die darin enthaltene Mehrwert-
steuer ausgewiesen (ggf. auch prozentual) sein; bereits bezahlte Rechnungen, in denen Arbeits-
kosten und Mehrwertsteuer nicht getrennt aufgefiihrt sind, kann der Handwerksbetrieb zwar
nicht neu ausstellen, aber entsprechend erganzen.
Die Zahlung muss bargeldlos auf das Konto des Handwerkerbetriebs erfolgt sein, um die Forde-
rung von Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung zu verhindern; als Nachweis dient der Uberwei-
sungsbeleg oder der Kontoauszug.
Die Belege missen vollstdndig sein.

Weitere Informationen:
Bundesministerium der Finanzen: https://esth.bundesfinanzministerium.de/esth/2021/C-Anha-
enge/Anhang-27b/ll/anhang-27b-1l.html|
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https://esth.bundesfinanzministerium.de/esth/2021/C-Anhaenge/Anhang-27b/II/anhang-27b-II.html
https://esth.bundesfinanzministerium.de/esth/2021/C-Anhaenge/Anhang-27b/II/anhang-27b-II.html

Neubauforderung

Die Bundesregierung hat anstelle der Neubauforderung innerhalb von BEG WG und BEG NWG (Fe-
derflihrung: BMWE) mittlerweile drei Folgeprogramme aufgelegt (Federfiihrung: BMWSB):
Klimafreundlicher Neubau (KfN)
Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)
Wohneigentum fiir Familien — Neubau (WEF-N), KfW-Programm 300

Holzheizungsanlagen bei der Neubauférderung forderschadlich: In diesen Neubauforderprogram-
men ist eine Foérderung von Neubauten, in die eine in der BEG als EinzelmaRnahme férderfahige
Holzheizungsanlage eingebaut worden ist, ausgeschlossen. Sie wird also nicht nur nicht geférdert,
sondern ihr Einbau ist sogar forderschadlich.

Ausnahme EH 55/EG 55: Ausnahme ist nur die seit dem 16. Dezember 2025 voriibergehende
mogliche Forderung bereits genehmigter Neubauten mit den Effizienzstandard 55: Hier sind
Holzheizungen zulassig und konnen Teil der geforderten Kosten sein.
Dabei werden innerhalb der Bundesférderung effiziente Gebédude — Klimafreundlicher Neu-
bau (KFN) sowohl neue Wohngebaude (EH 55) als auch neue Nichtwohngebaude (EG 55) ge-
fordert.
Fiir sie gelten eigenstandige Anlagen zum Merkblatt mit Technischen Mindestanforderungen
(TMA).
TMA fiir EH 55 in den Programmen 297, 298 und 498
TMA fiir EG 55 in den Programmen 299 und 499
Die Forderung von Neubauten mit fossilen Heizungen ist dabei ausgeschlossen.

Eine Befristung gibt es nicht, sondern es gibt die Forderung, bis die bereitgestellten 800 Mio.
Euro vergriffen sind.
Ziel der voriibergehenden Wiedereinfiihrung der Férderung fiir den 55er-Energiestandard
bei Neubauten in den KfW-Programmen 297, 298, 299, 498 und 499 ist es, den Uberhang ge-
nehmigter, aber nicht gebauter Gebaude abzubauen. Hintergrund: Der Neubau ist in den Kri-
senjahren stark zurlickgegangen. In Folge des Anfang 2022 verkiindeten Férderstopps fiir die
Neubauférderung und der Einstellung der Férderung von EH 55 und EG 55 wurden viele ge-
plante und genehmigte Gebaude aus 6konomischen Griinden letztlich nicht gebaut.

Mehr Informationen dazu finden sich auf der KfW-Webseite:
Klimafreundlicher Neubau — Wohngebdude
Klimafreundlicher Neubau — Nichtwohngebaude

Klimafreundlicher Neubau — Kommunen
Einzelraumfeuerungsanlagen bei Neubauforderung nicht mehr forderschadlich: Seit dem 1. Juni
2024 ist der Einbau von Einzelraumfeuerungsanlagen fiir feste Biomasse gemal den FAQ auf der
KfW-Programmwebseite in allen Neubauférderprogrammen jedoch nicht mehr férderschadlich,
sofern sie zur Deckung der Heizlast nicht erforderlich sind und nicht in der Bilanzierung des Ge-
baudes einbezogen werden. Demnach darf die Einzelraumfeuerstatte nicht Bestandteil des Be-
heizungskonzeptes sein. Eine Forderung, also ein Einbeziehen in die forderfahigen Kosten, ist
aber weiterhin ausgeschlossen.

Luftfiihrende Pelletkaminofen: Zuldssig sind auch luftfiihrende Pelletkaminéfen, auch wenn

die FAQ sagen ,,Bei den Einzelfeuerstatten handelt es sich in der Regel um handbeschickte

Kaminofen, die nicht in den Heizkreislauf des Gebaudes eingebunden sind.”
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https://www.kfw.de/partner/Dokumente/Archiv/750-2025-Q4/6000005286_M_EH55_297_298_498_Anlage_TMA_2025_12_schwarz.pdf
https://www.kfw.de/partner/Dokumente/Archiv/773-2023-Q1/6000005055_M_299_499_Anlage_TMA_2023_03_schwarz.pdf
https://www.kfw.de/partner/KfW-Partnerportal/Multiplikatoren/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-Wohngeb%C3%A4ude-(297-298)/index.jsp
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-%E2%80%93-Nichtwohngeb%C3%A4ude-(299)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Geb%C3%A4ude-und-Einrichtungen/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-%E2%80%93-Kommunen-(498-499)/

Kaminofen mit Wassertasche: Bei Kaminofen mit Wassertasche kommt es darauf an: Nur
wenn die 0.g. Voraussetzungen fiir eine hydraulisch eingebundene und ggf. automatisch mit
Biomasse betriebene Einzelraumfeuerstatte erfillt sind, sind wasserfiihrende Pelletkamin-
ofen und mit Scheitholz betriebene wasserfiihrende Kaminéfen nicht férderschadlich. Dies
diirfte bei ihnen aber nur zum Teil der Fall sein.
Einbau von Schornsteinen nicht forderschadlich: Allerdings war und ist der Einbau eines Schorn-
steins in den Neubau nicht forderschadlich. Somit ist es nach der Bindungsfrist des Kredits mog-
lich, eine Holzheizungsanlage nachzuristen.
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Forderung fiir Prozesswarmeanlagen (Modul 2 der EEW)

Mit der Bundesforderung ,Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft — Zuschuss und Kredit”
werden im Modul 2 (Férderung von Prozesswarmeerzeugern) alle Arten von Anlagen zur Verfeue-
rung von fester Biomasse in Industrie sowie in Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) gefor-
dert, sofern diese mehr als 50 Prozent Prozesswarme fiir die Erzeugung von Produkten oder Dienst-
leistungen bereitstellen. Férderfahig sind daneben auch Warmepumpen, Solarthermie- und Geother-
mieanlagen zur Prozesswarmeerzeugung.

Wahlfreiheit zwischen Kreditforderung (KfW) und direkter Investitionsférderung (BAFA): Es gibt bei
der Prozesswarmeférderung wahlweise eine Kredit- als auch eine Zuschussforderung, und zwar in
jeweils gleicher Hohe.

Die Kreditférderung wird von der KfW (KfW-Programm 295) gewahrt.

Investitionszuschisse fir Investoren, die keinen Kredit benétigen, wickelt das BAFA ab.

Keine Beschrankung auf Investitionsmehrkosten bei Prozesswarmeférderung mehr: Die Bundesre-
gierung hat zum 15. Februar 2024 die Anderung der AGVO der EU umgesetzt und die Beschrinkung
der forderfahigen Kosten auf die Investitionsmehrkosten bei Prozesswarmeanlagen gestrichen.
(Diese Beschrankung gibt es nur noch im Modul 4 Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von
Anlagen und Prozessen. Bei dieser Umsetzung blieben die allermeisten Regelungen unverandert. Al-
lerdings hat die Bundesregierung sie mit einer Kiirzung der friher hoheren Férdersatze verbunden.

Forderung von Transformationsplanen: Daneben werden im Modul 5 Transformationsplane mit ei-
nem Fordersatz von 50 Prozent (max. 80.000 Euro netto Forderung pro Konzept) gefordert, die die
langerfristige Defossilisierungsstrategie von Unternehmen darstellt. Das Transformationskonzept
kann auch zur Vorbereitung von Investitionen in Holzfeuerungsanlagen genutzt werden.

KWAK-Anlagen forderfahig: Auch neue Holz-KWK-Anlagen kdnnen geférdert werden, wenn sie nicht
nach dem KWK-Gesetz oder dem EEG geférdert werden, und wenn sie nach den EU-Regelungen als
hocheffizient eingestuft werden. Eine Forderung von Anlagen, die (iberwiegend Gebdaudewarme er-
zeugen, ist in der EEW nicht moglich, sondern nur in der BEG.

Einschrankungen fiir Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz: Fiir neue Forderantrage bestehen
gemald Anlage zum Merkblatt zu Modul 2 — also nicht auf Basis der Forderrichtlinie — fiir die Forde-
rung von Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz bzw. Biomasse Einschrankungen. Es gelten die fol-
genden Einschrankungen:
Beschrdankung der maximalen Feuerungsleistung auf unter 7,5 MW: Zum 1. Juni 2025 wurde
eine Beschrankung der maximalen Feuerungsleistung aller an einem Standort vorhandenen Bio-
masse-Feuerungsanlagen auf unter 7,5 MW eingefiihrt. Dieser Deckel ersetzt die bisher giiltigen
Beschrankungen fiir Biomasseanlagen ab 5 MW. Diese Beschrankung gilt fiir den gesamten Zeit-
raum des bestimmungsgemafRen Betriebs einer (iber das EEW-Programm geforderten Biomasse-
Feuerungsanlage.
Bei diesem 7,5-MW-Deckel diirften auch nicht geférderte neue und bestehende férderfahige
Feuerungsanlagen fiir feste Biomasse mit anzurechnen sein, aber keine Anlagen und Feue-
rungsanlagen fur gasformige und fllissige Biomasse.
Beschrdnkung der Férderung von Anlagen ab 5 MW aufgehoben: Aufgehoben wurde fir
neue Forderantrage die bisher gliltige Regelung, dass Feuerungsanlagen fiir feste Biomasse
ab 5 MW nur geférdert werden, wenn
eine Direktelektrifizierung technisch nicht moglich ist, und
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eine Nutzung von Wasserstoff technisch nicht moglich oder nicht wirtschaftlich ist, oder
das Unternehmen immer tber ausreichend innerbetrieblich oder vor Ort anfallendes
Rest- oder Altholz verfiigt.
Beschrankung der Nutzung von Waldholz: Nur in Feuerungsanlagen bis 700 kW diirfen Waldholz
und anderer naturbelassene Biomassen eingesetzt werden. Darunter fallen Waldrestholz und sa-
gefahiges und nicht-sagefahiges Rundholz. Dabei gilt eine Begrenzung auf einen Anteil von
25 Prozent der eingesetzten Biomassemenge.
Bei Pelletkesseln muss ein Pelletlieferant gefunden werden, der bestétigt, dass die Pellets
kein Waldholz enthalten (d.h. lediglich Restholz aus der Sageindustrie ohne Beimischung von
Primarholz enthalten), bzw. wenn sie enthalten sind, welcher Anteil. Nur dann lasst sich bei
Holzfeuerungsanlagen bis 700 kW die Einhaltung des 25-Prozent-Deckels fir Waldholz ge-
wahrleisten.
Bei Hackschnitzelkesseln gelten diese Einschrankungen fiir Waldhackschnitzel, die das Gros
des Hackschnitzelangebotes ausmachen. Uneingeschrankt zuldssig sind nur Hackschnitzel aus
Sagerestholz, Al- und A2-Altholz, Landschaftspflegeholz und Holz aus Strallenbegleitgriin.
Verlangerte Dokumentationspflicht fiir den Brennstoffeinsatz: Es gilt fiir die gesamte Feue-
rungsanlagenlaufzeit (nicht mehr nur fir die 3 Jahre wahrende zweckentsprechende Mindestnut-
zungsdauer) eine Dokumentationspflicht fir den Brennstoffeinsatz (Menge, Herkunft und Heiz-
wert). Dies ist auch fiir den Vollzug der Férderung als Uberlang und unverhaltnismaRig anzuse-
hen.

Einschrankungen bei Prozesswarme-Warmenetzen: Warmerzeuger, die Prozesswarme fiir Warme-
netze erzeugen, sind forderfahig: Es gelten jedoch Einschrankungen, die diese Erweiterung der For-
dermoglichkeiten in vielen Fallen stark beschranken:
Keine Kunden, die liberwiegend Gebaudewarme nutzen: Jeder einzelne Warmeabnehmer muss
die abgenommene Warme liberwiegend als Prozesswarme nutzen. Dies schlieSt den Anschluss
von kleineren Unternehmen, die vor allem Gebaudewarme benétigen, komplett aus.
70 Prozent Anteil des Hauptwarmeabnehmers: Es muss einen Hauptwarmeabnehmer geben,
der mindestens 70 Prozent der Warme abnimmt.
Ausschluss fiir Gebaudewarme beim Hauptwarmeabnehmer: Der Hauptwarmeabnehmer darf
die Warme ausschlieBlich fiir Prozesswdrme nutzen.

Laufzeit: Die aktuelle EEW-Férderrichtlinie gilt bis zum 31. Dezember 2028. Anderungen sind bis da-
hin aber maoglich.

Informationsquellen
Forderrichtlinien:
Zuschuss und Kredit: Stand 25. Januar 2024
Férderwettbewerb: Stand 25. Januar 2024
Merkblatter: Grundsatzlich sind die Anforderungen an die Férderung bei der Férderung von
BAFA und KfW identisch. Unterschiede bestehen in der Regel nur dort, wo es zwischen einer di-
rekten Investitionsforderung und einer Kreditforderung Unterschiede geben muss. Insofern gel-
ten die Aussagen der folgenden Merkblatter in aller Regel fiir beide Forderdurchfiihrer. Viele
Passagen sind daher sogar im Wortlaut identisch.
BAFA
Merkblatt Bundesférderung fiir Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft: Ver-
sion 7.3 vom 20. Mai 2025
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Anlage zum Merkblatt — Modul 2 Prozesswéirme: Version 7.3 vom 20. Mai 2025

Glossar: Version 7.5 vom 20. Mai 2024

Kfw

Merkblatt Bundesférderung fiir Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft —

Kredit: Stand 12/2025
Anlage zum Merkblatt — Modul 2 Prozesswérme: Stand 05/2025

Infoblatt Liste der technischen FAQ: Version 3.4 vom 20. Mai 2025

Infoblatt Transformationsplan: Stand 02/2025

Infoblatt CO,-Faktoren: Stand 05/2025

Merkblatt KMU-Definition: Stand 08/2024

Online-Informationen der Forderdurchfiihrer

Kfw
BAFA

Auskiinfte zum Forderprogramm: Auskiinfte zur Prozesswarmefoérderung erhalten Antragsteller

und SHK-Betriebe bei den folgenden Stellen:

BAFA, Referat 513: 06196 — 908 1883, Montag bis Donnerstag: 8.00 — 16.00 Uhr,

Freitag 7.00 — 15.00 Uhr; eew@bafa.bund.de

KfW: 0800 - 539 9001, Montag bis Freitag 8.00 — 18.00 Uhr; infocenter@kfw.de
BMWE-Hotline fir allgemeine Auskiinfte: 0800 — 0115 000
Auskiinfte schriftlich erteilen lassen! Auskiinfte Giber die Férderfahigkeit von Projekten und den

Rahmenbedingungen der Forderung sollten sich Interessenten moglichst schriftlich einholen bzw.

geben lassen — auf mindliche Auskiinfte ist nach einschldgigen Erfahrungen insbesondere bei der

KfW leider kein Verlass! Bei der KfW ist es schon vorgekommen, dass Mitarbeiter bereits am

nachsten Tag die am Vortag gemachten Aussagen abstritten!

Forderkonditionen in Modul 2 der EEW

Fordersatze: Die Fordersatze flir Prozesswarmeanlagen auf Basis von fester Biomasse (vorwiegend

Holz) liegen 20 Prozentpunkte unter denen fiir Warmepumpen und Solarthermie- und Geothermie-

anlagen. Dabei gibt es fiir Unternehmen unterschiedlicher Grof3e drei verschiedene Fordersatze:

Kleine Unternehmen 40 % 60 %
Mittlere Unternehmen 30% 50 %
GrofBe Unternehmen 20% 40 %

20 Mio. € netto

Definition von , Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU)“: Zur Festlegung, was KMU sind, findet

sich Festlegungen im Merkblatt KMU-Definition.

Definition , kleine Unternehmen”: Als kleines Unternehmen ist gemaR EU-Recht (EMPFEHLUNG
DER KOMMISSION vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der
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kleinen und mittleren Unternehmen 2003/361/EG, Art. 2 des Anhangs) als ein Unternehmen de-
finiert, das
weniger als 50 Personen beschaftigt
mit einem
einem Jahresumsatz
oder einer Jahresbilanz
von hdchstens 10 Mio. Euro.
Definition ,, mittlere Unternehmen”: Ein mittleres Unternehmen ist ein Unternehmen, das gro-
Rer als ein kleines Unternehmen ist (das also mindestens 50 Personen beschaftigt und einen Jah-
resumsatz oder eine Jahresbilanz von mehr als 10 Mio. Euro hat), wenn es gleichzeitig
weniger als 250 Personen beschaftigt
und
einen Jahresumsatz von hochstens 50 Mio. Euro erzielt
oder eine Jahresbilanzsumme von hdchstens 43 Mio. Euro hat.
Definition ,,groRe Unternehmen: Grofle Unternehmen sind demnach alle tUber die GroRe eines
KMU hinausgehenden Unternehmen — also Unternehmen,
die mindestens 250 Personen beschaftigen,
oder einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro erzielen,
oder eine Jahresbilanzsumme von mehr als 43 Mio. Euro haben.

Maximalférderung: Die Forderung betragt im Modul 2 maximal 20 Mio. Euro netto pro Vorhaben.

Kumulierungsverbot: Die EEW-Forderung darf fiir die gleiche MaRnahme nicht mit anderen Forde-
rungen (inkl. Beihilfen nach dem KWKG, EEG oder De-minimis-Verordnung) kumuliert werden. Insbe-
sondere darf flir dasselbe Vorhaben nicht gleichzeitig ein Férderantrag gestellt werden

beim BAFA

der KfwW

oder bei der Bundesférderung fir Energieeffizienz in der Wirtschaft — Férderwettbewerb.

Kein Kumulierungsverbot: Demgegeniiber haben die gleichzeitige Inanspruchnahme folgender Rege-
lungen keine Auswirkungen auf die Forderfahigkeit des Vorhabens:
besondere Ausgleichsregelung (BesAR),
Strompreiskompensation fiir energieintensive Unternehmen,
Spitzenausgleich Effizienzsystemverordnung (SpaEfV)
Verordnung Gber MaBnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage durch den nationalen Brenn-
stoffemissionshandel (BECV)

Konditionen bei zinsgiinstigen Krediten mit Tilgungszuschiissen: Es werden bis zu 100 Prozent der
forderfahigen Investitionskosten lber einen zinsgiinstigen Kredit mit einer Laufzeit von 5, 10 oder 20
Jahren finanziert. Der Hochstbetrag fiir einen Kredit betragt 25 Mio. Euro netto pro Vorhaben. Die
tilgungsfreie Zeit nach der Kreditvergabe betragt je nach Kreditlaufzeit ein, zwei oder drei Jahre. Die
Zinsbindung betragt max. 10 Jahre.

Definition von Prozesswarme, forderfahigen Holzfeuerungsanlagen und Projekten

GemaR Forderrichtlinie werden Anlagen zur Prozesswarmebereitstellung aus Solarkollektoranlagen,
Biomasseanlagen und Warmepumpen geférdert, ohne naher festzulegen, was Prozesswarme ist. Die
technischen Merkblatter von BAFA und KfW konkretisieren das dahingehend, dass die Warme der
geforderten Anlagen zu mehr als 50 Prozent fiir Prozesse, d.h. zur Herstellung, Weiterverarbeitung
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oder Veredelung von Produkten oder zur Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden muss.
Als Unterscheidungskriterium gilt dabei, dass der Warmeerzeuger nicht in den Anwendungsbereich
des GEG fallt. MaRgeblich ist dabei der Anteil der erzeugten Warme, nicht die installierte Leistung.

Keine Forderung von Raumwarme: In keinem Fall galt und gilt Raumwarme im Rahmen der Forde-
rung als Prozesswarme, sofern sie nur der Gewahrleistung von ausreichenden Aufenthaltstemperatu-
ren flr Personen dient, die sich in den Raumen aufhalten. Dies gilt z.B. firr die Beheizung von Gaste-
zimmern, Wellnessbereichen, Schwimmbadern, Indoorspielpldtze oder Restaurantbereichen.

Keine Férderung der Bereitung von Warmwasser: Die urspriingliche Festlegung, dass auch die Be-
reitstellung von Warme zur Erwarmung von Trinkwasser im Rahmen der Férderung als Prozesswarme
gelten kann, wenn dies Teil der erzeugten Produkte bzw. Dienstleistungen ist, wurde wieder zuriick-
genommen. Demnach gilt nunmehr, dass auch Warmwasser fiir Gaste in der Hotellerie (z.B. fiir Du-
sche und Bad von Gastezimmern, fir die Zimmerreinigung oder die Restaurantkiiche) genauso wie
Warmwasser, das fiir die Mitarbeiter in Toiletten- und Waschraumen von Betriebsgebauden bereit-
gestellt wurde, keine Prozesswarme im Sinne der Forderung ist.

Férderung von Mischanlagen: In jedem Fall muss bei Mischanlagen vor einem Férderantrag genau
gepriift werden, wie viel Prozess- und wie viel Gebaudewarme bendtigt wird, um eine sicher férder-
fahige Auslegung der Anlagen erreichen zu kénnen. In Fallen, in denen die Gebdaudewarme utber-
wiegt, kann nur im Rahmen der BEG EM ein Forderantrag fiir eine nahezu gleichermalen attraktive
Forderung gestellt werden — es besteht seit 2020 in der Regel keine Notwendigkeit mehr, aufgrund
attraktiverer Férderkonditionen das Projekt so auszugestalten, dass eine Forderfahigkeit im Prozess-
warmeprogramm (oder umgekehrt) besteht.

Installation getrennter Anlagen fiir Prozesswarme und fiir Raumwarme nur bei getrennten Heiz-
kreisen forderfahig: Sofern der Prozesswarmeanteil innerhalb der Mindestnutzungsdauer in der Pra-
xis anders als prognostiziert nicht tGber 50 Prozent liegt, besteht die Moglichkeit, dies gegeniliber dem
Forderdurchfiihrer durch nicht zu erwartende Einfllisse und Entwicklungen zu begriinden. Sind diese
Grinde plausibel, dann kann und wird der Forderdurchfiihrer dies akzeptieren. Sind diese nicht plau-
sibel, so muss er die Férderung zurickfordern. Unsicherheiten bei der Abschatzung des Prozesswar-
mebedarfs gehoren aus beihilferechtlichen Griinden jedoch nicht zu den anerkannten Griinden.

Sofern vor Vorhabenbeginn aufgrund von Unwaégbarkeiten bei der Abschatzung des Prozesswarme-
bedarfs nicht sicher ist, ob die in der Anlage erzeugte Warme tatsachlich mindestens 3 Jahre lang (=
zweckentsprechende Mindestnutzungsdauer) liberwiegend als Prozesswarme genutzt werden wird
(was insbesondere dann der Fall sein diirfte, wenn der Prozesswarmeanteil nur knapp Gber 50 Pro-
zent liegt), dann besteht ein ernsthaftes Forderrisiko.

In diesen Fallen kann die Installation von getrennten Anlagen fiir den Prozess- und fiir den Raumwar-
mebedarf nur unter ganz bestimmten Umstdnden das Risiko mindern, dass die Férderung am Ende
zuriickgezahlt werden muss (siehe Zweckentsprechende Mindestnutzungsdauer). Die Anlage fir die
Gebaudewadrme kann lGber die BEG EM gefoérdert werden. Voraussetzung fiir die Forderfahigkeit der
Prozesswdrmeanlage ist dann jedoch, dass gezeigt werden kann, dass die Anlage so ausgelegt ist,
dass die geforderte Anlage fiir die Prozesswarme auf jeden Fall Gberwiegend Prozesswarme liefern
muss. Wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird, dann geht der Férderdurchfiihrer von einer gleich-
maRigen Verteilung der bereitgestellten Prozess- und Gebdudewarme auf die installierten Warmeer-
zeuger aus.
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Dieser Nachweis kann nach der bisherigen Genehmigungspraxis weder durch eine messtechnische
Losung noch durch getrennte Pufferspeicher erbracht werden. Damit besteht faktisch nur die kosten-
intensive Option, separate Heizkreislaufe zur Trennung des Prozesswarmeanlage von der Heizungs-
anlage, die Gebaudewarme liefert, zu errichten, um nétigenfalls die Férderung aus dem Prozesswar-
meforderprogramm abzusichern. Leider kdnnen daher viele Projekte mit Prozesswarmeanteilen
knapp Uber 50 Prozent nur mit relevanten Férderrisiken behaftet geférdert werden. Dies ist eine
deutliche Benachteiligung solcher Mischprojekte.

Prozesswarme in Gastronomie und Hotellerie: Warme, die in Gastronomie oder Hotellerie in der Ki-
che zur Zubereitung von Speisen, zur Reinigung, zum Waschen oder zur Beheizung von Schwimmbad-
oder Poolwasser oder Saunakabinen eingesetzt wird, ist Prozesswarme im Sinne der Forderrichtlinie.
Raumheizung und die Bereitung von Warmwasser sind aber auch in Hotels und Restaurants keine
Prozesswarme. Die ,Raumheizung” des Schwimmbades ist nur férderfahig, wenn sie (iber eine RLT-
Anlage erfolgt, da dann der Aspekt der Luftkonditionierung (Stichwort Entfeuchtung) greift.

Einzelraumfeuerungsanlagen nicht forderfihig: Einzelraumfeuerungsanlagen sind von der Férde-
rung im Prozesswarmeprogramm ausgeschlossen — da diese Raumwidrme erzeugen. Erzeugen sie
keine Raumwarme, sind es auch keine Einzelraumfeuerungsanlagen.

Backofen: Bei Backdfen handelt es sich nicht um Einzelraumfeuerungsanlagen, da sie keine Raum-
warme erzeugt. Demnach konnen Backofen in Modul 2 des Forderprogramms als Prozesswarmean-
lage geférdert werden, wenn sie Holz feuern. Allerdings kann ausschlielich der Warmeerzeuger bzw.
die Feuerungsanlage geférdert werden. Der Ofen an sich ist demnach nicht Bestandteil einer mogli-
chen Forderung in Modul 2, da diese eine "Produktionseinrichtung" ist.
Die Backofen selbst konnen somit ggf. nur in Modul 4 gefordert werden:

Forderfahig sind in der Basisforderung Einzelgerate, die manuell bestlickt werden — allerdings

nur, wenn sie ausschlieBlich elektrisch betrieben werden.

Backofen, die industriellen Produktionsprozessen eingesetzt und demnach nicht manuell be-

stiickt werden, fallen unter die Premiumforderung.

Warme fiir Gewachshduser ist Prozesswarme: Warme, die flr die Beheizung oder Entfeuchtung von
Gewachshdusern eingesetzt wird, ist keine Raumwarme, sondern Prozesswarme, weil der Zweck die-
ser Warme nicht die Gewahrleistung von ausreichenden Temperaturen fiir Menschen ist, die sich in
den Gewachshausern aufhalten, sondern die Erzeugung von Gartenbauprodukten.

Warme fiir Tierparks ist Prozesswarme: Tierhaltung stellt analog zur Tierzucht einen Prozess im
Sinne der Forderrichtlinie dar. Warme in Zoos, die zur Beheizung der Tiergehege eingesetzt wird, ist
daher Prozesswarme im Sinne der Férderung.

Autos in Waschanlagen forderfahiger Prozess: Warme fiir das Waschen von Autos in Autowaschan-
lagen ist forderfahige Prozesswarme.

Herstellung (inkl. Trocknung) von Biobrennstoffen und Biokraftstoffen zur Vermarktung kein for-
derfahiger Prozess: Warmeerzeuger, deren Warme in Anlagen zur Herstellung von Biobrennstoffen
bzw. Biokraftstoffen eingesetzt wird, sind nicht férderfahig. Biobrennstoffe sind: Feste Biomasse-
Brennstoffe (zum Beispiel Scheitholz, Holzhackschnitzel, Holzpellets), gasférmige Biobrennstoffe (z.B.
Biogas), fllissige Biobrennstoffe (z.B. Bioethanol). Das gilt auch flr Trocknungsprozesse.
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Forderung der Herstellung (inkl. Trocknung) nur fiir im Unternehmen selbst eingesetzte Bio-
brennstoffe und Biokraftstoffe moglich, und zwar unter folgende Bedingungen:
Anlagen zur Herstellung von festen Biomasse-Brennstoffen: Die Gesamtfeuerungswarme-
leistung aller Anlagen, in denen die Brennstoffe eingesetzt werden, liegt unterhalb von
7,5 MW.
Es werden ausschliefRlich Rohstoffe verwendet, die in Anhang IX der Richtlinie (EU)
2018/2001 aufgefuhrt sind.

Redundanzanlagen nicht forderfahig: Hiermit sind Anlagen gemeint, die bei einem Ausfall des ei-
gentlichen Warmerzeugers die Warmeversorgung sicherstellen, deren Einsatz ansonsten aber nicht
erforderlich ist.

Foérderfahige Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz: Neben Holzanlagen, die Wasser als Warme-
Ubertrager nutzen, sind grundsatzlich auch Holzanlagen forderfahig, die z.B. Dampf oder Luft statt
Wasser als Warmedibertrager nutzen, aber auch bestimmte Holz-KWK-Anlagen. Diese miissen aber
die weiteren technischen Mindestanforderungen einhalten. Dies ist in der Praxis nicht mit jeder
Technologie bzw. jeder Anlage moglich. Es empfiehlt sich daher bei jeder Anlage vor der Beantragung
Kontakt mit dem BAFA bzw. der KfW aufzunehmen, um die Forderfahigkeit zu klaren.

Forderfahige Projekte in Modul 2 der EEW

Investitionen in EE-Prozesswarmeanlagen bei
erstmaligem Einbau von Prozesswarmeanlagen
Ersatz von Prozesswarmeanlagen
mit und ohne Ersatz konventioneller Warmeerzeuger
mit und ohne Zusatznutzen jenseits des Klimaschutz- und Energiespareffekts
Ergdnzung bestehender Prozesswdrmeanlagen

Mindestwirkungsgrad: Die geférderte Anlage muss (inkl. Brennwerttechnologien) den mit der fol-
genden Formel berechneten Wirkungsgrad auf Basis des Heizwertes erreichen:

Nmin = 94 — 0,065 '(kagm — 55)

Nmin = Minimaler Wirkungsgrad fir Forderfahigkeit in %
7:4bgas
= Abgastemperatur der Biomasseanlage bei vorgesehenem Anwendungszweck in °C

Forderung von hocheffizienten KWK-Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien: Eine EEW-FOrderung
flir KWK-Anlagen ist nur fiir neue hocheffiziente KWK-Anlagen, die nicht nach dem KWG-Gesetz oder
dem EEG gefordert werden, moglich.
Bei nicht hocheffizienten KWK-Anlagen nur Férderung des Warmeerzeugers: Auch wenn das
Hocheffizienzkriterium nicht erfillt wird, kann eine KWK-Anlage anteilig gefordert werden, so-
fern die Anforderungen fiir reine Warmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien erfillt wer-
den. Allerdings sind in diesem Fall samtliche Anlagenkomponenten, die lber die reine Erzeugung
und Bereitstellung vom Warme hinausgehen — beispielsweise Komponenten zur Erzeugung
elektrischer Energie — von einer Forderung ausgenommen.
Modifiziertes Hocheffizienzkriterium des KWKG: Ergénzend zu den Anforderungen aus Anhang Il
der Energieeffizienz-Richtlinie (2012/27), denen zufolge die Primarenergieeinsparung bei einer
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forderfahigen Anlage gegeniber der getrennten Erzeugung mindestens 10 Prozent betragen
muss (Hocheffizienzkriterium), gilt folgendes: Das Verhaltnis aus Wirkungsgrad der KWK-Anlage
und Wirkungsgrad der Referenzanlage beim thermischen Wirkungsgrad muss gréRer sein als
beim elektrischen Wirkungsgrad. Bei der Berechnung des jeweiligen Wirkungsgrades ist immer
auf den Heizwert der gesamten eingebrachten Biomasse Bezug zu nehmen.
Energiebereitstellung iiberwiegend als Prozesswarme: Geférdert werden KWK-Anlagen auf Ba-
sis erneuerbarer Energietrager, bei denen mehr als 50 Prozent der gesamten bereitgestellten
Energie in Form von Warme fiir Prozesse oder zur Erbringung von Dienstleistungen verwendet
wird. Dabei darf es sich bei der Warme- und Stromerzeugung um keinen sogenannten ,Bei- oder
Nebenprozess” eines anderen Produktionsprozesses, wie z.B. die Herstellung von Kohle aus Bio-
masse, handeln. Der eingesetzte Energietrager (Biomasse) muss vollstandig zur unmittelbaren
Warme- und Stromerzeugung im jeweiligen Unternehmen eingesetzt werden. Die Trocknung von
Biomasse, die in einer KWK-Anlage des Unternehmens als Brennstoff eingesetzt wird, wird nicht
als forderfahiger Prozess gewertet, sondern ist im Gegenteil der fiir die Trocknung erforderliche
thermische Energiebedarf bei der Berechnung des thermischen Wirkungsgrades wirkungsgrad-
mindernd anzusetzen.
Uberwiegender Eigenverbrauch des erzeugten Stroms: Der in der KWK-Anlage erzeugte Strom
muss Uberwiegend fiir den Eigenverbrauch bestimmt sein. Diese Anforderung gilt dann als erfiillt,
wenn die maximale elektrische Erzeugungsleistungen der KWK-Anlage nicht groRer ist als der
Quotient aus dem Jahresbedarf des Unternehmens an Strom und dessen Jahresbetriebsstunden.
Keine EEG- oder KWKG-Vergiitung: Dieser eigenverbrauchte Strom darf nicht nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) oder dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) verglitet werden.
Keine Forderung von Kosten fiir die Peripherie der stromerzeugenden Anlage: Der Fokus der
Forderung liegt nach wie vor bei der Bereitstellung von Warme fiir Prozesse und zur Erbringung
von Dienstleistungen. Da aber die Investitionskosten einer KWK-Anlage nicht eindeutig aufgeteilt
werden kdnnen, sind die gesamten Investitionskosten fiir die KWK-Anlage férderfahig. Hiervon
ausgenommen sind Kosten fiir die Peripherie der stromerzeugenden Komponenten der Anlage
(wie z.B. Stromkabel oder Batteriespeicher).
Pyrolyse—-KWK-Anlagen: KWK-Anlagen, bei denen aus Biomasse zunachst ein Pyrolysegas er-
zeugt wird, das anschliefend (ggf. nach Zwischenspeicherung*) in einem reinen Gas-BHKW (z.B.
mit einem Gas-Motor) zur Erzeugung von Warme und elektrischer Energie eingesetzt wird, kann
im Modul 2 forderfahig sein. Gasspeicher konnen dabei aber nicht geférdert werden. Dabei ist zu
beachten:

Die fir KWK-Anlagen bestehenden Férdervoraussetzungen von Modul 2 missen erfillt wer-

den.

Das mit dem Pyrolysemodul der geférderten KWK-Anlage erzeugte Pyrolysegas darf aus-

schliefRlich in der geférderten KWK-Anlage eingesetzt werden.

Die Kriterien fur Anlagen zur Herstellung von Biobrennstoffen gemaR Ziffer 1 der Anlage zum

Merkblatt Modul 2 sind einzuhalten, da es sich bei einem Pyrolysemodul um eine Anlage zur

Herstellung eines Biobrennstoffes (Hier: Pyrolysegas aus Biomasse) handelt.
Keine Forderung fiir Power-to-heat: Die Umwandlung des erzeugten Stroms in Warme tber
Power-to-heat wird weder als Prozesswarme anerkannt noch darf sie im elektrischen bzw. ther-
mischen Wirkungsgrad berlicksichtigt werden.
Keine Forderung fiir Prozesskilteerzeugung in KWK-Anlagen: Die Verwendung von Warme aus
KWK-Systemen flir KWK-Systeme wird nicht als Prozesswarme anerkannt.
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Forderfahigkeit von Anlagen, die in ein Warmenetz einspeisen:
seit Mai 2023 gestellte Forderantrage: MaRnahmen in Warmenetzen zur Prozesswarmeerzeu-
gung sind grundsatzlich forderfahig, aber nur unter sehr engen Bedingungen:
Von allen an das Warmenetz angeschlossenen Warmeabnehmern wird die ibertragene
Warme Uberwiegend fiir Prozesse im Sinne des Férderprogramms genutzt.
Es wird ausschlief3lich die mit dem geférderten Nutzwdrmeerzeuger erzeugte Nutzwarme in
das Warmenetz eingespeist.
AulRerdem muss eines der an das Warmenetz angeschlossenen Unternehmen im Jahres-
durchschnitt mindestens 70 Prozent der eingespeisten Nutzwarme abnehmen und diese aus-
schlief8lich fiir Prozesse im Sinne des Forderprogramms nutzen.
Durch diese Anforderungen werden viele Warmenetzprojekte zur Prozesswarmeversorgung in
der EEW weiterhin nicht forderfahig sein, bzw. werden diese Anforderungen dazu fiihren, dass
mogliche Anschlisse von kleinen Unternehmen, die liberwiegend Gebdudewarme nutzen, unter-
bleiben und/oder beim Hauptabnehmer fir die Gebdudewdrme ein zusatzlicher Warmeversorger
installiert werden muss. Die Effizienz- und Kostensenkungspotenziale werden so oftmals nicht
optimal ausgenenutzt werden kénnen.

Technische Anforderungen an Holzanlagen bei der Prozesswarmeférderung

Es gelten folgende Anforderungen:
Die Anlagenperipherie ist an die beantragte Anlage anzupassen bzw. auszulegen.
Uber- oder unterdimensionierte Komponenten sind zu vermeiden.
Im Zuge der Durchfiihrung der MaRnahme ist ein hydraulischer Abgleich vorzunehmen.

Emissionsanforderungen: Folgende Emissionsgrenzwerte miissen nach dem Passieren samtlicher Fil-
ter zusatzlich zu den geltenden rechtlichen Vorgaben bei 13 % O, im Normzustand (273 K, 1013 hPa)
eingehalten werden:
Gesamtstaubgehalt: kleiner 2,5 mg/m?3
Gehalt an Kohlenmonoxid (CO): kleiner 200 mg/m?
Nachweis der Einhaltung:
Anlagen bis 500 kW: Es muss ein vollstandiger Priifbericht nach EN 305-5 eines nach
ISO 17025 akkreditierten Prifinstituts (Typenprifstandsbericht) vorliegen bzw. auf Anforde-
rung vorgelegt werden.
Anlagen ab 500 kW bis 1 MW: Bei Anlagen ab 500 kW bzw. 1 MW muss ein heiztechnischer
Prifbericht eines nach 1SO 17025 akkreditierten Prifinstituts in Anlehnung an die EN 305-5
vorliegen bzw. auf Anforderung vorgelegt werden.
Anlagen ab 1 MW: Bei grofReren Anlagen ist eine Aufnahme in die Liste forderfahiger Anla-
gen nicht moglich. Es muss ein Prifprotokoll eines unabhangigen Instituts Gber eine Vor-Ort-
Messung nachgewiesen werden (Einzelabnahme).
Pelletkaminofen: Es muss ein vollstandiger Prifbericht eines nach I1ISO 17225 akkreditierten
Prifinstituts nach EN 14785 vorliegen bzw. auf Anforderung vorgelegt werden.
Ableitbedingungen: Bei Anlagen unter 1 MW Nennleistung: Ableitbedingungen nach § 19 Abs. 1
der 1. BImSchV miissen auch beim Austausch einer Bestandsanlage eingehalten werden. Dies
schreibt die 1. BImSchV nur beim Neubau des Kamins vor.

Priifungs- und Nutzungspflicht fir Abgaswarmetauscher: Bei Prozesswarmeanlagen auf Basis von
Holz muss immer die Moglichkeit der Nutzung von Abgaswarmetauschern tGberpriift und bei
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Moglichkeit realisiert werden. Die Prifung ist von einer Instanz mit entsprechenden Kompetenzen

durchzufiihren. Eine Nichtdurchfiihrung muss entsprechend begriindet werden.
Hersteller von Biomasseheizungen oder Abgaswarmetauschern, Heizungsinstallateure, die diese
Anlagen installieren und warten, Planer oder Ingenieurbliros der entsprechenden Fachrichtung
und Energieberater mit Zulassung zum Energieaudit nach DIN EN 16247 oder zur Energiebera-
tung nach DIN V 18599 sollten zu den , Instanzen mit entsprechenden Kompetenzen” gehoren.
Eine einfache schriftliche Begriindung (z.B. prozessbedingt zu hohes Temperaturniveau im Was-
serkreislauf fir eine Brennwertnutzung, energetischer Aufwand lberschreitet den energetischen
Nutzen) sollte bei Nichtdurchfiihrung ausreichend sein.
Abgaswarmetauscher bei Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz ab 100 kW verpflichtend:
Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz ab 100 kW miussen in jedem Fall mit einem Abgaswar-
metauscher ausgestattet werden. Dies muss kein kondensierender Abgaswarmetauscher sein -
das ware bei hoheren Prozesswarmetemperaturen, die sehr oft benotigt werden, technisch auch
nicht sinnvoll umzusetzen.
Bei Kaskadenanlagen zahlt die Leistung der Einzelkessel: Bei Kaskadenanlagen, deren Gesamt-
leistung iber 100 kW liegt, deren einzelne Anlagen jedoch alle oder teilweise eine Leistung un-
terhalb von 100 kW haben (z.B. bei zwei 60-kW-Kesseln), hdangt die Frage, ob die Verpflichtung zu
Abgaswarmetauschern greift, laut Technischen FAQ der KfW nur von der GréRe der einzelnen
Anlagen ab. D.h. fiir Anlagen bis 100 kW besteht keine Pflicht zu Abgaswarmetauschern, fiir Anla-
gen Uber 100 kW schon.

Pflicht zur messtechnischen Erfassung der erzeugten Warmemenge: Die technischen Mindestanfor-
derungen besagen, dass der Anlagenbetreiber die von der geforderten Anlage erzeugte Warme-
menge zu Dokumentationszwecken fortlaufend messtechnisch erfassen und die Daten auf Monats-
basis flir mindestens 3 Jahre aufzeichnen muss. Daraus folgt, dass nur Anlagen férderfahig sind, die
eine solche messtechnische Erfassung ermdglichen. Abhangig von der AnlagengrolRe gilt:
Bei Anlagen unter 100 kW geniigt die Messung der von der Anlage in den Speicher eingebrachten
Warmemenge mittels eines Warmemengenzahlers.
Bei Anlagen ab 100 kW ist der Nutzwarmeertrag zu messen, also die in die Warmesenke einge-
speiste Warmemenge nach Leitungs- und Speicherverlusten. Diese Verpflichtung besteht auch
dann, wenn die thermische Leistung iber 100 kW durch die Kaskadenschaltung kleinerer Anlagen
erreicht wird. Je nach Anlagenhydraulik und Einbindung fossiler Nachheizung kénnen hierfir ggf.
mehrere Warmemengenzahler erforderlich sein.

Fir seit dem 1 Dezember 2021 beantragte Anlagen gilt, sofern sie sowohl einen Prozess- als auch ei-
nen Gebaudewarmeanteil aufweisen, auRerdem, dass bei ihnen unabhangig von der Anlagenleistung,
der Prozesswarmeanteil messtechnisch nachgewiesen werden muss.

Da in aller Regel auch Betriebsgebdude mit Raumwarme- und Trinkwasserbedarf mitversorgt wer-
den, dirften fast alle Prozesswarmeanlagen auch einen Gebdudewarmeanteil aufweisen. Auch bei
Anlagen, bei denen der Gebdudewarmeanteil gering ist, und bei denen daher nicht zu befiirchten ist,
dass am Ende die Gebaudewarme Uberwiegen kdnnte (so dass sie nicht als Prozesswarmeanlage hat-
ten gefordert werden dirfen), gilt die neue Pflicht zur Erfassung des Prozesswarmeanteils. Der Auf-
wand hierfir kann erheblich sein, wenn die Warme an vielen Punkten genutzt wird. Alternativ ware
auch eine effizienzmindernde Trennung der hydraulischen Systeme (inklusive eines eigenstandigen
Gebaudewadrmeerzeugers) moglich. Dann misste der Prozesswarmeanteil auch zukiinftig nicht ge-
trennt erfasst werden.
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Anforderungen an den Betrieb der Anlage nach der Installation
Zweckentsprechende Mindestnutzungsdauer: Die Mindestnutzungsdauer der geférderten Anla-
gen betragt 3 Jahre. Stellt das Unternehmen fest, dass im Zeitraum der zweckentsprechenden
Mindestnutzungsdauer weniger als 50 Prozent Prozesswdrme genutzt wurde, ist das Unterneh-
men verpflichtet, dies dem Fordermittelgeber melden. In der Regel muss die Férderung dann zu-
rickgezahlt werden. Ausnahmen von dieser Riickzahlungspflicht sind moglich, wenn z.B. durch
wegbrechende Auftrage tatsachlich weniger Prozesswarme benétigt wurde als erwartet. Dies
wird der Férdermittelgeber aber genau prifen.
VerauBlerung der Anlagen: Eine VeraulRerung innerhalb der zweckentsprechenden Mindestnut-
zungsdauer ist dem Fordertrdager anzuzeigen. Sie ist nur bei Nachweis des Weiterbetriebs fiir den
geforderten Zweck zulassig.
Vorzuhaltende Unterlagen: Bei Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz ist fiir die Nutzungs-
dauer eine Bestatigung eines Sachverstandigen (iber die Einhaltung der Anforderung der ein-
schlagigen Bundesimmissionsschutzverordnungen sowie ggf. die notwendige immissionsschutz-
rechtliche Betriebserlaubnis vorzuhalten.

CO,-Faktoren zur Bestimmung von Einsparungen in Modul 4 der EEW: Im ,Infoblatt CO,-Faktoren”
sind die Faktoren angegeben, mit denen die CO,-Einsparungen bei EEW-Forderprojekten in Modul 4
zu ermitteln sind. Fur Pellets sind 0,036 t CO,/MWh an CO,-Emissionen anzusetzen, fur andere Holz-
brennstoffe 0,027 t CO,/MWh. Diese Werte sind aus der UBA-Studie ,Emissionsbilanz erneuerbarer
Energietrdager” vom November 2019 abgeleitet. Fir Biomasse Holz wird der Mittelwert der dort auf-
gefuhrten Holzarten verwendet.
Die CO,-Faktoren fir die fossilen Brennstoffe entsprechen den Werten der ,, Tabellarischen Auf-
stellung der abgeleiteten Emissionsfaktoren fiir CO,: Energie & Industrieprozesse” des UBA vom
15. April 2020.
Energietragerwechsel von erneuerbaren Energietragern auf fossile Energietrager sind von der
Forderung ausgeschlossen. CO,-Einsparungen, die durch den Ersatz von fossilen Energietragern
durch andere fossile Energietrager erzielt werden, werden nicht anerkannt, wenn diese den
Uberwiegenden Teil der Gesamteinsparungen der MaRnahme ausmachen.

Zul3dssige Brennstoffe in Prozesswarmeanlagen

In den geforderten Prozesswarmeanlagen diirfen ausschlieflich die nachfolgend benannten pflanzli-
chen Abfall- und Reststoffe bzw. daraus hergestellte Brennstoffe eingesetzt werden:
Landschaftspflegereste von privaten, kommunalen Siedlungs- und Naturschutzflachen
StralRenbegleitgriin
Stroh und strohahnliche Biomasse, (ausgedroschene und trockene Halme und deren Blatter
(Spelzen) sowie Schadgetreide/Erntertickstande)
Al-Altholz und Industrierestholz inklusive Rinde aus der industriellen Verarbeitung
A2-Altholz
Treibgut aus Gewadsserpflege
Feste industrielle Substrate (Schalen, Hiilsen, Trester)
Sagerestholz (Spane, Schwarten, SpreiRel)
pflanzliche Abfall- und Reststoffe aus der Nahrungsmittelindustrie
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Holzpellets, Hackschnitzel, Scheitholz, aber auch Holzbriketts aus diesen Rohstoffen diirfen in nach
der EEW geférderten Anlagen eingesetzt werden, wenn sie aus den o.g. zuldssigen Brennstoffen er-
zeugt wurden.

Fremdbestandteile: Sofern in der als Brennstoff zugelassenen Biomasse Fremdbestandteile enthalten
sind, ist Folgendes zu beachten:
Der Anteil an Fremdbestandteilen ist geringfligig und ausschlielich darauf zuriickzufiihren, dass
diese Bestandteile im Rahmen der Nutzbarmachung des Brennstoffes nicht abgeschieden werden
kénnen.
Mischbrennstoffe, denen fossile Bestandteile (insbesondere Mineral6l und/oder fossile Kohle)
gezielt beigemischt wurden, werden nicht als zugelassener Brennstoffe anerkannt.
Eine fossil betriebene Ziindfeuerung wird anerkannt, falls diese fiir die Nutzbarmachung des
Brennstoffs erforderlich ist.

Zulassigkeit von Waldholz nur in Anlagen bis 700 kW: AusschlieBlich in Anlagen mit einer Nennwar-
meleistung unter 700 kW darf auch pflanzliche Biomasse eingesetzt werden, bei der es sich nicht um
Abfall- oder Reststoffe handelt. Der Anteil dieser primaren bzw. naturbelassenen Biomasse an der
insgesamt eingesetzten Biomasse darf im Jahresdurchschnitt aber nicht mehr als 25 Prozent betra-
gen. AuBerdem muss es sich handeln um naturbelassene Biomasse gemaR 1. BImSchV § 3 Abs. 1 der
Nummern

4 ,naturbelassenes stiickiges Holz einschl. anhaftender Rinde (...)",

5 ,naturbelassenes nicht stlickiges Holz (...)“,

5a ,,Presslinge aus naturbelassenem Holz (...)“ oder

8 ,,Stroh und dhnliche pflanzliche Stoffe, nicht als Lebensmittel bestimmtes Getreide {...)“.

Brennstoffdokumentation: Die Menge, die Herkunft und der Heizwert der eingesetzten Biomasse ist
fir die gesamte Betriebsdauer der Anlage zu dokumentieren und fir etwaige Prifungen vorzuhalten.
Fir den Nachweis der Herkunft kdnnen z.B. Lieferscheine oder Rechnungen von Brennstofflieferan-
ten genutzt werden. Bei Unternehmen, die Biomasse verarbeiten (z.B. Sdgewerke) und die im eige-
nen Unternehmen anfallenden Abfall- und Reststoffe als Brennstoff einsetzen, ist eine Eigenerkla-
rung ausreichend. Dass bei einer Vor-Ort-Kontrolle (wenn es die jemals gibt) ein einmaliges Schrei-
ben eines Lieferanten bezliglich der Brennstoffeigenschaften reichen wird, ist jedoch zu bezweifeln.
Daher diirfte sich empfehlen, sich die nétigen Eigenschaften mit jedem Lieferschein bestatigen zu las-
sen.

Keine Forderung fiir Einsatz fliissiger und gasférmiger Biomasse: Ol- und Gasfeuerungsanlagen sind
nicht férderfahig. Dies gilt auch dann, wenn sie mit Biomasse befeuert werden, weil dies ja nicht an-
lagenbedingt ist, sondern nach der Forderung sehr schnell wieder umgestellt werden kann. Demnach
werden keine Anlagen geférdert, die flissige oder gasformige Bioenergietrager einsetzen, sondern
nur solche, die feste Bioenergietrager einsetzen konnen.

Forderfahige und nicht-forderfahige Kosten in Modul 2 der EEW

Neben dem Warmeerzeuger und dem dazugehdrigen Brennstofflager, Warmespeicher und Mess-
und Datenerfassungseinrichtungen sind auch die fiir die Umsetzung der MalRnahme(n) notwendigen
Nebenkosten mit dem vollen Fordersatz forderfahig, sofern die entsprechenden Leistungen von un-
abhangigen Dritten erbracht werden.
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Zu den forderfahigen MaRnahmen und Leistungen gehoren Kosten fiir:

Warmeerzeuger inkl. Fundamenterrichtung oder erforderliche Einhausungen bei Prozesswarme-

anlagen

zugehorige Brennstofflager (inkl. automatisierter Fordervorrichtungen)

zugehorige Warmespeicher

Anbindung des geférderten Warmeerzeugers an die prozesswarmerelevanten Warmeverbrau-

cher (keine Forderung der Anbindung von Warmesenken ohne Prozesswarmebezug)

Mess- und Datenerfassungseinrichtungen (sofern zur Einbindung, Ertragsiiberwachung oder Feh-

lererkennung erforderlich)

Machbarkeitsabschatzungen und Planungen im Zusammenhang mit der Umsetzung einer bean-

tragten MaRnahme

Zu den forderfahigen Nebenkosten zahlen i. d. R. folgende Leistungen, sofern diese im unmittel-

baren Zusammenhang mit der Umsetzung der eigentlichen MaRnahme(n) stehen:
Planungsleistungen
Installationsarbeiten (Anlagenaufstellung, Montagearbeiten, Wanddurchbriiche, Brandschot-
tung und Systemintegration) zur Herstellung der Betriebsbereitschaft

Forderfahigkeit von Arbeiten an der Gebdudesubstanz: Arbeiten an der Gebdudesubstanz wie die
Erstellung eines Fundamentes fiir Prozesswarmeanlagen oder Wanddurchbriiche fir Leitungen etc.,
die in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit einer forderfahigen Malknahme stehen und
fir deren Inbetriebnahme/Umsetzung zwingend notwendig sind, sind als Nebenkosten forderfahig.
Verbesserungen der Statik eines Gebadudes in Zusammenhang mit einer beantragten MaRnahme sind
nicht férderfahig. Im Einzelfall kdnnen jedoch fiir die Umsetzung der MaBnahme notwendige (parti-
elle) MaRnahmen am Gebaude — wie beispielsweise die Aufstanderung fir eine Solaranlage oder
Ahnliches — unter Umstidnden dennoch forderfahig sein. Es wird empfohlen, die Férderfahigkeit ent-
sprechender MaRRnahmen vor einer Antragstellung zu klaren.

Beratungskosten nur sehr begrenzt forderfihig: Kosten flr eine Energieberatung sind grundsatzlich
Uber die Prozesswarmeférderung nicht forderfahig. Lediglich Kosten, die jedoch fiir das Erstellen des
Einsparkonzepts im Modul 4 entstehen, werden den Investitionskosten hinzugerechnet. Auch Kosten,
die fir das Erstellen eines Mess-, Steuer- und Regelungskonzepts im Modul 3 entstehen, werden den
Nebenkosten hinzugerechnet.

Von der Forderung in der EEW ausgeschlossene MalRnahmen:
Bestimmte KWK-Anlagen: Die Férderung von neuen KWK-Anlagen, die nach dem KWG-Gesetz
oder dem EEG gefordert werden, ist ausgeschlossen. Auch Modernisierungsmafinahmen an be-
stehenden Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen werden nicht geférdert, mit Ausnahme von MaR-
nahmen zur ErschlieBung bislang ungenutzter Warmepotentiale der Abgasstrome.
Abfallverbrennungsanlagen: Von der Férderung ausgeschlossen sind Feuerungsanlagen, fir die
die 17. BImSchV zur Anwendung kommt.
Einzelraumfeuerungsanlagen
gebrauchte Anlagen
bereits begonnene MaBnahmen
MaRnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
Forschungs- und EntwicklungsmaBnahmen (F&E)
Warmeverteilung
Anlagen, die die erzeugte Warme verbrauchen
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Kosten fiir Versicherungen, Priifungen, Gutachten und Genehmigungen
Personal- und Betriebskosten

Herstellungskosten

Steuern, Umlagen und Abgaben

Anlagen und Fahrzeuge fiir die Nutzung auRerhalb des Betriebsgelandes
Kilte-/Klimaanlagen einer bestimmten MindestgroRe

MaRnahmen fiir erforderliche Verbesserungen der Statik am und im Gebaude
bauliche MaRnahmen, die keine unmittelbare Energieeinsparung in Prozessen bewirken
Eigenleistungen

Beratungskosten (Ausnahmen s.o.)

entgeltliche und sonstige Vermégensiibertragungen

Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen

Antragsberechtigte Unternehmen in der EEW

Antragsberechtigt mit einer Betriebsstatte oder Niederlassung in Deutschland sind:
in- und ausldndische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (produzierendes Gewerbe,
Handwerk, Handel und sonstiges Dienstleistungsgewerbe), die sich mehrheitlich in Privatbesitz
befinden
kommunale Unternehmen mit privater Rechtsform
Landesunternehmen mit privater Rechtsform
freiberuflich Tatige
Contractoren, wenn sie forderfahige Malnahmen fiir ein antragsberechtigtes Unternehmen
durchfiihren
Landwirte (nur in Modul 2 unter Komponente 5 (Artikel 41 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung AGVO) forderfahig)
gemeinnitzige Antragsteller, sofern diese wirtschaftlich tatig sind

Von der Forderung ausgeschlossene Unternehmen: Von der Férderung ausgeschlossen sind:
Kommunen, Eigenbetriebe der Kommunen
Unternehmen mit einem beihilferechtlichen Férderausschluss. Zu letzterem gehoéren
Unternehmen, die einer Riickforderungsanordnung der EU-Kommission nicht nachgekom-
men sind
Unternehmen in Schwierigkeiten, insb. solche, fiir die ein Insolvenzverfahren eréffnet wurde
oder zu erdffnen ist

Beschridnkte Antragsberechtigung:
Vereine, Verbande, gGmbH, kirchliche Einrichtungen, Forschungsinstitute: Vereine, Verbande,
gemeinnitzige GmbHs, kirchliche Einrichtungen und Forschungsinstitute: sind nur dann antrags-
berechtigt, wenn sie die Anforderungen in der Definition ,,Unternehmen” nach den Begriffsbe-
stimmungen der Richtlinie erfillen, d.h., wenn sie eine wirtschaftliche Tatigkeit nachweisen kon-
nen. Eine wirtschaftliche Tatigkeit ist dabei jede Tatigkeit, die darin besteht, Produkte auf einem
bestimmten Markt anzubieten. MaRgeblich ist dariber hinaus, dass die beantragte Malnahme
direkt die wirtschaftliche Tatigkeit betrifft.
Agrarbetriebe: Landwirte kdnnen fiir Investitionen in Prozesswarmeanlagen —anders als in den
anderen drei Modulen des Férderprogramms —aus der EEW eine Férderung erhalten.
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Keine Antragsberechtigung:
Privatpersonen
Kommunen und deren Eigenbetriebe
Unternehmen des Bundes und der Lander (Anteil jeweils 50 Prozent oder mehr)

Antragsverfahren in der EEW
Antragstellung vor Vorhabenbeginn: Der Forderantrag ist vor Beginn des Vorhabens zu stellen.

Vorhabenbeginn (MaBnahmenbeginn): Mit der Umsetzung der MalRnahmen, fiir die eine Férderung
beantragt wird beziehungsweise wurde, darf erst nach der Férderzusage begonnen werden. Mal3-
nahmenbeginn ist der Abschluss eines Liefer- oder Leistungsvertrags. Beratungs- und Planungsleis-
tungen gelten nicht als Vorhabenbeginn.
Liefer- und Leistungsvertrage mit aufschiebender oder aufhebender Bedingung der Forderzu-
sage moglich: Liefer- und Leistungsvertrage dirfen zwischen Antragstellung und der Erstellung
der Forderzusage bzw. des Zuwendungsbescheids nur mit einer aufschiebenden oder einer auf-
hebenden Bedingung, die an die Forderzusage gekoppelt ist, abgeschlossen werden.
Vorzeitiger Vorhabenbeginn nur auf Antrag moglich: Auf begriindeten Antrag hin kann bei Vor-
liegen besonderer Umstadnde im Einzelfall eine Abweichung von dieser Regelung genehmigt wer-
den. Wird der Antrag genehmigt, beginnt der Bewilligungszeitraum mit Genehmigung des vorzei-
tigen Vorhabenbeginns. Es kdnnen ab diesem Zeitpunkt, nicht nur Auftrage erteilt werden, son-
dern auch erbracht sowie erbrachte Leistungen entlohnt werden. Der Férderantrag muss vor Ab-
schluss des Vorhabens gestellt werden. Die Férderung bleibt aber abhangig von der abschlieRen-
den Priifung und Bewilligung des Forderantrags. Insofern birgt ein vorzeitiger Vorhabenbeginn
immer ein Risiko.

Einzureichende Unterlagen:
Datenerfassungsblatt: Im Modul 2 ist bei der Antragstellung zwingend das vollstandig ausgefiillte
Datenerfassungsblatt einzureichen (Formularnummer 600 000 4395). In diesem sind vom Unter-
nehmen bzw. Fachunternehmer technische Angaben zum Warmeerzeuger sowie Eckdaten zum
Vorhaben "Prozesswarme aus Erneuerbaren Energien" zu tatigen.
Hydraulisches Schema: Das Einreichen des hydraulischen Anlagenschemas der beantragten An-
lage und ggf. auch der Referenzanlagen ist bei der Beantragung obligatorisch. Hierbei sind die
Warmequellen, -senken, -speicher und die zum Einsatz kommenden Warmemengenzahler kennt-
lich zu machen. Generische Anlagenschemen, die das geplante System nicht detailliert darstellen,
kénnen nicht akzeptiert werden.
Angebot

Herstellernachweis zur Einhaltung des geforderten Wirkungsgrades: Bei der Beantragung von For-

derung fiir Prozesswarmeanlagen auf Basis von Holz ist ein Herstellernachweis einzureichen, demge-
maR die Anlage den geforderten Wirkungsgrad (inkl. Brennwerttechnologien) auf Basis des Heizwer-
tes erreicht. Dabei ist es verpflichtend, das bereitgestellte Formular Herstellererkldarung Biomassean-

lagen zu verwenden.

Bewilligungszeitraum und Einreichung des Verwendungsnachweises: Die MaRnahme muss im Stan-
dardfall innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach erteiltem Zuwendungsbescheid bzw. der
Forderzusage umgesetzt werden. Der Zeitraum kann bei rechtzeitigem Antrag vor Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums zwei Mal um zwolf Monate verlangert werden. Bis drei Monate nach Ablauf des Be-
willigungszeitraums ist der VN einzureichen. Erfolgt dies nicht, wird die Forderzusage unwirksam.
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Kontaktaufnahme mit dem Férdertrager: Beim ersten Forderantrag des planenden/ausfiihrenden
Unternehmens oder bei Unklarheiten empfiehlt es sich, vor Antragstellung mit dem Fordertrager (der
KfW oder der BAFA) Kontakt aufzunehmen und etwaige offene Auslegungs- und Verfahrensfragen zu
klaren. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Anlage auch so beantragt und errichtet wird, wie
es fur eine Forderfahigkeit notwendig ist.

Férderung von Transformationsplanen (Modul 5)

Fordersatz: Mindestens 50 Prozent. Mittlere Unternehmen laut KMU-Definition (siehe , Forderkondi-
tionen und Art der Férderung in Modul 2 der EEW*“) erhalten zusatzlich einen Bonus in Hohe von
10 Prozentpunkten und Kleine Unternehmen gemals KMU-Definition von 20 Prozentpunkten.

Maximale Férdersumme: 60.000 Euro netto pro Transformationsplan. Fiir Unternehmen, die in ei-
nem Netzwerk der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke (IEEKN) angemeldet sind
und aktiv daran teilnehmen, erhéhen sich die Forderquote um 10 Prozentpunkte und der maximal
mogliche Férderzuschuss auf 90.000 Euro.

Definition Transformationskonzept: Ein Transformationskonzept muss mindestens folgende Inhalte
enthalten:
eine IST-Analyse eines Standorts oder mehrerer Standorte des antragstellenden Unternehmens
in Deutschland, die eine CO,-Bilanz enthalten.
Formulierung eines CO»-Neutralitatsziels bis spatestens 2045
ein langerfristiges (mindestens zehn Jahre nach Antragstellung) und konkretes CO,-Ziel (SOLL-
Zustand) fiir den (oder die) Standort(e) der IST-Analyse
ein MalRnahmenplan, der darstellt, wie dieses Ziel erreicht werden soll (Transformation von IST-
zu SOLL-Zustand)
mindestens ein Einsparkonzept fiir ein investives Vorhaben nach Nr. 5.4 (MalRnahmen zur Opti-
mierung des Energie- und Ressourcenbedarfs von Anlagen und Prozessen) oder fiir ein investives
Vorhaben nach der Richtlinie ,,Bundesférderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirt-
schaft — Forderwettbewerb”, das einen bedeutenden Anteil zur Erreichung des CO,-Ziels beitragt

Antragstellung: Sie erfolgt nicht beim BAFA oder der KfW, sondern (iber die Webseite des Projekttra-
gers des Forderwettbewerbs VDI/VDE-Innovation + Technik GmbH bzw. https://foerderpor-

tal.bund.de/easyonline. Fur die Bearbeitung ist mit sechs Wochen Bearbeitungszeit zu rechnen.

Weitere Informationen: im Informationsblatt Transformationskonzepte.

Forderwettbewerbe fiir Prozesswarmeanlagen

EEW-Foérderwettbewerb als Alternative: Neben der EEW-Férderung mit feststehenden Férdersatzen
besteht fir Unternehmen die Moglichkeit, sich im Rahmen des EEW-Férderwettbewerbs um Zu-
schisse zu bewerben. Dabei erfolgt eine Forderung nur dann, wenn sich das Unternehmen mit sei-
nem Angebot gegeniliber anderen Unternehmen im Wettbewerb durchsetzt. Dabei erhalten diejeni-
gen Unternehmen den Zuschlag, die zur Realisierung ihres Projektes die wenigsten Fordermittel pro
eingesparter Tonne CO; in Anspruch nehmen wollen.

Ziel ist in aller Regel, auf diese Art und Weise mehr Foérdermittel zu erhalten als durch einen Zuschus-
santrag mit festen Fordersatzen bei BAFA oder KfW. Dabei konnen im Forderwettbewerb bis zu

60 Prozent der forderfahigen Kosten gefordert werden. Die maximale Férdersumme betragt im Mo-
dul 2 wie bei der Zuschussvariante 20 Mio. Euro netto pro Vorhaben. Nach den Férdersatzsenkungen
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fir Holzfeuerungsanlagen kann die Teilnahme am Férderwettbewerb haufiger als bisher sinnvoll sein,
um diese Absenkungen kompensieren zu kénnen.

Funktionsweise des Férderverfahrens: Die angestrebte Férderhdhe legt jeder Bieter selber fest.

Je nach Lage im Ranking erhalt er dann einen Zuschlag fiir die Forderung oder nicht. Kriterium fiir

die Férderentscheidung ist die je Fordereuro erreichte CO,-Einsparung pro Jahr (Férdereffizienz).

Foérdervoraussetzungen: Die Fordervoraussetzungen entsprechen denen in der Zuschussvariante.

Optionen bei nicht bezuschlagten Angeboten: Falls ein Projekt im Forderwettbewerb keinen Zu-

schlag bekommt, hat das Unternehmen mehrere Optionen.
Der Forderantrag kann unverandert oder angepasst in einer spateren Runde nochmals im
Forderwettbewerb eingereicht werden. Ein Zuschlag ist selbst bei identischen Forderantra-
gen grundsatzlich moglich, da die konkurrierenden Projekte ja andere sein werden.
Alternativ kann das Vorhaben danach immer noch in der Zuschussvariante beim BAFA bzw.
der KfW als Forderantrag eingereicht werden. Es besteht also kein Risiko fiir die Unterneh-
men, falls sie mit ihrem Férderantrag im Forderwettbewerb scheitern (wenn man einmal von
der verlorenen Zeit und dem vergeblichen Aufwand absieht): Die Férdermoglichkeiten in der
Zuschussvariante bleiben gewahrt. Allerdings ist eine parallele Antragstellung im Forderwett-
bewerb und in der Zuschussvariante ist nicht moglich.

Antragsverfahren: Das Antragsverfahren ist zweistufig.
Stufe 1 — Skizzenphase: In einer ersten Stufe ist eine formgebundene Skizze beim Projekttra-
ger VDI/VDE-IT einzureichen. Darin sind der Antragsteller und das geplante Vorhaben kurz
darzustellen. Fir die Skizze ist ausschlieRlich die auf der Programminternetseite zur Verfi-
gung gestellte Vorlage bzw. ggf. ein vom Projekttrager bereitgestelltes Online-Skizzen-Tool zu
verwenden. Die ausgefiillte Skizze ist per E-Mail an weneff-assistenz@vdivde-it.de zu tber-

mitteln.

Die Skizzenphase dient dazu, vorab zu prifen, ob ein Antragsteller generell antragsberechtigt
und ob ein geplantes Vorhaben grundsatzlich forderfahig ist. Einem Forderinteressenten wer-
den mit der Skizzenbewertung auch Hinweise zur weiteren Antragserarbeitung gegeben. Auf
Basis einer Skizzenbewertung kann jedoch noch kein Erfolg im Forderwettbewerb abgeleitet
und somit keine Forderentscheidung getroffen werden. Die Skizzenbewertung stellt einen
bloBen Hinweis dar und ist rechtlich nicht verbindlich. Eine Skizzenbewertung durch den Pro-
jekttrager erfolgt in der Regel innerhalb von einer Woche nach Einreichung. Diese Zeitspanne
ist bei der weiteren Antragsausarbeitung und einer geplanten Antragseinreichung in einer
bestimmten Wettbewerbsrunde zu bericksichtigen.

Stufe 2 — Antragstellung: Nach erfolgter Skizzenbewertung durch den Projekttrager und
Ubermittlung der Ersteinschitzung an den Skizzeneinreicher kann ein Férderantrag einge-
reicht werden. Die Antragstellung, erfolgt durch das antragsberechtigte Unternehmen Gber
das elektronische System ,easy-Online” https.//foerderportal.bund.de/easyonline. Der For-

derantrag nebst Anlagen muss elektronisch liber ,easy-Online” eingereicht werden. Ergan-
zend zur elektronischen Fassung muss das durch ,,easy-Online” generierte Antragsformular
spatestens 14 Tage nach elektronischer Einreichung auch schriftlich vom Antragsteller rechts-
verbindlich unterschrieben an den Projekttrager gesendet werden — es sei denn, der Férder-
antrag wurde in ,easy-Online” vollstandig elektronisch signiert. Alle positiv bewerteten For-
derantrdage werden entsprechend ihrer Férdereffizienz in das Ranking eingeordnet.
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Weitere Informationen: beim Projekttrager Forderwettbewerb Energie- und Ressourceneffi-
zienz:

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Steinplatz 1, 10623 Berlin

Telefon: 030 - 310078-5555, weneff@vdivde-it.de

www.wettbewerb-energieeffizienz.de

BIK-Férderwettbewerb als theoretische Alternative: Das BMWE hat im August 2024 mit der ,,Bun-
desforderung Industrie und Klimaschutz” (BIK) ein neues Forderprogramm flir Unternehmen aufge-
legt.
Modul 1: Geférdert werden in Modul 1 innovative Projekte, die mindestens 40 Prozent CO, ein-
sparen. Nur hier sind Uberschneidungen mit der EEW-Férderung méglich. Dabei ist zunichst zu
priifen, ob einer der formulierten Férderausschlisse greift, und ob es sich u.a. um innovative
Projekte handelt. Sofern es Prozesswarmeanlagen gibt, die in BIK und EEW forderfahig waren,
besteht ein Wahlrecht, da eine Kumulierung allgemein (nicht konkret bezogen auf die EEW) aus-
geschlossen wird.
Modul 2: CCU und CCS-Projekte
BIK fiir Holzfeuerungsanlagen in aller Regel nicht nutzbar: Es ist sehr fraglich, ob es Holzfeue-
rungsanlagen gibt, fiir die eine Foérderung nach der BIK in Frage kommen wird; und wenn ja, ob
es fir die auch praktische Anwendungsbereiche gibt, fir die eine Inanspruchnahme der Forde-
rung sinnvoll ist, denn es gelten fiir Holzfeuerungsanlagen folgende Anforderungen:
»Nicht gefordert werden Investitionen in den energetischen Einsatz von Biomasse mit etab-
lierter Technologie bei Fremdbezug der Biomasse.”
D.h. es sind nur innovative Anlagen férderfahig.
,Die energetische Nutzung von Biomasse ist nur forderfahig, soweit der Antragsteller nach-
weisen kann, dass eine Direktelektrifizierung technisch und eine Wasserstoffnutzung tech-
nisch oder wirtschaftlich absehbar nicht verfiigbar ist, und soweit die geplante Nutzung von
Biomasse mit Blick auf die begrenzten nachhaltig verfligbaren Biomassepotenziale skalierbar
ist. Die Bewilligungsbehorde wird im Forderaufruf unter Beruicksichtigung des Stands der
Technik Vorgaben machen, wie diese Nachweise zu erbringen sind.”
D.h. auch innovative Anlagen sind nur forderfahig, wenn es keine anderen technischen
Moglichkeiten der Defossilisierung gibt.
,Die energetische Nutzung von Biomasse sollte auf Rest- und Abfallstoffe sowie auf aus Rest-
und Abfallstoffen gewonnene Rohstoffe und Energietrager beschrankt sein.”
D.h. das einsetzbare Rohstoffsegment ist sehr stark eingeschrankt.
»Soweit Biomasse forderfahig ist, hat der Antragsteller die Herkunft und die Bezugsquelle der
im Rahmen der Férderung eingesetzten Biomasse nachzuweisen.”
»,Verwendete Energie aus Biomasse muss den Anforderungen der Biomasseverordnung, der
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung sowie den Nachhaltigkeitsanforderungen des
Art. 29 der Richtlinie 2018/2001 (RED) und anderen Rechtsakten der EU gentigen.”
D.h. diese flir Anlagen ab 7,5 MW konzipierten Anforderungen gelten auch fiir Anlagen,
die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sondern auch fir alle ge-
forderten Holzfeuerungsanlagen, die kleiner sind.
BIK fiir Prozesswarme selten attraktiver als EEW: Fiir die wenigen Falle, in denen eine Forderung
dennoch moglich ware, stellt sich die Frage, ob eine Férderung in der BIK attraktiver ware als in
der EEW. Das Ergebnis: Die BIK-Férderung aus Modul 1 ware nur in bestimmten Fallen attraktiver
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als die EEW-F6rderung. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass es sich bei der BIK um einen Forder-

wettbewerb handelt, wahrend in der EEW ein Wahlrecht zwischen Festbetragsférderung und

Forderwettbewerb besteht.
Die Forderobergrenze liegt in der BIK bei 40 Prozent bzw. bei 50 Prozent, wenn 100 Prozent
CO,-Einsparung erreicht werden. Im EEW-Férderwettbewerb kdnnen jedoch bis zu 60 Pro-
zent der forderfahigen Kosten gefordert werden. Dass diese Innovationsférderung bei Pro-
zesswarmeanlagen nicht so ausgelegt ist, dass sie typischerweise hoher ausfallt als die EEW-
Foérderung fir Standardtechnologien, sondern sogar niedriger, ist forderpolitisch hochst unlo-
gisch.

Worin kénnte dann der Vorteil liegen, sich stattdessen im BIK um Fordermittel zu bewerben?
Das ist denkbar, wenn im EEW-Wettbewerb angesichts héherer Konkurrenz trotzdem nur
niedrigere Fordersatze erreichbar sind als im BIK-Forderwettbewerb.
Die Maximalférderung liegt in der BIK bei 30 Mio. Euro, in der EEW bei 20 Mio. Euro. D.h. fir
groflere Projekte konnte die BIK-Forderung hoher ausfallen.
Vergleich mit anderen EEW-Modulen: Diese Analyse gilt flir Modul 2 der EEW. Fiir anderen EEW-
Module kann die Bewertung anders ausfallen.
Wenn Unternehmen der Branche durch Investitionen auch ohne eine neue innovative Holz-
anlage 40 Prozent CO; einsparen kdnnen, ware es demnach moglich, dass es sich fir sie
lohnt, sich ndher mit diesem Férderprogramm zu beschaftigen.
Das gilt auch, sollten sie Projekte planen, bei denen CO; gespeichert (CCS) oder genutzt (CCU)
wird. Dann wadre eine Eignung von Modul 2 der BIK zu priifen.
Weitere Informationen zur BIK
Férderrichtlinie (Textfassung, Veroffentlichung im Bundesanzeiger wird folgen)
Infos zum Modul 1
FAQ Liste Modul 1
FAQ Liste Modul 2
Férderaufruf Modul 1 (Textfassung, Veroffentlichung im Bundesanzeiger wird folgen)

Férderaufruf Modul 2 (Textfassung, Veréffentlichung im Bundesanzeiger wird folgen)
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Bundesforderung effiziente Warmenetze (BEW)

Mit der ,,Bundesférderung effiziente Warmenetze” (BEW) werden seit dem 15. September 2022 In-
vestitionen in die Dekarbonisierung, Erweiterung oder den Umbau von bestehender und die Errich-
tung neuer Warmenetze geférdert, die mehr als 16 Gebaude oder mehr als 100 Wohnungen versor-
gen.

Abgrenzung zur BEG-Forderung: Kleinere Netze mit bis zu 16 Gebduden und 100 Wohnungen (Ge-
bdudenetze) und der Anschluss von Gebduden an Warmenetze werden nur in der BEG gefordert.

Nur Investitionszuschiisse, keine Kreditforderung: Die BEW-Foérderung gibt es —anders als die EEW-
Forderung — nur in der Investitionskostenzuschuss-Variante, die Gber das BAFA abgewickelt wird, und
nicht in einer Kreditférderungsvariante. Dies ist angesichts der hohen Investitionsbetrage, die die In-
vestoren in der Regel kreditfinanzieren missen, zumindest fir die Module 2 und 3 unangemessen.
Dies fuhrt dazu, dass die hohen Investitionen von den Investoren vollstandig vorfinanziert werden
mussen. Erst nach der erfolgreichen Umsetzung flieBt dann die Férderung. Dies belastet die Unter-
nehmen und gefahrdet viele Projekte in relevantem MaRe.

Module: Bei den InvestivmaRnahmen kdonnen je nach Komplexitat und zeitlichem Horizont der Inves-
tivmaBnahmen bis zur Treibhausgasneutralitdt verschiedene Module in Anspruch genommen wer-
den.

Modul 1: Transformationsplane und Machbarkeitsstudien

Modul 2: Systemische Férderung: fir Investitionen in neue und bestehende Warmenetze

Modul 3: EinzelmaBnahmen in Bestandsnetzen

Modul 4: Betriebskostenforderung

Dabei wird unterschieden zwischen
der vollstdndigen Neuerrichtung eines treibhausgasneutralen Warmenetzes oder der vollstandi-
gen Transformation hin zu einem treibhausgasneutralen Warmenetz (Modul 2)
kurzfristigen Einzelmalnahmen in Bestandsnetzen, die im Transformationsplan nicht vorgesehen
sind (Modul 3).

Forderdurchfiihrer: BAFA

Forderung von Holzanlagen in der BEW: Fiir die Férderung von Holzanlagen kénnen direkt nur die
Module 2 und 3 genutzt werden. Da fiir die Nutzung von Modul 2 und 3 vielfach Transformations-

pldne und Machbarkeitsstudien Fordervoraussetzung sind, hat auch Modul 1 eine Bedeutung fiir die

Forderung von Holzanlagen im Rahmen der BEW. Eine Betriebskostenférderung (Modul 4) gibt es fir

Holzanlagen jedoch nicht, weswegen dieses Modul fiir Holzanlagen nicht von Interesse ist.
Einschrankungen fiir die Forderung von Holzanlagen in der BEW: Die in der von der grofRen Koa-
lition konzipierten BEW verankerten Einschrankungen fir den Einsatz von Holz sind verglichen
mit denen, die die Ampelregierung in der EEW eingefiihrt hat, sehr maRvoll.

Abgrenzung von neuen von Bestandsnetzen und -anlagen: Als bestehende Anlagen bzw. Warme-
netze gelten solche, die sich seit mindestens einem Jahr im Betrieb befinden. Fir Warmenetze gilt,
dass diese seit mindestens einem Jahr Endkunden mit Warme beliefert haben miissen, um als Be-

standsnetz eingestuft zu werden.

Antragsberechtigung: Antragsberechtigt sind gemaR Nr. 5.1 der Forderrichtlinie:
Unternehmen im Sinne von § 14 BGB
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Kommunen (soweit wirtschaftlich tatig)

kommunale Eigenbetriebe

kommunale Unternehmen

kommunale Zweckverbdnde

eingetragene Vereine

eingetragene Genossenschaften

Contractoren, sofern sie die Voraussetzungen und Verpflichtungen gemaR Anhang 2 der Richtli-
nie erfillen

Informationen: Informationen des BAFA zur BEW finden sich hier:
Férderrichtlinie
Merkblatt BEW - Antragstellung, technische Anforderungen und Verwendungsnachweis: Ver-
sion 3.0 vom 1. Januar 2026. Ersetzt alle anderen vorherigen BEW-Merkblatter.

Auskiinfte zum Forderprogramm: Auskiinfte zur Warmenetzférderung erhalten Antragsteller bei den
folgenden Stellen:
BAFA, Referat 514 Energieaudit, Warmenetze, Einsparzdhler: 06196 - 908 1026; waerme-
netze@bafa.bund.de
BMWE-Hotline fir allgemeine Auskiinfte: 0800 — 0115 000

Forderanforderungen der BEW

In allen Modulen gibt es jeweils Mindestanforderungen zu verschiedenen Punkten, die unterschied-
lich hoch ausfallen konnen. Diese beziehen sich immer auf das geplante Warmenetzsystem.

Mindestanteil erneuerbarer Energien und Abwarme: 0 Prozent (Bestandsnetze) und 75 Prozent
(Neubau)

Maximaler Anteil fossil befeuerter Anlagen: beim Neubau von Warmenetzen zunachst maximaler
Anteil gas- oder 6lbefeuerter Anlagen von 10 Prozent, bei Bestandsnetzen von 0 Prozent

Treibhausgasneutrales Zielbild bis 2045: Bei den langfristig angelegten FordermaRBnahmen der Mo-
dule 1 und 2 (Machbarkeitsstudien, Transformationspldne und die Investitionsférderung zu ihrer Um-
setzung) ist ein Pfad zur Treibhausneutralitat bis 2045 darzulegen und als Zwischenschritte der Zu-
stand des Warmenetzes in den Jahren 2030, 2035 und 2040 zu skizzieren.

Maximaler Biomasseanteil in Abhangigkeit der NetzgroRe: zwischen 15 und 100 Prozent

MindestgroBe: Geférdert werden Investitionen nur, wenn das Warmenetz die MindestgrofRe von
17 Gebauden oder 101 versorgten Wohnungen vorweisen kann.

Maximales Temperaturniveau: 95 °C im Vorlauf darf zu keinem Zeitpunkt im Warmenetz tberschrit-
ten werden. Ausgenommen sind Falle, in denen eine klimaschonende Warmequelle auf hohem Tem-
peraturniveau ganzjahrig vorliegt und durch die Temperaturabsenkung keine wesentliche Erhéhung
der Ausnutzung der Warmequelle realisiert werden kann. Die Begriindung fiir die Abweichung vom
maximalen Temperaturniveau ist darzulegen.

Maximaler Anteil fossil befeuerter Anlagen: Je nach InvestitionsmalRnahme komplementar zum
Mindestanteil Erneuerbarer Energien plus Abwarme beginnend mit 0 Prozent (Transformationsplane
und InvestitionsmalRnahmen in Bestandsnetzen) bzw. 25 Prozent (Machbarkeitsstudien und Errich-
tung neuer Netze). Bis 2045 sind es 0 Prozent.
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Bereits bestehende Untersuchungs- bzw. Planungstiefe: Je nach Projektstand gelten hier unter-
schiedliche Anforderungen.

Transformationspldne und

fur Bestandsnet ndn Net 9
Machbarkeitsstudien Ur Bestandsnetze und neue Netze 50 %

Modul 1

Investitionen aus Transformationsplanen

Modul 2 | Systemische Forderung und Machbarkeitsstudien

Investitionen in Bestandsnetzen aul3er- 40 %

M | Einzel h
il e ik LRI Al s halb von Transformationsplanen

Modul 4 Betriebskostenférderung nicht fiir Holzanlagen!

Modul 1: Transformationsplane und Machbarkeitsstudien

Potenzialermittlung fiir die Warmequellen: Bei Transformationsplanen und Machbarkeitsstudien
sind im Rahmen einer Potentialermittlung erneuerbarer Energien und Abwarme alle im Férderantrag
aufgefihrten erneuerbaren Energien und Abwarmequellen naher zu erértern. Hierbei missen v.a.
die Verfligbarkeiten der jeweiligen Warmequellen im Vordergrund stehen. Bei erneuerbaren Warme-
quellen/Energietragern wird unterschieden zwischen Solarthermie, Geothermie, Umweltwarme
(bspw. Luft, Erdwarmekollektoren, Erdwarmesonden, Grundwasser, Flusswasser, Seewasser, Abwas-
ser) und Biomasse. Fiir Biomasse gilt es grundsatzlich, die Verfligbarkeit von férderfahiger fester Bio-
masse zu prifen. Hierbei miissen Art und Herkunft der Biomasse und der logistische Aufwand (Trans-
port und Lagerung) im Vordergrund stehen.

Machbarkeitsstudien zur Errichtung neuer Netze: Die Netze missen zunachst einen Mindestanteil

von 75 Prozent EE-Warme und Abwdrme haben. Die Machbarkeitsstudie muss einen Pfad zur voll-

standigen Dekarbonisierung bis zum Jahr 2045 aufzeigen.
Maximaler Anteil fossil befeuerter Anlagen: Maximaler Anteil gas- oder 6lbefeuerter Anlagen
von zundchst 10 Prozent. Inklusive Anlagen zur gekoppelten Strom- und Warmeerzeugung darf
der maximale Anteil gas- und 6lbefeuerter Anlagen an der eingespeisten Warmemenge 25 Pro-
zent nicht Gberschreiten. Eine Einspeisung aus kohlebefeuerten Anlagen ist nicht zuldssig. Im
Rahmen des treibhausgasneutralen Zielbildes bis 2045 ist der Pfad zu skizzieren, wie der Anteil
fossil befeuerter Anlagen vollstdandig ersetzt werden soll.

Transformationspldne zur Dekarbonisierung bestehender Warmenetze bis zum Jahr 2045: Die
Netze miissen zundchst keinen Mindestanteil an EE-Warme und Abwarme haben. Die Machbarkeits-
studie muss einen Pfad zur vollstandigen Dekarbonisierung bis zum Jahr 2045 aufzeigen.
Maximaler Anteil fossil befeuerter Anlagen: Es besteht kein maximaler Anteil gas- oder dlbefeu-
erter Anlagen. Jedoch ist im Rahmen des treibhausgasneutralen Zielbildes bis 2045 der Pfad zu
skizzieren, wie der Anteil fossil befeuerter Anlagen vollstandig ersetzt werden soll.

Gemeinsame Forderkonditionen: Die wesentlichen Forderkonditionen sind die folgenden:
Fordersatz: bis zu 50 Prozent der forderfahigen Kosten geférdert
Maximale Férdersumme: 2 Mio. Euro netto
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Gemeinsame Forderbedingungen: Zu den gemeinsamen Forderkonditionen gehoren:
Bereits bestehende Untersuchungs-/Planungstiefe: Es gilt, dass bereits die ersten Untersuchun-
gen und Ideenkonzeptionierungen bestehen miissen, damit eine aussagekraftige Projektskizze,
die fur die Antragstellung notwendig ist, erstellt werden kann.

Bewilligungszeitraum: Dieser betragt fiir Transformationsplane und Machbarkeitsstudien 12 Mo-
nate, mit der Moglichkeit einer einmaligen Verlangerung um weitere 12 Monate.

Fordersatz 50 %
Max. Fordersumme 2 Mio. € netto
Bestandsnetzen nachst 0 %
Mindestanteil EE-Warme und un- z 2y ° Dekarbonisierung
idbare Abwa bei bis 2045
vermeidbare Abwarme bet Neubaunetzen zunachst 75 % 1S

Modul 2: Systemische Férderung (Investitionskostenforderung)

Transformation von Bestandsnetzen: Geférdert werden der Umbau eines bestehenden Warmenet-
zes oder die Erweiterung eine bestehenden Warmenetzes. Die Art der versorgten Gebaude ist dabei
nicht relevant. Es gelten die folgenden Fordervoraussetzungen:
Mindestanteil: 0 Prozent erneuerbare Energien und Abwarme
Vorliegen eines Transformationsplans: Ziel muss die vollstdandige Dekarbonisierung des Be-
standsnetzen bis 2045 sein.
Hohe Anbindung an bestehende Warmenetze: Die Erweiterung eines Warmenetzes gilt nur
dann als Erweiterung eines Bestands- und nicht als Neubaunetz, wenn mehr als 20 Prozent der
Warme fiir das neu erschlossene Versorgungsgebiet aus dem bestehenden Warmenetz stam-
men.

Bau neuer Warmenetze mit hohen Anteilen erneuerbarer Warme: Geférdert wird die erstmalige
Errichtung von Warmenetzen oder die Erweiterung bestehender Warmenetze. Die Art der versorgten
Gebaude ist dabei nicht relevant. Es gelten die folgenden Férdervoraussetzungen:
EE-Mindestanteil: 75 Prozent erneuerbare Energien und Abwarme
Vorliegen einer Machbarkeitsstudie: Auch hier muss Ziel die vollstandige Dekarbonisierung des
neuen Warmenetzes ausgehend vom 75-Prozent-Anteil bis 2045 sein.
Geringe Anbindung an bestehende Warmenetze: Neue Warmenetze dirfen maximal in gerin-
gem MaRe thermisch (durch direkte hydraulische Verbindung oder indirekt iber Warmeibertra-
ger) mit einem bestehenden vorgelagerten Netz verbunden sein. Grenzwert fiir die Abgrenzung
zwischen Neubau/Erweiterung und Transformation sind maximal 20 Prozent Warme aus dem
vorgelagerten Warmenetz. Eine Erweiterung eines bestehenden Warmenetzes in neue Versor-
gungsgebiete gilt daher nur dann als Neubaunetz, wenn maximal 20 Prozent der Warme fiir das
neu erschlossene Versorgungsgebiet aus dem bestehenden Warmenetz stammen. Bei mehr als
20 Prozent gilt es als Transformation eines bestehenden Warmenetzes.

Gemeinsame Forderkonditionen: Die wesentlichen Forderkonditionen sind die folgenden:
Fordersatz: Die Forderung betragt jeweils bis zu 40 Prozent der forderfahigen Kosten.
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Foérderhochstgrenze: 100 Mio. Euro netto pro Antrag.

Bewilligungszeitraum: Dieser betragt ab Erlass des Zuwendungsbescheids 48 Monate. Die Bewil-
ligung kann von der Bewilligungsstelle auf Antrag einmalig um 24 Monate verlangert werden.
Begrenzung der Férderung auf die Wirtschaftlichkeitsliicke: D.h. wirtschaftliche MalRnahmen
werden nicht gefordert, aber geférderte MaRnahmen bleiben nach der Férderung in jedem Fall
unwirtschaftlich! So stellt sich die Frage, ob die Férderung ihre Ziele erreichen kann?

Gemeinsame Forderbedingungen: Zu den gemeinsamen Forderkonditionen gehoren:
Bereits bestehende Untersuchungs-/Planungstiefe: Es gilt, dass die Planung analog zu den Leis-
tungsphasen eins bis vier (LPh1-LPh4) der HOAI tiberwiegend abgeschlossen sein missen.

Zeithorizont der MaBnahmen: Beim zeitlichen Horizont wird unterschieden zwischen
Warmenetzen, die in einem Zeitraum von maximal vier Jahren gebaut oder vollstandig transfor-
miert werden kénnen;

Warmenetzen, die einen langeren Zeitraum bendtigen, um das Warmenetz vollstandig zu errich-
ten bzw. treibhausgasneutral umzubauen.

Dauert die Neuerrichtung/der Bau oder die Transformation eines Warmenetzes laut Zeitplanung ma-
ximal vier Jahre, so ist ein einziger Antrag in Modul 2 moglich. Dauert die Neuerrichtung/der Bau
oder die Transformation eines Warmenetzes laut Zeitplanung langer als vier Jahre, so sind vierjahrige
MaBnahmenpakete zu definieren, die jeweils als separate Antrdage in Modul 2 zu stellen sind.

Fordersatz 40 %
Max. Fordersumme 100 Mio. € netto
. . . Bestandsnetzen zunachst 0 % ..
Mindestanteil EE-W&arme und un- ° Dekarbonisierung
vermeidbare Abwarme bei bis 2045
Neubaunetzen zunachst 75 %

Modul 3: EinzelmaRnahmen in Bestandsnetzen

Es werden auch schnell umsetzbare Mallnahmen in Bestandswarmenetzen als EinzelmalRnahmen ge-
fordert. Das ist bei neuen Férderantragen seit dem 15. September 2025 nur noch maéglich, wenn ein
Transformationsplan vorliegt und mindestens das erste Arbeitspaket abgearbeitet ist. Dann ist auch
weiterhin die Beantragung von EinzelmaBnahmen maglich, die nicht im Rahmen eines Transformati-
onsplanes vorgesehen sind.

Die Moglichkeit, auch EinzelmaRnahmen zu beantragen, wenn kein Transformationsplan vorliegt,
ist mit Ablauf des 14. September 2025 nach drei Jahren planméaRig ausgelaufen. Der Fordermit-
telgeber hatte diese Ubergangsmoglichkeit eingerdumt, um den Warmenetzbetreibern die nétige
Zeit zu geben, Transformationspldane zu erstellen und wahrenddessen trotzdem bereits MaRnah-
men umsetzen zu konnen. Der Fordermittelgeber geht nunmehr davon aus, dass alle Warme-
netzbetreiber die Gelegenheit hatten, Transformationsplane zu erstellen und das erste Arbeits-
paket abzuarbeiten. Warmenetzbetreiber, die noch so weit sind oder das gar noch nicht angesto-
Ren haben, sollten dies nunmehr schleunigst nachholen!
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Foérderfahige EinzelmaBnahmen: Zu den férderfahigen Einzelmallnahmen gehoren Solarthermieanla-
gen, Warmepumpen, Biomassekessel, Warmespeicher, Warmelibergabestationen und Rohrleitungen
fir den Anschluss von EE-Erzeugern und die Integration von Abwarme sowie fiir die Erweiterung von
Wadarmenetzen.

Férderkonditionen:

Férderhochstgrenze: 100 Mio. Euro netto pro Antrag.

Fordersatz: Die Forderquote betragt ebenfalls 40 Prozent.

Begrenzung der Férderung auf die Wirtschaftlichkeitsliicke: Die Gesamtférderung ist in Modul 2

auf die Wirtschaftlichkeitsliicke zwischen dem Forderprojekt und der plausiblen Alternative be-

grenzt. D.h. wirtschaftliche MaBnahmen werden nicht gefordert. Der Antragsteller muss anhand
einer Wirtschaftlichkeitslliickenberechnung und geeigneter Nachweise darlegen, dass die bean-
tragte Forderung unter Beriicksichtigung samtlicher Kosten-, Erlése und Férderungen in der ge-
samten Nutzungszeit des zu fordernden Projekts gegeniiber einer plausiblen Alternative fiir die

Wirtschaftlichkeit des Vorhabens erforderlich ist.

o Geforderte Projekte bleiben unwirtschaftlich: D.h. aber auch, dass geférderte Malknahmen
nach der Forderung in jedem Fall unwirtschaftlich bleiben, da mit dem Fordersatz nur ein Teil
der Wirtschaftlichkeitsllicke geschlossen wird! So stellt sich die Frage, ob die Forderung ihre
Ziele erreichen kann.

Forderbedingungen: Zu den gemeinsamen Foérderkonditionen gehoren:

Bereits bestehende Untersuchungs-/ Planungstiefe: Es gilt, dass die Planung analog zu den Leis-

tungsphasen eins bis vier (LPh1-LPh4) der HOAI liberwiegend abgeschlossen sein missen.

Bedingungen fiir die Férderung von EinzelmaBnahmen auBerhalb von Transformationsplanen:

Wenn ein Transformationsplan vorliegt, sind zusatzliche EinzelmalRnahmen erst dann forderfahig,

wenn mindestens das erste MaRnahmenpaket bereits umgesetzt wurde. AuRerdem muss

o sich entweder kurzfristig die Moglichkeit zu Investition in einen im Transformationsplan nicht
vorgesehenen Warmeerzeuger, in die Integration von Abwarme oder in eine andere easy ac-
cess-MaRnahme ergeben;

o oder eine solche MaRnahme aufgrund von Anderungen an der urspriinglichen Transformati-
onsplanung zur Erreichung des Dekarbonisierungsziels erforderlich geworden sein.

Bewilligungszeitraum: Dieser betragt fur EinzelmaBnahmen 24 Monate, mit der Moéglichkeit einer
einmaligen Verlangerung um weitere 12 Monate.

Fordersatz 40 %

Max. Fordersumme 100 Mio. €

Modul 4: Betriebskostenforderung

Fiir die Erzeugung von erneuerbaren Warmemengen aus Solarthermieanlagen sowie aus strombe-
triebenen Warmepumpen fiir Warmenetze gibt es sowohl in neuen wie in zu transformierenden
Warmenetzen eine Betriebskostenforderung, die (iber die ersten zehn Jahre des Betriebs gewahrt
wird.
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Keine Betriebskostenforderung fiir Holzanlagen: Eine Betriebskostenférderung wird fiir Holzhei-
zungsanlagen nicht gezahlt. Daher wird die Ausgestaltung der Betriebskostenférderung in dieser For-
derfibel nicht ndher dargelegt. Der Vorteil fiir die Branche ist, dass sie sich nicht fortdauernd mit ei-
ner Forderbirokratie zur Abrechnung der erzeugten Warmemengen befassen muss.

Wesentlicher Nachteil einer Betriebskostenférderung ware bei Holzanlagen nach den Férdererfah-
rungen bei der Vergitung der Biogasverstromung, dass diese fiir die Brennstoffe preistreibend wir-
ken wirde. Die Folge ware, dass konkurrierende Nutzungen auBerhalb der Fernwarme, die keine Be-
triebskostenférderung erhalten, ins Hintertreffen gelangen wiirden. Trotzdem wiirde die Betriebs-
kostenforderung wegen des preistreibenden Effekts ohne regelmalige Erhéhung trotzdem nie auf
Dauer auskdmmlich bleiben. Der Verzicht des Fordermittelgebers fiir eine Betriebskostenférderung
fir Holzanlagen war daher vollkommen richtig.

Fordersatz 40 %

Max. Fordersumme 100 Mio. €

Einschrankungen fiir Holzanlagen in der BEW

Flr Holzanlagen bestehen bei der Forderung durch die BEW einige Beschrdankungen:

Zugelassene Biomasse: Fiir die Verfeuerung fester Biomasse gelten folgende zuldssige Brennstoffe:
Anlagen bis 1 MW: Nur der Einsatz von Biomasse nach Nr. 4, 5, 5a, 8 oder 13 der Regelbrenn-
stoffliste der 1. BImSchV ist zuldssig, konkret
naturbelassenes stilickiges Holz einschlielich anhaftender Rinde, insbesondere in Form von
Scheitholz und Hackschnitzeln, sowie Reisig und Zapfen,
naturbelassenes nicht stlickiges Holz, insbesondere in Form von Sdagemehl, Spanen und
Schleifstaub, sowie Rinde,
Presslinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts nach DIN 51731, Ausgabe Ok-
tober 1996, oder in Form von Holzpellets nach den brennstofftechnischen Anforderungen
des DINplus-Zertifizierungsprogramms ,Holzpellets zur Verwendung in Kleinfeuerstatten
nach DIN 51731-HP 5“, Ausgabe August 2007, sowie andere Holzbriketts oder Holzpellets aus
naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualitat,
Stroh und dhnliche pflanzliche Stoffe, nicht als Lebensmittel bestimmtes Getreide wie Getrei-
dekorner und Getreidebruchkorner, Getreideganzpflanzen, Getreideausputz, Getreidespel-
zen und Getreidehalmreste sowie Pellets aus den vorgenannten Brennstoffen,
sonstige nachwachsende Rohstoffe, soweit sie die Anforderungen nach § 3 Abs. 5 1. BImSchV
einhalten.

Anlagen groBer 1 MW: Nur der Einsatz folgender Biomasse ist zuldssig:
Landschaftspflegereste von privaten, kommunalen, Siedlungs- und Naturschutzflachen
StralRenbegleitgriin
Stroh und strohdhnliche Biomasse
Ernteriickstande
Treibgut aus Gewadsserpflege (Treibholz)
Feste industrielle Substrate (Schalen, Hilsen, Trester)
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Sagerestholz (Spane, Schwarten, Spreilel)

Unbehandelte Restholzer, wenn stofflich nicht nutzbar

Altholz der Kategorie Al

Altholz der Kategorie A2

Altholz der Kategorie A3
Kumulierungsregelung: Wenn mehrere neue Anlagen mit einer Nennleistung kleiner 1 MW in
das gleiche Warmenetz einspeisen, gilt fir neue Anlagen die Brennstoffliste der Verordnung tber
kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV), solange die kumulierte Leistung unter 1 MW
liegt. FUr weitere neue Anlagen, die zu einer kumulierten Leistung von mehr als 1 MW flhren, gilt
die Brennstoffliste im Anhang der Forderrichtlinie, auch wenn die Anlagen selbst eine Feuerungs-
warmeleistung kleiner 1 MW haben.

Staubgrenzwert: 15 mg bei 13 Prozent O,

Einhaltung der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV): Ob dies auch fiir Anlagen,

die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sondern auch fiir Holzfeuerungsanla-
gen, die kleiner als 20 MW bzw. zukiinftig 7,5 MW sind, ist eine weiterhin offene Frage. Ggf. reicht
aber der Nachweis durch eine Mitteilung des Brennstofflieferanten.

Maximaler Biomasseanteil: Der prozentuale Anteil von Biomasse an der Warmeerzeugung ist bei der

BEW-Forderung in kleinen Netzen nicht beschrankt, wahrend er in groRen Netzen abhangig von der

Lange des Netzes in zwei Stufen gedeckelt wird.

Warmenetze bis 20 km Lange: keine Beschrdankung des Biomasseanteils

Warmenetze mit mehr als 20 bis 50 km Lange

Neubaunetze: zunachst max. 35 Prozent

Zielanteil 2045: In geforderten Warmenetzen mit 20-50 km Lange ist bis spatestens 2045 ein

Zielanteil an Biomasse von hochstens 25 Prozent zu erreichen.

Warmenetz liber 50 km Lange
Neubaunetze: zunachst max. 25 Prozent

Zielanteil 2045: In geforderten Warmenetzen iber 50 km Lange ist bis spatestens 2045 ein

Zielanteil an Biomasse von hochstens 15 Prozent zu erreichen.

bis zu 20 km keine Beschrdankung
groBer 20 km bis 50 km max. 35 % max 25 %
iiber 50 km max. 25 % max 15 %

Maximale Betriebsstunden fiir Holzheizungsanlagen: Auch die maximalen Betriebsstunden flr Holz-

heizungsanlagen sind bei der BEW-Forderung in kleinen Netzen nicht beschrankt, wahrend sie in gro-

Ren Netzen abhangig von der Lange des Netzes in zwei Stufen gedeckelt sind:

Warmenetze bis 20 km Lange: keine Begrenzung der Betriebsstunden

Warmenetze mit mehr als 20 bis 50 km Linge:

max. 4.000 Stunden pro Jahr
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o Betriebszeiten mit einer Warmeleistung kleiner 5 Prozent der Feuerungswarmeleistung, die
dazu dienen, die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten, werden nicht als Betriebsstunden,
die der Begrenzung unterliegen, gewertet.

e Warmenetz iiber 50 km Lange:

o max. 2.500 Stunden pro Jahr

o Betriebszeiten mit einer Warmeleistung kleiner 5 Prozent der Feuerungswarmeleistung, die
dazu dienen, die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten, werden nicht als Betriebsstunden,
die der Begrenzung unterliegen, gewertet.

Maximale Betriebsstunden von Holzanlagen in geférderten Warmenetzen

Liange des Warmenetzes Anzahl Stunden
bis zu 20 km keine Beschrankung
groRer 20 km bis 50 km max. 4.000 h/a
tiber 50 km max. 2.500 h/a

Ermittlung der Netzlange: Dabei ist bei der Ermittlung der Leitungslange fiir die Deckelung des Bio-
masseanteils und der maximalen Betriebsstunden nur der Vorlauf zu berticksichtigen, und zwar alle
Leitungen von den Warmeerzeugern bis zu den Verbraucherabgdngen. Hausanschlussleitungen und
Ricklaufleitungen sind nicht zu bericksichtigen.
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